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Vorwort 

Mit dem nun vorl iegenden Vierzehnten Bericht der Volksanwaltschaft ( im 
folgenden als  "V A" bezeichnet) an den Nationalrat wird über d ie  Tät igkeit in der 
Zei t  vom 1 .  Jänner b i s  3 1 .  Dezember 1 990 Aufschluß gegeben. Der b i sherigen 
Gl iederung der Berichte folgend besteht auch d ieser Bericht aus drei Teilen, dem 
Allgemeinen, dem Besonderen und dem Statist ischen Tei l .  

Im  Allgemeinen Tei l wurden d ie  Inanspruchnahme der  VA und  ihre Tätigkeit, 
organisatorische Veränderungen sowie Anmerkungen und Feststel l ungen 
allgemeiner Art aufgenom men sowie insbesondere auch wieder al lgemeine 
Darstel lungen zu den legislativen Anregungen der VA getroffen, d ie  i m  
Statistischen Tei l  nach Ressorts gegl iedert näher ausgeführt s ind . 

Darüber hinaus wurden i m  Al lgemeinen Tei l  d ie  Öffentl ichke itsarbeit der VA, 
insbesondere die Zusammenarbeit m i t  den Medien, und die internationalen 
Kontakte behandelt. 

Der Besondere Tei l  enthält die Berichte der drei Volks anwälte über ihre 
Geschäftsbereiche m it einer Darstel lung exemplarischer Einzelfälle aus den 
Ressortbereichen. 

In e inem allgemeinen Ressortte i l ,  der jewei ls  den E inzelfällen vorangeste l l t  i st ,  
s ind al lgemeine Ausführungen, d ie  das Ressort betreffen, sowie Anregungen 
legistischer Art an das Parlament vorzufinden, wenn der Beschwerdegrund nicht 
in einem Fehlverhalten von Verwaltungsbehärden lag, sondern auf d i e  
Gesetzeslage zurückzuführen i s t. 

Der Statistische Tei l enthält am Anfang - worauf im  Allgemeinen Tei l  in Form 
e iner Legende in entsprechender Weise wieder hingewiesen wird - eine 
Aufl i stung der noch aufrechtbestehenden legislativen Anregungen der VA seit der 
Aufnahme ihrer Tätigkeit .  Um d iese Darstel l ung dem aktuel len Entwicklungs­
stand anzu passen, wurde die Aufl istung, die erstmals im Zehnten Bericht der VA 
an den Nationalrat enthalten war und in den weiteren Berichten fortgeschrieben 
wurde, um d i e  im Berichtszeitraum angefallenen Anregungen erweitert. Die bisher 
erled igten Anregungen sowie solche Anregungen, d ie  nach e ingehender Prüfung 
von der VA in der u rsprüngl ich erhobenen Form nicht mehr aufrechterhalten 
werden, wurden e l im iniert .  

Daran anschli eßend werden i m  Statistischen Tei l  wieder al le j ene Beschwerden 
unter Bezeichnung ihres Gegenstandes und ihrer Erled igung angeführt, d ie  dem 
Bereich der  Bundesverwaltung zuzuordnen waren. Wie  auch schon in  den 
Vorberichten wurde'1 sonstige an die VA herangetragene Anl iegen, für deren 
Behandlung s ie nicht z uständig war, in d iese Stati st ik nicht aufgenommen. 

Die Volksanwälte nehmen auch d iesen Bericht wieder zum Anlaß, ihren 
M itarbeitern für d ie  erbrachten Leistungen ihren Dank auszusprechen. 

Der vorliegende Bericht wurde in der kol legialen Sitzung der VA am 
1 1 . Dezember 1 9 9 1  einstim mig beschlossen. 

Wien, i m  Dezember 1 99 1  

Hofrat Mag .  Evelyn Messner 
Dr. Herbert Koh lmaier 

Horst Sehender 
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1 Inanspruchnahme und Tätigkeit der VA 

1 . 1  Entwicklung des Geschäftsanfalles 

Im Kalenderjahr 1 990 wurden an die VA insgesamt 5 675 Beschwerden und 
sonstige Anliegen herangetragen.  Dies bedeutet einen deutlichen Anstieg 
gegenüber dem Jahr 1 989 (5 1 86) . Die VA hat die ihr durch die 
Bundesverfassung eingeräumte Möglichkeit der Durchführung amtswegiger 
Prüfungsverfahren in 99 Fällen wahrgenommen. Diese amtswegigen 
Prüfungen erfolgten aufgrund von Meldungen in den Medien (ORF und 
Printmedien) bzw. aufgrund der Ergebnisse von Feststellungen der VA in 
Prüfungsverfahren, die aufgrund von Beschwerden Betroffener eingeleitet 
wurden. 

Insgesamt 2 430 der insgesamt 5 675 Beschwerdefälle wurden Im 
Kalenderjahr 1 990 persönlich anläßlich von Sprechtagen an die 
Volks anwälte herangetragen. 

Die VA bietet darüber hinaus die Möglichkeit einer telefonischen 
Kontaktnahme zur Erteilung einer Erstauskunft an. Von dieser Möglichkeit 
haben im Jahr 1 990 8 968 Anrufer Gebrauch gemacht. Darüber hinaus 
wurden auch 1 425 Personen, die persönlich vorgesprochen haben, solche 
Erstauskünfte erteilt. 

Die Tendenz, daß die VA immer mehr mit jenen Fällen befaßt wird, zu 
deren Behandlung sie nach der Verfassung eingerichtet wurde, war auch im 
Jahr 1 990 zu beobachten. Der Anteil jener Fälle, zu denen die VA 
festzustellen hatte, daß eine Zuständigkeit nicht vorliegt, ist weiter sinkend 
und liegt unter 20%. 

Von den 1 990 angefallenen 5 675 Beschwerden entfielen 4 040 auf den 
Bereich der unmittelbaren und mittelbaren Bundesverwaltung, wobei die 
Schwerpunkte wie in den vergangenen Jahren bei den Ressorts Soziales, 
Justiz und Finanzen lagen. In der Beschwerdehäufigkeit folgen sodann die 
Ressortbereiche der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr, 
für wirtschaftliche Angelegenheiten, für Inneres sowie für Land- und 
Forstwirtschaft. 

1.2 Sprechtage 

Von der VA wurden im Kalenderjahr 1 990 237 ( 1 989 :  236) Sprechtage 
abgehalten, wovon an 95 ( 1 989 :  79) Tagen der Bevölkerung außerhalb von 
Wien Gelegenheit geboten wurde, bei einem der Volksanwälte vorzuspre­
chen. Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 1 990 neben den 
regelmäßig in den Landeshauptstädten abgehaltenen Sprechtagen der 
rechtsuchenden Bevölkerung auch Vorsprachemöglichkeiten in den 
politischen Bezirken oder in den größeren Gemeinden angeboten. Bei der 
Gestaltung des Sprechtagsplanes für die Sprechtage in den Bundesländern 
war �ie VA bemüht, die Bund.esländer gleichmäßi& zu berücksichtigen. 
Dabei wurde auch darauf Rücksicht genommen, daß m den Bundesländern 
Tirol und Vorarlberg bei der VA zuständigerweise nur Beschwerden aus 

9 

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)10 von 208

www.parlament.gv.at



dem Bereich der Bundesverwaltung geprüft werden können. Die 
Zusammenarbeit mit dem Landesvolksanwalt von Vorarlberg ist in diesem 
Zusammenhang hervorzuheben, weil dieser anläßlich von Sprechtagen der 
VA auch seine Sprechtage an den gleichen Orten durchführt, sodaß 
Beschwerdeführer, für die die Abgrenzung von Bundes- und Landeskompe­
tenzen sich nicht eindeutig ergibt, an den zuständigen Volksanwalt 
weiterverwiesen werden können. Die Volksanwälte führen auch zusätzliche 
Sprechtage durch, wenn seitens der Bundesländer (Ämter der Landesregie­
rung) mitgeteilt wird, daß Anfragen wegen Sprechtagen vorliegen. 

Bei den im Jahr 1 990 durchgeführten 237 Sprechtagen haben 2.430 
Personen vorgesprochen. 

Die Zusammenarbeit mit den Rechtsanwaltskammern wurde auch im Jahr 
1 990 fortgesetzt. Anläßlich der Sprechtage der Volksanwälte in den 
Bundesländern werden von den Rechtsanwaltskammern stets Rechtsanwälte 
namhaft gemacht, um für Auskunftsersuchen und Erstberatungen am 
Sprechtagsort die Möglichkeit zu bieten, daß in Fällen, in denen eine 
Zuständigkeit der VA zwar nicht gegeben, aber eine Beratung durch einen 
Rechtsanwalt zweckmäßig ist, von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden kann. 

1.3 Prufungsverfahren und Erledigungen 

10 

Im Kalenderjahr 1 990 wurden von der VA insgesamt 5 .689 Beschwerdefälle 
erledigt. 

Nach Abzug jener Fälle, in denen die VA ihre Unzuständigkeit zu erklären 
hatte, waren 4 493 der Beschwerdefälle dem Zuständigkeitsbereich der VA 
zuzuordnen. In 6 1 5  dieser Fälle konnte der Beschwerdegrund zumindest 
teilweise behoben werden. Dabei ist hervorzuheben, daß es in der Mehrzahl 
dieser Fälle der Ausschöpfung der rechtlichen Möglichkeiten der VA nicht 
bedarf, sondern daß die obersten Organe der öffentlichen Verwaltung, in 
deren Bereich ein Fehlverhalten zutage getreten ist, bemüht sind, dessen 
Auswirkungen schon vor Abschluß des Prüfungsverfahrens der VA zu 
�eheben. Den Anliegen der rechtsuchenden Bevölkerung konnte aber au�h 
In 1 330 Fällen dadurch entsprochen werden, daß den Betroffenen die 
erbetenen Auskünfte erteilt oder Klarstellungen gegeben werden konnten, 
die bisher von den zuständigen Stellen der öffentlichen Verwaltung nicht zu 
erlangen waren. 

Andere Erledigungen betrafen Beschwerden, die sich als nicht berechtigt 
erwiesen, die anhängige Verwaltungsverfahren zum Gegenstand hatten oder 
in denen aus sonstigen Gründen weitere Maßnahmen der VA nicht 
erforderlich oder möglich waren, wobei die VA auch in diesen Fällen 
bemüht ist, den Betroffenen jene Aufklärung durch Auskunft zu erteilen, die 
sie zur besseren Beurteilung ihrer Angelegenheit benötigen. 
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1 .4 Öffentlichkeitsarbeit und internationale Kontakte 

Die Volksanwälte haben auch im  Jahr 1 990 an der wöchentl ichen TI-Serie 
"Ein Fal l  für den Volksanwalt:>" tei lgenommen .  1 990 wurden insgesamt 42 
d ieser Send ungen ausgestrah lt, die ein weites Publ ikum an Zusehern 
erre icht .  

Darüber h i naus  w u rde  in  Z usammenarbeit mit dem ORF im Rahmen seiner 
Hörfunkprogramme auch i m  Jahr 1 990 d ie  I nformationstätigkeit der VA 
ausgeweitet u n d  in den  Landesstud ios an Live-Sendungen von den 
Volksanwälten tei l genommen.  Die  Auswahl  d ieser Sendeterm ine  wird auf 
den Sprechtagsplan abgest immt,  wobei e ine Tei lnahme von Hörern im  Wege 
e ines Telefonkontaktes oder Aufzeichn ungen \ on I nterviews an Sprechta­
gen Gegenstand der Sendungen waren .  

I m  Berichtsj ahr gab  es mehrere Anl ässe für I nternationale Kontakte mit 
aus ländischen Ombudsmann-Einrichtungen .  

Das  Europäische Ombudsmann I n st itut veranstaltete vom 24 .  b i s  2 7 .  O kto­
ber 1 990 die 2. Europäische Ombudsmann Konferenz in  Bozen, Trient  und 
I nnsbruck, wobei Gelegenheit zu  e inem al lgemeinen Erfahrungsaustausch 
bestand .  

Der Europarat legt besonderen Wert auf d ie  Mitwirkung  der  Ombudsmän­
ner zum Schutz der  Menschenrechte und  veranstaltet l aufend d iesbezügli­
che Seminare mit den Ombudsmännern der Mitgl ied sstaaten .  An  e inem 
solchen Seminar vom 29 .  Mai  b i s  3. Jun i  1 990 haben auch Vertreter der VA 
tei lgenommen.  

Zur  Förderung  des Ombudsmann-Gedankens hat d ie  Arbei tsgeme inschaft 
Alpen-Adria  i m  Sommer 1 990 zu  e iner  Tagung i n  T riest e ingeladen, welche 
\ "orzügl ich zur I n formation für jene Mitglieds länder gedacht war, welche 
bisher noch keine Ombudsmann-Einrichtungen haben.  

In d iesem Zusammenhang muß festgeste l lt werden, daß d ie  VA zunehmend 
mehr vom Aus land u m  I n formationen über das Ombudsmann-Wesen 
generel l  und über Aufgaben und Tätigkeit der VA im besonderen  ersucht 
wird.  Zu erwähnen sind d iesbezügl iche Besuche aus u nseren Nachbar län­
dern Ungarn und Jugoslawien, aber auch aus Tanzan ia/Ostafr ika und 
Japan .  

Qer  Umstand,  daß das Europäische Ombudsmann I nstitut se inen S itz i n  
Osterreich hat und  das  I nternationale Ombudsmann I nstitut der VA d ie 
Ausrichtung der  nächsten Welt-OmbudsmannKonferenz 1 992 i n  Wien 
übertragen hat, l äßt das Ansehen,  das die VA weltweit gen ießt, deutl ich 
erkennen .  Bei den gegenwärtigen Bemühungen zah lre icher zentral- und  
osteuropäischer Staaten ,  neue  demokratische I nstitutionen zu  schaffen,  i st 
auch das österre ichische Beisp iel VA sehr gefragt. 

1 1  
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2 Allgemeine Anmerkungen und legislative Anregungen der VA 

2 . 1  Gesetzesbegutachtungen 

Die VA erhält regelmäßig die im Begutachtungsverfahren versendeten 
Gesetzesentwürfe und nimmt hiezu auch bei ihr besonders wichtig 
erscheinenden Materien Stellung. 

Eine derartige Stellungnahme erfolgte zB zum Entwurf des Fremdenpolizei­
gesetzes 1990. Die VA verwies darin auf ihren Fünften und Sechsten Bericht 
an den Nationalrat und eine darin enthaltene legistische Anregung. Diese 
Anregung war auch im Zwölften Bericht als weiterhin aktuel l  ausgewiesen. 

Eine weitere Stellungnahme �rgin� zum Entwurf d.es Sicherheitspolizei�e­
setzes. Es wurden vorrangig EInschränkungen Im Grundrechtsbereich 
kritisch beleuchtet. 

2.2  Rechtsschutzdefizite bei Behördensäumigkeit - Anregungen zur Verbesse­
rung des Rechtsschutzes 

1 2  

Bei Prüfung der beim Ressort Inneres unter Einzelfall 2 . 1  dargestellten 
Beschwerde fiel ein allgemeines Rechtsschutzdefizit auf, das zu legistischen 
Verbesserungsmaßnahmen allgemeiner Art Anlaß geben sollte. 

Enthält ein Antrag einer Partei nämlich nicht das Begehren auf 
Entscheidung einer Verwaltungsbehörde (auf hoheitlichen Abspruch in 
einer Rechtssache) , sondern ist dieses Begehren auf Ausstellung einer 
Bescheinigung oder sonstigen Leistung (zB Ausfolgung, Beurkundung) 
gerichtet und wird die Behörde hinsichtlich dieser Erledigung säumig, 
versagt das Rechtsschutzinstrument der Säumnisbeschwerde an den 
Verwaltungsgerichtshof (so die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes 
in der dargestellten Beschwerdesache vom 1 .  Feber 1 989, Zahl 88/0 1 10040, 
und die darin genannte Vorjudikatur) . 

Als Instrument zur Rechtsdurchsetzung kann auch die VA-Beschwerde 
angesehen werden. Dabei ist aber zu bedenken, daß Erledigungen der VA 
keine vollstreckbaren Bescheide oder Urteile sind. Selbst ein allfälliges 
Vorgehen des Beschwerdeführers nach den Bestimmungen des Amtshaf­
tungsgesetzes könnte lediglich zum Ersatz des eingetretenen Schadens 
führen, bietet jedoch ebenfalls keine Handhabe, die beantragte und 
rechtswidrig unterlassene behördliche Haltung zu erzwingen oder 
ersatzweise durch eine andere Einrichtung vorzunehmen.  

Die VA hat darüber hinaus bei Prüfungen im Vollziehungsbereich des 
Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und Verkehr festgestellt, daß 
bei Verwaltungsstrafverfahren, in denen der Verfall von Gegenständen 
(nach erfolgter Abnahme dieser Gegenstände) ausgesprochen wurde, auch 
bei behaupteter Rechtswidrigkeit eines solchen Verfahrens bei Säumigkeit 
der Behörde zweiter Instanz ein Rechtsschutz durch Erhebung einer 
Säumnisbeschwerde beim Verwaltungsgerichtshof nicht gegeben ist. Denn 
gemäß Artikel 1 32 zweiter Satz Bundes-Verfassungsgesetz ist in 

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 13 von 208

www.parlament.gv.at



Verwalrungsstrafsachen e ine Beschwerde  wegen \�e rl etzung de r  Entsche i ­
du ngspfl icht außer  i n  Pri \ atankl age� und F inanzstrafsachen n icht zu l äss ig .  
Wenn nun,  w ie  immer  wieder  be i  der  VA \' orgebracht wird ,  das  
Bundesmin isteri um fü r öffent l i che Wirtschaft und Verkeh r  in  e inem 
Strafverfah ren a l s  r ernmeldebc hörde zweiter Instanz (be i  Bestrafung mi t  
Ge ldstrafe und Besch lagnahme von Funkgeriten) siumig i s t ,  besteht  fü r d ie 
Betroffenen keine Mögl ichkeit ,  i n  Siumnishl len den V erwaltungsgerichts­
hof  anzurufen (s iehe dazu Beschl uß  des Verwa l tungs gerichtshofes vorn 
27 .  Jun i  1 990 ,  Zah l  90/03/ 0 1 60 ,  sowie d i e  dar in  z i t ierte Jud i katu r) . 

Die  VA vertritt dazu d i e  Ansicht ,  daß auch i n  d i esen Fi l len e1l1 
Rechtsschu tzdefiz i t  zum Ausd ruck kommt und weist  d arauf h in ,  daß 
d iesbezügl iche E inze lhl le  im  Fünfzehnten Ber icht  der  V A  an den 
[\.' at iona lrat zum Vol lz iehu ngsbereich des Bundesm in i sters fü r öffent l iche 
Wi rtschaft und Verkehr ausfü h rl i ch  da rgeste l l t  \verden .  

I nsge,arn t stel l t  daher  d ie  VA fest ,  dar; der  du rch d i e  Bundes\"erfassung 
\ orgesehene Rechtsschutz bei Behörden siumni s  du rch E rhebung e iner  
Siumn isbeschwerde an den V erwaltu ngsgerichtshof n ich t  ausreicht,  um in 
den aufgezeigten r il l en ,  w ie  in  jenen :'l. ngelegenheiten , in  denen der 
\"e rwa l tungsgerichtshof zustindig ist ,  e ine E ntsche idung des Ger ichtshofn 
anste l le der  siu migen Behörde zu bew i rken.  Di e \�A. regt daher  an d i eser 
Ste l le  e ine Enveiterung der  L ustind igke i t  des \"en\" a l tu ngsgeri chthofes in  
Siumnishl len an . 

2.3 Vereinheitlichung der Rechtsmittelfristen 1m Verwaltungsverfahren und 
Verwaltungsstrafverfahren 

Der Landes\" o l ksan  walt \'on V orar lberg trat an d i e  \" A heran und 
übermitte l te d ie Kopie ei nes Schre ibens ,  das  e r  an d ie  Vorarlberger 
Landesregierung gerichtet hatte . Damit regte e r  e ine  Verlingerung der  
Rechtsmi tte lfr isten i n  a l len Verwaltungs\"Crfah ren in  A.ngle ichung an das  
:'l. bgabenrecht (§  245  Bu ndesabgabenord n ung) \"on zwe i  Wochen auf  e in  
i\lonat  i n  a l len V erwaltungsbereichen an .  Dieser der  Vorarlberger 
Landesregierung übermittelte Erfahrungsbericht deckt s ich d u rchaus auch 
mit  E rfah rungen der  \" A, d ie  s ich bere i ts i n  zah l re ichen Beschwerdehl len 
mi t  dem Vorbringen ause inanderzusetzen hatte, daß Rechtsmitte lfristen im 
Verwal tungsverfah ren mit  led ig l ich zwei Wochen zu  ku rz bemessen sein 
können. Da es s ich dabei  um unerstreckbare gesetzl i che  Fri sten h ande l t  und 
i n  den  meisten Fi l l en  Menschen mit  nu r  ger inger E rfahrung i n  behörd l ichen 
Angelegenhei ten d u rch e ine derart kurz bemessene frist überfordert se in 
können,  regte der Landesvol ksanwalt  d ie  Vere inhe i t l i chung und Erstrek­
kung a l ler  Rechtsmi tte lfristen im V erwaltungsverfa h ren auf  e in  Mona t  an .  

Die  V A  schloß s i ch  den Ü berlegungen des Landesvo l ksanwaltes von 
Vorarlberg grundsitz l ie h  an ,  wobei sie u nter H inweis  auf d i e  in der  
7 iv i lprozeßord n u.

ng vorgesehenen Rechtsmit� e 1 fr ist von v ier  W.ochen das 
Problem aufgegn ffen und an den  Bundesm1 l11 ster für Födera l I smus  und 
Verwaltungs reform herangetragen hat. 

Der Bundesmin ister fü r Födera l i smus  und Verwaltungsreform gab der VA 
bekannt ,  daß e r  persön l i ch keine G ründe d afür sehe, warum e ine dera rtige 
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Verlängerung der Rechtsmittelfristen nicht möglich sein sollte . Er fügte 
allerdings hinzu, daß Angelegenheiten des Verwaltungsverfahrens dem 
Wirkungsbereich des Bundeskanzlers zuzuordnen sind . 

Der Verfassungsdienst des Bundeskanzleramtes forderte in einem 
Rundschreiben die Bundesministerien sowie die Ämter der Landesregierun­
gen zur Stellungnahme zu den Anregungen der VA und des 
Landesvolksanwaltes von Vorarlberg auf. Dazu teilte der Staatssekretär im 
Bundeskanzle�;:tmt Dr. Peter Kostelka mit, daß diese Umfrage ergeben hat, 
daß sich alle Amter der Landesregierungen gegen eine Verlängerung der 
Rechtsmittelfrist ausgesprochen haben. Von den Bundesministerien seien 
jedoch mehrheitlich positive Stellungnahmen zu der Verlängerung der 
Rechtsmittelfristen abgegeben worden. Nur einige wenige Bundesministe­
rien hätten dazu Vorbehalte geäußert. 

An Einwänden, die gegen eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist 
vorgebracht wurden, hat das Bundeskanzleramt der VA folgende 
Zusammenfassung übermittelt: 

a) Mit einer Verlängerung der Rechtsmittelfristen sei eine Verfahrensver­
zögerung verbunden, die insbesondere für jene von Nachteil sei, die von 
der Behörde in ihrem Interesse gelegene Verwaltungsakte verlangen. 

b) Die Rechtsmittelfrist von zwei Wochen sei ausreichend, da kein 
Anwaltszwang bestehe, weitgehende Formfreiheit herrsche und auch 
noch nach Einleitung des Rechtsmittelverfahrens Tatsachen und 
Rechtsargumente vorgebracht werden könnten. 

c) Für einzelne Verwaltungsgebiete würde die Verlängerung der 
Rechtsmittelfrist besondere Probleme aufwerfen, etwa die Verlängerung 
der Schubhaft oder. die Verlängerung des Aufenthaltes einer Person, der 
das begehrte Asyl nicht gewährt werden soll . 

d) Die Verlängerung der Rechtsmittelfrist bedeute für die Behörden einen 
weiteren Aufwand im Rahmen der Aktevidenz, was sich im besonderen in 
Verwaltungsstrafsachen auswirken würde. 

Zu diesen Bedenken stellt die VA folgendes fest : 

Eine Verfahrensverzögerung durch eine Verlängerung der Rechtsmittelfri­
sten kann bei einer Erstreckung auf vier Wochen bzw. ein Monat kaum 
angenommen werden. Die VA stellt dazu fest, daß immer wieder 
Mißstandsfeststel lungen wegen Verfahrensverzögerungen bei den zuständi­
gen Behörden Gegenstand von Beratungen der Volks anwälte und von 
entsprechenden Empfehlungen auf Fortsetzung der Verfahren darstellen. 
Eine Verlängerung der Rechtsmittelfrist würde in Verwaltungsverfahren nur 
marginal eine Verlängerung der Verfahrensdauer bewirken. Sollte aber eine 
Abkürzung des Verfahrens durch Abgabe von Rechtsmittelverzichtserklä­
rungen möglich sein, liegt es im Interesse jener Partei, diese Erklärungen von 
den übrigen Verfahrensparteien (wenn solche vorhanden sind) einzuholen, 
damit ein rascher Verfahrensablauf gewährleistet ist. In jenen Fällen, in 
denen die Verfahrensparteien jedenfalls Rechtsmittel einzubringen 
beabsichtigen, wird durch die Erstreckung der Rechtsmittelfrist auf vier 
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Wochen (oder ein Monat) eine wesentliche Verfahrensverzögerung nicht 
bewirkt. 

Die Einfachheit des Verwaltungsverfahrens (kein Anwaltszwang, weitge­
hende Formfreiheit bzw. die Möglichkeit, Tatsachen und Rechtsargumente 
auch noch nach Einleitung des Rechtsmittelverfahrens vorzubringen) 
bedeutet nicht immer, daß dadurch eine besonders rasche Abwicklung des 
Rechtsmittelverfahrens bewirkt wird. Denn wenn erst später ein 
Rechtsanwalt eingeschaltet wird und erst nach Einleitung eines Rechtsmit­
telverfahrens Tatsachen, Behauptungen und rechtliche Argumente bei der 
Behörde zu berücksichtigen sind, ist dies insbesondere bei schwierig 
abzuhandelnden Verfahren nach der Gewerbeordnung oder im Baurecht 
nicht im Interesse eines möglichst raschen und geordneten Verfahrensablau­
fes. Bei Erstreckung der Rechtsmittelfrist auf eine Dauer von vier Wochen 
oder ein Monat wäre sicherlich auch eine in diesem Zeitraum sorgfältig 
ausgearbeitete Rechtsmittelschrift für die Behörde von Vorteil . 

Im übrigen ist auch im Hinblick auf die Verfahren vor den "unabhängigen 
Verwaltungssenaten" insbesondere im Rechtsmittelverfahren nach dem 
Verwaltungsstrafgesetz 1 99 1  mit einer zunehmenden Inanspruchnahme 
berufsmäßiger Parteienvertreter - sei es als bestellte Verfahrenshelfer, sei es 
als gewillkürte Vertreter - zu rechnen. Eine längere Zeit für die 
not�endige �ontaktaufnahme un? Verhandlungsvorbereitung für diese 
"genchtsförmlgen" Verfahren schemt geboten. 

Wenn auch die Verlängerung der Rechtsmittelfrist besondere Probleme für 
einzelne Betroffene in den genannten Beispielen (Verlängerung der 
Schubhaft oder Verlängerung des Aufenthaltes einer Person, der das 
begehrte Asyl nicht gewährt werden soll) mit sich bringen könnte, bedeutet 
dies nicht, daß die betroffenen Personen nicht schon zu Beginn der 
Rechtsmittelfrist ihre Eingaben einbringen können. 

Der Aufwand im Rahmen der Evidenzhaltung der Akten scheint der VA das 
am wenigsten ins Gewicht fal lende Argument gegen die Erstreckung der 
Rechtsmittelfristen zu sein, weil auch bei kürzerer Rechtsmittelfrist 
grundsätzlich die betreffenden Akten während der Frist einer besonderen 
Uberwachung bedürfen. 

Die VA hält daher an ihrer Anregung zur Erstreckung der Rechtsmittelfrist 
im Verwaltungsverfahren bzw. Verwaltungs strafverfahren auf vier Wochen 
(ein Monat) im Interesse der Parteien weiterhin fest. 

2.4 Legislative Anregungen der VA 

Wie bereits erstmals im Zehnten Bericht der VA an den Nationalrat wird 
auch diesem Bericht ein Überblick über die Auswertung der legislativen 
Anregungen der VA an den Nationalrat unter Einbeziehung jener des Elften 
und Zwölften Berichtes angeschlossen. Er ist dem Statistischen Teil dieses 
Berichtes vorangestellt. 

In den Tabellen im Statistischen Teil ist in der Rubrik ,,Anregung der VA" 
der Gegenstand der Anregung wiedergegeben, in der Rubrik "Berichte an 
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den Nationalrat" die Zahl des Berichtes, i n  dem die Anregung enthalten ist, 
und unter der Rubrik "Seite" ist die Fundstelle im jeweiligen Bericht 
angeführt und in der Rubrik "Reaktion des Bundesgesetzgebers" die 
getroffene Veranlassung. Aufbauend auf der Darstellung im Zwölften 
Bericht der VA an den Nationalrat wurden daher jene Anregungen 
besonders ausgewiesen, denen zwischenzeitig vom Parlament Rechnung 
getragen wurde ; diese sind mit dem Buchstaben "A" gekennzeichnet. Mit 
dem Buchstaben "B" werden wie9.er jene Anregungen bezeichnet, 
hinsichtlich deren Realisierung derzeit Uberlegungen angestellt werden, und 
mit dem Buchstaben "C" sind schließlich jene Anregungen gekennzeichnet, 
hinsichtlich derer derzeit keine legistischen oder sonstigen Maßnahmen in 
Aussicht genommen sind, soweit sie von der VA noch aufrechterhalten 
werden. Es sind daher die in den vorangegangenen Berichten mit dem 
Buchstaben "A" bezeichneten Anregungen, denen bereits Rechnung 
getragen wurde, im Vierzehnten Bericht nicht mehr enthalten. Mit dem 
Buchstaben "B" werde!: jene Anregungen bezeichnet, hinsichtlich deren 
Realisierung derzeit Uberlegungen angestellt werden und mit dem 
Buchstaben "C" sind schließlich Anregungen gekennzeichet, hinsichtlich 
derer derzeit keine legistischen oder sonstigen Maßnahmen in Aussicht 
genommen sind. 

In der Rubrik "Anmerkungen der VA" wurden zusätzliche Erläuterungen 
aufgenommen, die als Kommentar der VA zu verstehen sind. Aus diesen 
Anmerkungen ist insbesondere zu ersehen, inwieweit einmal deponierte 
Anregungen der VA von ihr noch aufrechterhalten werden, auch wenn ihnen 
teilweise bereits entsprochen wurde. Die Anmerkung der VA, daß eine 
legislative Anregung von ihr weiterverfolgt wird, erachtet die VA oft auch 
dann als notwendig, wenn nach dem derzeitigen Verhandlungsstand seitens 
des Ressorts keine Maßnahmen in Aussicht genommen sind. 

Die Darstellung der legislativen Anregungen der VA wurde nicht nur durch 
Einbeziehung der Anregungen aus den Vorberichten ergänzt, sondern es 
wurden auch die im vorliege!")-den Bericht enthaltenen legislativen 
Anregungen in die tabellarische Ubersicht aufgenommen. Dabei erfolgte 
allerdings kein Hinweis auf die Fundstelle, da dies im Hinblick auf die 
technischen Gegebenheiten bei der Drucklegung noch nicht möglich war. 

\' 
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Aufgabenbereich der Volks anwältin 
Hofrat Mag. Evelyn Messner: 

Der Volksanwältin Hofrat Mag. Evelyn Messner oblagen : 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach In den 
Wirkungsbereich nachstehender Bundesminister fallen : 

Bundeskanzler; 

Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst; 

Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform; 

Bundesminister für Arbeit und Soziales; 

Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr; 

Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (mit Ausnahme der 
Förderungsmaßnahmen nach dem W asserbautenförderungsgesetz). 

1 Bundeskanzler 

Allgemeines 

Zum Bereich Bundeskanzleramt waren im Berichtszeitraum insgesamt 3 1  
Beschwerden festzustellen, davon betrafen 7 Beschwerden allgemeine 
Vollziehungsangelegenheiten (beispielsweise Mikrozensuserhebung) , 4 
Beschwerden betrafen Angelegenheiten der �ffentlich Bedienst�t�n und 30 
Beschwerdefälle waren dem Aufgabenbereich des Bundesministers für 
Gesundheit und öffentlicher Dienst zum Bereich Gesundheit zuzuordnen. 

2 Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst 

Allgemeines 

Zum Bereich "Gesundheit" stellt die VA fest, daß eine im Berichtsjahr noch 
geringe, jedoch in weiterer Folge steigende Zahl von Beschwerden zu 
beobachten ist, welche die Anerkennung von im Ausland erworbenen 
Urkunden über die Absolvierung einer Ausbildung im Krankenpflegedienst 
betreffen. Die Ursache dieser Beschwerden liegt darin, daß einerseits 
zahlreiche Bürger aus den ehemaligen Ostblockländern die Möglichkeit 
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nützen, Im westlichen Ausland bessere Berufschancen vorzufinden, 
andererseits in Österreich ein großer Bedarf nach ausgebildetem 
Krankenpflegepersonal besteht. 

Das Bundesgesetz betreffend die Regelung des Krankenpflegefachdienstes, 
der medizinisch-technischen Dienste und der Sanitätshilfsdienste eröffnet 
die Möglichkeit, im Ausland ausgestelite Diplome �ber eine erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung einem nach den in Osterreich geltenden 
Bestimmungen erworbenen Zeugnis gleichzuachten. Wenn es erforderlich 
ist, sind eine ergänzende theoretische und/oder praktische Ausbildung und 
die Ablegung diesbezüglicher Prüfungen vorzuschreiben. Nachweise über 
Art und Dauer der im Ausland absolvierten Ausbildung hat der (die) 
Antragsteller(in) der Behörde vorzulegen. Das Bundesministerium für 
Gesundheit und öffentlicher Dienst prüft dann, ob diese Ausbildung 
umfangmäßig, anforderungsmäßig sowie inhaltlich als der österreichischen 
Ausbildung gleichwertig anzusehen ist oder ob die Vorschreibung von 
Ergänzungsprüfungen notwendig ist. Die Notwendigkeit einer ergänzenden 
Ausbildung bzw. deren Umfang wird in den an die VA gerichteten 
Beschwerden angezweifelt. Die Sinnhaftigkeit der detaillierten Ausbildungs­
vorschriften kann von der VA im Hinblick auf die Wichtigkeit der 
bestmöglichen Ausbildung gerade in diesen Berufen nicht in Frage gestellt 
werden. 

Die VA hat vom Bundesminister für Gesundheit und öffentlicher Dienst zu 
den teilweise berechtigten Beschwerden betreff.�nd zu lange Verfahrens­
dauer die Auskunft erhalten, daß durch die Offnung der Grenzen ein 
enormes Anwachsen der Zahl der Antragsteller und damit verbunden ein 
erhöhter Arbeitsanfall auf dem Gebiet der Anerkennung ausländischer 
Krankenpflegediplome zu verzeichnen war, ohne daß gleichzeitig die Zahl 
der zuständigen Sachbearbeiter hätte vermehrt werden können. Die 
Auswirkungen der veranlaßten organisatorischen Maßnahmen müßten 
jedoch in Kürze spürbar sein. 

3 Bundesminister für Föderalismus und Verwaltungsreform 

Allgemeines 

Die VA verweist wie in den Vorjahren auf die allgemeinen Überlegungen 
zur Durchführung von Verwaltungsreformmaßnahmen in jenen Berichtsab­
schnitten, welche die Vollziehungsbereiche der anderen Bundesminister 
betreffen. 

4 Bundesminister für Arbeit und Soziales 

20 

Allgemeines 

Im Jahr 1 990 wurden insgesamt 905 Beschwerdefälle und sonstige Anliegen 
aus dem Vollziehungsbereich des Bundesministers für Arbeit und Soziales an 
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d ie  VA herangetragen.  Der Anstieg gegenüber dem Vorj ah r  ( 867) war u nter 
anderem darauf  z urückzufü hren,  daß s lch zah l relche Personen aus dem 
Bundes land N i ederösterreich wegen der Kostenübernahme für d i e  
Vornahme e iner  C omputertomographie i n  Praxen n iedergelassener 
Fachärzte an die \' A gewendet haben. Insgesamt waren dies 77  E inzelfä l l e .  
D ies \ eran laßte d i e  \' A - wenn auch  n icht u nberücks icht igt b le iben kan n ,  
daß  es s ich mögl icherweise u m  e i n e  gezie lte Besclnverdeaktion hande l te -
s ich m i t  grundsätzl ichen Fragen der  Kostenübern ahme fü r Computertomo­
graph ien sowie der F rage der Versorgungsdich te mit den entsprechenden 
Diagnosegeräten i m  Land Niederösterreich näher  zu  befassen .  Zunächst 
wurde daher der Haupt\ erband der österre ich i schen Sozi alvers icherungs­
t räger zu d iesem Problem um e ine Ste l l u ngnahme ersucht .  

Der Hauptverband verw ies darauf, daß die Se lbstverwal tung des jeweil i gen 
Vers icherungsträgers darüber zu  entscheiden hat, ob und inwieweit  e in  
\ '  ers icherungsträger entsprechende Verträge mi t  Sach l e istungserbringern 
absch l i e l;t. Der H aupt\"erband b i l l igte d ie  Vorgangsweise der Niederöster­
re ich ischen Gebietskrankenkasse, wonach Bewi l l igungen fü r Computerto­
mograph i e-Untersuchu ngen genere l l  n u r  fü r Vertragse inr ichtungen erte i l t  
werden .  Die  Niederösterreich i sche Gebietskrankenkasse verwies darauf, 
daß d iese Vorgangsweise ke inen Nachte i l  für d ie Versicherten mit  s ich 
br inge,  da i n  nächster Zeit m i t e iner ausre ichenden Versorgung mit  
Computertomographen i m  gesamten Geb iet des  Bu ndes landes Niederöster­
re ich gerechnet werden könne .  Im S inne  e iner  effiz i enten Auslastung der 
bestehenden Vertragse i n richtungen sehe s ich d ie Niederösterre ich ische 
Gebietskrankenkasse n icht veran laßt, Sonderrege lungen für Computerto­
mographie-Untersuchungen m it den n iederge lassenen Radiologen zu 
treffen .  Der Vers icherte habe daher derzeit  ke ine Mög l ic hke i t ,  e ine 
derartige Untersuchung für Rechnung der  Kasse d u rch e inen Vert ragsradio­
logen d urchführen  zu lassen .  

Zu r  Prüfung de r  Frage, ob d ie  i n  öffent l ichen Krank enanstalten 
d u rchgefüh rten Computertomographie-C ntersuchungen e ine ausreichende 
und zweckmäßige Krankenbehand l ung  im Sinne des A l lgemeinen 
Sozia lvers icherungsgesetzes (ASVG) darste l l en ,  ho lte d ie VA eine 
Ste l l ungnahme der  Niederösterre ich ischen L andesregierung e in .  In e iner 
ersten Stel l ungnahme \" om 5 .  März 1 990 wurde se i tens des Landes 
:'\ iederösterreich  ausgefüh rt, daß Computertomograph ie -U ntersuchungen 
derze i t  i n  den niederösterre ich ischen Krankenhäusern St .  Pölten und 
M iste lbach sowie i n  den be iden  psy ch i atr ischen Landesnervenk l i n iken 
Klosterneuburg und Mauer/ Amstetten d u rchgefüh rt werden .  I m  Laufe des 
Jahres 1 990 werden jedoch we i tere C ompu tertomographen i n  Amstetten,  
Baden ,  H orn,  Krems,  Möd l ing ,  Neunk i rchen und Wiener Neustadt in  
Betrieb genommen werden .  Nach der Inbetr iebnahme der weiteren 
Computertomographen in den genannten Ak utspitä lern würden s i ch  dann 
d ie  Wartezeiten für d ie Patienten erheb l ich  reduz ieren  l assen .  Im  Laufe des  
Jahres 1 990 werde  mit  e iner  flächendeck enden Versorgung mi t  
Computertomographen in  den öffent l ichen Kran kenanstalten N iederöster­
re ichs zu rech nen  se in .  D ies ge l te zunächst  für den stationären Bereich; es sei 
aber zu erv."arten ,  daß d ie betreffenden .-\ nstaltstriger auch Bew i l l igungen 
fü r d i e  Versorgung  ambu lanter Patienten erha l ten würden .  
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Im Laufe des Prüfungsverfahrens holte die VA eine weitere Stellungnahme 
des Amtes der Niederösterreichischen Landesregierung vom 1 3  . Juni 1 99 1  
ein, in welcher berichtet wurde, daß zu diesem Zeitpunkt Computertomo­
graphen in Amstetten, Horn, Mistelbach, St. Pölten und Wiener Neustadt 
sowie in den Landesnervenkliniken Mauer und Gugging installiert seien. 
Weitere Anlagen in den Krankenhäusern Baden, Neunkirchen, Krems und 
Mödling würden demnächst in Betrieb genommen werden. Es könne daher 
bereits von einer flächendeckenden Versorgung Niederösterreichs mit 
Computertomographie-Anlagen gesprochen werden. 

Die Frage der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Einrichtung und des 
Betriebes von Computertomographie-Anlagen ist nicht allein auf das 
Bundesland Niederösterreich beschränkt sondern von bundesweiter 
Bedeutung. Die VA ersuchte daher den Bundesminister für Gesundheit und 
öffentlicher Dienst um eine diesbezügliche Stellungnahme, in welcher 
ausgeführt wird, daß die Computertomographie zu einem radiologischen 
Standarduntersuchungsverfahren geworden ist. Im Hinblick auf den weiten 
Anwendungsbereich für computertomographische Untersuchungen sei eine 
bundesweite flächendeckende Versorgung mit entsprechenden Geräten eine 
gesundheitspolitische Zielvorgabe. Dabei sei der Aspekt einer raschen 
flächendeckenden Verfügbarkeit (Verfügbarkeit innerhalb von 60 Minuten) 
für akute Indikationen besonders zu beachten. Wegen der Kostenintensität 
der Geräteanschaffung (4 bis 1 4  Mio Schill ing) und des Betriebes (eine 
Untersuchung ist bei stationären Geräten mit 1 600 S bis 2 200 S 
anzusetzen) seien eine sorgfältige Standortplanung sowie ein wirtschaftli­
cher Betrieb der Computertomographen unbedingt notwendig. Zufolge 
einer Großgerätestudie des Krankenanstaltenzusammenarbeitsfonds (KRA­
ZAF) war 1 989/90 eine a.l;lsreichende flächendeckende Versorgung mit 
Computertomographen in Osterreich noch nicht gegeben ; in Niederöster­
reich waren zum Zeitpunkt der Erarbeitung der Studie drei Anlagen in 
Krankenanstalten in Betrieb. Im Oktober 1 99 1  waren jedoch in 
Niederösterreich bereits sieben Computertomographen in Betrieb, weitere 
vier sollen im Jahr 1 992 in Betrieb gehen. Damit werde das Bundesland 
�iederösterreich mittelfrist!g die Zielvorgabe .d�r KRAZAF-Großge�ätestu­
dIe erfüllen können. WIe der BundesmInIster für GesundheIt und 
öffentlicher Dienst weiter ausführte, stelle die Ausstattung der Röntgenab­
teilung einer Krankenanstalt der Standardversorgung mit einem Computer­
tomographen eine Notwendigkeit für eine patientengerechte medizinische 
Versorgung dar. Kriterien wie etwa eine 24-Stunden-Bereitschaft zur 
Untersuchung von Akutfällen, Möglichkeiten der interventionellen 
Radiologie oder Untersuchung von stationären Patienten sprächen für die 
Situierung von Computertomographen in Krankenanstalten. Eine ökonomi­
sche Betrachtungsweise lasse es notwendig erscheinen, die in Krankenan­
stalten aufgestellten Computertomographen gesamtwirtschaftlich optimal 
zu nutzen. 

Es konnte sohin im Verlaufe des Prüfungsverfahrens der VA festgestellt 
werden, daß das Bundesland Niederösterreich als Krankenhauserhalter eine 
flächendeckende Versorgung mit Computertomographie-Anlagen in 
öffentlichen Krankenanstalten verwirklichen konnte und die bundesweiten 
Zielvorgaben im Land Niederösterreich erfüllt werden. Die Vorgangsweise 
der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse, die Kosten für Computer­
tomographie-Untersuchungen nur dann zu übernehmen, wenn diese 
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Untersuchung in einer Vertragseinrichtung (nämlich in einer öffentlichen 
Krankenanstalt) durchgeführt wird, erfüllt nach Ansicht der VA den 
gesetzlichen Auftrag einer ausreichenden und zweckmäßigen Krankenbe­
handlung. 

Aus dem Bereiche der sozialen Krankenversicherung waren überdies im 
abgelaufenen Kalenderjahr vermehrt Fälle feststellbar, die die Abgrenzung 
der Bereiche Krankenbehandlung in einer Krankenanstalt und Verbleib in 
der Krankenanstalt nach Vorliegen eines Pflege(Asylierungs )falles betrafen. 
Die VA stellt dazu fest, daß diese Abgrenzung nicht nur von der 
medizinischen Seite her, sondern auch von der damit verbundenen 
menschlichen Problematik nicht nur finanzielle Belastungen für die 
Patienten und ihre Angehörigen mit sich bringt. Wie der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales in einer Diskussion im Rahmen der Sendung "Ein Fall 
für den Volksanwalt?" ausführte, könnte diese Problematik vor allem durch 
d.ie möglichst baldige Einführung einer bundeseinheitlichen Pflegesicherung 
einer Lösung zugeführt werden. 

Gegenstand einiger Beschwerden waren auch unklare Situationen im 
Zusammenhang mit Krankenbehandlungen, wenn diese in privaten 
Krankenanstalten oder Ambulatorien stattgefunden haben, womit ein 
Ausschluß von der Kostentragung durch den Krankenversicherungsträger 
verbunden war. 

Berechtigte Beschwerden aus der Arbeitsmarktverwaltung betrafen vor 
allem Verzögerungen in der Leistungszuerkennung bzw. -auszahlung sowie 
die unrechtmäßige Kürzung oder Streichung von Leistungen aus der 
Arbeitslosenversicherung, wobei jedoch von der VA bemerkt wird, daß die 
Bereitschaft der Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung, unrichtige 
Entscheidungen zurückzunehmen bzw. Verfahrensverzögerungen unver­
züglich zu beheben, stets festzustellen war. 

Aus dem Bereich der sozialen Unfallversicherung wurde an die VA 
mehrfach das Vorbringen herangetragen, daß aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen im ASVG und in den Sondergesetzen nach einem 
Arbeitsunfall zwar eine - außer Streit stehende - Minderung der 
Erwerbsfähigkeit in rentenbegründendem Ausmaß gegeben war, die 
v: ersehrtenr�nte aber erst mit dem Tag der späteren AntragsteIlung und 
nIcht rückWirkend ab dem Unfall gewährt wurde. 

Gemäß § 86 Abs. 4 ASVG fal len nämlich Leistungen aus der Unfallversiche­
rung erst mit dem Tag der späteren AntragsteIlung an, wenn innerhalb von 
zwei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles weder der Anspruch von 
Amts wegen festgestellt noch ein Antrag auf Feststel lung des Anspruches 
gestellt wurde. Die VA stellte dazu fest, daß der Verwaltungsgerichtshof 
bereits in einem aus dem Jahre 1 98 1  stammenden Erkenntnis, unter 
Bezugnahme auf den klaren Wortlaut des § 364 ASVG ausführte, daß sich 
der Unfallversicherungsträger nicht mit der Unfallsanzeige begnügen darf, 
sondern eben aus Anlaß ihres Einlangens unverzüglich die Tatsachen 
festzustellen hat, welche für die Ermittlung, ob und in welcher Höhe eine 
Entschädigung in Betracht kommt, erforderlich sind. 
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In der Sendung des Österreichischen Rundfunks "Ein Fall für den 
Volksanwalt?" vom 23. Juni 1 99 1  brachte die VA die Problematik der 
amtswegigen Ermittlungspflicht, der nur eine eingeschränkte Pflicht zur 
rückwirkenden Leistungsgewährung gegenübersteht, öffentlich zur Darstel­
lung. Eine Rentennachzahlung für den Zeitraum zwischen Eintritt des 
Versicherungsfalles einerseits und Einleitung des Feststellungsverfahrens 
durch den Versicherungsträger andererseits erschien immerhin dort 
möglich, wo der Versicherungsträger bereits unmittelbar nach dem 
Unfallereignis durch eine Anzeige Kenntnis davon erlangt hatte, jedoch kein 
Leistungsfeststellungsverfahren eingeleitet hat, weil der Unfallanzeige keine 
klaren Anhaltspunkte für die Notwendigkeit der Einleitung eines solchen 
Verfahrens zu entnehmen gewesen sind. In all jenen Fällen, wo der 
Unfallversicherungsträger erst nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintritt 
des Versicherungsfalles überhaupt Kenntnis davon erlangte, daß aufgrund 
eines Arbeitsunfalles eine Minderung der Erwerbsfähigkeit in rentenbegrün­
dendem Ausmaß eingetreten ist, war aufgrund der oben zitierten 
Bestimmung des § 86 Abs. 4 ASVG eine rückwirkende Rentengewährung 
ausgeschlossen. 

Im Entwurf der 50 . ASVG-Novelle, welche mit Wirksamkeit vom 1 .  Jänner 
1 992 in Kraft treten soll, ist vorgesehen, daß der Zeitpunkt des Einlangens 
der Unfallanzeige beim Unfallversicherungsträger als Tag der Einleitung des 
Verfahrens gilt, wenn die Unfallanzeige innerhalb von zwei Jahren nach 
Eintritt des Versicherungsfalles erstattet wird. Damit wird zumindest für 
diese Fälle eine rückwirkende Leistungsgewährung generell möglich sein. 

Zu den aus dem Bereich der gesetzlichen Pensionsversicherung vorliegenden 
Beschwerden, erachtet es die VA als einen durchaus positiven Aspekt ihrer 
Tätigkeit, wenn in diesen Fällen bereits die Einleitung eines Prüfungsverfah­
rens bei den leistungszuständigen Sozialversicherungsträgern zum Anlaß 
genommen wird, den Beschwerdeanliegen näherzutreten. 

Dies besonders in den Fällen, in denen die Anspruchswerber und 
Pensionsbezieher darauf hinweisen, daß der zuständige Versicherungsträger 
trotz entsprechender Vorsprachen und schriftlicher Eingaben keine 
Veranlassungen gesetzt hätte. So führte beispielsweise eine Beschwerdefüh­
rerin aus, daß die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) der Arbeiter auch 
nach Aufgabe der versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit ihrer Tochter 
das Ruhen der Witwenpension nicht aufgehoben hätte. Dies, obwohl die 
Tochter im Jahre 1 988  erstmalig die Beendigung ihres Dienstverhältnisses 
gemeldet und anschließend auch im darauffolgenden Jahr um Aufhebung 
des Ruhens ersucht habe. Wie die VA im Zuge des Prüfungsverfahrens 
feststellte, erwiesen sich die Ausführungen als berechtigt, da seitens der PV A 
tatsächlich infolge offenkundigen Fehlverhaltens eines Sachbearbeiters die 
Schreiben der Beschwerdeführerin nicht nur unbeantwortet, sondern ohne 
die Notwendigkeit entsprechenden Verwaltungshandelns zu erkennen, 
ei!1fach abgelegt wurden. In. so.lchen Fäll.en e�scheint .den Betr,?ffenen die 
Emschaltung der VA als emzlge Möglichkeit, um Ihren Anliegen zum 
Durchbruch zu verhelfen. In Einzelfällen besonderer Dringlichkeit erscheint 
es der VA daher geboten, offenkundige Säumnisse oder das Zusammenwir­
ken mehrerer Unterlassungen, die an Sprechtagen oder in schriftlichen 
Beschwerden gerügt werden, im Wege telefonischer Rücksprachen bei den 
Versicherungsträgern so rasch wie möglich abzustellen. Durch dieses 
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unbürokrat ische E inschreiten e rfü l lt d ie  \'".'.,., die mn der Be\ öl kerung mr 
a l lem i m  Soz ia lbereich se it  i h rem Bestehen n icht nu r  a ls  Verwal tungskon­
trol lorgan, sondern als SerY icee inr ichtung \- erstanden wird ,  auch die 
Aufgabe, bere its gestel lte Anträge zu  konkret is ieren u nd durch Sachver­
ha ltsdarste l lu ngen z u  ergänzen" So konnte be isp ie lsweise aufgrund der 
Darste l l u ngen der VA die ab lehnende Entsche idung des Rehab�! itat ionsaus­
schusses der PVA der Angestel lten e iner  nochmal igen Uberprü fung 
unterzogen werden ,  woraufh i n  d ie  Kosten e ines Spezia lau tos itzes im 
Rahmen med iz in ischer Maßnahmen der Rehab i l i tat ion übernommen 
wurden" 

Die  VA s ieht s ich  oft auch veran l aßt, auf  den E inzelfa l l  bezogene Auskünfte 
h i ns icht l ich etwaiger sozia l rechtl icher Anwartschaften z u  erte i l en .  So 
b rachte bei sp ielsweise ein Beschwerdeführer der VA zur Ken ntn is ,  cb ß er 
d i e  Anmeldung zur E inbez iehung in  d ie Pfl ichtvers icherung fü r se ine 
Tochter a l s  m i ttätige Angehörige im  land(forst)wi rtschaftl ichen Betrieb 
u nterze ichnet habe, ohne deut l ich zum Ausdruck zu b ri n gen ,  daß se ine 
Tochter ab Geburt ge ist ig beh i ndert und da her n ie  erwerbsfäh ig war. Sein 
. .'.,. ntrag auf  E rwerbsunfähigkeitspensi on für se ine To chter w u rde  demgemäß 
sowoh l  se i tens der PVA a ls  auch des L andesgeric h tes für Ziv i l rechtssachen 
Graz als Arbeits- und Sozialgericht abgEwiesen . DEm Bescl1\\C' rdEführer ,  
dEr  selbst e ine El\\"C rbsunfähigkEitspension bEzieht. \\ u rde nach Rücb pra­
e he der \-A mit der Sozia lve rs icherungsansta l t  (SV".'.,. ) der Bauern die 
Auskunft e rte i l t ,  d aß e inEm Antrag auf beit ragsfrEie M i t\ ers icherung i n  dn 
K rankef1 \ ErsichErung für d i e  Tochter umgEhend stattgegeben werden 
\\ ü rde .  Da die med iz in ischen Festste l l u ngen im Rahmen des Gerichts\· erfa h ­
rens  e indeut ig z u m Ausdruck b rachten, daß d iE  Kläger in keinen Anspruch 
auf  E rwerbsunfäh igkeitspens ion hätte, wei l  d iE Enverbsunfäh igkeit von 
Gebu rt an vorlag, konnte d i e  SVA der Bauern der Beschwerde auch i nsoweit  
nähertrEten ,  a ls  aus  dEn M ittel n  des Unterstütz ungsfonds d ie  Pens ionsbei­
träge dEr  letzten d re i  Jahre auch im  H i nb l ick auf  d i e  w i rtschaft l i che 
S i tu at ion des l and(forst)w i rtschaft l ichen BEtriebes refund iert werden 
konnten.  

Im  Zwölften Bericht an den � at ion a l rat hat d ie  v".'.,. die ausweglose S i tuat ion 
unterhaltsberecht igter Ehegatten dargeste l l t ,  deren pens ionsbErechtigter 
Partner wegen e ines Körper- oder Gei stesgeb rechens ,  welches ihn unfäh ig  
m acht ,  weiterh i n  den  gemeinsamen Hausha l t  aufrechtzuerh alten , s ich in 
e inem Al ters- oder Pflegehe im befindet .  Haben zu\· o r  d ie  fi nanz ie l len 
Verhältnisse des EhEpaares d ie Z uerkennung der Ausgle ichszul age i n  der 
Höhe des Fami l i enri ch tsatzes gerechtfert igt ,  so \ erb l ieb dem hausha ltsfüh ­
renden E hetei l  b isher  nach  der aus  mediz in ischen G ründen bedi ngten 
U nterbr ingung des Pensionsberecht igten in  e iner Pflegee i nr ichtung zu r  
Bestre itung de s  Unterhaltes nu r  5 0% der  Pens ion ,  d i e  n i ch t  gemäß § 3 2 4  
ASVG auf  den  Soz ia lh i lfeträger, de r  d i e  Kosten fü r  den  Aufentha l t  trägt, 
übergegangen s i nd .  Dem e indeut igen gesetz l ichen Wort laut  zufolge ist d ie  
Voraussetzung für d ie  Anwend ung des Fami l ienric htsatzes mit  dem 
Z e i tpunkt der  Beendigung der Hausha l tsgemeinschaft n icht  mehr  gegeben, 
ohne daß darauf  abgeste l l t  werden muß, ob und inwieweit der i n  der 
Wohnung verb le ibende Ehepartner in  der Lage ist ,  mit der verkürzten 
Pension se inen Lebensunterhalt zu friste n . Wegen d ieser grundsätz l ichen 
Prob lemat ik  ist  d ie  VA an den  Bundesmi n i ster fü r Arbe i t  und Sozia les 
herangetreten ,  der damit  auch d ie  Sozia lpartner und den Hauptve rband der 
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österreichischen Sozialversicherungsträger befaßt hat. Sowohl die Interes­
senvertretungen der Dienstgeber als auch jene der Dienstnehmer sowie der 
Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger haben zum 
Ausdruck gebracht, daß eine ausreichende finanzielle Absicherung des in der 
ehelichen Wohnung verbleibenden Ehegatten unabdingbar wäre. Im 
nunmehr vorliegenden Entwurf der 50. Novelle zum ASVG wird, den 
Vorstellungen der VA entsprechend, ein Gesetzesänderungsvorschlag zur 
Qiskussion gestellt, nach welchem der in § 324 Abs. 3 ASVG vorgesehene 
Ubergang von 50% des Pensionsanspruches auf den Träger der sozialen 
Hilfe so lange zu unterbleiben hat, bis die gesamten dem Angehörigen zur 
Verfügung stehenden Einkünfte den Betrag des Ausgleichszulagenrichtsat­
zes für Alleinstehende erreichen. Wenn diese Regelung tatsächlich ihren 
Niederschlag in der 50. ASVG-Novelle finden wird, ist nach Ansicht der VA 
ein Beitrag zur Abdeckung des Risikos der Pflegebedürftigkeit des 
Ehepartners für die ansonsten auf Leistungen der Sozialhilfe angewiesenen 
unterhaltsberechtigten Ehegatten geschaffen worden, welche selbst keinen 
Anspruch auf eine Leistung aus der Pensionsversicherung haben. 

Des öfteren haben berufstätige Mütter Beschwerde bei der VA darüber 
geführt, daß zu ihrer Pension die Gewährung eines Kinderzuschlages mit 
dem Hinweis auf die insgesamt erworbenen Versicherungs monate abgelehnt 
wurde. Weibliche Versicherte erhalten ab 1 .  Jänner 1985  zusätzlich zum 
Steigerungsbetrag (sowohl zu den Alterspensionen als auch zu den 
?ensionen aus dem V ersi�herungs.fall de: geminderten Arbeitsfähi�keit� für 
Jedes lebend geborene Kmd und In bestimmten Fällen der Adoption einen 
Kinderzuschlag in der Höhe von 3% der Bemessungsgrundlage. Konkret ist 
vorgesehen, daß die Summe der Prozentsätze für den Steigerungs betrag 
(einschließlich eines allfälligen Zurechnungszuschlages) und den Kinderzu­
schlag �ei Vorliegen .von weniger als 6 1  Versich�rungsm�naten 27 . nicht 
übersteIgen darf. DIeser Prozentsatz erhöht SIch für Jeden weiteren 
Versicherungsmonat vom 6 1 .  Monat bis zum 359. Monat um 0 , 1 : er darf 
jedoch 57 nicht übersteigen. Das bis zur Pensionsreform 1 985 geltende 
System der Pensionsbemessung, welches einen Grundbetrag in der Höhe 
von 30% der Bemessungsgrundlage sowie einen Grundbetragszuschlag und 
progressive Steigerungsbeträge vorsah, begünstigte jene Versicherten 
überproportional, die nur wenige Versicherungszeiten erworben haben. 
Durch die 40. ASVG-Novelle wollte der Gesetzgeber si<:�erstellen, daß 
berufstätige Mütter bis zum 360. Versicherungsmonat ein Aquivalent zum 
Grundbetrag des alten Systems, nämlich den Kinderzuschlag, erhalten 
sollen. 

Eine Benachteiligung vermeinen aber jene Frauen zu erblicken, welche 
vorbringen, daß es ihnen ihre finanzielle Situation zum Zeitpunkt, in dem 
die Kinder die Betreuung am nötigsten gehabt hätten, nicht ermöglicht habe, 
ihre Berufstätigkeit längere Zeit zu unterbrechen bzw. sie dazu veranlaßt 
waren, zumindest eine gering entlohnte Halbtagsbeschäftigung auszuüben. 
Bei fortdauernder Versicherungspflicht brachte die Neuregelung anläßlich 
der 40. ASVG-Novelle daher kei�.e Verbesserung, wenngleich der 
Gesetzgeber von ?er Intention her Uberlegungen angestellt hat, . wel�he 
Maßnahmen ergnffen werden könnten, um der besonderen SItuation 
kindererzi�hender weiblicher Versicherte.r Rechnung �ragen zu können. 
Gerade dIese Frauen haben aber wenIg VerständnIS dafür, daß der 
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Kinderzusch lag \'on der Anzah l  der  i n sgesamt e rworbenen Vers icherungs­
mon ate abhängt .  

Wenngleich aufg rund des Umstandes,  dag im Re gcl f::t 1 1  d ie letzten 
Vers icherungs jahre fü r die Bemessung  der Pension heranzuz iehen s i nd ,  im 
a l lgemeinen i n  d iesem Zeitraum der  Z wang zur k ü rzeren ;\rbe itszeit \\cgen 
der Pflege und E rz iehung von Kle ink indern n icht  mehr gegeben ist, so stel l t  
s ich doch d i e  hage , o b  n icht angesichts d e r  rea len Dorre1belastung auch 
beru fs tät ige Mü tter den  rens ionsversicherungsrecht l ichen Ausgle ich für s ich 
beansrruchen dü rfen ebenso w ie  jene,  d i e  dem Arbe itsmarkt (auch aufgrund 
güns tiger w i rtschaftl icher Verhä l tn isse) fü r längere Zeit fernbleiben k onnten  
und ",-en ige r  Vers icheru ngszeiten erworben haben .  

An d ie  VA s ind im abgel au fenen Berichtszeitraurn Beschwerden im 
Z usammenhang mit  den gravierende sozia le Nachtei le n icht  aussch l iegen­
den Regelungen des § 258 Abs. 4 AS\'G und den entsprechenden 
Best immungen i n  den übrigen Soziah'ers icherungsgesetzen herangetragen 
worden .  Angesi chts der  bevorstehenden Pens ionsreform s ieht s ich daher d i e  
VA \'e ran laßt ,  auf  j ene  Fal l konstel lat ionen h inzu\\'e ise n ,  d i e  i m  Zuge e iner  
Nove l l i erung e iner  auch  aus  sachl ichen Ge s ichtsru nkten gerech teren 
Behand lung zugeführt werden m üßten. So l l  die Witwen (Witwer)rension 
dem h i nterb l i ebenen früheren Ehegatten e inen Ausgle ich fü r den tatsäch l ich 
entfa l lenen Unte rhalt  b ieten können,  so besteht d ie :\ufgabe des 
Gesetzgebers letzt l i ch  auch dari n ,  d ieses Z ie l  in den Leistllngs\-oraussetzun ­
gen k l a r  zum Ausd ruck zu br ingen .  

;\lach der  derze i t  ge l tenden Rechts lage unter l iegt d ie zu  berechnende 
H interb l iebenenleistll ng des früheren Eherart ners nach e iner  Sche idu ng, 
sofern es s i ch  n icht  um e inen Fall des § 264 Abs. 5 ASVG hande lt ,  e iner 
zweifachen Besch ränkun g :  S ie  da rf weder den gegen den Versi cherten z u r  
Zeit des Todes bestehenden Anspruch a u f  Unterhal t  (Unterhaltsbeitrag) 
noch d ie  dem h in ter lassenen Ehepartner aus dem selben Versicherungsfa l l  
gebührende Pens ion überste igen . § 258  Abs .  4 ASVG und d ie entsrrechen­
den Bestimmungen i n  den übrigen Soziakers i cherungsgesetzen setzen 
a l l gemein  fü r das Entstehen e ines Anspruches e i nes gesch i edenen Partners 
auf Z ah l u ng e iner Witwen (Witwer)pens ion voraus ,  daß der verstorbene 
geschiedene E hegatte (Vers i cherte) zu r  Z e it  seines Todes aufgrund e ines 
ger icht l ichen Urtei les bzw . Verg leiches oder e iner  vor Auflösung der  Ehe 
geschlossenen Unterhaltsvere inbarung unterha ltsverrfl i chtet war.  Für  d ie  
Bemessung der  Höhe d ieser  Le is tung i s t  § 264 ASV G maßgeb l ich ; nach 
dessen Abs . 4 b le iben  die Pensionen geschiedener Ehegatten auf  d ie Höhe 
des geschu ldeten U nterha l tes besch ränkt .  Besonders die re in formale  
Voraussetzung  des Bestehens e ines  Unterhaltst i te ls in  Form eines U rte i les ,  
gericht l i chen Verg le iches oder e iner  U nterhaltsve re inbarung führt nach 
Ans icht  der VA zwangs l äufig  zu unangemessenen E rgebn issen .  E inerseits 
gebüh rt e ine H i nt e rb l iebenenrens ion auch dann ,  \nnn der formale 
Cnterhaltst ite l  zwar aufrecht ist ,  aber n iemals  tatsäch l ich Unterhalt gele istet 
bzw. nach dem Ehegesetz geschu ldet wurde oder die L nterhaltszah l ungen 
wegen geänderter U mstände e ingeste l l t  worden s i nd .  Andererse its entfä l l t  
d ie  soz ialwrs icherungsrecht l iche Versorgung des gesch iedenen Eherart­
ners ,  wenn d ieser zwar den gesetzl i ch  gesch u ldeten un terha l t  dauernd 
bezogen hat, aus i rgend welchen G ründen ein besonderer formaler 
Unterhalts titel aber für entbeh d i ch gehalten wu rde .  E rfahrungsgemäß wird 
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dies besonders dann der Fall sein, wenn der geschiedene Ehepartner seine 
gesetzliche Unterhaltsverpflichtung "freiwill ig" erfüllt, was auch der 
Gesetzgeber als Normaltypus angesehen haben könnte. 

Der Sinn der formalen Voraussetzungen des § 258  Abs. 4 ASVG kann nur 
darin liegen, daß den Sozialversicherungsanstalten die materielle Prüfung, 
insbesondere aber die Ermittlung der Höhe des Unterhaltsanspruches 
erspart bleiben sol l .  Weiters ist damit auch die Absicht verbunden, 
Manipulationsmöglichkeiten zu Lasten der Sozialversicherungsträger zu 
verhindern. Beide Ziele sind bei lebensnaher Betrachtung kaum erreichbar, 
weil auch die Judikatur des Obersten Gerichtshofes aufgezeigt hat, daß es 
bei vertraglichen Unterhaltsvereinbarungen vielfach unumgänglich er­
scheint, über das bloße Vorliegen eines Unterhaltstitels hinaus zu prüfen, ob 
die Leistung allein unter dem Titel des Unterhaltes versprochen wurde oder 
zum Teil freiwillig erfolgte bzw. auch dahingehend zu differenzieren ist, ob 
in dem Unterhaltsbetrag auch Unterhalts leistungen für etwaige Kinder 
enthalten sind. So hat etwa das Oberlandesgericht Wien in der Entscheidung 
zu 33  R 1 08/84 zum Ausdruck gebracht, daß trotz des Umstandes, daß 
Unterhaltserhöhungen im Sinne des § 264 Abs. 4 ASVG an keine bestimmte 
Form gebunden sind, dennoch zu untersuchen ist, ob derartige 
Verpflichtungen rechtswirksam vereinbart worden sind und es sich 
hinsichtlich des die Vergleichsleistung überschreitenden Ausmaßes um eine 
jederzeit widerrufliche Zuwendung unter grundsätzlicher Aufrechterhal­
tung des abgeschlossenen Vergleiches oder um eine darüber hinausgehende 
Unterhalts(mehr)leistung des verstorbenen Versicherten gehandelt hätte. 
Auch zum Zweck der Feststellung, ob die unterhaltsrechtliche Vereinbarung 
nur zum Schein (§ 9 1 6  Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) getroffen 
wurde, um dem geschiedenen Partner zumindest die Hinterbliebenenlei­
stung zu sichern, ist ein Rückgriff auf das materielle Unterhaltsrecht der 
§§ 66 ff Ehegesetz erforderlich. Im übrigen ist es in Fällen, in denen sich 
unterhaltsrelevante Kriterien wesentlich und dauernd dahingehend geändert 
haben, daß die Unterhaltspflicht zur Gänze entfällt, ein leichtes für die 
geschiedenen Ehegatten, zu Lasten der Sozialversicherungsträger zu 
agieren. Unterläßt nämlich der bisher Unterhaltsverpflichtete die Erbrin­
gung einer Leistung und bleibt der formale Unterhaltstitel bestehen, so kann 
der schuldlos geschiedene Ehepartner dennoch eine Hinterbliebenenleistung 
beziehen. Das Unterlassen der Abänderungsklage ist für den bisher 
Verpflichteten keineswegs riskant, kann er sich doch jederzeit auf die 
clausula rebus sic stantibus berufen, sollte der andere Teil plötzlich wieder 
auf der Erfüllung des Anspruches aus dem Unterhaltstitel bestehen. 
Insgesamt erscheinen die formalen Voraussetzungen des Anspruches auf 
eine Leistung des geschiedenen ehemaligen Ehepartners nach dem Tod des 
Versicherten nicht geeignet, die mit der Regelung des in § 258 Abs. 4 ASVG 
verfolg�en Zwecke .zu erreichen, wohl aber da�u, völl�g unbillige Ergebnisse 
zu erwirken. So reicht es aus unterhaltsrechtlicher Sicht für den Anspruch 
des Geschiedenen im allgemeinen aus, daß im Scheidungszeitpunkt die 
Unterhaltsverpflichtung dem Grunde nach entweder durch einen 
Verschuldensausspruch im Scheidungsurteil oder ein Anerkenntnis dem 
Grunde nach feststeht. Diesem Erfordernis wäre aus pensionsversicherungs­
rechtlicher Sicht Rechnung getragen, als tatsächliche Leistungen aufgrund 
bestehender Unterhaltsverpflichtungen bzw. die gesetzlichen Regeln über 
die Unterhaltsbemessung eine Konkretisierung der Höhe der Witwen(Wit­
wer)pension im Todeszeitpunkt zulassen, ohne daß ein formaler 
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Cnterh a l tst i te l  vorl i egen m uß .  W e n n  m a n  aber \\ i e  b i s h e r  für  d e n  Bereich 
des  Pens i ol1S\"Crs i c h e ru ngsrechtes d ie  b loß pote n ti e l l e  Unterh a l tspf l icht  a l s  
u n z u re i c h e n d e  \�o rausset l. u n g  d e s  Pen s i o manspruches  erachtet,  s o  i s t  nach 
Ans icht  der  \'A z u m i ndest  i n  d e n  tatsic h l ichen U nterh a l t s l e i s t u n g e n  e i n  
I n d i z  f ü r  d a s  Bestehen d e r  Unter h a l ts s c h u l d  zu e rh l icken.  I n  d i esen ril le n  
e rs c h e i n t  es  z u r  Verm e i d u n g von M a n i p u l at ionen a u ch gerech tfertigt, d e m  
gesc h i e denen Part n e r  d i e B ew e i s l ast f ü r  den E i n gang von Z a h l u ngen, s ofe rn 
d e r  C n tc rh a l tsanspruch zur Z e i t  des  Todes d e m  G ru n d e  nach besta n d e n  h at, 
a u fz u b U rd e n .  

Als  besondere gesetz l i ch e  H i rte  erach tet d i e \ A. aber  j e n e  b l le, i n  d e n e n  d i e  
Arbe i t s - und Soz i a l ge ri c hte  d e n  .-\n s p ruch a u f  Wit<;\ e n ( W i tw e r)pens ion 
vern e i n e n ,  w e n n  zwar  d a s  z i v i l  rec h t l i c h e  U rte i l ,  m i t  d e m  d e r  U n terha l t san­
spruch d e r  Höhe nach fe stgest e l l t  wu rde, nach  d e m  Tod d e s  Vers ich erten 
geh l l t  \\ u rde, e i n e  entsprech e n d e  K l age a u fgrund des  Sche id u ng s u rt e i l e s  
aber  n o c h  z u  Lebzeiten d e s  Verpfl i c h teten e i ngebracht worden i s t  
( Ob e r l a n d esgericht  W i e n  35  R 323 / 8 5 ; / e h nt er Beri c h t  d e r  \ ' ;\  an d e n  
:'\at iona l rat,  Se i te 4 5 ) .  

Einzelfälle 

4 . 1  Zwischenstaatliches Pensionsverfahren Rückforderung italienischer 
Pensionsleistungen nach Verfahrensverzögerungen bei italienischen Versi­
cherungsträgern - amtswegiges Prüfungsverfahren 
\-A 389 S\'/ 8 4 
VA 1 1  � - SV /90 
V A  2 2 5  - S V  /90 
VA 752  - S\'/90 B M  / 1 .  24 . 3 1 1 / 5-4/9 1 

I m  abge l a u fenen B e r i c h ts j a h r  h aben s i c h  he i  d e r  V.\ B e s c h \\ erden d a rüber  
gehiuft, daß z u e rk a n n te i t a l i e n i sc h e  Renten nach j a h re l anger Verspitung 
neu festgeste l l t und d ie  Rente nbez ieher  ohne e igenes \�ers c h u l d e n  z u r  
E rstattung z u m  Tei l erheb l i c h e r  Überbezüge a u fgefordert w u rd e n .  Obw o h l  
e i n e  Prüfu ngskompetenz bezüg l i c h  d e r  Vorgangsweise  a u s l i n d i s c h e r  
Verw a l tungsbehörden d u rch d i e  V A  n icht besteht, ersc h i en es d e n noch 
a u fg r u n d  der  Beschwe rd e n  notwen d ig,  d ie  gesch i l d e rten Sch w i er i gkeiten 
zum Anlaß z u  n e h m e n ,  ( im R a h m e n  eines a m tswegi gen Prüfu ngsve rfa h re n s) 
den B u n d e s m i n i s t e r  fü r Arb e i t  u n d  Soz i::t les  zu ersuchen,  m i t d e n  
zustind igen i t a l i e ni schen Ste l l e n  i n  \-erb i n d u ng zu trete n .  

D i e s  v o r  a l l e m  d e s h::t l b ,  w e i l  n a c h  Ber ich ten d e r  österre i c h i schen  
I.t? i s t u ngszusti n d i ge n  P e n s i onsvers ich e ru ngstdger offe n k u n d i g  i s t ,  d ::tß d i e  
Cberz a h l ungen d ar a u f  z u rü c k z u fü h ren s i n d ,  d a ß  d i e  \ o r Anfa l l  der  
österre i c h i s c h e n  Leis tung z u r  Ausza h l u n g  ge langenden i t a l i e n i s c h e n  
Pens ionen,  w e l c h e  d a s  A u s m a ß  d e r  M i n d estpen s ion n i c h t  e rre i c h e n ,  vorerst 
in Ita l i en  automat i sch  au fgestockt \\ u rd e n .  Fil l t  e rs t  nach d e r  Z u e rk e n n u ng 
d e r  i t a l i e n ischen Leistungen e i n e  österre i c h  i sche Aitersp e n s i o ll a n ,  50 i s t  d i e  
i.�a l ie n i s c h e  Pen s i o n  e ntsprec h e n d  z u  kü rzen u n d  der  e n tst::tnd e n e  
Uberbezug r[ickzufo rd e rn .  I m  H i n b l i c k  d a ra u f, d a g  d i e  / u e rke n n u ng d e r  
österre i c h  i s c h e n  P e n s i o n  j e w e i l s  u n m itte l b a r  der  i t a l i e n i schen Se i te 
bekanntgegeben w u rde, l i egt d e r  Gru n d  für  d ::t s  E ntsteh e n  HlI 1  bedeutenden 
Uberz a h l u ngen aber  aussc h l ieß l ich i n  der  l a ngen Be::trbei t u ngsd a u e r  bz\\ . 
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der Säumigkeit der italienischen Versicherungsträger. Bei der gegebenen 
Sachlaze stößt die Vorgangsweise der nunmehr auch für die Rentenzahlung 
nach Osterreich zuständigen INPS-Zweigstelle Bozen (Istituto Nationale 
della Previdenza Sociale - INPS) nicht nur bei den Betroffenen auf 
Unverständnis. Die zugrundeliegende Problematik, mit der das Bundesmini­
sterium schon seit länger:�n Jahren befaßt ist, hatte zudem eine Verschärfung 
erfahren, als von den in Osterreich wohnhaften Beziehern einer italienischen 
Pension die Rückzahlung von zum Teil beträchtlichen Überbezügen 
inne�halb von 30 Tagen gefo�de�t wurde� im ?brigen aber die italienis�hen 
Versicherungsträger auch mit einer genchtllchen Geltendmachung Ihrer 
Forderungen bzw. mit der gänzlichen Einstellung der italienischen Leistung 
gedroht hatten .  Nach Mitteilung der Kammer für Arbeiter und Angestellte 
für Tirol wird den Betroffenen angeraten, alle gebotenen Rechtsmittel gegen 
die Bescheide der italienischen Versicherungsträger einzulegen und 
gegebenenfalls nach Ausschöpfung des Instanzenweges die ordentliche 
Gerichtsbarkeit mit einer Feststellungsklage anzurufen. In den konkreten 
Fällen mußte die VA daher den Beschwerdeführern nahelegen, sich über 
Vermittlung der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Tirol an den 
italienischen Versicherungsträger zu �.enden, um eine sozial vertretbare 
Vorgangsweise bei der Erstattung des Uberbezuges zu erwirken. 

Qbwohl konkrete Veranlassungen seitens der VA zugunsten der in 
Osterreich lebenden Pensionisten nicht getroffen werden konnten, hat sich 
die VA von Amts wegen an den Volks anwalt der autonomen Provinz Bozen 
gewandt, um im Interesse der Betroffenen auf die Pro�}eme, die die 
Voll ziehung des Sozialversicherungsabkommens zwischen Osterreich und 
Italien betreffen, hinzuweisen. Des weiteren wurde der Bundesminister für 
Arbeit und Soziales von der VA in Kenntnis gesetzt, daß sich Härten aus der 
Anwendung des.!\bkommens über Soziale Sicherheit in Zukunft umfassend 
nur durch eine Anderung dieses Abkommens bzw. der Durchführungsver­
einbarungen vermeiden lassen werden. Schon aus diesem Grunde wäre zu 
erwägen, ob nicht in das Abkommen Bestimmungen aufgenommen werden 
könnten, wonach sei��ns der beteiligten Versicherungsträger kein Anspruch 
auf Erstattung eines Uberbezuges besteht, wenn es die Versicherungsanstalt 
selbst unterlassen hat, innerhalb Jahresfrist ab bescheid mäßiger Feststellung 
der österreichis.<;hen Pension die notwendigen Berichtigungsmaßnahmen 
vorzunehmen. Ahnlich wie nach innerstaatlichem Recht könnte darüber 
hinaus vereinbart werden, daß das Recht auf Rückforderungen verjährt, 
�enn nicht innerhalb von drei Jahren nach Kenntnis des Vorliegens eines 
Uberbezuges entsprechende Schritte eingeleitet �erden. Bei diesen 
Einschränkungen betreffend die Hereinbringung von Uberbezügen handelt 
es sich um sozialpolitische Maßnahmen, die den Schutz der Betroffenen -
insbesondere durch Sicherstellung des für die Bestreitung des Lebensunter­
haltes notwendigen Betrages - zum Ziel haben und sich auch in den 
Rechtsvorschriften vieler anderer Staaten finden. 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat in einer Stellungnahme 
an die VA zum Ausdruck gebracht, daß die Auffassung, wonach die 
Vorgangsweise der INPS-Zweigstelle Bozen rechtswidrig sei, geteilt wird 
und daher versucht werde, auf die italienischen VersicherungSträger zur 
Verhinderung der angedrohten gerichtlichen Geltendmachung der 
Forderungen einzuwirken. 
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I n  der  Zwischenze i t  wurden d ie österre ich i schen B u nd es l änder ersucht, den 
besonders Betroffenen durch d ie  Gewähru ng \'on Geld le i stungen :tu S  

Soz ia lh i l femittel n  zu hel fen .  N ach den von der Verb indungsste l l e  der  
B u nd es l änder übermi ttelten Ste l l ungnahmen an das M in isterium  können 
aufgrund der Sozia lh i l fegesetze von Burgen land ,  N iederösterre ich ,  
Sa lzbu rg ,  Steiermark und Vorarlberg Leistungen bei Vorl iegen e iner 
Notlage gewährt werden .  Nachträgl ich haben s ich auch Kärnten und 
Oberösterre ich bereit  erk lärt, entsprechende Geld le i s tungen zur  Verfügung 
z u  ste l l en ,  Während das �u ndesbnd Wien se ine vorerst absch lägige 
Auffassung nochmals einer Uberprüfung u nterz iehen wird, h at s ich b i sher 
aussch l ieß l ich das Bundes land T i rol geweigert ,  e iner  so lchen Leistungser­
br ingung näherzutreten. 

Auch die auf Expertenebene gesetzten Bemühungen seitens i ta l ien ischer und 
österre i ch ischer Ste l len haben zumi ndest zu  einem Tei lerfolg geführt, So 
wurde bei  einer vor kurzem d u rchgefüh rte Verb indungsstel lenbesprech ung 
se i tens der i ta l ien ischen V ers icherungsträger zuges ichert, dJß  i n  Hin  kunft 
ke ine  gänzl iche E inste l lung der Auszah lung der ital ien ischen Renten mehr 
erfolgen wird ,  sondern daß fü r d i e  Here inbr ingung der Gberbezüge 
RJten Jbzüge bew i l l igt werden .  Soweit i n  der Vergangenheit  Renten zur  
Gänze  e i ngeste l l t  worden s i nd ,  so l l en  auch  d iese b i ll' e ntsprechend 
bere in igt werden ,  Zu l etzt hat der  Bundesmin istfr fü r Arbeit und Soz iJ les 
gfgenüber der V A  se iner Hoffnung Ausdruck gfgeben, dJß die auf a l l en  
Ebenen gesetzten Bemühungen i n  absehbarer Zeit  zu e iner  befried igenden 
L ösung der im Verhältn is  zu  Ita l i en  anstehenden Probleme fü hren werden ,  

4 . 2  Mangelnder Ausgleich von sozialversicherungsrechtlichen Nachteilen wegen 
taxativer Aufzählung der Begünstigungstatbestände 
VA 562 - SV / 8 7  
VA 1 4  - SV/89  
V A  768  - S\-/R9  BM 1 1 .  2 0 , 3 2 5 /9- 1 190 

Dr. G .  B .  führte be i  der VA aus, daß er wäh rend der nat ionalsoz ia l i st ischen 
HfrrschJft a l s  "Misch l ing 1 , Grades" i n  Brü n n  JIll Besuch der s iebfnt en 
K lasse des deutschen Staats-Real -Gymnas iums geh i ndert worden wäre und 
nach d re imonatiger Arbeits los igkeit  e ine Beschäft igung J i s  Angfstel lter i n  
Wien  aufnehmen mußte. I m  Feber 1 945  se i  er im  Zuge der gepbnten 
E rfassung "po l i t i sch u nzuverläss iger" Personen zur Le is tung von 
Zwangsarbeit in  der  Organ i sat ion Todt verpfl ichtet ge\vesen, ohne daß fü r 
d iesen Zei traum Beiträge z u r  Soz ia lvers icherung entr ichtet worden wären .  
Am 4 .  Apri l  1 94 5  se i  er desert iert, während Kameraden,  d i e  s i ch  zu d ieser 
H and lung  n icht entschlossen hätten,  noch i n  den letzten Kriegstagen \"On 
den d Jmal igen Befeh lshabern erschossen wurden . Ansch l ießend sfi e r  
wiederum arbeitslos gewesen und hätte erst ab Jun i  1 94 5  J l s  
außerordent l icher Hörer d i e  Mögl ichkeit  gehJbt, am Studienbetrieb der  
Universität Wien  te i lzunehmen .  E i n  Mißstand i n  der Vorgangsweise  dfr  
Pens ionsvfrsicherun gsanstalt  ( PVA) dfr  Angestel l tfn sehe er dar in ,  d aß df [  
Zeitrau m, während welchem er  im Rahmen der  Organ isat ion Todt 
Zwangsarbeit verrichtete, n icht als Vers icherungszeit  in der Pens ions\"frs i ­
cherung berücksicht igt wurde .  

3 1  
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Aufgrund des eingeleiteten Prüfungsverfahrens der VA wurde der 
Sachverhalt seitens des leistungszuständigen PensionsversicherungSträgers 
nochmals überprüft und mit Bescheid vom 1 .  März 1 990 die Zeit vom 
20. Jänner 1 945 bis 4. April 1 945 gemäß § 502 Abs. 1 Allgemeines 
Sozialversicherungsgesetz (ASVG) als Plichtbeitragszeit mit der höchstzu­
lässigen Beitragsgrundlage anerkannt, obwohl die PVA der Angestellten in 
dem mit dem Beschwerdeführer vor Einschalten der VA gepflogenen 
Schriftverkehr mehrmals darauf verwiesen hat, daß eine derartige 
Anrechnung aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen nicht 
möglich wäre. 

Der Beschwerde wurde seitens der VA teilweise Berechtigung zuerkannt. 
Das ASVG sieht in den §§ 500 ff sozialversicherungsrechtliche "Begünsti­
gungen" für aus politischen Gründen oder aus Gründen der Abstammung 
verfolgten Personen vor. Zufolge der Zielvorstellung des Gesetzgebers 
sollen die durch Verfolgungsmaßnahmen bedingten negativen Auswirkun­
gen auf den Versicherungsverlauf entsprechend ausgeglichen werden. In 
Wahrheit handelt es sich nicht um Begünstigungen im eigentlichen 
Wortsinn, sondern um eine Kompensation von sozialversicherungsrechtli­
chen Nachteilen, bedingt durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
gravierenden Eingriffe in die Grund- und Freiheitsrechte, die den Erwerb 
von Versicherungszeiten unmöglich machten. 

Im Rahmen durchgeführter Prüfungsverfahren in den Vorjahren hat die VA 
wiederholt festgestellt, daß wegen der taxativen Aufzählung der 
Begünstigungstatbestände im § 502 ASVG (Untersuchungshaft, Verbüßung 
einer Freiheitsstrafe, Arbeitslosigkeit sowie Zeiten der Ausbürgerung) und 
ihrer Auslegung durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes die 
Vielfalt von Lebenssachverhalten, die nach dem Sinn des Gesetzes jedenfalls 
erfaßt werden sollten, unberücksichtigt bleiben. So wurde bereits im Elften 
Bericht der VA an den Nationalrat dargestellt, daß beispielsweise als 
Arbeitsloser nur derjenige angesehen wird, der nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses keine neue Beschäftigung aufgenommen bzw. 
seine Arbeitsstelle als Arbeiter oder Angestellter verloren und eine 
Neubeschäftigung nicht gefunden hat. Personen, die zur Zwangsarbeit 
herangezogen wurden, für die das damalige NS-Regime aber keine Beiträge 
zur Sozialversicherung entrichtete, sind hingegen nach der Judikatur und 
der bisherigen ständigen Praxis der Pensionsversicherungsträger nicht als 
arbeitslos anzusehen. Auch der vom Gesetzgeber im § 502 Abs. 1 ASVG 
angeführte Tatbestand der Anhaltung wird nicht erfüllt, wenn neben der 
bloßen Arbeitsverpflichtung nicht auch eine völlige Freiheitsentziehung 
einhergeht, zumal nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes 
eine mit Meldezwang verbundene Konfinierung der Anhaltung nicht 
gleichgesetzt werden könne. 

Die VA erachtet es als sachlich nicht gerechtfertigt, daß bei politisch 
Verfolgten oder aus Gründen der Abstammung zur Zwangsarbeit 
herangezogenen Personen Versicherungslücken dann entstehen, wenn die 
damaligen Arbeitgeber, aus Gründen, die der Einflußnahme der Betroffenen 
- welche zum Teil auch um ihr Leben fürchten mußten - entzogen waren, 
keine Beiträge zur Sozialversicherung entrichtet haben. Im Gegensatz zu 
Arbeitnehmern, die nicht aus religiösen oder politischen Motiven oder aus 
Gründen der Abstammung diskriminiert wurden, darf nicht übersehen 
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\\ e rden ,  daE gerade d i e  Opfer des Fasch i smus in i h ren  Disposit ionsmögl ich­
keiten gänzl ich e i ngesch ränkt waren .  

Im  Z uge der ORF-Sendung "E in  Fa l l  für  den Volksal1\valt )" vom 1 3 . Mai  
1 990  h at d ie  \-A daher d i e  im E l ften Ber icht  an  den Nat ionalrat gemachte 
;\nregung wieder aufgegriffen und  neuer l ich angeregt, d i e  sozialvers iche­
rungsrecht l ichen Begünst igungstatbestände um e ine  Genera l klause l  zu 
erwe i tern,  welche es  ermöglicht, gravierende Eingriffe in die Grund- und 
Fre ihe i tsrechte dadurch z u  kompens ieren, sodaE auch n icht  näher defi n ierte 
Lebenssachverh a l te a ls  sozialvers icherungsrecht l i che Nachte i le  bzw . "schä­
d igende Ausv" irkungen" erfaEt werden .  Im  Ansch luE  an d ie Fernsehsendung 
sah s i ch das  Bundesmin i steri um  fü r Arbeit  und Soz ia les anges ichts der  
\ ermehrten Bcfassung der VA mit H ä rtefä l l en  :lU S  dem Bereich der 
soz ia lvers icherungsrechtl ichen Begünst igungsbesti mmu ngen und  der zu­
nehmenden Kompl iz ierthe i t  d ieser Vorsch riften \ eran laEt,  d i e  Pens ionsver­
s icheru ngsträger im Erlaßwege zu e rsuchen ,  die en\ ähnten Rege l ungen im 
sozialen Geist  anzuwenden (s iehe Faks imi l e ) .  

Es l iegt nunmehr  a n  d e n  le i s rungszusönd igen \-er s icher ungsträgern ,  i m  
bve ifel s fa l l  d i e  fü r d e n  Antragste l ler  nach gesetz l i cher  Mögl ichkeit  
günstigere Aus legung bei der Handhabung der entsprechenden Bestimmun­
gen  zu wäh len .  

;\fach :\nsicht des Bundesmin isteriums  fü r Arbeit und Sozia les könnten 
näml i ch  auch du rch  eine noch so umfassende gesetz l i che  Best immung n icht  
sämt l iche Verfolgungsmaßnahmen,  denen der i n  § 500  ff  :\SVG 
umschr iebene Personenkrei s  bis 1 945  ausgesetzt war, erfaßt werden ,  
\' i e lmehr  so l l  du rch d iesen Er laß ,  der  im  Ansch luE  an d i ese Ausfü hru ngen 
wiedergegeben ist ,  künftigen Beschwerden  \ orgebeugt \\ erden.  Die  VA w i rd 
auch i n  H inku nft dafür Sorge tragen ,  daß d ie  Pens iol1S\'ers icherungsträger 
stärker a ls  b i sher  d iesen Int ent ionen Folge le i s ten .  

3 3  
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Zl . 20 . 325 / 1 - 1 / 1 9 9 1  

Abschrift 
1010 Wien. den 13 . Februar 1 9 9 1  
Stubenring 1 
Telefon (0222) 75 00 
Telex 1 1 1 145 oder 1 1 1 780 
DVR: 0017001 
P S.K.Kto.Nr. 5070.004 
Auskunft 

K�ppe 

An a l l e  Pens ionsve rs icherungsträ g e r  

Die in d e n  § §  5 0 0 f f  d e s  A l l g eme inen So z ia l versicherung s ­

gesetzes ( ASVG ) , BGBI . N r . 1 8 9 / 1 9 5 5 , normierten Begünst igung sbe­

st immungen , d i e  das österreichi sche So z ia l vers icherung s rec ht 

zugunsten der Opfer des . Faschi smus a l s  Aus g l e ic h  für die durch 

Ve rfol gungsmaßnahmen bis 1 9 4 5  schul d l o s  e r � ittenen Nachte i l e  

vors ieht , erfuhren bekannt l ic h  i n  jüngster Z e i t  bedeutende 

Ve rbesserungen . Mot iv für diese Verbe s se ru ngen , die im Rahmen 

der 4 1 . ,  4 4 .  und 4 8 . Nove l l e � um ASVG , BGBI . N r . 1 1 1 / 1 9 8 6 , 

6 0 9 / 1 9 8 7  und 6 4 2 / 1 9 8 9 , in K ra f t  t raten , waren n icht so sehr 

soz i a l ve r s icherung srec h t l iche , sondern huma n itäre Gründe . 

E r schwerend für d i e  praktische Anwendung des nunmehr gel tende n 

Rec hts w i rkt s ic h  d ie Tatsache aus , daß die an s ich komp l e x e  

Mat e r ie durch d ie zahl reichen Neureg e l ungen z unehmend 

komp l i z ierter geworden ist . D i e  z e i t l ich weit zurückl iegenden 

Ver f o l gung smaßnahmen , denen der in den SS 5 0 0 f f  ASVG um­

schr i ebene Personenkre i s  ausgesetzt war , und d i e  s ich für den 

e i n z e l nen daraus ergebenden Fo l ge n  waren derart ma nnigfa l t ig , 

daß s ie durch noch so umfassende gese tz l iche Bestimmungen 

nicht e rschöpfend e rfaßt werden könne n . 

Auf Grund d ieser Gegebenheiten wurde in l et z ter Zeit e i ne 

Anzahl von Hä rtefä l l en aus dem Bereich des Begünst igung s rechts 

reg i st r i e rt , mit we l chen auch die vo l ksan�a l t schaft befaßt 

wurde . Das Bundesminister ium für Arbe i t  und So z ia l e s  s ieht 

s ich daher in Berücksicht igung d i e s e r  Umstände vera n l aßt , den 

34 

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 35 von 208

www.parlament.gv.at



- 2 -

Pens ionsve r s icherungsträgern zu empfeh l en ,  bei der Handhabung 

der Begünst i gung sbest immungen da rauf Bedacht zu nehmen , daß 

d ie in Betracht kommenden geset z l ichen Reg e l ungen der Absicht 

des Gesetzgebe r s  entsprechend im soz ia l e n  und huma n i tären 

Geist angewendet werden . Dies i n s besondere auch im H i nb l ick 

darauf , daß der Personenkre i s  der Verfo l g ten unter norma l e n  

Umständen a l l e r  Wah rsche i n l ichke i t  n a c h  der österreichi schen 

Ve rs iche rtengeme i nschaft a ngehört hätte . Im Zwe i f e l sfa l l  so l l  

angesichts dessen - um Härten zu vermeiden - d i e  für den 

Ant ragste l l e r  nach g e setz l icher Mög l ichke i t  günstigere Aus ­

l egung bei der Handhabung der entsprechenden Bestimmungen 

gewä h l t  werden . 

Es w i rd gebeten , die Bed i e n s teten in d i esem S inne z u  

informie ren . 

Der Bundesmi n i ster : 

Josef HESOON 

Für die Richti gke i t  
d e r  ��gung , 
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4.3 Verspäteter Anfall des Kinderzuschusses trotz vorangegangener Übermitt­
lung einer Familienbeihilfenkarte 

36 

VA 6 1 6  - SV/89 

A. S. aus Wien vermeinte einen Mißstand in der Vorgangsweise der 
Pensio.nsversicherun�sanstalt (PVA) der �ngestellten darin �u erblicken, 
daß seitens des Versicherungsträgers der Kmderzuschuß für semen Sohn P. 
erst ab 1 1 . Feber 1 989 zur Auszahlung gelangt sei. Der Beschwerdeführer 
führte aus, daß sein Sohn vom 1 .  Oktober 1 984 bis 30. September 1 9 85  
Präsenzdienst geleistet habe, sodaß die Voraussetzung zum Bezug des 
Kinderzuschusses bei AntragsteIlung auf die ihm am 1 .  Jänner 1 985  
�.uerkannte Alterspension vorerst nicht vorgelegen wäre. Anläßlich der 
Ubermittlung der Lohnsteuer- und Familienbeihilfenkarte an den 
Pensionsversicherungsträger habe er aber mit den Worten "gleichzeitig 
ersuche ich um Ber�cksichtigung der geänderten Eintragungen und die 
daraus resultierende Uberweisung der Familienbeihilfen für meine Kinder P. 
und S." auf die geänderte Sachlage hinweisen wollen, zumal der Sohn ein 
Hochschulstudium aufnahm. Der Antrag auf Zuerkennung des Kinderzu­
schusses wurde erst am 1 1 . Mai 1 989 eingebracht, zumal A. S. glaubhaft 
versicherte, daß er der Auffassung war, daß die Voraussetzungen zum 
Bezug der Familienbeihilfe und die verspätet beantragte Leistung aus der 
Pensionsversicherung an dieselben Voraussetzungen geknüpft seien und 
daher auch die PVA der Angestellten davon Kenntnis gehabt hätte, daß er 
im Zeitraum von 1 985 bis 1 989 nicht nur für ein, sondern für beide Kinder 
unterhaltsverpflichtet war. 

Da im Zeitpunkt der Erhebung der Beschwerde bei der VA noch die 
Möglichkeit der Anfechtung der Entscheidung des Pensionsversicherungs­
trägers im Rahmen eines arbeits- und sozialgerichtlichen Verfahrens 
offenstand, war es der VA aus verfassungsrechtlichen Gründen nicht 
möglich, ein Prüfungsverfahren einzuleiten. Sie hat jedoch A. S. darauf 
hingewiesen, ein Rechtsmittel einzubringen, um zu kläre�) ob in seinem Fall 
das Schreiben vom Oktober 1 985 sowie die Ubermittlung der 
Familienbeihilfenkarte als AntragsteIlung angesehen werden könne. Das 
Arbeits- und Sozialgericht Wien hat das Klagebegehren mit der 
Begründung, wonach in der Vorlage der Familienbeihilfenkarte allein kein 
Antrag auf Kinderzuschuß erblickt werden könne, abgelehnt. 

Die aus ungenügen�er Gesetzeskenntnis resultieren�en fina.nziellen 
Verluste aufgrund emer verspäteten AntragsteIlung Im Bereich des 
Sozialversicherungsrechtes boten bereits im Dreizehnten Bericht der VA an 
den Nationalrat Anlaß zu der Anregung, daß in Fällen, in denen die 
Anspruchsvoraussetzungen ohne weiteres Ermittlungsverfahren als vorlie­
gend betrachtet werden können, nur eine rückwirkende Leistungszuerken­
nung, die über den derzeit vorgesehenen Zeitraum hinauswirkt, Härtefällen 
effektiv begegnet werden kann. Finanzielle Nachteile infolge verspäteter 
oder als unzureichend anzusehender AntragsteIlung werden aber nicht nur 
bei Direi5.t- oder Hinterbliebenenleistungen relevant, sondern auch bei 
Pensionsbestandteilen im weiteren Sinne, für die die strengen Erfordernisse 
des Amragsprinzips ebenso uneingeschränkt Geltung besitzen. 

Nach § 262 Abs .  1 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) in 
Verbindung mit § 274 ASVG gebührt zu den Leistungen aus den 
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Versicheru ngshl len  des Al ters, zur  I nnl id i tätspens ion und zu r  Ber.':lfsunh­
higkeitspension fü r j edes Kind ( §  252 ASVG) e in Kinderzuschuß .  Uber das 
\'o l l endete 1 8 . Lebensjahr  h i naus \\' i rd der  Kinderzuschuß nur auf 
besonderen Antrag gewährt .  Bere i t s  i n  den Gesetzesmater ia l i en  zum 
Stammgesetz des ASVG ( RV 599, Blg]\"R 7 .  GP, 8 7) w u rde  ausgefüh rt, d aß 
d i e  besondere Antragste i l ung desha lb  e rforder l ich se i ,  d a  geprüft werden 
müsse,  ob d ie  besonderen Voraussetz u ngen für die Weitergewähru ng 
\ or l iegen .  Vorn Zeitpunkt der  Antragste I l ung hänge es ab, von wann an d ie  
Weitergewährung e insetze. Der  I rrt um ,  der dem Beschwerdefü hrer 
unterlaufen ist ,  i s t  insoweit verständ l i ch ,  a ls  die V orausserzungen,  u nter 
denen s ich nach dem ASVG d ie  Ki ndese igenschaft \-erbngert und nach dem 
Fam i l i en lasteI1Jusgleichsgesetz ( FLAG)  1 967 .� ie  FJm i l i enbe ih i l fe auch fü r 
ml l j äh rige Kinder  bezogen werden kann,  Ahn l ichke iten aufweisen .  Im 
vor l iegenden Fa l l  i s t  es bedeuts:tm,  daß der  Beschwerdefü h rer  nach 
Beend igung des Präsenzdienstes se ines Sohnes die Fam i l i enbe ih i l fenkarte :tn 
den Pens ionsvers icheru ngsträger übermi tte l t  h :tt und d :tmi t  seinen Anspruch 
:tu f  d ie  f:tm i l ienbe ihi l fe für zwei Kinder besche i n igte_ 

In E i nzelfä l len tendiert die Rechtsprechung dazu ,  die e rfolgte Übersendung 
der  fami l ienbe i h i l fenkarte :tuch :t ls  Antr:tg auf Weitergewährung des  
Kinderzuschusses über d:ts 1 8 .  Lebensj :th r  h i I1JUS  zu beh:tnde ln ,  vor :t l l em 
d:tnn,  wenn bis d:th in  d i e  Le is tung :tnst:tnds los gewäh rt worden w:tr .  I n  der  
E ntsche idung 10  Ob S 1 8 /90 vorn 27 .  Feber  1 990 h:t t  der  Oberste 
Gerichtshof d iesbezügl ich z um Ausd ruck gebracht, d :tß das E rfordernis  
e ines  besonderen .\ntr:tges nur  d i e  Bedeutung h aben kann,  d :tß  dami t  
k largeste l l t  werden so l l ,  d aß der  Kinderzuschuß  n icht g le ichsam 
automati sch weitergewährt werde,  sondern daß e in  entsprechendes 
Begehren geste l l t  werden muß. Im kon kreten fal l  muß unt e r  Lugrunde le ­
gung des  Erkenntn i sses des Arbeits- und  Sozia lger ichtes Wien davon 
ausgeg:tngen \ve rden ,  d :tß  s ich  d ie Sach lage von dem oben geschi lderten Fa l l  
i nsoweit u ntersche idet, a l s  tatsäch l ich  e ine  Sachverhaltsänderung und d amit  
d ie  Anspruchsvor:tu ssetzung zum Bezug des Kinderzuschusses erst dadurch 
erfü l l t  \\'urde,  daß nach Able i s tung des Präsenzdienstes das Hochschu lstu­
d i u m  wieder aufgenommen wurde .  Verneint man d ie  dem Pensionsvers iche­
rungsträger ganz a l lgeme in  obl iegende Betreuungspfl icht in  derart igen 
Fäl len sowie genere l l  e ine Verpfl ichtung des Sozialvers icherungstrigers 
d u rch entsprechende Be lehru ngen und Auskünfte auf  e ine  Antr:tgste l lung 
h inzuwi rken, wenn der Pens ionswerber Angaben m:tcht, aus  denen s ich  
Anspruchsvor:tussetzungen nach :tnderen gesetzl ichen Best immungen 
ergeben könnten ,  \\' i rd offenkund ig,  daß es ke in h i n bng l iches Korrektiv 
dafür gibt, daß e ine  mm Gesetzgeber :tn und fü r s ich zugedachte Leistung 
nachträgl ich an den Berechtigten zur Auszah lung  gelangt .  Die E rhöhung 
von Pens ionen i n folge Zuerkennung von Kinderzuschüssen sowie d ie 
Weitergewährung von Kinderzuschüssen ist n ach § 97 Abs. 2 ASVG 
led igl ich längstens  bis zu d re i  Monaten \'o r  der Anme ldung zu gewähren.  
Ob\\ oh l  e indeut ig feststeht,  daß die Anspruchsmraussetzungen zum Bezug 
e ines  Kinderzuschusses zur Pens ion im fal l  des Beschwerdefüh rers i m  
Zei traum vom 1 9 8 5  b i s  1 989  auch für das zweite Kind vorgelegen s i nd ,  hat 
.\. S .  d ie  Konsequenzen sei nes Verhaltens und den d :t r:tus e ntstehenden 
Verlust  i m  wesent l ichen selbst zu tragen .  Nachdem d ie  W:th rsche in l i chke i t, 
daß immer  w i eder  g le ichgebgerte Fä l l e  :tuftreten werden ,  i n  denen auch 
u nte r  Berücksicht igung des Prinz ips der sozi :t l en Rechts:tnwendung der 
Wil le des Antragstel l ers h i ns icht l ich e ines  konkreten Antrages n icht  
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zweifelsfrei zu ergrün?en ist, hält die VA �n ihrer Anr�gung bezüglich der 
Verlängerung des Zeitraumes der rückwIrkenden LeIstungszuerkennung 
fest und verweist auf die Bestimmungen des § 1 0  Abs. 3 FLAG. Diese 
Regelung berücksichtigt ebenso wie der Kinderzuschuß notwendige 
Mehraufwendungen des Unterhaltsverpflichteten und gewährleistet, daß 
Leistungen rückwirkend bis zur Dauer von drei Jahren (ab 1 99 1  fünf Jahren) 
zur Auszahlung gelangen, sofern die Anspruchsvoraussetzungen auch 
während dieser Zeit erfüllt waren. 

4.4 Ablehnung einer Kostenübernahme für Spitalsaufenthalt durch die 
Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft wegen angeblichen 
Vorliegens eines Pflegefalles 

38 

VA 653 - SV /89 BM Zl. 1 26.50 1 1 1 -5/ 1 990 

H. P. führte bei der VA darüber Beschwerde, ihr Vater, Herr M. B. ,  sei nach 
einem im November 1 988  erlittenen Sturz zunächst in die interne Station des 
Krankenhauses Mistelbach aufgenommen worden. Dort sei auch ein 
Prostataleiden festgestellt worden. Nach Durchführung einer Operation 
und Entlassung aus dem Krankenhaus Mistelbach sei M. B. zur Behandlung 
eines Asthmaleidens nach Grimmenstein-Hochegg eingewiesen worden. 
D�r dortige Aufentha!t sch!oß unmittelbar an den Krankenhausaufenthalt in 
MIstelbach an. Für dIe Zelt nach der Entlassung aus Hochegg stand zwar 
eine Unterbringung in einem Pflegeheim zur Diskussion, jedoch wurde die 
Familie des Patienten in keiner Weise darüber informiert, daß der 
Sozialversicherungsträger, nämlich die Sozialversicherungsanstalt (SVA) 
der gewerblichen Wirtschaft, eine Kostenübernahme für den stationären 
Aufenthalt ablehnen könnte. M. B. war Anfang Jänner 1 989 für zwei 
Wochen in einem Pflegeheim, mußte danach jedoch wieder Spitalspflege in 
Anspruch nehmen. 

Ende Jänner 1 989 erhielt M. B. eine Pflegegebührenvorschreibung in der 
Höhe von 64 535 ,90 S für die Zeit vom 5 .  Dezember 1 988  bis 2 1 .  Jänner 
1 989, sohin für den stationären Aufenthalt im Krankenhaus. Im Laufe des 
Jahres 1 989 fielen auch noch weitere Kostenvorschreibungen für 
Pflegezeiten an. 

Die von der VA um Ste llungnahme ersuchte SVA der gewerblichen 
Wirtschaft gab dazu folgende Darstellung : 

M. B. befand sich vom 28 .  November bis 5. Dezember 1 98 8  in stationärer 
Pflege im Krankenhaus Mistelbach, wo er sich einem Eingriff im Bereich der 
Prostata unterziehen m!-lßte. Nach komplikationslo�em pos�operativem 
Verlauf wurde der Patient am 5. Dezember 1 9 8 8  m häuslIche Pflege 
entlassen. Noch am selben Tag wurde er in stationäre Pflege in das 
Krankenhaus Grimmenstein aufgenommen. Die Einweisung erfolgte jedoch 
nicht durch das Krankenhaus Mistelbach, sondern durch den Hausarzt. Die 
Aufnahmeanzeige langte am 1 2. Dezember 1 9 8 8  bei der SVA der 
gewerblichen Wirtschaft, Landesstelle Niederösterreich, ein. Aufgrund der 
Aufnahmeanzeige war nicht nachzuvollziehen, aufgrund welches akuten 
Ereignisses die Aufnahme im Krankenhaus Grimmenstein erfolgte, nachdem 
M. B. in zufriedenstelIendem Zustand am selben Tag vom Krankenhaus 
Mistelbach in häusliche Pflege entlassen worden war. Da aufgrund der 
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Voraufenthalte des Versicherten und der Aufnahmediagnose "chronische 
Emphysembronchitis" das Vorliegen einer Asylierung vermutet werden 
mußte, wurde das Krankenhaus mit Schreibe� der SVA der gewerblichen 
Wirtschaft vom 2 1 .  Dezember 1 9 8 8  um Ubermittlung der gesamten 
Krankengeschichte in Fotokopie ersucht. Seitens der SVA wurde darauf 
hingewiesen, daß im gegenständlichen Fall möglicherweise Asylierung im 
Sinne der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften vorliegt; die Kran­
kenanstalt wurde ersucht, eine entsprechende Veranlassung zur Vermei­
dung eines Nachteiles für den Patienten, die Krankenanstalt oder die SVA 
zu treffen. Eine Kopie dieses Schreibens erging auch an eine Tochter des 
Patienten. 

In diesem Zusammenhang merkte die SV A der gewerblichen Wirtschaft an, 
daß nach den Angaben des Sohnes des Patienten anläßlich einer Vorsprache 
in der Landesstelle Niederösterreich im Jänner 1 989 bereits am Tag des 
Einlangens der Aufnahmeanzeige, das war der 1 2 . Dezember 1 988 ,  von 
M. B. ein Pflegeheimantrag gestellt wurde. 

Die von der SV A der gewerblichen Wirtschaft angeforderte Krankenge­
schichte samt Fieberkurve langte erst am 9. Jänner 1 989 in der Landesstelle 
Niederösterreich ein. Diesen Unterlagen konnte die Notwendigkeit einer 
stationären Anstaltspflege nicht entnommen werden. Mit Schreiben vom 
1 3 . Jänner 1 989 an das Krankenhaus Grimmenstein wurde daher die 
Kostenübernahme für die Pflegezeit ab dem 5. Dezember 1 9 8 8  abgelehnt, 
da nach den Bestimmungen des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes 
(GSVG) Anstaltspflege nicht zu erbringen ist, wenn sie nicht durch die 
Notwendigkeit ärztlicher Behandlung bedingt ist (Asylierung) . Eine 
Durchschrift dieses Briefes erging wiederum an eine Tochter des Patienten. 

Die SVA der gewerblichen Wirtschaft verwies im gegebenen Zusammen­
hang auch auf eine Bestimmung des Niederösterreichischen Krankenanstal­
tenvertrages, wonach die Krankenanstalt den Versicherungsträger vom 
Eintritt der Asylierung unverzüglich in Kenntnis zu setzen hat. 

Da im gegenständlichen Fall bei Beginn des stationären Aufenthaltes -
nach Ansicht de.r V ersic�erungsanstalt - Asylierung vorlag, h�tte das 
Krankenhaus GnmmenstelO aufgrund der erwähnten Vertragsbestlmmung 
die SV A bereits bei der Aufnahme des Patienten hievon verständigen 
müssen .  Die SVA der gewerblichen Wirtschaft hat ihrerseits nach einer 
ersten Prüfung der Aufnahmeanzeige die Krankenanstalt und eine Tochter 
des Versicherten über die vermutete Asylierung informiert. Bei Einlangen 
der für die endgültige Beurteilung unbedingt benötigten Unterlagen wurde 
seitens der SV A umgehend Stellung bezogen, und es wurden auch die 
Angehörigen verständigt, sodaß nach Ansicht der SVA bei der Bearbeitung 
dieses Falles keine Versäumnis eingetreten ist. 

Aufgrund der Stellungnahme der SVA der gewerblichen Wirtschaft setzte 
die VA das Prüfungsverfahren im Bereiche des Landes Niederösterreich 
fort. Das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung berief sich in 
seiner Stellungnahme zunächst auf die rechtzeitig erfolgte Verständigung 
der Angehörigen, führte a�er in der Sache selbst aus, daß nach Meinung des 
ärztlichen Direktors der Offentliehen Niederösterreichischen Landeskran­
kenanstalt und Heilstätte Grimmenstein eine Anstaltsbedürftigkeit vorlag. 
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Der Antrag auf Überweisung in ein Pflegeheim bedeute nicht automatisch, 
daß ab diesem Zeitpunkt ein AsyJierungsfall vorgelegen ist. 

Die VA trat daher neuerlich an die SV A der gewerblichen Wirtschaft heran 
und ersuchte um detaillierte Aufschlüsselung der für die Annahme einer 
Asylierung maßgeblichen Gründe. In einer ergänzenden Stellungnahme 
hielt der genannte Sozialversicherungsträger fest, daß gemäß § 95 Abs. 2 
GSVG unter anderem die Unterbringung in einer Pflegeanstalt für 
chronisch Kranke, die ärztlicher Betreuung und besonderer Pflege bedürfen, 
nicht als Anstaltspflege gilt. Weiters bestimme das Gesetz, daß Anstaltspflege 
nicht zu erbringen ist, wenn sie nicht durch die Notwendigkeit ärztlicher 
Behandlung bedingt ist und es sich aus diesem Grund um Asylierung 
handelt. Der Darstellung des Amtes der Niederösterreichischen Landesre­
gierung, wonach nach Meinung des ärztlichen Leiters der Landeskranken­
anstalt Grimmenstein Anstaltsbedürftigkeit vorlag, hielt die SV A der 
gewerblichen Wirtschaft entgegen, daß ebendieser Direktor anläßlich eines 
Telefonates mit dem Arzt der SVA der gewerblichen Wirtschaft am 
1 2 . Dezember 1 988  selbst das Vorliegen einer AsyJierung des Patienten M. 
B .  bestätigt habe. Weiters hielt die SVA der gewerblichen Wirtschaft fest, 
daß der Sohn des Patienten im Jänner 1 989 der SVA mitgeteilt habe, den 
Pflegeheimantrag für seinen Vater bereits am 1 2 . Dezember 1 9 8 8  gestellt zu 
haben. Zu diesem Zeitpunkt sei jedoch bereits Asylierung vorgelegen. Der 
Aufenthalt in Grimmenstein habe somit letztendlich nicht nur als Ersatz für 
die mangelnde häusliche Pflege gedient, sondern auch dazu, um die Zeit bis 
zur Zuteilung eines Pflegeplatzes zu überbrücken. 

Die VA setzte aufgrund dieser ergänzenden Stellungnahme der SV A der 
gewerblichen Wirtschaft das Prüfungsverfahren abermals im Bereich des 
�andes Niederösterreich fort und ersuchte den Landeshauptmann um 
Ubermittlung der Krankengeschichte. Diesem Ersuchen kam das Amt der 
Niederösterreichischen Landesregierung auch nach und führte ergänzend 
aus, daß sich daraus eindeutig ergebe, daß kein Asylierungsfall vorgelegen 
sei und die Anstaltsbedürftigkeit des Patienten zum Zeitpunkt der 
Behandlung gegeben war. Das Land Niederösterreich als Krankenhauser­
halter könne jedoch keinen rechtlichen Einfluß auf die SVA der 
gewerblichen Wirtschaft ausüben. 

Angesichts der gegensätzlichen Stellungnahmen der SVA der gewerblichen 
Wirtschaft einerseits und des Landes Niederösterreich andererseits nahm die 
VA Kontakt mit dem Bundesminister für Arbeit und Soziales auf. Der 
Bundesminister zeigte sich an der von der VA aufgezeigten Problematik 
überaus interessiert und vertrat die Ansicht, daß eine verfassungsrechtskon­
forme und leistungsorientierte Neuordnung der Krankenanstaltenfinanzie­
rung sowie die Schaffung von Gesundheits- und Sozialsprengeln ein 
vorrangiges Anliegen darstelle. Dadurch könne bewirkt werden, daß jene 
Personen, die nicht unbedingt der Aufnahme in eine Krankenanstalt oder in 
�in PfI�geh�im bedürfen, auch e�tramural gepfleg� werden und damit in 
Ihrer blshengen Umgebung verbleiben können. Es liege auf der Hand, daß 
dera.�ige extramurale Pflegeleistungen zu ein�r Kostenerspa:nis für all� 
beteiligten Kostenträger führen würden ; für die Krankenversicherung sei 
eine Hauskrankenpflege im Regelfall weniger kostenaufwendig als eine 
Anstaltspflege und für die Sozialhilfeträger seien die Kosten der Beistellung 
von Pflegepersonen im Durchschnitt sicherlich auch geringer als die Kosten 
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für e inen P latz i n  e inem Pflegehe im .  Die  Err ichtung und der  Betrieb solcher 
Gesundhei ts- und Sozia lsprengel wären im  Hinb l ick auf  d ie  verfassu ngs­
recht l iche Zuständ igke i tsregelung  zwar weiterh i n  Landessache, d ie  soz ia le  
Krankenvers icherung könn te s ich  aber nötigenfa l l s  be i  sonst  gegebenen 
Voraussetzu ngen mi t  einem gewissen Ante i l  auch an den Fixkosten d ieses 
Sprengels bete i l igen .  

I n  der Sendung des Österre ich ischen Ru ndfu n ks "Ein Fal l  für  den 
Volksanwalt ?" vom 1 8 . November 1 998 ,  in der  d ie  aufgrund des 
vorl i egenden Beschwerdefa l les zutrage getretenen Probleme öffentl i ch 
d i skut iert wu rden,  sagte der  Vertreter der SV.-\ der gewerb l ichen Wirtschaft 
d ie  Behebung des Beschwerdegrundes zu .  

Vo n  de r  VA  b le ibt  z u  d iesem Fa l l  absch l ießend festz uha l ten ,  daß  aufgrund 
der derzeit gesetz l ich \'orgegebenen Kompetenzaufte i l ung  zwischen Land 
( Krankenhauserhal ter) e inerseits und Sozialvers icherungsträger andererseits 
eine B indung des Soz iakers icherungsträgers an die \ om Spital sarzt 
getroffene med iz in ische Beurte i l u ng ,  daß Anstaltsbed ürftigkeit (und  n icht 
Asyl ierung) vorl i egt, n icht  vorhanden ist .  Der Soz ia lversicheru ngsträger 
kann auch von e iner  bestens begrü ndeten und anhand der Krankenge­
schichte auch nach\'Ol I z iehbaren Beurtei l ung  a ls  "Krankenbehand lu ng" 
ohne weiteres abweichen und  d i e  gegentei l ige Meinung  vertreten : es l i ege 
ein b loßer "Asyl ierungsfa l l "  vor und d i e  Erbringu ng der \-ers icherungs le i ­
stung  solange ablehnen,  b i s  der  Vers icherte letzt l ich im  gericht l ichen 
Leistun gsstre i tve :fahren  e in  rechtsk�äftiges Urte � 1 erfochten ha t .  paß s ich 
daraus für den \; erslCherten oder seme Angehöngen erhebl IChe fmanzle l le  
und sozia le  Belastungen ergeben können,  l iegt auf der Hand,  weshalb e ine 
k l arere Zuständigke i tsrege lung wünschenswert wäre .  

4 . 5  Einforderung zu Unrecht bezogener Leistungen (Kriegsopferversorgungs­
gesetz) von Erben 
V.-\ 1 7  - Sv' 190 BM 71 .  946 . 7 1 712-2al  1 990 

J .  E .  brachte bei der VA folgende Beschwerde e in : Er  habe nach se inem im  
Jah re 1 9 8 1  \'erstorbenen Bruder e i n e  u nbedingte Erbserk lärung abgegeben . 
Erst i m  Deze.r:nber 1 989  se i  das Landes inva l idenamt m i t  e iner  Forderung aus 
dem Tite l  Ubergenu ß  z ufolge e iner zu U n recht vom Verstorbenen 
bezogenen Zusatzrente nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz ( KOVG) 
an J. E .  herangetreten .  Der Beschwerdefüh rer vertrat die Meinung ,  daß er 
d iese Forderung n icht bezahlen müsse,  da  d ie Behörde acht Jahre für d i e  
Bearbeitung d ieser Angelegenhe i t  gebraucht habe. Der Todesfa l l  se ines 
Bruders war der Behörde  d urch die E ins te l l ung der KOVG-Rente bere i ts 
1 9 8 1 bekannt geworden .  

Im Prüfu ngsverfahren ste l l te d i e  VA dazu  fest ,  daß d i e  Tatsache des  
Mehrbezuges an Zusatzrente be im Landesi nval i denamt i n  den Versorgungs­
akten außer Evidenz geraten war. D ieses Versehen \\'urde erst an läß l ich  
e iner  im  Ma i  1 989  du rchgefü h rten Kontro l l e  festgestel l t .  Aufgrund des  
E in schreitens der VA war auch der Bundesmin i ster fü r Arbeit und Soziales 
der Meinung,  daß es im Hinb l ick auf  den langen Zeitraum ,  der zwischen 
E inste l l u ngsbesche id  und den tatsäch l ich gesetzten II,1aßnahmen zur  
E inz iehung der Forderung l i egt,  unb i l l ig wäre ,  d ie se  Forderung nunmehr 
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beim Erben geltend zu machen. In diesem Sinne wurde daher das 
Landesinvalidenamt angewiesen, in Anbetracht der besonderen Umstände 
dieses Falles auf die Einziehung der Forderung zu verzichten. 

Damit entsprach der Bundesminister für Arbeit und Soziales auch der von 
der VA vertretenen Auffassung. 

4.6 Ablehnung einer Kostenübernahme für den Heimtransport nach emem 
Bergunfall 

42 

VA 1 1 9 - SV/90 

F. K. aus Bad Hall, Oberösterreich, führte bei der VA darüber Beschwerde, 
daß die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse die Übernahme von 
Krankentransportkosten nach einem Spitalsaufenthalt nur zu einem Teil 
übernommen habe. 

Der Beschwerde lag folgender Sachverhalt zugrunde : 

Der Beschwerdeführer erlitt im September 1 986 im Gebiet des Wilden 
Kaiser in Tirol einen Bergunfall mit offener Fraktur der Stirnhöhlenwand 
und anderen schweren Verletzungen. Nach zehntägigem Krankenhausauf­
enthalt in Innsbruck wurde er von der Rettung nach Hause gefahren. Die 
Oberösterreichische Gebietskrankenkasse übernahm die Transportkosten 
jedoch nicht bis zum Wohnort des Beschwerdeführers (Bad Hall), sondern 
lediglich bis zum Urlaubsort (Ellmau) . Für die Fahrt von Ellmau nach Bad 
Hall wurden dem Beschwerdeführer Kosten in der Höhe von 5 800 S in 
Rechnung gestellt. 

Die von der VA um Stellungnahme ersuchte Oberösterreichische 
Gebietskrankenkasse führte aus, daß gemäß den Bestimmungen der Satzung 
der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse im allgemeinen die Trans­
portkosten bei Vorliegen entsprechender Gründe in die bzw. aus der dem 
Wohnsitz des Erkrankten nächstgelegenen, für die Behandlung geeigneten 
Krankenanstalt zur Zahlung übernommen werden. Gleiches gilt auch für 
den Fall einer Verletzung. Hält sich der Patient vorübergehend - zB wegen 
Urlaubes - nicht an dem ständigen Wohnort auf, so werden nach der 
Entlassung die Kosten des Rücktransportes nur im Ausmaß der Wegstrecke 
zwischen Krankenhaus und vorübergehendem Aufenthalt von der Kasse 
gezahlt; die Differenz für die Entfernung zwischen Aufenthaltsort und 
Wohnort hat der Versicherte hingegen selbst zu tragen. 

Darüber hinaus hält die Oberösterreichische Gebietskrankenkasse zum 
konkreten Beschwerdefall folgendes fest : 

Nach dem Absturz beim Bergsteigen im September 1 986 wurde der 
Beschwerdeführer schwer verletzt mit der Flugrettung in das Krankenhaus 
St. Johann gebracht. Da diese Krankenanstalt die erforderlichen 
Einrichtungen für eine Behandlung nicht aufzuweisen hatte, wurde der 
Beschwerdeführer - wieder mit der Flugrettung - in die Universitätsklinik 
in Innsbruck überstellt. Diese Kosten hat die Oberösterreichische 
Gebietskrankenkasse aufgrund der Gegebenheiten getragen. Dem Roten 
Kreuz Innsbruck konnte der Aufwand für den Heimtransport des 
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Beschwerdefü hrers nach der  Ent lassung aus der  Uni\'ersitätsk l i n i k  
lnnsb ruck j edoch n i ch t  i n  vo l ler  Höhe  ersetzt werden ,  sondern es wurde e i n e  
Kürzung au f  d i e  Entfernung Innsbruck - E l lmau  vorgenommen .  D i e  
dadurch verb liebenen Restkosten von  knapp 5 700  S b i ldeten j edoch fü r den 
Beschwerdeführer e ine f inanz ie l l e  Be lastung,  sod aß i hm auf se inen  Antrag 
aus dem Cnterstützungsfonds der  Oberösterre ich ischen Gebietskranken­
kasse  e inen Be ih i l fe i n  d er Höhe von 2 � OO  S gewährt wurde .  Der  dann  noch 
verb le ibende Restbetrag von etwa 2 900 S sch ien h ingegen dem 
Beschwerdefüh re r  seitens der  G eb ietskrankenkasse zum utbar. 

Die Oberösterre i ch ische Gebietskrankenkasse konnte sohin im Zuge .d es 
von der  VA d u rchgeführten Prüfu ngsverfahrens doch noch zu  e ll1er 
z usätzl ichen Zah l u ng an den Vers icherten (den  Beschwerdefü hrer) 
veran laßt werden .  Weitere Veran lassu ngen waren \ on der VA n icht zu  
treffen ,  da d i e  zögernde  Yorgangsweise der  Oberösterre ichischen 
Geb ietskrankenkasse bei  der  Ubernahme der  Heimtransportkosten vor 
a l l em auf feh lende Angaben des Vers icherten zu rückzuführen war,  we lche 
im Zuge des Prüfu ngsverfahrens nachgeholt werden kon nten .  

Absch l ießend b le ib t  hervorzuheben,  daß d i e  im  Fa l l e  des Beschwerdeführers 
gegebene Verzögerung d urch rechtzeit ige und  vol l ständ ige E rhebung a l l er  
für den  Leistungsanspruch maßgebl ichen U mstände hätte vermieden werden 
können .  

4 . 7  Gleichstellung von Behinderten im Bereich der Blinden- und Pflegezulagen 
\-A 1 5 0 - SV /90 B M  Z\ .  4 4 . 200/ 1 1 - 1 1 1 990 

Eine österre ich i sche Beh indertenorgan i sation wandte sich m i t  dem 
a l lgemeinen Vorbr ingen, daß un ter  anderem die Kriegsversehrten nach dem 
Kriegsopferversorgungsgesetz B l indenzu lagen bzw. Pflegezu lagen e rha l ten ,  
welche nach dem Grad der  Beh ind erung vari i e ren ,  an d ie VA. Das g le iche 
gel te nach dem Opferfürsorgegesetz, dem Heeresversorgungsgesetz und  
dem B undesgesetz über  Entschädigungs le istu ngen an Verbrechensopfer.  
Ledigl ich Pens ionsbezieher erhalten einen Hi l flosenzuschuß bzw. e ine  
H ilf losenzu lage, j e  nach dem h iefür heranzuz iehenden Pens ionsgesetz.  Es  
sei  unter  anderem das  An l iegen d i eser Organ isat ion,  daß d i e  verschiedenen 
Leistungen,  wie B l i ndenbe ih i l fe ,  Pflegezu lagen usw. ,  für das Bundesgebiet 
vere inhe i t l icht  würden, sodaß nach dem Grad der Versehrtheit e ine  
bundese inhe i t l i che Rege l u ng für a l l e  Behinderten - u nabhängig von der  
Ursache der Behinderung - anzustreben se i .  

Die VA ha t  d i e se  grundsätzl iche Anregung an den Bundesmin ister für  Arbeit 
und Soziales herangetragen .  D ieser tei l te m i t, daß auch von se iten seines 
Min i steriums  ähn l iche Bestrebu ngen bestünden,  wobei in d ieser Richtung 
schon verschiedene M aßnahmen gesetzt worden s ind .  So se ien be i sp ie l s ­
weise a l l e  Behinderten mit  e inem Grad der  Beh inderung von 50 vH i n  d as 
Beh inderteneinste l l ungsgesetz ( früher I nva l idene instel l u  ngsgesetz) ,  das 
u rsprüng l ich nur fü r die berufl i che Wiedere ingl iederung \'on Kriegsbeschä­
d igten konzipiert war, e inbezogen worden .  Auch wurde bekanntgegeben ,  
daß von se i ten des  Bundesmin ister iums im Rahmen e iner  l ängerfrist igen 
Perspektive auch für die D u rchsetzung des F ina l i tätsprinz ipes in der 
Rehabi l i tat ion e ingetreten werde, wonach die Tatsache und die Art e iner  
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Behinderung, und nicht die Ursache ihrer Entstehung, Anknüpfungspunkt 
für die Hilfeleistungen sein sollen. Die Forderung einer bundesweiten 
Vereinheitlichung, welche von den Behindertenverbänden aufgestellt wird, 
findet jedoch nach Angaben des Bundesministeriums ihre Begrenzung im 
System des österreichischen Sozialrechtes, das sich in die Zweige 
Sozialversicherung, Versorgung und Sozialhilfe gliedert. Solange an diesem 
festgehalten wird, das davon ausgeht, daß Leistungen der Sozialversiche­
rung grundsätzlich nur gewährt werden, wenn vom Versicherten Beiträge 
erbracht worden sind und Versorgungsleistungen nur für Personen in 
Betracht kommen, für die der Staat eine besondere Verantwortung trägt, 
ansonsten jedoch die Sozialhilfe zuständig ist, wird eine generelle 
Angleichung sehr schwer zu verwirklichen sein. Unabhängig davon prüft 
aber eine vom Bundesminister eingesetzte Arbeitsgruppe die Frage der 
Versorgung pflegebedürftiger Personen. 

Die VA vertritt dazu die Meinung, daß für behinderte Menschen alles im 
Bereiche der Möglichkeiten Stehende unternommen werden muß, damit die 
besonderen medizinischen, pflegerischen, aber auch finanziellen Bedürfnisse 
dieser Menschen abgesichert werden. 

4.8 Verzögerungen bei der Nachzahlung emer Versehrtenrente durch die 
Allgemeine U nfaIlversicherungsanstalt 

4 4  

VA 1 55 - SV/90 

Ing. R. Z aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, die Allgemeine 
Unfallversicherungs anstalt (AUVA) habe ihm zwar aufgrund eines vor dem 
Arbeits- und So.zialgeri�ht abgeschlossenen Verglei.ches. eine Dauerrente 
entsprechend eIner MInderung der Erwerbsfähigkeit aufgrund der 
Zusammenrechnung verschiedener Erwerbsminderungen bzw. nach Abfin­
dung einer früher zuerkannten Leistung mit 1 0  vH zuerkannt, bei der 
Anweisung der vereinbarten Rentennachzahlung komme es jedoch zu 
Verzögerungen. 

Die VA holte eine Stellungnahme der AUV A eIn, wonach folgende 
Feststellungen getroffen werden konnten : 

Der Vergleich vor dem Arbeits- und Sozialgericht Wien wurde mit 
3 1 .  Oktober 1 989 rechtswirksam und der Leistungsabteilung der Landes­
steIle Wien der AUV A am 1 5 . November 1 989 zur Kenntnis gebracht. 
Zufolge der steuerlichen Behandlung mußte die dem Versehrten gebührende 
Nachzahlung der Nachverrechnung für 1 989 zugeordnet werden, während 
die monatliche Rentenleistung der laufenden Verrechnung zugeordnet 
wurde. Am 1 8 . Dezember 1 989 sprach der Beschwerdeführer in der Anstalt 
vor und überbrachte die zweite Lohnsteuerkarte, die am 1 8 . Dezember 1 989 
datenmäßig eingegeben und ab 1 9. Dezember 1 989 zur maschinellen 
Verarbeitung herangezoge� wu:de. Offensichtlich aufgrund eines Maschi­
nenfehlers wurde durch die EIngabe der Nachzahlungsbetrag für 1 989 
gelöscht, und es gelangte daher nur die laufende Rente laut Vergleich ab 1 .  
Jänner 1 990 zur Auszahlung. 

Am 1 .  Feber 1 990 hat der Beschwerdeführer neuerlich in der Landesstelle 
Wien der AUVA vorgesprochen und die Nachzahlung urgiert. Bei 
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sorgfältiger Bearbeitung hätte, wie die Anstalt ausführte, erstmals zu diesem 
Zeitpunkt auffallen müssen, daß die Nachzahlung gelöscht wurde. 
Tatsächlich ist dieser Fehler aber erst bei einer zweiten Urgenz durch den 
Beschwerdeführer am 22. Feber erkannt worden. 

Der Beschwerdeführer hat bei seiner Vorsprache in der Anstalt am 22. Feber 
1 990 eine Akontierung der gebührenden Nachzahlung in Höhe von 20 000 
S erhalten. Die Auszahlung des restlichen Nachzahlungsbetrages wurde erst 
Anfang April möglich, da die steuerliche Behandlung erst mit der 
Verrechnung April 1 990 durchgeführt werden konnte. 

Die AUV A bedauerte die im vorliegenden Fall eingetretene Verzögerung 
des Nachzahlungsbetrages ausdrücklich. 

Seitens der VA bleibt daher festzuhalten, daß der Beschwerde Berechtigung 
zuzuerkennen war. Im Hinblick darauf jedoch, daß die AUV A den ihr 
unterlaufenen Bearbeitungsfehler erkannt und zugegeben hat, erscheint eine 
verzögerungsfreie Abwicklung bei zukünftigen Fällen gewährleistet. 
Weitere Maßnahmen seitens der VA mußten daher nicht gesetzt werden. 

4.9 Unrichtige Vorgangsweise eines Pensionsversicherungsträgers bei Rückfor­
derung zu Unrecht erbrachter Leistungen durch Aufrechnung 
VA 290 - SV /90 

W. St. aus Wien führte bei der VA Beschwerde darüber, daß die ihm mit 
Bescheid vom 2 1 .  Feber 1 990 gebührende Nachzahlung an Ausgleichszulage 
für die Zeit vom 1 .  Dezember 1 989 bis 28 .  Feber 1 990 in der Höhe von 
1 0  400,80 S zur Gänze mit dem festgestel lten Überbezug aufgerechnet 
worden wäre. Darin und auch in dem Umstand, daß ihm mangels 
Bescheiderteilung kein Rechtsmittel gegen diese Maßnahme der Pensions­
versicherungsanstalt (PVA) der Arbeiter zur Verfügung stehe, erblickte der 
Beschwerdeführer einen Mißstand. 

Die VA hat im Rahmen des eingeleiteten Prüfungsverfahrens festgestellt, 
daß die PVA der Arbeiter mit Bescheid vom 1 0 . Oktober 1 980 den Anspruch 
auf die mit Bescheid vom 3. März 1 976 zur Invaliditätspension des 
Beschwerdeführers gewährte Ausgleichszulage neu festsetzen mußte, da der 
Pensionsbezieher nicht gemeldet hatte, daß seine Ehe mit Urteil vom 
1 5 . Feber 1 978 geschieden wurde und er ab diesem Zeitpunkt vorerst einmal 
allein mit den ehelichen Kindern den Haushalt führte, bevor er sich wieder 
verehelichte. Es waren zwar seitens der Anstalt wiederholt Bemühungen 
unternommen worden, den Beschwerdeführer auf die M�ldepflicht 
hinzuweisen, dennoch betrug der bis 1 .  Juli 1 989 aushaftende Uberbezug 
36 6 1 8,40 S. Zur Hereinbringung der zu Unrecht bezogenen Leistungen 
wurde mit Bescheid vom 6. Juli 1 989 eine Ratenzahlung in Höhe von 250 S 
monatlich festgesetzt. Durch die Aufgabe des Beschäftigungsverhältnisses 
der Ehegattin entstand ab 1 .  Dezember 1 989 wiederum ein Anspruch auf 
Ausgleic�szulage. Das Vorbringen des Bes�hwe�deführers, wonach die PV � 
der Arbeiter den Nachzahlungsbetrag für �Ie Zelt vom 1 .  Dezember 1 989 bis 
28 .  Feber 1 990 zur Verminderung des Uberbezuges an Al;l.sgleichszulage 
z�r Gänze herangezogen hatte, erwies sich als berechtigt. Uberdies st�l lte 
die Schwester des Beschwerdeführers noch während des anhängigen 
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Prüfungsverfahrens am 1 3 . Mai 1 990 einen Antrag auf Gewährung des 
Hilflosenzuschusses für W. St. und ersuchte gleichzeitig um Aushändigung 
eines Zahlscheines zur Rückzahlung der zu Unrecht bezogenen Leistungen. 
l\m 16 .  März 1 990 langte bei der PVA der Arbeiter ein Betrag von 1 5  000 S 
em. 

Sehr deutlich hat die VA darauf hingewiesen, daß Abzüge, die der 
Sozialversicherungsträger von einer zuerkannten Leistung vornimmt, den 
Umfang des Leistungsanspruches berühren und daher die Erlassung eines 
Bescheides erfordern, gleichgültig aus welchen Gründen dieser Leistungsab­
zug erfolgte. Jede andere Vorgangsweise entzieht ?er �arte! des Verfahrens 
den Rechtsschutz, zumal nachprüfende Stellen mcht m dIe Lage versetzt 
werden, die von der Partei behauptete Rechtsverletzung durch die 
nachfolgende Ermessensentscheidung zu prüfen. Im übrigen wurde der 
Versicherungsträger darauf hingewiesen, daß im gegenständlichen Fall 
§ 1 03 Abs . 2 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (ASVG) Anwendung 
findet. Diese Bestimmung sieht nämlich vor, daß eine Aufrechnung 
grundsätzlich nur bis zur Hälfte der zu erbringenden Geldleistung zulässig 
ist, sodaß es jedenfalls rechtswidrig war, die gesamte Nachzahlung an 
Ausgleichszulage einzubehalten. Um den gesetzlichen Zustand in 
Anwendung dieser Rechtsvorschrift herzustellen, hat die PV A die seinerzeit 
zuviel einbehaltenen Na�hzahlungsbeträge von in�gesamt ? 5 5 1 ,90 S de� 
Beschwerdeführer überwIesen. Außerdem wurde mIt BescheId vom 20. Jum 
1 990 der Anspruch auf Hilflosenzuschuß ab 1 3 . März 1 990 anerkannt. Auch 
die für die Zeit vom 1 3 . März 1 990 bis 3 1 .  Juni 1 990 anfallende 
Nachzahlung des Hilflosenzuschusses von 1 1  68 1 ,60 S konnte zur Gänze an 
W. St. angewiesen werden, da der gemäß § 1 03 ASVG einzubehaltende 
halbe Nachzahlungsbetrag von 5 840,80 S von dem als Vorschuß 
gewerteten, mittels Erlagscheines eingezahlten Betrag von 1 5  000 S in 
Abzug gebracht wurde. Der noch verbleibende Einzahlungsbetrag von 
9 1 59,20 S wurde unter Zugrundelegung der mit Bescheid vom 28 .  August 
1 989 festgesetzten Ratenhöhe von 250 S aufgerechnet, weshalb bis zum 
3 1 .  Juli 1 993 kein Abzug von der Pension des Beschwerdeführers erfolgt. 

Weitere Veranlassungen im konkreten Beschwerdefall konnten seitens der 
VA daher unterbleiben. 

4.1 0 Verfahrensverzögerungen beim Zentralarbeitsinspektorat im Verfahren 
wegen allgemeiner Bauartenzulassung 

46 

VA 367 - SV/90 BM Z1. 68 .240/ 1 - 1 b/90 

Seitens der Firma E. S. Gesellschaft mbH, wissenschaftliche Geräte, wurde 
im April 1 990 bei �er YA darüber Besc�werde geführt, da� das genan�te 
Unternehmen bereits Im Jahre 1 987 em Ansuchen für eme allgememe 
Bauartenzulassung eines Elektroneneinfangdetektors an das zuständige 
Zentralarbeitsinspektorat gesandt habe. Dem Ansuchen sei das Original 
eines Gutachtens des Institutes für Strahlenschutz in Seibersdorf beigelegt 
gewesen, wonach der Detektor den Bestimmungen des Strahlenschutzgeset­
zes entspreche. Der Sachbearbeiter des Institutes habe der Firma E. S. 
gegenüber erklärt, daß bei gegebener Sachlage ein Recht auf Bauartengen­
ehmigung bestehe. Weiters sei mitgeteilt worden, daß das Verfahren im 
Zentralarbeitsinspektorat ca. ein Jahr in Anspruch nehmen werde. Im 
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September 1 9 8 8  habe man daher  seitens der  F i rma E .  S .  im  
Zentralarbeits inspektorat angefragt u nd s i ch  erkund igt, warum noch keine 
Verständigung über die Erte i lung  der Genehmigung ergangen sei . Der 
zuständ ige D iplom ingenieur h abe  dem Vertreter der Firma E .  S .  m itgetei lt ,  
daß d u rch eine i n zwischen vorgenom mene Ubers ied l u ng der Dienstste l l e  d i e  
bezughabenden Schriftstücke n i ch t  auff indbar seien und es e infacher wäre, 
wenn d i e  Firma nochmals  eine Kopie an d ie neue Adresse zusenden würde .  
D ie  F i rma E .  S .  h abe daraufh i n  d ie  Kopien des G utachtens ,  verbunden mi t  
e inem weiteren form losen Ansuchen,  e ingeschrieben an das Zentralarbeits­
i nspektorat gesandt. Nach mehrmal igen telefon ischen Urgenzen habe man 
im genannten  Unternehmen j edoch weder schriftl ich noch te lefon isch 
i rgende ine  Auskunft erhalten . 

D ie  VA ersuchte den Bundesmin i ster für Arbeit und  Sozia les um 
Stel l ungnahme zu d iesem Vorbr ingen .  Der Bundesmin ister bestätigte , daß es 
i n  d iesem Fal l  zu  erhebl ichen VerfahrensYef7ögeru ngen i m  Bereiche des 
7entralarbeits inspektorates gekommen i s t .  Der F irma E .  S .  Gesel l schaft 
mbH sei jedoch zwischenzeit ig mi t  Sch reiben vom 1 4 .  ß,la i  1 990 e in  
Besche idennvurf mi t  Bed ingungen und  Auflagen zur  Wahrung des  
Parteiengehörs überm itte l t  worden .  Für  d ie  Verzögerungen im vorl iegenden 
Fal l  se ien \"Or. al l em zwei  Gründe maßgeb l ich gewesen : Insbesondere d u rch 
den Antrag Osterre ichs ,  der Eu ropäischen Gemeinschaft (EG) be izutreten,  
se ien :lUf dem Gebiet  des Arbeitnehmerschutzes und  h ier  vord ring l ich auf 
dem Gebiet  des Masch i nenschutzes umfangreiche und  arbeitsaufwendige 
Vergle iche der nat ionalen Rechtsvorschriften und der  EG- Rechtsvorschrif­
ten erforder l ich .  Darüber h inaus  würden im Zusammenhang mit der  
Neurege lung des Maschi nenschutzes du rch e ine  a l lgemein gehaltene 
Masch inenricht l i n ie und e ine  Vie lzahl  von E inze lnorrnen  bedeutende 
Personal  kapazitäten zusätz l ich gebunden .  Aufgrund der  iußerst knappen 
Personalressourcen i m  Zentra l arbeits inspektorat sei d i eses l aufend dazu 
gezwungen,  Priori titen z u  setzen,  da der  Arbeitsanfa l l  d as Leistungspoten­
t ia l  d i eses Amtes beträchtl i ch  übersteige. Der Bundesm in i ster für Arbeit und 
Sozia les  sei jedoch bemüht, den Personalstand entsche idend aufzu stocken ; 
d iese E ntsche idung l iege a l l erd i ngs n icht in d i esem Ressort a l l e in .  

E i n  we i terer Grund für  Verzögerungen  be i  Z u lassungsverfahren  nach dem 
Strah lenschutzges�.tz se i  b i s  i n  d i e  j ü ngste Zeit  dadurch gegeben gewesen ,  
daß d u rch d i e  Uberfü l lung  des  Forschungszentrums Seibersdorf m i t  
rad ioaktiven Abfä l l en  d i e  dort erforder l ichen Vorgänge nu r  m i t  erheb l icher 
Verzögerung ab laufen  konnten .  Durch  Gespriche des Bundesmin i sters für 
Arbeit u nd Soziales i nsbesondere mit  dem Bundeskanzler habe d iese Frage 
n u n mehr vorl äufig gelöst werden können,  womit  auch die dami t  
verbundenen Verfahrensverzögerungen beseit igt worden se ien . 

Der Bu ndesm in i s te r  für Arbe i t  und Sozia les betonte, daß trotz der 
aufgezeigten Probleme e ine  derart l ange V erfah rensdauer wie im 
gegenstind l ichen Beschwerdefa l l  mi t  den berechtigten Anforderungen  an 
e i ne  serviceorient ierte, bürgernahe Venvaltung n icht  im  E i nklang steht .  Der 
Bundesmin i ster hat daher d i e  zu stind ige Sektion des von ihm gel eiteten 
M in i ster iums angewiesen, Verfahren auf Bauartenzu lassu ngen ebenso wie 
andere Verfahren entsprechend den gesetzl ichen Best im m u ngen zügig 
abzuwicke l n .  

4 7  
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Die VA hat dazu erwogen, daß der von seiten der Firma E. S. Gesellschaft 
mbJ:'! vorgebrachten Besch:verde B�rechtigung zl:lzubilligen ist. Ein w�it.eres 
Tätigwerden der VA war Jedoch lllcht erforderlIch, da der BundesmIllIster 
bereits von sich aus alle ihm zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, im 
Aufsichtswege für eine beschleunigte Verfahrensdurchführung zu sorgen, 
ausgeschöpft hat. Zumindest für die Zukunft sollte es daher keinen Anlaß 
mehr für derartige Beschwerden geben. 

Im konkreten Fall war es dem Einschreiten der VA zuzuschreiben, daß ein 
greifbarer Verfahrensfortschritt erzielt werden konnte. Es sollte jedoch 
generell das besondere Anliegen jeder einzelnen Dienststelle und jeder 
einzelnen Behörde sein, Verfahrensverzögerungen soweit zu vermeiden, 
daß gar nicht erst der Beschwerdeweg beschritten werden muß. 

4 . 1 1 Rückforderung von Arbeitslosengeld und Notstandshilfe; Bearbeitungsfeh­
ler beim Arbeitsamt Bregenz 

48 

VA 474 - SV /90 BM Zl. 534.475/6-3b/90 

M. W. führte bei der VA Beschwerde, daß sie durch das Arbeitsamt Bregenz 
zur Rückzahlung von angeblich zu Unrecht empfangenen Leistungen nach 
dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) im Ausmaß von etwa 40 000 S 
verpflichtet worden sei, obwohl sie im Jahre 1988  mit der höchsten 
Bemessungsgrundlage (3 1 000 S brutto) eingestuft worden sei. Weil sie eine 
Vermittlung als Regalbetreuerin abgelehnt habe, sei das Arbeitslosengeld 
gestrichen worden. 

Die VA leitete ein Prüfungsverfahren ein, holte eine Stellungnahme des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales ein und stellte folgenden 
Sachverhalt fest : 

Die Beschwerdeführerin hatte in der Zeit vom 7. Mai bis 29. Jul i 1 982 
Arbeitslosengeld bezogen und stand seit 1 3 . April 1 9 83  im Bezug der 
Notstandshilfe. Der ihr im Zeitraum vom 1 .  Oktober 1 9 85  bis 7. Oktober 
1 986 sowie vom 7. Oktober 1 987 bis 3 1 .  Juli 1 989 aufgrund ihrer Angaben 
zuerkannte Familienzuschlag sowie die Differenz zwischen Notstandshilfe 
mit Anspruch auf Familienzuschlag und Notstandshilfe ohne einen solchen 
Anspruch wurde durch das Arbeitsamt Bregenz in der Höhe von insgesamt 
40 095 S rückgefordert. Diese Rückforderung erfolgte deshalb, weil dem 
Arbeitsamt nachträglich bekannt wurde, daß die Beschwerdeführerin in den 
genannten Zeiträumen tatsächlich Unterhaltszahlungen in Höhe von 2 000 
S bzw. 2 600 S monatlich erhalten hat. Den zu dieser Zeit anzuwendenden 
Rechtsvorschriften zufolge schloß diese Unterhaltszahlung einen Anspruch 
auf Familienzuschlag aus. Die Beschwerdeführerin hatte zwar dem 
�beitsamt. g�ge�über durchaus angegeben, Alimente erhalte� zu haben, 
Jedoch ledIglIch In der Höhe von 1 200 S bzw. 1 250 S monatlIch. 

Hinsichtlich der vom Arbeitsamt verfügten Sperre der Notstandshilfe vom 
4. bis 3 1 .  August 1 989 wegen Nichtannahme einer vom Arbeitsamt 
vermittelten zumutbaren Beschäftigung als Regalbetreuerin hielt der 
Bundesminister für Arbeit und Soziales fest, daß die Beschwerdeführerin die 
Annahme dieser Tätigkeit im wesentlichen deshalb ablehnte, weil ihr diese 
den Wiedereinstieg in ihren Beruf als T extildesignerin in Hinkunft 

). 
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wesentlich erschwere und die Entlohnung aus dieser Tätigkeit die Höhe 
ihrer Notstandshilfe nicht erreicht hätte. 

Aus rechtlicher Sicht ist dazu von der VA festzuhalten : 

Nach den Bestimmungen des AlVG 1 977 verliert der Arbeitslose den 
Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. auf Notstandshilfe für mindestens vier 
Wochen, wenn er sich weigert, eine vom Arbeitsamt vermittelte zumutbare 
Beschäftigung anzunehmen. Eine Beschäftigung ist dann zumutbar, wenn 
sie unter anderem angemessen entlohnt ist und dem Arbeitslosen die 
künftige Verwendung in seinem Beruf nicht wesentlich erschwert. Die 
letztgenannte Voraussetzung bleibt außer Betracht, wenn der Arbeitslose im 
Bezug der Notstandshilfe steht und keine Aussicht besteht, daß er in 
absehbarer Zeit in seinem Beruf eine Beschäftigung findet. 

Da die der Beschwerdeführerin angebotene Beschäftigung in bezug auf die 
Art der Tätigkeit angemessen entlohnt worden wäre und auch keine 
Aussicht bestand, sie in absehbarer Zeit in ihrem Beruf in Beschäftigung zu 
bringen, weil diesbezügliche Vermittlungsversuche bereits mehrmals 
scheiterten, wurde eine Sperre der Notstandshilfe von 4 .  bis 3 1 .  August 1 989 
verhängt. Der gegen diese Entscheidung eingebrachten Berufung hat das 
Landesarbeitsamt Vorarlberg keine Folge gegeben. Auch der Bundesmini­
ster für Arbeit und Soziales fand keinen Anlaß zur Ergreifung 
aufsichtsbehördlicher Verfügungen. 

Die aufgrund des Prüfungsverfahrens der VA im Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales durchgeführten Erhebungen ergaben jedoch, daß dem 
Arbeitsamt Bregenz mehrere Bearbeitungsfehler unterlaufen sind, die zu 
einer geringeren Leistungsgewährung geführt haben, als gebührt hätte. 
Diese Mängel wurden vom Bundesminister für Arbeit und Soziales im 
Aufsichtswege behoben. Sie waren so gravierend, daß das Arbeitsamt 
Bregenz nicht nur von der rechtskräftig festgestellten Rückforderung 
Abstand nehmen mußte, sondern der Beschwerdeführerin darüber hinaus 
noch eine Nachzahlung im Ausmaß von 29 039 S zu gewähren hatte. 

Im Hinblick darauf, daß der Bundesminister für Arbeit und Soziales in 
Ausübung seines Aufsichtsrechtes die im Prüfungsverfahren der VA 
hervorgekommenen Mängel beseitigen konnte und durch entsprechende 
dienstliche Verfügungen auch Sorge für ein künftiges mängel freies Arbeiten 
getragen hat, waren seitens der VA keine weiteren Veranlassungen zu 
treffen .  Aus der Sicht der VA bleibt jedoch zusammenfassend festzuhalten, 
daß der vorliegende Fall in symptomatischer Weise aufgezeigt hat, daß die 
Arbeitsämter bei der Rückforderung von Leistungen offenbar einen anderen 
Sorgfaltsmaßstab anlegen als bei der Nachzahlung von Leistungen, die 
aufgrund des Gesetzes zwar gebühren, tatsächlich aber nicht zur 
Auszahlung gelangt sind. Es wäre wünschenswert, wenn die Bediensteten 
der Arbeitsämter eine serviceorientierte, unbürokratische, rasche und vor 
allem richtige und vollständige Leistungsgewährung stets zu ihrem Anliegen 
machen würden. 

4 Allgemeiner Teil 49 
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4 . 1 2  Anrechnung von Ersatzzeiten für einen längerfristigen militärähnlichen 
Notdienst 

50 

VA 484 - SV/90 
VA 654 - SV/90 

G. B. aus Wien setzte die VA davon in Kenntnis, daß die 
Pensionsversicherungsanstalt (PVA) der Angestellten seinen Anspruch auf 
vorzeitige Alterspension anerkannt habe, wobei allerdings trotz seiner 
diesbezüglichen Bemühungen die Zeit vom 1 5 . Oktober 1 944 bis 3 1 .  Jänner 
1 945 nicht als Versicherungszeit anerkannt worden war. Zufolge der 
Angaben des Beschwerdeführers wurde der gesamte Jahrgang der Höheren 
Technischen Lehranstalt Schellinggasse im Oktober 1 944 aufgelöst und G. 
B. sowie einige seiner Klassenkameraden zum Frontsicherungsdienst nach 
Zurndorf einberufen, während der restliche Teil der Mitschüler 
Luftschutzdienst geleistet hätte. G. B. war kaserniert und gehörte einer 
bewaffneten Einheit an, welche teilweise auch zu Schanzarbeiten 
herangezogen wurde. 

Ein gleichgelagerter Beschwerdegrund lag auch dem Schreiben des o. L. aus 
Wien zugrunde, der im Alter von 1 7  Jahren in der Zeit vom 6. September 
1 943 bis 25 .  April 1 944 dazu verhalten wurde, Kinderlandtransporte zu 
begleiten und Kurierfahrten zu machen. Während dieses Zeitraumes war er 
bei der Wiener Gebietskrankenkasse krankenversichert, ohne daß Beiträge 
zur Pensionsversicherung entrichtet worden waren. Im Verfahren zur 
Feststel lung seiner nach dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz 
(ASVG) erworbenen Versicherungszeiten habe er angegeben, zu Zwangsar­
beit bei der "Hitlerjugend" herangezogen worden zu sein. Die PV A der 
Arbeiter sei anschließend zur Auffassung gelangt, daß es sich hiebei um eine 
Dienstpflicht in der "Hitlerjugend" (Wehrertüchtigung im Rahmen einer 
vormilitärischen Ausbildung der "Hitlerjugend") nach der Jugenddienstver­
ordnung handle. Es sei ihm mitgeteilt worden, daß die Zugehörigkeit zu 
einem solchen paramilitärischen Verband keinen Ersatzzeitentatbestand 
nach dem ASVG begründe, sodaß die Anrechnung dieser Zeiten als 
Ersatzzeit nicht möglich wäre. 

Die VA ist im Zuge der rechtlichen Überlegungen davon ausgegangen, daß 
für den von den Beschwerdeführern behaupteten Erwerb von Ersatzzeiten 
nur die Bestimmung des § 228 Abs .  1 Z 1 lit. a und c ASVG in Betracht 
komme. Nach dieser Bestimmung gelten als Ersatzzeiten aus der Zeit vor 
dem 1 .  Jänner 1 956 jene Zeiten, in denen ein Versicherter, der am Stichtag 
die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, während des Ersten oder 
Zweiten Weltkrieges Kriegsdienst oder einen nach den jeweils in Geltung 
gestandenen Vorschriften dem Kriegsdienst für die Berücksichtigung in der 
Rentenversicherung gleichgehaltenen Not- oder Luftschutzdienst geleistet 
oder sich in Kriegsgefangenschaft befunden (lit. a), oder eine Wehr- oder 
Arbeitsdienstpflicht nach den jeweils in Geltung gestandenen Vorschriften 
erfüllt hat (lit. c). Aufgrund der Unterlagen, welche die Beschwerdeführer 
der VA zur Einsicht übermittelt hatten, konnte nachvollzogen werden, daß 
die leis�.ungszuständigen Pensionsversicherungsträger - ohne einzelfallge­
rechte Uberlegungen anzustellen - damit argumentierten, daß im Rahmen 
einer vormilitärischen dreiwöchigen Ausbildung in einem Wehrertüchti­
gungslager der "Hitlerjugend" oder in einem Reichsausbildungslager weder 
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e iner  der  im § 228  Abs.  1 Z 1 l i t .  a ASVG genannten D ienste geleistet noch 
e ine Wehr- oder Arbei tsd ienstpfl i ch t  erfü l l t  worden se i .  

Aufgrund des jewe i l s  mehr a l s  d re iwöch igen E insatzes sO\vie des Umstandes, 
daß beide Beschwerdefü h rer d u rch ind iv idue l le  behörd l iche Verfügungen 
formel l zur Leistung der gesch i lde rten D ienste herangezogen und am 
wei teren Schulbesuch bz\\ . an der Berufsausb i ldung geh i ndert w u rden ,  hat 
die VA u nter Z ugrundelegung nachstehender Cberlegungen Prüfu ngsycr­
fahren e ingele i tet, in deren Folge die genan nten Zeiträume dann auch a l s  
m i l i tärähnl iche Notdienst le i s tung und soh i n  a l s  E rsatzzeit anerkannt 
wu rden .  Beiden Beschwerden m ußte se itens der  VA Berecht igung zue rkannt 
werden ,  wei l  der  Arbeitsei nsatz n icht auf der  z \\ eiten Du rchführungsverord­
nung zum Gesetz über d ie  "Hi tl e rj ugend" Jugenddienst\ erordnung beruhte, 
sondern als  I'\otdienst anz usehen i s t .  Die  Le istung des i n  § 228 Abs.  1 7 1 
l i t .  a ASVG genannten N otd i enstes füh rt dann  zum Erwerb von 
Vers icherungszeiten, wenn d ieser aufgru nd besonderer V orsch r i ften für d ie 
Berücks icht igung i n  der  Rentenvers icherung dem Kriegsd iens t  g le ichgeha l ­
ten werden kann .  E rfo lgte e ine  Dienst le i s tung im S inne der  Notdien .m er­
ordnung vom 5. O ktober 1 9.3 8 ,  RGBI . I S 1 H 1 ,  so ist näml ich im  E inzelfa l l  
zu  prüfen,  ob aufgrund der Zwei ten Durchführu ngs\ e ro rdnung z ur 
:\'otd ienstverordnung  \ om 1 CI .  Oktober  1 9.39 ,  RGBI .  I S 20 1 8 ,  we lche d i e  
soziahers icherungsrechtl iche Behand lung der zum .:\otd ienst \ crpfl ic lneten 
Personen regel te ,  a l l fä l l ige Vers icherungszeiten angerechnet werden 
kön nen .  Die  daraus resu l t ierende G leichste l l ung von Notd ienstpfl ichtigen 
mit A.ngehörigen der Wehrmacht während des Kriegse insatzes im  S inne des 
§ 228 :\bs. 1 /. 1 l i t .  a ASVG war gemäß § 4 der Zweiten Du rchfüh ru ngsycr­
ordnung zur ;'\JotdienstYerord n u ng, RG BI .  1 9.3 9  Tei l  I S 2 1 8 , n u r  bei 
Notdienstpfl icht igen gegeben, m i t  denen kein A rbe its\'ert rag begründet 
worden war. ='Jotd i enst lei stungen i m  S inne  d ieser Best i mmungen lagen 
überd ies  nu r  dann vor, wenn sie von der h iezu ermächt igten Behörde 
gefo rdert w u rden .  D iese Voraussetzungen lagen be iden Beschwerden 
zugru nde .  

Se i tens  der  \'A w i rd n icht Yerkannt ,  daß auch d ie  Angaben der  \' ers icherten, 
besonders dann, wenn s ie \ orbringen, der "Hi tlerj ugend" angehört zu 
haben, zu Mißverständn issen Anlaß geben ,  und aufgrund des j ugend l ichen 
Alters zum frag l ichen Zei trau m die Vermutung ,  daß es s ich h iebei u m  e ine 
\'o rm i l i tä rische Ausb i ld u ng zu r  Weh rertücht igung im Rahmen der  
l�gendd iens tYerordnung gehande l t  h aben könnte ,  nahe l iegt .  Da aber  d i e  
Uberprüfu ng, ob  Vers icherungszeiten n icht  doch Anrech nung finden 
können,  im E in ze lfa l l  zu  e rfolgen hat ,  ersche in t  es bedenk l ich ,  daß selbst 
dann ,  wenn die Beschwerdefü h rer  se lbst mit dem Vers icherungsträger in 
Kontakt t reten und i h re dama l igen Erfah rungen  ausfü h rl ich sch i l dern,  d i e  
Berücks icht igung d ieser Zeiten verweigert w i rd ,  wenn  schon d ie Dauer  der  
beschriebenen D ienst le istungen e ine  Qua l i fiz ierung a l s  längerfristige 
m i l i tärähn l iche Notd ienstzeit  nicht aussch l ießt .  

Da noch im Zuge der  Prüfu ngsverfahren der Grund der  Beschwerden 
behoben wurde,  konnte die VA von weite ren \-eran lassungen Abstand 
nehmen .  

5 1 
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4 . 1 3  Ablehnung der Anerkennung einer Verletzung als Dienstunfall ; Erlassung 
eines neuerlichen Bescheides nach Klagsruckziehung im Leistungsstreitver­
fahren 

52 

VA 533 - SV/90 

S. R., Sicherheitswachebeamter bei der Bundespolizeidirektion ViII ach, 
führte bei der VA darüber Beschwerde, er habe am 7. August 1 986 während 
einer Ausbildung im Dienst einen Riß der rechten Achillessehne erlitten, 
wobei diese Verletzung jedoch seitens der Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter nicht als Dienstverletzung anerkannt worden sei. In der Folge 
habe der Beschwerdefüh�.er zwar ein gerichtliches Leistungsstreitverfahren 
angestrengt, der vom Osterreichischen Gewerkschaftsbund beigestelIte 
Vertreter habe jedoch die Klage wegen Aussichtslosigkeit der Beweislage 
zurückgezogen. 

Am 17. August 1 987, sohin rund ein Jahr nach dem Unfall des 
Beschwer:�eführers, habe ein Kollege des Beschwerdeführers bei der 
gleichen Ubung ebenfalls einen Achillessehnenriß erlitten, welcher durch das 
Gutachten eines gerichtlich beeideten Sachverständigen als Dienstunfall 
anerkannt worden sei. Der Einschreiter habe daraufhin diesen Gutachter mit 
der Erstellung eines privaten Gutachtens beauftragt ; nach dem Inhalt des 
Privatgutachtens sei auch die Verletzung des Beschwerdeführers als 
Dienstunfall zu werten gewesen. 

Der Beschwerdeführer habe sich daraufhin im Wege seines Rechtsanwaltes 
an die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter gewandt und um 
nochmalige Aufnahme von Verhandlungen aufgrund des neuen ärztlichen 
Gutachtens ersucht. Die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter habe 
ihm jedoch erklärt, daß die Aussagen des Privatgutachters der al lgemeinen 
Lehrmeinung widersprechen und kein Anlaß zu einer nochmaligen 
Verhandlung des Falles gesehen werden könne. 

Die rechtliche Situation stellte sich für den Einschreiter zu diesem Zeitpunkt 
so dar, daß er aufgrund der erfolgten Klagsrückziehung keine andere 
Möglichkeit hatte, als sich erneut an den Versicherungsträger zu wenden. 
Die Möglichkeit einer Wiederaufnahmsklage nach § 530 Abs . 1 Z 7 der 
Zivilprozeßordnung ist nämlich nur dann gegeben, wenn das wiederaufzu­
nehmende Verfahren mit einem Urteil geendet hat. 

Die VA ersuchte die Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter um 
Stel lungnahme zum Beschwerdevorbringen. Danach vertrat die Versiche­
rungsanstalt erneut den Standpunkt, daß die Auffassung des vom 
Besch�erdeführer privat befaßten Gerichtsgutachters eine Minde�heits�ei­
nung Innerhalb der Gutachterauffassungen zur Unfallkausahtät eines 
Achillessehnenrisses darstelle. In dem vom Beschwerdeführer angestrengten 
Leistungsstreitverfahren habe hingegen der Gerichtssachverständige festge­
stellt, daß mit Rücksicht auf den vorliegenden Operationsbericht die Sehne 
vorgeschädigt gewesen und .�er Riß der Achillessehne beim Laufen über die 
Hindernisbahn auf die Uberbeanspruchung der geschädigten Sehne 
zurückzuführen gewesen sei. Durch die Rückziehung der Klage im Jahre 
1 987 ist jedoch der angefochtene Bescheid nicht wieder in Kraft getreten, 
vielmehr gilt der Antrag des Klägers (Beschwerdeführers) soweit als 
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zurü ckgezogen ,  a l s  der  darüber ergangene Bescheid außer Kraft getreten i s t .  
Es könne soh in  e i n  neuer l icher Antrag geste l l t  werden .  

Tatsäch l i ch  haben d i e  Rechtsanwälte des Beschwerdefü hrers m i t  Schreiben 
mm 2 5 .  Arri !  1 998 d ie  Ausste l l ung  eines Bescheides beantragt. In  
Stattgebung d ieses Antrages hat  d i e  \�ers icherungsanstalt öffentl ich 
Bediensteter einen neuer l ichen Bescheid Er lassen , \y e lcher  \y iederum beim 
Landesgericht Klagenfurt a ls  Arbe i ts- und Sozialgericht mi tte l s  Klage 
bekämpft ",;erden kann .  I nha l t l i ch enth ie l t  der neuer l ich Erlassene Bescheid 
zwar e ine Able h nung,  wei !  s ich d ie Vers icherungsamtal t  öffent l ich 
Bediensteter nach w ie  vor auf d ie  i m  vorangegangenen Leistungsstre i tver­
fahren vertretene Auffassung des Sachverständ igen stützte, doch w urde dem 
Beschwerdefüh rer eine neuerl iche Mögl ichke i t  der  recht l ichen Durchset­
z u ng se ines Anspruches eröffnet .  

Von der \' ,-\ wird dazu festgeha l ten ,  daß in  der ab lehnenden Haltung der 
\�ers icheru ngsanstalt öffent l ich Bediensteter ke in  !\ l ißstand erb l i ckt werden 
kann, da s ich d iese Meinung auf das schr ift l i che und nac ll \ o l l z iehbare 
G utachten e ines ger icht l ichen Sachvers t:ind igen stützt .  Auch d i e  im ersten 
Verfahren erfolgte Klagsrückz i ehung doku mentiert, daß der Beschwerde­
führer se lbst seine Sache n icht für auss ichtsreich gehalten hat .  Die VA 
vertri t t  jedoch d ie  Me inung,  daß d ie Träger der  Sozia lvers ich Erung  genere l l  
be i  e i ne r  Klagsrückziehung im Lei stungsstrein'ert rag d ie Kbger auf d i e  
bestehende Mögl i chkeit e i ner  neuer l ichen Besche ider lassung h inweisen 
so l l ten .  !\'ur  so \\ :ire Gewähr dafü r  geboten,  daß das bestehende 
Rechtsschutzs: .. stem nach dem Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz auch i n  der 
Praxis  rea l i s iert werden kann .  

4 . 1 4  Verzögerungen bei Pensionspfändung 
\"A 599 - SV /90 

E .  B .  aus Voitsberg führte i n  i hrer E ingabe an die VA aus ,  daß d ie  
Berufsunbh igkeitspens ion i h res gesch iedenen Ehegatten zur Hereinbr in ­
gung i h rer C nterhaltsforderung gerbndet worden w:i re . Laut Besch luß  des 
Bez i rksgerichtes Voitsberg vom 2 5 .  Jän ner  1 990 sch u lde  ihr d i eser  Cnterhalt  
in der  Höhe von 1 68 000 S sowie ab 1 .  Feber 1 990 e inen Un�erlla l tbetrag 
von je 3 500 S. Es sei i h r  unverst:ind l i ch ,  wesha lb d i e  erste Uberwei sung 
se i tens  der Pens ioIlSvers icheru ngsanstalt  ( PVA) der  Angeste l l ten a l s  
Drittsch u ldner erst E nde Ma i  für  den I\lonat Apri l erfo lgt se i ,  und  soh i n  d i e  
bereits gepfändete Pension im feber und I\1ärz zur  Gänze an den 
Cnterhaltsverpfl i chteten angewiesen wurde .  Am 6.  Jun i  1 990 sei  l ed ig l ich ein 
Betrag \ on 692 , 30  S an i hren Rechtsvertreter ausbezahlt worden ,  während 
i m  .\hi und :\pr i l  1 990 je  ca .  3 00.9 S e i nbr ing l ich gemacht werden konnten .  
Anfragen i h rerse i ts ,  \veshalb d i e  Uberweisung trotz des Gerichtsbesch lusses 
i n  so un tersch ied l icher  Höhe erfolge, seien n icht ausre ichend beantwortet 
worden .  

Die VA hat  zufolge d ieses Vorbringem e in  Prufungs\ e rfah rt'n ell1gelenet 
und d i e  PVA der Angeste l lten um Stel lu ngnahme ersucht .  Der 
Versicherungsträger führte aus ,  d a!; der Fxekutionsbew i l i igungsbesch luß  
am 8 .  Feber 1 990 be i  der  Augenste l l e  Graz e ingelangt se i .  Das  Vorbringen 
\ 'on E. B . ,  wonach d ie Pens ionsbezüge fü r Feber 1 990 zur G änze an ihren 
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geschiedenen Ehegatten überwiesen wurden, erwies sich als zutreffend. 
Entsprechend der Rechtslage hat allerdings der VersicherungSträger im 
Prüfungsverfahren der VA eingewandt, daß eine Pfändung der Pensionsbe­
züge für Feber nicht mehr möglich gewesen wäre, da die Pensionen 
monatlich im voraus ausbezahlt werden, und die Pensionsbezüge für Feber 
1 990 vom Pfändungsbeschluß nicht mehr umfaßt werden konnten. Im März 
desselben Jahres sei im Zuge der Bearbeitung eines vorrangigen 
Exekutionsbewilligungsbeschlusses übersehen worden, daß für die Forde­
rung der Beschwerdeführerin noch ein pfändbarer Betrag von 1 045,60 S zur 
Verfügung gestanden wäre. Anschließend habe der Verpflichtete am 8 .  April 
1 990 ein Dienstverhältnis aufgenommen, sodaß nach den damals geltenden 
Bestimmungen des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes die Berufsun­
fähigkeitspension mit 1 .  Juni 1 990 mit einem Teilbetrag ruhte. Dies hatte 
zur Folge, daß im Monat Juni 1 990 unter Berücksichtigung des gerichtlich 
festgesetzten Freibetrages lediglich ein Betrag von 692,30 S überwiesen 
werden konnte. In der Folge habe der geschiedene Ehegatte das begonnene 
Dienstverhältnis im Mai 1 990 wieder beendet, sodaß mit Bescheid vom 
5 .  Juni 1 990 das ausgesprochene teilweise Ruhen der Pension rückwirkend 
wieder aufgehoben werden mußte. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde E. B. über die maßgeblichen 
Gründe für die unterschiedliche Höhe des gepfändeten Unterhaltsbeitrages 
informiert. Dennoch erscheint es der VA im Interesse der betreibenden 
Parteien, die zur Führung ihres Lebensunterhaltes auf die Einbringung des 
Unterhaltsanspruches angewiesen sind, wesentlich zu sein, daß diese auch so 
rasch wie möglich Kenntnis davon erlangen, weshalb eine Pfändung in Höhe 
des Exekutionstitels nicht erfolgen könne. Gegenwärtig werden die 
Berechnungen der monatlichen Pensionsbezüge bzw. die Erstellung der 
elektronischen Datenträger für die auszuzahlenden Stellen jeweils zwischen 
dem 1 6. und 1 8 . des Vormonates vorgenommen. Langt ein Exekutionsbe­
schluß bis 1 6. bzw. bis 1 8 .  eines Monates ein, kann die Durchführung der 
bewill igten Pfändung erst mit dem nachfolgenden Monatsersten beginnen. 
Später einlangende Exekutionsbewilligungsbeschlüsse finden demzufolge 
erst im übernächsten Monat Berücksichtigung. Schon aufgrund der 
geschilderten Vorgangsweise erscheint es der VA geboten, daß über 
Anfragen von betrej.benden Partei.c;n ausreichende Auskünfte hinsichtlich 
der Gründe für die Anderung der Uberweisungsbeträge erteilt werden. Die 
PV A der Angestellten hat der VA gegenüber zugesichert, daß im Zuge der 
Einführung eines elektronischen Informationssystems für die Bearbeitung 
von Exekutionsbewilligungsbeschlüssen auch die schriftliche Information 
der betreibenden Parteien über die jeweils monatlich pfändbaren Beträge 
verbessert werden wird. Die VA geht davon aus, daß damit gleichgelagerten 
Beschwerdevorbringen vorgebeugt wird. 

4 . 1 5  Verweigerung eines gemeinsamen Kuraufenthaltes mit dem Ehegatten 
VA 694 - SV/90 
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K. M. aus Maria Pfarr hat anläßlich einer Vorsprache gegenüber der VA 
erklärt, daß sie zuletzt im Jahr 1 988  gemeinsam mit ihrem Ehegatten im 
Kurzentrum Vigaun einen Kuraufenthalt absolviert habe. Zuständiger 
Kostenträger für den Gatten sei die Pensionsversicherungsanstalt (PV A) der 
Arbeiter, während in ihrem Fall die Salzburger Gebietskrankenkasse 
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le i stungszuständ ig  wäre ,  zuma l  s ie be itragsfrei m itvers icherte Angehörige 
wäre .  Am 29 .  März 1 990 hätte i h r  Ehegatte fü r s ie  u nter  Bei lage ärzt l icher 
Befunde neuerl ich e inen Antrag auf Gewährung von Maßnahmen der 
Gesundheitsvorsorge e ingebracht, wobei g leichzeit ig darauf h ingewiesen 
wurde,  daß nach Mögl i chkeit eine gemeinsame E inwe i sung der Ehepartner 
ins Kurzentrum Vigaun e rfo lgen sol le .  Kachdem der  Chehrzt l iche D ienst 
der  Zentrale in Sa lzburg z u  dem Ergebn is  ge langt se i ,  daß  e in  nochmaliger 
Kuraufenthalt med iz in isch i nd iz iert ist ,  w u rde ihr  .-\ntrag bewi l l igt .  Im 
Gegensatz zu 1 9 8 8  habe aber die PVA der Arbeiter für i hren Ehegatten eine 
E imvei sung i n  das  Rehabi l i tat ionszentrum Saalfe lden \"O rgesehen, ohne daß 
dem Ehepaar m i tgete i l t  worden wäre, welche G ründe  einer gemeinsamen 
Absolv ierung der a l s  notwend ig  e rachteten J\hGnahmen der  Gesundheits­
vorsorge entgegenstehen würden .  

Im  Zuge des e inge le i teten Prüfu ngsverfahren ha t  d i e  VA Ken ntn is  d avon 
erl angt, daß von seiten der PVA der Arbeiter  mit  dem Kurzentrum in Vigaun 
ke in Vertragsverhä l tn is  mehr  besteht und der  Eheg:me zur  Stab i l i s ierung 
se iner  Leiden i n  das Rehabi l itat ionszentrum der PV.-\ der Arbeiter in  
Saa lfe lden e ingewiesen werden m u ßte. Die daraus resu l t ierende Unmögl ich­
keit der  Unterbr i ngung des Gatten im Kurzentrum Vigaun \Tran laßte K. M .  
offens icht l ich auch aus psychischen G ründen,  insbesondere mi t  dem Zie l  
e ine g le ichzeit ige E inweisung m i t  dem Ehegatten en\ i rken z;u  wol len ,  im  
Rehab i l itat ionszent rum Sa: t1 fe lden mit  dem Ersuchen u m  e ine  Anderung des 
Kuraufenthaltsortes vorzusprechen.  Der Ehegatte hatte in der folge, 
n achdem ihm mitgete i l t  worden war, daß s ich die Kurkosten fü r den 
dreiwöchigen Aufentha l t  se iner Gattin im  Kurzentrum Vigaun auf  etwa 
1 7  000 S be laufen,  während die Salzburger Gebietskrankenkasse für e inen 
med iz in i sch gle ichwertigen Aufentha l t  im Rehab i l i tat ionszentrum Saalfe l ­
den ca .  3 8 000  S rückerstatten müsse, auf d i e  Absoh-ierung e ines 
Aufentha ltes i m  Rehabi l itat ionszentru m Saa lfe lden v('rzichtet . 

Nach den Richt l i n i en  des Hau ptverbandes der österre ich ischen Sozialvers i ­
cherungsträger fü r d ie  Genehmigung von Kuram\ endungen sol l  d i e  
Gewährung von  Maßnahmen der  Gesundheitsvorsorge in ausreichender 
und das n ot\vend ige Maß nicht übersteigender Form sowie ökonomisch 
erfo lgen,  wofü r auch der Kontro l l - bzw. Chefärzt l i che D ienst mit zu r  
Verantwortung herangezogen werden kann .  D ie  E rwägungen der 
Sa lzburger Gebietskrankenkasse, aufgrund des beträcht l i chen Kostenunter­
sch iedes e ine E inweisung i n s  Rehabi l i tat ionszentrum Saa l fe lden zu 
versagen, wurde dem Grunde  nach se i tens  der  VA nicht in  Zweife l  gezogen .  
I n  e inem a n  d i e  Sa lzburger Gebietskrankenkasse gerichteten Schre iben 
wurde a l lerd ings d ie  Frage aufgeworfen ,  ob und i nwieweit  n icht doch auch 
im Raum Sa lzburg e ine Ku ranstalt z u r  Dispos it ion stünde,  welche sowohl 
mit  der Sa lzburger  Gebietskrankenkasse als auch mit der P\-A der Arbeiter 
i n  einem Vertragsverhältn is  steht .  Im Rahmen e iner  Bericht igung der  
u rsprüngl ichen Ka lku lat ion der anwachsenden Kosten hat d ie  Sa lzburger 
Gebietskrankenkasse daraufh in der  VA m itgetei l t ,  da !; im Verg leich 
z\vischen dem Kurzentrum Vigaun und dem Rehab i l i tat ionszentrum 
Saa l fe lden led ig l ich e ine  D i fferenz von 3 000 S bestehen würde und 
demzufolge der  Beschwerdefüh rer in d ie  Mögl ichkeit e ines gemeinsamen 
Aufenthaltes m i t  i hrem Ehegatten i m  Rehab i l i tat ionszentrum Saalfe lden 
eröffnet werden könne .  
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Seitens der VA wurde diese Entscheidung der Salzburger Gebietskranken­
kasse positiv aufgenommen, zumal beide Ehepartner erhebliche Leistungs­
einschränkungen aufwiesen und in beiden Fällen die Absolvierung eines 
Kur- bzw. Rehabilitationsaufenthaltes zweifellos zur Stabilisierung 
vorhandener Leiden beitragen konnte. Im übrigen handelt es sich um eine 
soziale Entschei�ung, di� der psychischen Sit�ation d.es älteren Ehepaares 
Rechnung trägt, Indem die auch durch den beeinträchtigten GesundheItSzu­
stand bedingte Sorge um den Partner durch die gemeinsame Unterbringung 
in einer Anstalt gemildert wurde. 

4. 1 6  Auswirkungen der Beendigung und des Wiedereintrittes in ein öffentlich­
rechtliches Dienstverhältnis bei bestehender Doppelvecsicherung in der 
Pensionsversicherung 

56 

VA 725 - SV /90 BM ZI. 1 26.087/ 1 -6/90 

Dr. M. B. aus Salzburg brachte in seiner an die VA gerichteten Beschwerde 
vor, daß er seit dem Jahre 1 969 neben seiner ruhegenußfähigen 
U niversitätsassistententätigkeit auch eine der Pensionsversicherung des 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG) unterliegende Lehrauf­
tragstätigkeit ausgeübt habe. Im Jahre 1 975 schied er aus dem 
pensionsversicherungsfreien Dienstv.erhältnis . ohne A':lspruch auf einen 
Ruhegenuß aus und begründete ein für sein berufliches Fortkommen 
geeignetes Dienstverhältnis als Vertragsbediensteter beim Land Salzburg. 
Zu Beginn des Jahres 1 976 kehrte er wieder an die Universität zurück und 
wurde in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis übernommen. Eine 
Benachteiligung erblicke er darin, daß seitens der Pensionsversicherungsan­
stalt (PVA) der Angestellten die Lehrauftragszeiten zwischen 1 969 und 1 975 
wegen des Wechsels aus einem öffentlich-rechtlichen in ein privatrechtliches 
Dienstverhältnis nicht als Versicherungszeiten berücksichtigt wurden. 

Sehr deutlich hat Dr. M. B. herausgestrichen, daß er im Zeitraum 1 969 bis 
1 975 Pensionsbeiträge aufgrund dieser Lehrauftragstätigkeit entrichtet 
habe, die nun pensionsrechtlich weder im Bereich des ASVG noch bei 
Bemessung des Ruhegenusses ihren Niederschlag finden würden. Auch eine 
Erstattung der von ihm geleisteten Beiträge sei nicht vorgesehen. 

Im Rahmen der rechtlichen Würdigung mußte die VA dem Beschwerdefüh­
rer mitteilen, daß ein Mißstand im Bereich der PV A der Angestellten nicht 
vorliegt. 

Beim Ausscheiden eines Dienstnehmers aus einem pensionsversicherungs­
freien Dienstverhältnis hat der bisherige Dien�tgeber dem nunmehr 
zuständigen Pensionsversicherungsträger einen Uberweisungsbetrag zu 
leisten. Durch diese Leistung anläßlich des Ausscheidens gelten die im 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis erworbenen Ruhegenußzeiten als 
Versicherungszeiten nach dem ASVG. Die vom Beschwerdeführer beim 
Bund zurückgelegte Zeit ist im Gegenstand mit der ASVG-versicherungs­
pflichtigen Beschäftigungszeit aus der Lehrauftragstätigkeit zusammenge­
fal len. Da die gesetzliche Pensionsversicherung keine Differenzierung von 
Dienstverhältnissen vorsieht und dementsprechend auch nicht mehrere 
Versicherungs monate in einem Kalendermonat erworben werden können, 
sind bei Wiedereintritt in das öffentlich-rechtliche Dienstverhältnis durch 
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d ie  Leistung des Überweisungsbetrages \ on der P\�A der  A .. ngeste l l ten an 
den Bund d ie vom Beschwerdeführer b i s  dah in  in der gesetz l ichen 
Pens ions\ ers icherung erworbenen Versicherungszeiten zur Gänze er lo� 
sehen,  auch wenn s ie  für d ie  Höhe des Ruheg.enusses ke ine Wirkung haben.  
§ 308 AS\�G regelt ,  daß d ie  Leistung des Uberweisungsbetrages fü r die 
dortgenannten V ers icheru ngszeiten jene Ze iten zu  umfassen hat,  d i e  der 
Dienstgeber für d ie  Begründung se ines A .. nsrruche� auf e inen Ruhe(Versor� 
gungs-)genuß bed i ngt oder u nbedi ngt anrechnet .  Dabei hat der Gesetzgeber 
deut l ich auf die bis dah in  erworbenen Vers icheru ngsuiten im Bereich der 
gesetzl ichen Sozia lvers icherung abgeste l l t ,  ohne eine Di fferenz ierung 
dah ingehend vorzunehmen,  ob es s ich u m  /eiten der !-.leh rfacll\·ers icherung 
handelt  bzw .  überdeckend je nach Art des Beschäft igungsverhä l tn i sses e ine 
dorpelte Bei tragsent richtung e rfo lgt ist .  

Obgle ich aufgru nd der Sach- und Rechts lage \\e itere Veranlassu ngen der 
VA nicht gesetzt \\-erden konnten,  werden d ie  \ O fll Beschwerdeführer  
vorgebrachten Argumente seitens der VA i nsoweit  aufgegriffen ,  a l s  es i n  
e iner  Zeit ,  i n  d e r  e ine stärkere Mobi l ität d e r  :\rbeitnehmer w ü nschenswert 
\\'äre, wohl nu r  dann mit  e iner  entsprechenden Reakt ion der  öffent l ich 
Bed iens teten auf d iese E rfordernisse gerechnet \\'erden kan n ,  wenn es 
ge l i ngt ,  d ie  e inze lnen Vers icherungs- und Versorgu ngssvstem e zu  
harmonis ieren .  Es entsrricht zwar  den  Gegebenhe i ten . daß bei  dEr  
Beurte i l ung  des Beschwerdevorb ri ngem auch  Ges ichtsruIl ktE , d i e  s i ch aus  
der Mehrfacl1\'ers icheru ng ergEben,  n icht vernach läss igt werden so l l ten ,  
doch sche i n t  nach Ans icht der VA der emstand im \�ordergrund z u  stehen, 
dag d ie  von Dr.  lVI . B .  a l s  Benachte i l igung emrfundene S i tuation dadurch 
e ingetreten ist ,  daß led ig l ich e in  Wechsel  vom Versorgungs - i n  ein 
\'ers icherungs- und dann w iederum in e in  Versorgungssystem stattgefunden 
hat .  D iese Folgen wären a l lerd ings dann n icht e ingetreten ,  wenn Dr.  Iv1 . B.  
gegen Entfa l l  der Bezüge vom öffent l ich-recht l ichen D ienstgebe r karenz iert 
worden wäre .  Durch den Antr i tt  des �arenzurlaubes w ird das 
rens ions\ e rs icherungsfreie Dienst\'erhä l tn i s  zwar n icht  beendet ,  doch s ieht 
§ 308  Abs .  4 ASVG vor, daß die im  Ansch luß  an den Karenzu r laub erfolgte 
\Viederaufnahme der Tätigkeit im rens ionsvers icherungsfre ien Dienst\ er­
hä l tn i s  der Aufnahme in ein rens iol1S\ersicherungsfreic, Dienst\ erhältn i,  im 
S inne  des § 308 Abs. 1 ASVG glc i�hzusetzen ist . Die G le ichset7ung hat aber 
n u r  h i ns icht l ich der Leistung des Cberweisungsbetrages fü r die während der  
Beurlaubung erworbenen Be itragsze i ten zu gelten und verfolgt den e inz igen  
Zweck ,  näml ich  d i e  während der Karenz ierung e rworbenen Beitragszeiten 
für den R u he (Versorgungs- )genuß  gegen Leistung des Überwe isungsbetra­
ges berücksicht igen zu können.  Ob der öffent l ich- rechtliche Dienstgeber 
von dem ihm e ingeräumten Ermessen Gebrauch macht und den Bediens teten 
auf Ant rag tatsäch l ich karenz iert ,  ist weder \'orhersehbar noch \'on se i ten des 
Bediensteten z u  bee inf lussen .  So ersche int unabd ingbar, d ie  bestehenden 
Vers icherungs- u nd Versorgungssysteme soweit zu  harmonis ieren,  daß auch 
dann kei ne rens ionsrecht l ichen :\lachte i l c  e in treten ,  wenn d i e  Berufs lauf­
bahn mehrmals  geändert w i rd .  

4 . 1 7  Anspruch auf Leistungen nach dem KOVG - Ablehnung 
V_-\ 74::1  - SV /9::1  BM Z I .  946 .59 1 / 2 -2a/  1 99 1  
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K. P. führte bei der VA darüber Beschwerde, daß er, bedingt durch seine 
Beinamputation, zu Sturz gekommen sei, wobei er sich in der Schulter 
verletzt habe, diese Verletzung aber von der Behörde nicht als kausal 
anerkannt würde. 

Im Verwaltungsverfahren ging das Landesinvalidenamt davon aus, daß das 
Leiden in der Schulter nicht als mittelbare Dienstbeschädigung anerkannt 
werden könne, weil der Beschwerdeführer auf seinem Bettvorleger 
ausgerutscht sei und sich dadurch die Verletzung zugezogen habe ; ein 
Bettvorleger stelle aber grundsätzlich eine höhere Rutschgefahr dar, die sich 
bei der Benutzung von Stützkrücken noch steigere. Eine entsprechend 
gebotene Rücksichtna�me, etwa die Entfer?ung des Bettvorlegers oder eine 
entsprechende Befestigung desselben sei aber vom Beschwerdeführer 
unterlassen worden. Es sei daher die Dienstbeschädigung nicht als Ursache 
des Sturzes im Rechtssinne anzusehen. 

Aufgrund des Einschreitens der VA wurde aber im Zuge einer 
nachträglichen Sachverhaltsaufnahme durch das Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales festgestellt, daß der erwähnte Bettvorleger seit jeher mit 
einem Gumminetz abgesichert war, sodaß die angenommene Unterlassung 
der Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Beseitigung der Rutschgefahr nicht 
gegeben war. pemnach rutschten die Stützkrücken am Bettvorleger weg. �s 
wurde daher m der Folge davon ausgegangen, daß für den Sturz und die 
dabei erlittene Gesundheitsschädigung nicht das Wegrutschen des 
Bettvorlegers als Ursache anzusehen war, sondern das Wegrutschen der 
Stützkrücken am befestigten Bettvorleger selbst. In der Folge wurde der 
ablehnende Bescheid vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
zugunsten des Beschwerdeführers aufgehoben. Die Anerkennung der 
Sturzfolgen als weitere Dienstbeschädigung war damit gegeben. 

Die VA hat der Beschwerde Berechtigung zuerkannt, weil aufgrund 
ungenügender Sachverhaltsdarstel lungen die Ablehnung der Ansprüche des 
Beschwerdeführers erfolgte. Durch das Einschreiten der VA konnte jedoch 
der Grund für diese berechtigte Beschwerde behoben werden. 

4 . 1 8  Ablehnung der Kostenübernahme für eine ambulant durchgeführte 
Operation in einer Privatluankenanstalt 

58  

VA 77 1  - SV/90 

1.  L. aus Wien hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß ihr aufgrund 
einer unrichtigen Auskunft ihres Sozialversicherungsträgers, der Sozialversi­
cherungsanstalt (SVA) der gewerblichen Wirtschaft, Kosten für eine 
ambulant durchgeführte Operation aufgelaufen seien. Die Beschwerdefüh­
rerin brachte vor, sie habe sich im April 1 990 in der Privatkrankenanstalt 
"Confraternität" ambulant ein Lipom entfernen lassen, habe sich jedoch 
davor ausdrücklich in der Leistungsabteilung erkundigt, ob ein Kostenersatz 
dafür geleistet wird . Von der Leistungsabteilung der SVA der gewerblichen 
Wirtschaft habe sie die definitive Auskunft erhalten, daß der genannte 
Versicherungsträger mit der "Confraternität" einen Vertrag habe. Nach 
Einreichung der Rechnung habe man ihr jedoch bekanntgegeben, daß der 
Vertrag nur für stationäre, nicht aber für ambulante Fälle besteht. Aus 
diesem Grund könne ein Kostenersatz nicht erfolgen;  es wurde der 
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E inschre i ter in led ig l ich e i n  geri nger Tei lbetrag vergütet. Den Beschwerde­
grund erb l i ckte d i e  E inschre i ter in hauptsächl ich in  der Tatsache der falschen 
Auskunftserte i l u ng, da  s ie  s ich ausdrückl ich i n  der Le istungsabte i l ung  nach 
e inem Kostenersatz für d ie  konkret in  Aussicht genommene Operation 
erkund igt habe.  

Die \"A ersuchte d ie  SVA der gewerbl ichen Wirtschaft um Ste l l ungnahme.  
In d ieser Stel l u ngnahme füh rte der Soziah"ers icherungsträger im  \\Tsent l i ­
ehen aus ,  daß sachle istungsberecht igte \-ers icherte Leistungen der 
Krankenvers icherung bei  Vertragspartnern mi t  Patientensche i n  i n  Anspruch 
nehmen können ; i m  nachh ine in  w i rd dem Vers icherten e in  20%iger 
Selbstbehalt vorgeschrieben. Werden d iese Sach le istungen jedoch n icht be im 
Vertragspartner,  sondern privat in Anspruch genommen ,  so erhä l t  der 
\-ers icherte nach Vorlage der Orig ina l rechnung led ig l ich e inen Kostener­
satz i n  der Höhe jenes Betrages, den d ie  S\-A. bei In anspruchnahme eines 
Vertragspartners aufzuwenden gehabt lütte. 

Die Beschwerdeführerin l i eß  sich in  der Pri\"atkrankenansta lt  "Confraterni ­
tät" ambul ant e i n  Lipom entfernen.  Da  d ie  Beschwerdeführerin 
sach le istu ngsberec llt igt ist ,  habe s ie  s ich i n  der  Tat bereits vor der Operation 
in der Landesstc l l e  der SV A der gewerb l ichen Wirtschaft erkund igt, ob d iese 
Privat krankenansta l t  auch Vertragspartner der SVA der gewerb l ichen 
Wirtschaft sei . Bedauerl icherweise se i  der E inschreiterin damals e ine 
u Il\ o l l sündige,  jedoch n icht un richtige Auskunft erte i l t  worden .  

Die  SVA der gewerb l ichen Wi rtschaft habe  zwar  mi t  der  Privatkrankenan­
stalt "Confraternität" e i nen Vertrag, aber nur  über e i ne  Tei l kosten über­
nahme be i  stat ionärer  Spiulspflege. Das Spital  verpfl ichtet s ich darin auch, 
d ie Vers icherten über d ie  Höhe der Aufzah lungen jewei ls \'or  der Aufnahme 
e ingehend zu u nterr ichten.  Für  ambula nte Leistungen h ingegen bestehe m i t  
d ieser Privatkrankenansta lt  ke in  Vertrag. 

Die Beschwerdeführerin habe die privat bezah lte Rechnung im Gesamtbe­
trag \"On 4 974,75 S be i  der SVA der gewerb l ichen Wi rtschaft e ingereicht. 
Nachdem Spita l l e i s tungen bei ambu lant du rchgefü hrten Operationen in 
Privatspiülern d u rch d ie entsprechenden tarif l ichen Einze l le istungen der 
Honrarordnung ersetzt werden ,  habe s ie e inen  Kostenersatz von nur 4 8 3 ,60 
S erha l ten .  

Wenn zwischen den tatsäch l ichen, n icht  vermeidbaren Kosten e iner  
Behand lung und  dem dafü r  zu le istenden Kosteners atz e in krasses 
Mißverständn i s  besteht, so kann jedoch die SVA der gewerbl ichen 
Wirtschaft a l s  ergänzende Leistung eine Z uwendung aus dem U nterstüt­
zungsfonds vorsehen . G ru ndsätz l ich se i  d as aber nur dann mögl ich,  wenn 
das monat l iche Nettoe inkommen des Vers icherten unter Außeracht lassung 
von f ikt i\'en E inkünften den Betrag von 8 000 S nicht übersteige. Da  das 
E i nkommen der Beschwerdeführerin über d iesem Betrag l iege, se i  e ine  
Le is tung :lU S  dem Unterstützu ngsfonds n icht mögl ich .  

Trotz .d ieser Sach- und  Rechtslage se i  d ie  SV A de:. gewerb l ichen Wirtschaft 
nach U berprüfung des Sachverhaltes jedoch zu r  Ubcrzeugung gekommen,  
daß d i e  Vers icherte d ie Le istung im  guten G l auben i n  Anspruch genommen 
habe und nicht m i t  d ieser au ßergewöhnl ichen Belastung habe rechnen 
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können. Es wurde daher seitens der Anstalt entschieden, daß die Versicherte 
in diesem Einzelfall trotz Überschreitung des Grenzbetrages eine 
Zuwendung aus den Mitteln des Unterstützungsfonds erhalte. Die 
Zuwendung wurde in der Höhe des gesetzlichen Höchstausmaßes, das sind 
80% der erwachsenen Kosten (abzüglich der bereits erbrachten Leistung) 
zuerkannt. D�r Differenzbetrag wurde der Beschwerdeführerin einige Tage 
später angewiesen. 

Durch das Einschreiten der VA wurde es sohin der Beschwerdeführerin 
ermöglicht, den Differenzbetrag zwischen dem ursprünglich geleisteten 
Kostenersatz einerseits und den tatsächlich erwachsenen Kosten anderer­
seits doch noch zu erlangen. Im Hinblick darauf, daß die SVA der 
gewerblichen Wirtschaft den im eigenen Bereich unterlaufenen Fehler 
letzten Endes zugestanden und der Beschwerdeführerin den Differenzbe­
trag angewiesen hat, konnte das Prüfungsverfahren der VA abgeschlossen 
werden. 

4 . 1 9  Verzögerungen bei der Auszahlung von Sonder­
notstandshilfe 

60 

VA 805 - SV /90 BM Zl. 535 .58 1 1 1 -3b/90 

E. Y. hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß es bei der Bearbeitung 
ihres Antrages auf Sondernotstandshilfe zu Verzögerungen beim 
zuständigen Arbeitsamt gekommen sei. Diese Verzögerung sei für sie 
finanziell nur schwer verkraftbar. 

Die VA holte dazu eine Stellungnahme des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales ein. Daraus war folgender zeitlicher Ablauf zu erkennen : Die 
Beschwerdeführerin bezog nach der Geburt ihres Sohnes in der Zeit vom 
24. September 1 989 bis 29. Juli 1 990 Karenzurlaubsgeld, wobei die letzte 
Auszahlung am 2. August 1 990 erfolgte. Zur Beantragung der Sondernot­
standshilfe im Anschluß an das Karenzurlaubsgeld hat die Beschwerdeführe­
rin beim Arbeitsamt am 26. Juli 1 990 ein Antragsformular abgeholt und am 
1 4. August 1 990 zur Bearbeitung beim Arbeitsamt abgegeben. Aufgrund 
eines Personalausfalles konnte dieser Antrag jedoch erst am 9. Oktober 
1 990 bearbeitet werden ; die Sondernotstandshilfe wurde ab 30. Juli 1 990 
zuerkannt. Durch weitere Bearbeitungsfehler bei der Erstellung der für die 
elektronische Datenverarbeitung erforderlichen Zahlungsverfügungen ist es 
jedoch tatsächlich zu keiner Auszahlung der Sondernotstandshilfe 
gekommen. Erst anläßlich der Vorsprache der Beschwerdeführerin am 
20. November 1 990 beim Arbeitsamt hat dieses am gleichen Tag einen 
Barvorschuß von 20 000 S ausbezahlt und die Bearbeitungsfehler behoben, 
sodaß am 22. November 1 990 weitere 5 622 S zahlbar gestellt werden 
konnten. 

Der Bundesminister bedauerte die im gegenständlichen Fall aufgetretenen 
Verfahrensverzögerungen und versicherte, daß er sich bemühen werde, alles 
daran zu setzen, um die prompte ZahlbarsteIlung der Leistungen der 
Arbeitslosenversicherung sicherzustellen. Zur Begründung führte der 
Bundesminister aus, daß die Dienststellen der Arbeitsmarktverwaltung 
aufgrund deE angespannten personellen Situation sowie einer permanent 
steigenden Ubertragung von Aufgabengebieten in eine Zwangssituation 
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ger:t ten  s e i e n ,  i n  d e r  e i n e  B e\\ i l t i g u n g  d er :\ rb eitcn n u r  n :tch e i ner  k b re n  
Pr ior i t itensetz u n g  gell i h rl e i stet s e i .  B e i  e i n e r  s o l c h e n  A rb e i t s b e b s t u n g  
k li n n e  e i ne re h l l e i s t u n g  n i e  g i n z l ich  :t u sgcsch los'>cn werde n .  

D i e  \'"\ h a t  d :1l u  e I\\ oge n ,  d :tß gende u n t e r  d e n  Bez iehern I on Leistu n ge n  
n :tch dem :\ rb e i t s losc 1l \ e rs i c heru ngsgesev 1 '177 d i e  :\ n z :t h l  j e n e r  Pers o n e n  
b e s o n d e rs g ro g  i s t, d i e  d i ese Leist u n g-e n z u r  Befr ied i g u n g  i h re r  e x i s ten t i e l l e n  
B ed ü rfn i sse  b e n ö t i ge n .  D :t s  z e i g t  auch d i e  \'c rh i l t n i s m iß i g  g ro ß e  .A n z :t h l  
I o n Besch l\ crd e n ,  d i e  s i c h  g e g e n  sch l eppe n d e  o d e r  U 1l \  o l l s ti n d ige  
E r l e d i g u ngen d e r  A rb e i t simter  r ichte n .  Lm d i esem l ' lllst:t n d  Rec h n u n g  zu  
tr:tg e n ,  bed :trf es  s icher l ich  z u m  e inen  gell i s ser stru kt u re l l er \'erbesserungen  
im Bere iche  d e r  Behörden der  A rbe i t sm:t rkl\ 'Cr\\' a l t ll n g ,  i n sbesondere d ur c h  
Y e r\\ :t l t u n gsl ere i n bc h u n g  sOI\ i e  :t ll He i c h e n d e  Persorulauss t :t l t u n g ; z u m  
:t n d e ren s o l l t e  :t ber  :t uch j e d e r  l\1 i t :t rb c i tc r  gerade i n  d i esem s e n s i b l e n  
B e r e i c h  a u f  s e i n e  besondere V e rantwort u n g  a u fm c r-ks:un g e m a c h t  u n d  zu 
e i nem \T rzöge rLr ngs- u nd feh l e rfre i e n  A rbe i ten  m ut i l i e rt werd e n .  

4 . 2 0  Nichtanrechnung von Ersatzzeiten für Schulausbildung a n  Lehranstalten vor 
Verleihung des Offentlichkeitsrechtes 
Y \  8 5 7  - S \ ' / 9 :  B ,\ 1  Z I .  1 2 2 : 4 2 / 1 - 1  / CJ  1 

f .  H .  a u s  l\ l : u i a  E n zers d o rf sch i l d e rte i n  i h re r  F i ngabc a n  d i e  \-_\ i h rc r l  
ber u fl i chen  Lebe n s b u f  u n d  brachte lor,  d a E  s i e  n a l·h  i h re r  M at u ra 1 96 \  e i n c  
z\\ e i j i h rige F:t c h k l asse  für Werbep b n u n g  :t n d e r  b c h s c h u l e  fü r 
W i rt s c h :tfts\\ e rb u n g  besucht  u n d  i m  J u n i  \ 963 m i t  E rfolg abge s c h l o ssen  
h ab e .  I m  Zuge der  E r m i tt l u n ge n  d e r  Pcns ions\ ers ic heru ngsansta l t  d e r  
A n geste l l te n  z u r  Festste l l u n g  d e r  Vers i c h eru n gs z e i te n  w u rd e  d i e s e r  
Schu lbesuch n i cht  a l s  \'ers ichcru ngszcit  berück5 i c h t i g t .  S e i t e n s  de,  
\'e rs icheru ngstrigers se i  i h r  �oi e :\ u s k u n ft e rte i l t  \\ o rd e n ,  cbß d iese 
Fac h , c h u le erst 1 9 79  das Offentlichkeitsrecht e rlu l t e n  h abe u n d  
Ersatzzeiten d :t h e r  n i cht vorgeme rkt werden kön n e n .  A u s  d i es e m  G r u n d e  
se i  i h r  a u c h  d i e  !\ l ö g l i c h k e i t  \' e r\\e h rt ,  d iese 7 e i t ri u m e  d u rch B e i trags e n t ­
r ich t u n g  fü r d ie Bemess u n g  d e r  P e n s i o n  w i rksam w e r d e n  z u  l a s s e n .  D i e  
Besch werd efü h rc r i n  führt e  a u s ,  k e i n  \'ersü n d n i s  d :tt'ü r allf/. u b r i n g e n ,  d a G  
e i n t' S ch u l e ,  we lche  i h r  s e i t e n s  d e r  Sch u lbehörde i m  R a h m e n  d e r  
B e r u fsberatu n g  w irmstens  empfo h l e n  \\-urde ,  i m  B e re Ich des  Pens ioI1 w e rs i ­
c h e r u n gsreclnes k e i n e  Berücks i c h t i g u n g  f in d e n  k ö n n e  we n n g l e i c h  d i e  \'o n  
i h r  :thsoh- i e rt e  "\ lI sb i l d u n g  e i n e n  p ro b l e m l os e n  E i n st ieg  i n  d a ,  E n\ erbs leben 
g e s i c h e rt bbe.  

A.ufgru n d  der  ge l tenden S:tch- und Rechtsbge m u ßte d i e  \'A d e r  
Besch w erdefü h re r i n  m i tte i l e n ,  d :tß e i n  M i Gs t a n d  i n  d e r  Vorg a n gsweise  d e s  
Pe n s i o n svers i c h e r u n gstrigers b e i  Festste l l u n g  der  Vers i cherungsze i ten  n i c h t  
\'o rl iegt .  G e m i G  § 2 2 7 \bs .  1 Z \ _\l I gcmei nes Soz i a h-ers i c heru ngsgesev 
C\S\oG) gelten :t l s  Ersatzze i t e n  ( n :tch dem 3 \ .  Dez e m be r  \ 955 )  u n ter 
a n d e re m  Zeiten,  in  denen nach \' o l l e n J. u n g  des  1 5 . Leb e ns j a hres e i n e  
i n b n d ische  ö ffe n tl i che  o d e r  m i t  d e m  O ffent l ic h ke i t s recht  :t u s gestattete  
m i tt l e re Schule  mit  m i n destens  z w e i j i h ri g e rn  B i l d u ngsg:t n g  e ine  h ö here 
S c h u l e ,  Aka d e m i e  oder \'e rw a n d te Le h r:t ns ta l t  oder e i ne i n b n d i s c h c  
H o c h s ch u l e  bzw.  K u n s ta k ad e m i e  oder I Ioch s c h u l e  i n  d e m  für  d i e  
bet reffe n d e  Sch u l ( Stu d i e n - ) a rt l orgesch r iebene n o rm a l e n  A u sb i l d u n gs ( St u ­
d i e n  - ) gang b e s u c h t  w u rd e ,  sofe rn n ach d e m  \ -er lassen d e r  Schu l e  b z  \\ . d e r  
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Beendigung der Ausbildung eines sonstige Versicherungszeit vorliegt. 
Grundsätzlich entspricht es dem Willen des Gesetzgebers, Zeiten, während 
derer der Versicherte aus verschiedensten Gründen nicht in der Lage war, 
Beiträge zu entrichten, dennoch pensionsrechtlich als Ersatzzeiten zu 
berücksichtigen. Da die Versichertengemeinschaft und auch die Steuerzah­
ler durch solche beitragsfrei anzurechnenden Ersatzzeiten finanziell 
entsprechend belastet werden, sieht der Gesetzgeber bei verschiedenen 
Ersatzzeiten Anrechn�ngsbeschränkungen v�r, ?ie teilweise an. das 
Lebensalter des VersIcherten anknüpfen, teIlweIse auch von dIesem 
unabhängig sind. Im Zuge der 44. Novelle zum ASVG wurde festgelegt, daß 
Schul-, Hochschul- und Ausbildungszeiten nur mehr für die Erfüllung der 
Anspruchsvoraussetzungen für eine Pension voll herangezogen werden. Bei 
der Berechnung der Pension hingegen verlieren diese Versicherungsmonate 
- für die ab 1 933 geborenen Frauen und ab 1 928 geborenen Männer -
stufenweise ihre Wirkung. Im Zuge dieser Novelle wurde aber allen 
Versicherten die Möglichkeit eingeräumt, durch eine Beitragsnachentrich­
tung jene Monate, die nicht kraft Gesetzes leistungswirksam sind, 
nachkaufen zu können. 

Derzeit können nur Zeiten des Besuches einer Privatschule, welche bereits 
im Zeitpunkt des Besuchs ein Öffentlichkeitsrecht besessen hat bzw. besitzt, 
einen Anspruch auf Ersatzzeiten in der gese:�zlichen Pensionsversicherung 
begründen. Erst durch die Verleihung des Offentlichkeitsrechtes wird die 
Rechtsposition der Privatschulen weitgehend der öffentlicher Schulen 
angenähert, insbesondere finden die für die entsprechenden öffentlichen 
Schulen geltenden Unterrichtsvorschriften Anwendung. So erhält eine 
Privatschule ab diesem Zeitpunkt das Recht übertragen, Zeugnisse über den 
Erfolg des Schulbesuches auszustellen, welche öffentlichen Urkunden sind 
und inhaltlich die gleichen Rechtswirkungen wie Zeugnisse gleichartiger 
öffentlicher Schulen nach sich ziehen. 

Die VA hat daher dem Bundesminister für Arbeit und Soziales die Anregung 
unterbreitet, erst am Pensionsstichtag und nicht schon zum Zeitpunkt des 
Schulbesuches darauf abzustellen, ob eine Ausbildung. im Rahmen einer 
Privatschule, einer öffentlichen oder einer mit dem Offentlichkeitsrecht 
ausgestatteten Schule absolviert wurde. Dies vor allem deshalb, weil nicht 
zuletzt aufgrund wirtschaftlicher Gegebenheiten die Notwendigkeit 
entsteht, neue Schultypen. und Berufsbildungs�weige einzur�cht�n .  Dieser 
Umstand sollte nach AnsIcht der VA auch bel der BerücksIchtigung von 
Ersatzzeiten nicht zum Nachteil jener Personen gereichen, die bereits zu 
einem früheren Zeitpunkt Qualifikationen in einer speziellen Sparte 
erwerben wollten. Eine den wirtschaftlichen Erfordernissen angepaßte 
Ausbildung garantiert letztlich auch der Versichertengemeinschaft, daß sie 
nicht mit übermäßig "schlechten" Risken belastet wird und gewährleistet 
demzufolge auch den sozialen Ausgleich in der Sozialversicherung. 
Wenngleich der Bund�.sminister für Arbeit und Soziales diesbezüglich 
mitgeteilt hat, daß eine Uberprüfung dahingehend, ob der Unterrichtserfolg 
privater Schulen jenem gl�ichartiger öffentlicher Schulen entspricht, erst 
durch die Verleihung des Offentlichkeitsrechtes sichergestellt ist, erscheint 
der VA dieser formale Aspekt weniger bedeutsam zu sein, als der Umstand, 
daß jene Privatschulen, die eine den tatsächlichen Erfordernissen der Zeit 
entsprechende Ausbildung anbieten, und denen daher später das 
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Öffent l ichkeitsrecht verl iehen w i rd ,  dennoch schon vorher e inen n icht 
unwesent l ichen Beit rag zu e i ner  s innvol le n  Ausb i l d ung l iefern. 

Demzufolge ware es sach l i ch  gerechtfertigt, wenn erst am Pensionsst ichtag 
überprüft wird, ob der  Sch u lzweck oder die Schu l type den Anforderungen ,  
denen auch öffent l iche Schu len  gerecht werden müssen ,  entspricht .  Daher 
ware es s i nnvol l ,  auch d i esen Absoh-enten die Mögl ichkeit der 
lc i s tungswirksamen l\'achentr ichtung \ on Bei tragen für Zeiten des 
Schu lbesuches z u  b ieten .  

4 .2 1 Neuerkrankung durch unsachgemäß durchgeführten Eingriff; Ablehnung 
der Weitergewährung von Kranken- und Taggeld 
V.\ 928  - SV /90 

1 .  S .  fü h rte be i  der VA d arüber Beschwerde, d ie Soziah-ers icherungsanstalt 
(SVA) der gewerb l ichen Wirtschaft habe ihr d ie  Weitergewährung von 
Krankengeld und Tagge ld  mit der  Begründung verweigert, die Höchstdauer 
d ieser Le istungsgewährung von 52 Wochen se i  bereits erschöpft .  Tatsäch l ich 
handle  es s i ch i m  vorl iegenden Fa l l  jedoch n icht u m  d ieselbe Krankheit ,  
wegen der s ie  b i sher  d iese Leistungen bezogen habe ,  näml ich e ine 
Herzerkrankung,  sondern v ie lmehr  u m  e ine  Schädigung nach e inem 
u nsachgemäß du rchgefüh rten E ingri ff. 

Folgender Sachverha l t  l i egt zugrunde : 

Die  Beschwerdeführerin w urde wegen e iner  langjährigen Herzerkrankung 
fü r den Zeitraum vom 1 3 . Augus t  b i s  8 .  September 1 990 zwecks Erho lung in  
das  Rehab i l i tat ionszentrum Bad I sch l  e ingew iesen . Dort empfahl i h r  der  
Vorstand des  Rehabi l i tat ionszentrums ,  e ine Herzkatheter-Untersuchung 
vornehmen zu lassen ,  \\'e lcher s ie  zust immte . .  \m 27 .  August 1 990 w urde 
d iese Untersuchung durchgefü h rt ;  b i s  zum 29. August hatte s ich d ie  
E i nst ichste l l e  i n  der  rechten Be inbeuge stark verhärtet, und es hatte s ich e in 
B lu tergu!; von unterha lb des Nabels  b i s  zu r  Mitte des rechten Oberschenkels  
geb i ldet .  I nfolge der  anhaltenden starken Schmerzen ,  verbunden mi t  e iner 
te i lwe i sen Bewegun gsunfäh igke i t  des rechten Beines u nd der  wei teren 
Unter lassung einer ä rzt l ichen Behand lung ,  reiste d ie  Beschwerdefü hrerin 
sch l ieß l i ch  vorzeit ig nach Wien ab .  I hre Hausärzti n verw i es s ie  sofort i n  d i e  
Venen ambulanz der  Krankenansta l t  Rudolfst iftung,  wo s ie  am 2 1 .  Septem­
ber 1 990 stationär aufgenommen und umgehend einer �otoperation 
zugefü h rt wurde .  Durch die e in st ichbedingte Sch lagadernverletzung waren 
bereits d ie  Nerven schwer geschäd igt .  I nsgesamt hatte d ie  Beschwerdeführe­
rin fast fünf Wochen i n  der Krankenansta lt  Rudolfst iftung zu  verbr ingen ; 
außerdem b l ieb e ine  te i lweise Gefüh l l os igkeit . .  i n folge unwiderrufl i ch  
geschäd igter Nerven zurück.  Laut  Aussage der Arzte wäre bei  weiterer 
Unterlassung e iner  Behand lung eine Beinamputat ion unumgängl ich 
notwend ig  ge\vesen .  

Die von der VA u m  Ste l l u ngnahme ersuchte SV:\. der gewerb l i chen 
Wirtschaft füh rte aus,  da !; es zur N ichtzah lung  von Krankengeld ab dem 
1 0 . September 1 990 dadurch gekommen se i ,  daß aus  der Abgangsdiagnose 
der  Krankenansta l t  Rudolfst iftung  vom 25. Oktober 1 990 n icht zu  erkennen 
gewesen se i ,  daß es s ich um eine a ndere Erkrankung als j ene gehande l t  h abe, 
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für welche die SV A bereits im Höchstausmaß von 52 Wochen Krankengeld 
g�zahlt. hat. Erst durch die Beschwer.de sei die SVA auf diesen Umstand 
hingewIesen worden und habe eine Klärung an Ort und Stelle 
vorgenommen. Das Ergebnis sei gewesen, von der ursprünglichen 
Abweisung abzurücken und Kranken- und Taggeld zu zahlen. 

Infolge des Einschreitens der VA erhielt die Beschwerdeführerin schließlich 
von der SVA der gewerblichen Wirtschaft einen Gesamtbetrag (Kranken­
und Taggeld) im Ausmaß von fast 25 000 S nachgezahlt. 

Die VA hält dazu fest, daß es im Zuge des Prüfungsverfahrens sohin nicht 
nur zu der der Beschwerdeführerin gebührenden Leistungsnachzahlung von 
Krankengeld und Taggeld gekommen ist, sondern daß auch eine weitere 
Eingabe der Beschwerdeführerin zum Anlaß genommen wurde, die SV A der 
gewerblichen Wirtschaft auf die behauptete Fehlbehandlung hinzuweisen. 

5 Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

64 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 389 Beschwerden und sonstige Anliegen, die 
den Vollziehungsbereich des Bundesministers für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr betrafen, bei der VA eingebracht. Dies bedeutet einen weiteren 
Anstieg gegenüber dem Vorjahr (320), wobei insbesondere die gegen die 
Post- und Telegraphenverwaltung gerichteten Beschwerden zunahmen. 
Während im Jahr 1 989 die Anzahl dieser Fälle 1 49 betrug, stieg die Zahl der 
gegen die Post- und Telegraphenverwaltung gerichteten Beschwerden im 
Jahr 1 990 auf 1 94. 

Wie bereits im Dreizehnten Bericht der VA an den Nationalrat ausgeführt, 
wurden im Jahr 1 989 die Befreiungsbestimmungen im Fernmeldegebühren­
gesetz novelliert. Dabei kam es zu zahlreichen Härtefällen, welche die VA 
veranlaßt haben, sich ausführlich mit dieser Problematik zu beschäftigen. 

In der Neufassung der Befreiungsbestimmungen wurde die Anspruchsbe­
rechtigung durch die taxative Aufzählung einzelner Personengruppen, die 
den Bezug bestimmter Einkünfte (zB Hilfiosenzuschuß, Sozialhilfe) 
nachzuweisen haben, geregelt. Dadurch schieden zahlreiche Personen aus 
dem Kreis der Anspruchsberechtigten aus, deren abgelaufene Befreiungsbe­
willigungen nicht mehr verlängert wurden. Dies führte zu zahlreichen 
Beschwerden, wobei von der VA festgestellt werden mußte, daß hier 
Härtefälle auftraten. Einen starken Anteil an den Beschwerdefällen hatten 
geschiedene Frauen, die - speziell im ländlichen Raum - keinen 
geeigneten Arbeitsplatz finden konnten und den Lebensunterhalt für sich 
und ihre Kinder durch die Unterhaltszahlungen des geschiedenen Ehegatten 
bestreiten mußten. Weiters wandten sich auch Personen an die VA, deren 
Einkünfte weit unter der in den Befreiungsbestimmungen enthaltenen 
Einkommensgrenze lagen, die jedoch keiner der taxativ aufgezählten 
Personengruppen angehörten und somit keinen Anspruch auf Gebührenbe­
freiung hatten. Da somit die Praxis zeigte, daß die Neuregelung der 
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Befre iu ngsbestimmungen unbefried igend war,  bem ühte s ich d ie VA intens iv 
um Abh il fe .  

D iese Bemühungen h atten insoferne Erfolg, : ds  d i e  Genera ld irektion für  d ie  
Post- und Telegraphenverwaltu ng d ie  Durchfüh ru ngsbesti mmungen zu den  
Befre iungsbest immungen e rgänzte und dabe i  der  Begriff der sozia len 
Sch utzbed ürftigkeit gronzügiger ausgel egt wurde .  So haben j etzt auch j ene  
Personen Anspruch auf  e ine  Gebührenbefre iung ,  d i e  aufgrund i h re r  
besonderen sozia len Sch utzbedürftigkeit von  der  Entr ichtung der  
Rezeptgebühr  befreit s ind .  D urch  d iese Ergänzung konnte aufgrund  des 
E inschreitens der V:\ der grönte Teil der berücksicht igu ngswürdigen Fäl le  
doch noch pos it i \  erled igt werden .  

Ei nen weiteren  Schwerp u n kt b i ldeten d ie  Beschwerden über  d i e  
Schü le rbeförderung i n  Omnibussen .  Zah l re iche E l tern schu lpfl icllt iger 
K inder v;andten sich mit  Besch\\ erden an  d ie \" .'1.. , dan hei der Beförderu ng 
von Schu lkindern i n  Omn ibussen u ntragbare 7ustände henschen . Die Busse 
seien hoffn ungslos überfü l l t, wodu rch n icht nur \vährend der Fahrt eine 
Gefährd u ng der Kinder bestünde .  Auch bei  den Halteste l l en  entstü nden 
durch den Kampf um e ine günstige Ausgangsposit ion zu r  Frre ichung  e ines  
Sitzpl atzes i m  Bus  gefähr l iche S i tuat ionen . .  .'I..uf  d iese Problemat ik hat  d Ie  
VA b.ereits in i h rem Vierten Bericht an den Nat iona l rat h i ngewiesen und 
e ine .-\ nderu llg der d iesbez ügl ichen Besti m m u ngen  i n  J 1 :J 6 Abs .  3 z \\ e iter 
Satz Kraftfah rgesetz ( KFG) a ngeregt. Dam al s  wurden die Bedenken der  V . .'I.. 
\ om Bundesmi.l.l i ster fü r Verkeh r  n icht getei l t ,  sodaG d ie :\nregu ngen der 
VA zu ke iner  Anderung fü h rten.  

:\ngesichts der  zah lreichen Beschwerden aus dem gesamten Bundesgebiet 
sah s ich die \-..'1.. veranlaGt,  nochmab d iese Thematik aufzugreife n .  Dabei 
ging es der VA hauptSächl ich d arum,  die i n :� 1 0 6 Abs. 3 zweiter Satz KFG 
1 96 7  entha ltene Rege lung,  dan zwei K inder  unter 1 4  Jahren a ls  e ine  Person 
zu zäh len s i nd ,  abgeändert w i rd .  Gegen eine d erartige An derung sprachen 
s ich ins besondere d ie  Autobusunternehmen aus .  Diese Anregung \vu rde i n  
ei nern E ntwu rf de r  1 2 . KFG - Nm el le  bereits berüc.ks icht igt, doch wurde  s ie  
i m  Begutac.htungsverhh ren von Bundeskammer, Osterre ich ischen Bu ndes­
bahnen (OBB) und Post n icht akzept iert und somit  n icht i n  d ie  
Regierungsvorlage übernommen.  Nach langwierigen Verhand l ungen 
konnte sch l ienl ich doch erreicht werden ,  daß in der 1 3 . KFG-Nm el le ,  BGBI .  
1'<"r. 4 5 K / 1 990, d ie  Berechn u ng der Anzah l  der Personen,  d ie  i n  Omnibussen 
und Omn ibusanh ängern befördert werden dürfen ,  dah ingehend geändert 
w u rde,  daG d rei  Kinder  zwischen sechs und  1 4  Jahren als zwei  Personen zu 
zählen s ind .  

Diese  Rege lung  en tspricht n icht  vol l  den I ntellt ionen der  VA,  d i e  fu  r d ie  
Beförderung \"on  Kindern in  Omnibussen e ine Lösung  1 : 1 angestrebt h at .  
Die  d iesbezügl iche An regung der VA konn te al l e rd i ngs nicht verwirkl icht 
werden .  Imvie\ve i t  d ie nunmehrige Neurege lung tatsäch l i ch  ".'I..bh i l fe zu 
schaffen vermag, wird d ie  Praxi s  zeigen.  

Ein i m  Berich tszeitraum eingelangter Beschwerdefa l l  betraf neuerl ich die 
Benützung bzw. Be�: i rtschaftung \"on Bahngrund .  D ie  dabei  auftretenden 
Prob leme durch d ie  Uberlassung derartiger Grundflächen an den "Verband 
der Bundesbahn-LandwirtSchaft" w u rden bereits im Zwölften Bericht der 
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VA an den Nationalrat dargestellt. Wie dort ausgeführt, kann ein Widerruf 
einer solchen Grundstücksüberlassung nur aus betrieblichem oder 
öffentlichem Interesse erfolgen. Dies führte in dem im Zwölften Bericht der 
YA an den Nationalrat dargestellten Fall (Seite 90) dazu, daß ein von den 
OBB nicht mehr benötigtes Grundstück im Bereich eines aufgelassenen 
Bahnhofes nicht verkauft werden konnte. 

Im Beschwerdefall hat ein Anrainer das Unkraut auf dem zwischen dem 
Bahnkörper und seiner Grundgrenze befindlichen Grundstreifen abgemäht, 
um zu verhindern, daß beim üblichen Abbrennen sein Gartenzaun 
beschädigt wird. Der Beschwerdeführer zog also keinerlei Nutzen, sondern 
erbr,,:�hte durch die Pflege des Grundstreifens eine Leistung. Dies wurde von 
der OBB-Landwirtsch,!-,ft zum Anlaß genommen zu versuchen, ihm in die 
Mitgliedschaft (die 0 BB-Landwirtschaft ist als Verein konstituiert) 
einzubeziehen. Später s��lIte sich jedoch heraus, daß sich die Fläche gar 
nicht in der Obhut der OBB-Landwirtschaft befand. Im Zuge der Prüfung 
des Falles durch die VA wurde die versuchte Erzwingung der Mitgliedschaft 
als "bedauerlicher Irrtum" dargestellt, für den der Beschwerdeführer um 
Entschuldigung gebeten wurde. 

Die VA hat auch den neuer.lichen Beschwerdefall zum Anlaß genommen, 
den Generaldirektor der OB�. um Mitteilung ü�er die grundsätzliche 
Einstellung des Vorstandes der OBB gegenüber der OBB-Landwirtschaft zu 
ersuchen. Nach Ansicht der VA wären die diesbezüglichen Vereinbarungen 
zu überdenken, da das Dazwischentreten eines Generalpächters nicht als 
zeitgemäß. angesehen werden kann und die ordnungsgemäße Verwaltung 
der den OBB gehörenden Liegenschaften dadurch nicht gewährleistet ist. 
Dabei wurde auch auf die oben zitierten Ausführungen im Zwölften Bericht 
an den Nationalrat verwiesen. 

Der Generaldirektor der ÖBB teilte der VA daraufhin mit, daß die ÖBB 
aufgrund einer im Jahr 1 980 geschlossenen vertraglichen Regelung dem 
Verband der Bundesbahn-Landwirtschaft im Rahmen einer Sozialleistung 
alle gärtnerisch oder landwirtschaftlich nutzbaren Bahngrundflächen, die 
nicht für den Eisenbahnbetrieb oder für andere.,(zB kommerzielle) Zwecke 
benötigt werden, überlassen habe. Bei dieser Uberlassung handelt es sich 
nicht um das Dazwischentreten eines Generalpächters, sondern lediglich um 
ein prekaristisches Vertragsverhältnis für eine zweckmäßige Nutzung der 
Liegenschaften. Seitens des Verbandes der Bundesbahn-Landwirtschaft 
werden die übernommenen Bahngrundflächen an seine Mitglieder, jn erster 
Linie aktive oder im Ruhestand befindliche Bedienstete der OBB, in 
Ausnahmefällen auch an bahnfremde Bewerber, zur wid�ungsgerechten 
Nutzung gegen jederzeitigen Widerruf übergeben. Mit der Uberlassung der 
Bahngrundflächen übernimmt der Verband der Bundesbahn-Landwirtschaft 
die Verpflichtung zur Pflege und Betreuung aller, also auch der gärtnerisch 
nicht nutzbaren Flächen. 

Dieses Vertragsverhältnis schaff� somit einerseits die Möglichkeit, die nicht 
benötigten Grundflächen der OBB in einem entsprechenden Zustand zu 
erhalten und biete dem Unternehmen andererseits die Sicherheit, bei Bedarf 
jederzeit diese Überlassung zu widerrufen und innerhalb kürzester Frist über 
diese Grundstücke verfügen zu können. 
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Die hier erwähnte Verpflichtung zur Pflege und Betreuung aller, also auch 
der gärtnerisch nicht nutzbaren Flächen, dürfte aber offensichtlich nicht 
ganz den Tatsachen entsprechen, da im gegenständlichen Beschwerdefall 
festzustellen war, daß die fragliche Grundfläche seiten�. des Verbandes der 
Bundesbahn-Landwirtschaft in die Verwaltung der OBB zurückgestellt 
wurde, da weder eine landwirtSchaftliche no�h gärtnerische Nutzung 
gege�en ist. Auch der vom Generaldirektor der OBB ange��hrte Vorteil in 
der Ubereinkunft mit der OBB-LandwirtSchaft, daß die OBB bei Bedarf 
jederzeit die Überlassung widerrufen können, kann von der VA nicht 
uneingeschränkt bestätigt werden, da der Widerruf nur aus öffentlichem 
oder betrieblichem Interesse erfolgen kann, die Vereinbarung jedoch .�ine 
wirtschaftliche Nutzung bzw. Verwert!-:lng dieser Flächen durch die OBB 
vereitelt. Die vom Generaldirektor der OBB genannten Argumente konnten 
jedenfalls die bei der VA bestehenden Bedenken nicht zerstreuen. Die VA 
hielt es jedenfalls für angebracht, schon im Hinblick auf die budgetäre 
Situation Möglichkeiten zu einer wirtschaftlich effizienteren Verwertung 
bzw. Nutzung von nichtbenötigtem Bahngrund zu überdenken. 

Im Zuge der Prüfung eines Verwaltungsstrafverfahrens, das wegen Lenkens 
eines Fahrzeuges in alkoholbeeinträchtigtem Zustand durchgeführt worden 
war, hat die VA die Verwaltungspraxis von Amts wegen geprüft, daß diese 
ärztlichen Untersuchungen im Fall�. der Nichterreichbarkeit von Amtsärzten 
auch von privat n!.edergelassenen Arzten durchgeführt worden sind, wobei 
diese privaten Arzte der Behörde für ihre Untersuchungstätigkeit 
Honorarnoten legten. Diese Kosten sind nach § 5 Abs. 9 der Straßenver­
kehrsordnung (StVO) 1 960 im Falle erwiesener Alkoholbeeinträchtigung 
vom Beschuldigten, ansonsten von der Behörde zu tragen. 

Die VA vermutete zunächst, daß eine derartige Tätigkeit nach den 
Bestimmungen des Gebührenanspruchsgesetzes und nicht aufgrund privater 
Vereinbarungen zu entlohnen sei. In diesem amtswegig durchgeführten 
Prüfungsverfahren wurde neben dem Bundesminister für Inneres auch das 
Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst um Stellungnahme ersucht, wobei 
letzteres . zwar die Anwendbarkeit des Gebühr.enanspruchsgesetzes inf<?lge 
des speZIellen Charakters der erwähnten Bestlmmung der StVO als Olcht 
unmittelbar gegeben ansah und sich den Bedenken der VA betreffend 
Unklarheit dieser Ges�t�esbestimmung an.schloß. �iese Bedenken wurden 
auch dem BundesmlOlster für öffenthche Wirtschaft und Verkehr 
bekanntgegeben. Dieser hat der VA mitgeteilt, daß dieses grundsätzliche 
Problem bei Ausarbeitung der nächsten Novelle zur StVO Berücksichtigung 
finden soll. 

Einzelfälle 

5 . 1  Reaktivierung der Bahnlinie Parndort - Kittsee im Zuge des Ausbaus der 
Bahnlinie Wien - Preßburg 
VA 7 - V/90 Pr.ZI. 59 1 6/5-4- 1 990 

E. N. aus Gattendorf führte unter anderem bei der VA darüber Beschwerde, 
daß auf der Bahnlinie zwischen Gattendorf und Kittsee lediglich 
Güterverkehr abgewickelt wird. Im Hinblick auf den guten Zustand der 
Strecke und der günstig gelegenen Bahnhöfe wäre die Einrichtung eines 
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Personenverkehrs begrüßenswert. Außerdem könnte ein Anschluß, wie er 
bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges bestand, an die Tschechoslowakei 
hergestellt werden. Die VA brachte dieses Beschwerdevorbringen dem 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr zur Kenntnis, 
worauf der Vorstand der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) dazu 
Stellung genommen hat. 

Wie in dieser Stellungnahme ausgeführt wird, wollen die ÖBB aus 
planerischen und betriebstechnischen Gründen die Verbindung Wien -
Parndorf - Kittsee - Bratislava als künftigen Hauptverkehrsweg nach 
Bratislava forcieren. Nach Sanierung der bisher nur für den Güterverkehr 
genützten Strecke Parndorf - Kittsee, der Fertigstellung einer maximal 2,5 
km langen Neubaustrecke zwischen Kiusee und der Staatsgrenze sowie der 
entsprechenden Anschlußstrecke auf slowakischem Gebiet könnte bereits im 
kommenden Jahr der grenzüberschreiten�e Personen- und Güterverkehr 
aufgenommen werden. Während bei den OBB die Detailplanungen bereits 
angelaufen sind, muß in weiteren Gesprächen mit den Tschechoslowaki­
schen Staatsbahnen und der Stadt Bratislava die genaue Streckenführung 
und die Anbindung des Bahnhofes Bratislava-Petrzalka abgeklärt werden. 
Für das Jahr 1 990 sollen als zusätzliche Quote 60 Mio S (von insgesamt 
notwendigen 90 Mio S) aufgewendet werden. 

Dem Beschwerdeführer Jmnnte von der VA somit mitgeteilt werden, daß 
sein Vorschlag von den OBB bereits behandelt wird. Auch der YA erscheint 
eine rasche Durchführung des Projektes in Hinblick auf die Offnung der 
Grenzen der ehemaligen Ostblockstaaten und dem damit verbunden 
verstärkten Verkehrsaufkommen notwendig. 

5.2 Mangelhaftes Service der Österreichischen Bundesbahnen bei der 
Gepäckausgabe im Bahnhof Seefeld 
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VA 75 - V/90 Pr.ZI. 59 1 6/6-4- 1 990 

J. K. aus Wien gedachte sei��n Urlaub in Seefeld in Tirol zu ver�.ringen. Er 
reiste deshalb mit den Osterreichischen Bundesbahnen (OBB) von 
Wien-Westbahnhof nach Seefeld. Die Koffer haue er am Tag zuvor 
aufgegeben. Als er nach der fahrplan�äßigen Ankunft in Seefeld seine 
Koffer abholen wollte, erlebte er eine Uberraschung. Noch während des 
Passierens der Unterführung zum Bahnhofsgebäude wurde dort das Licht 
abgedreht. Sämtliche Reisende mußten im Finstern durch die Unterführung 
gehen. Weiters mußte er feststellen, daß am gesamten Bahnhof kein Licht 
mehr brannte, die Schalterhalle geschlossen und er sich so�it ohne Koffer 
am Urlaubsort befand. In diesem mangelhaften Service der OBB gegenüber 
Reisenden erblickte er . einen Mißst�nd in d.er V e�altung und . führte 
darüber Beschwerde bel der VA. Die VA leitete eme Prüfung em und 
informierte auch den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 
über das Beschwerdevorbringen. 

Die daraufhin der VA übermittelte Stellungnahme des Vorstandes der ÖBB 
bestätigte das Beschwerdevorbringen. Am gegenständlich�n T.ag wurde .d!e 
Beleuchtung der Unterführung des Bahnhofes .. Seefeld In Tlrol vorzeitig 
abgeschaltet. Der betreffende Mitarbeiter der OBB, der seine Dienststelle 
vor Dienstende vorzeitig verließ und der für die Abschaltung der 
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Beleuchtung verant\vortl ich ist ,  wurde daher d i sz ipl i n :i r  zur  Venntwortung 
gezogen .  

Bezüg l ich der Öffry.u ngszeiten des Bahnhofes bzw. der  Gepäcbusgabe hat 
der Vorstand der üBB mi tgete i l t ,  daß d iese um 2 1 . 1 0  Uhr endete. Da der 
vom Beschwerdefüh rer benützte Regiona lzug um 2 1 .24  Uhr in Seefe ld  
ankommt, hatte der  Beschwerd efüh rer n icht meh r d i e  Mögl ichke i t, se in 
Gepäck abholen z u  können .  In Anbetracht d ieses U mstandes wurde  d ie 
üffn ungszeit der Gepäcbusgabe daher umgehend b i s  2 1 . 30  Uhr 
ausgedehnt.  

Als  weitere Konsequenz der Beschwerde werden d ie ÖBB darüber h inaus  
österre ichweit prüfen,  wo vergle ichbare problematische S ituat ionen bei  der  
Gepäcbusgabe bestel:.en  und sofortige organ i satorische Konsequenzen aus 
dem E rgebn i s  d ieser Uberprüfung z iehen .  

Im  Hinb l ick auf  d iese Maßnahmen ist zu hoffen ,  daß in  Zukunft 
Bahnreisende am Ankunftsort auch i h r  Gepäck ausgefolgt erhalten .  Weite re 
Veran lassungen ersch ienen der  VA daher zum gegebenen Ze i tpunkt  als 
n icht notwendig .  

5 . 3  Behandlung von Anträgen auf Befreiung von der Fernseh-, Rundfunk- und 
Telefongrundgebühr durch das Rundfunkamt Innsbruck 
VA 1 20 - V /90 Pr .Z I .  59 1 7 / 3 7-4- 1 990 

H .  P .  aus bndeck, T i ro l ,  füh rte be i  der  VA darüber  Beschwerde, daß 
aufgrund e ines Auftrages der Postd i rektion Innsb ruck  das Ru ndfu n bmt 
Bewerber u m  d ie Befre iung von der Fernseh- und Rundfu nkgebühr  bzw.  
\ on der Telefongrundgeb ühr  zu  u nnötigen Aufwand und Kosten veranlasse.  
Nach den Bestimmungen der Fernmeldegebü h renordnung s ind die 
E i nkommensverhä l tn isse des Antragste l lers und al ler mit ihm i m  
gemeinsamen Haushalt  lebenden Personen d u rch e i n  7eugnis  d e r  Gemeinde 
oder der  Fü rsorgebehörde des Wohns itzes nachzuweisen .  I n  den dazu 
e rgangenen D u rchführungsbesti mmungen wird ausgefüh rt, daß im 
a l lgemeinen a ls  N achv/eis über An und Höhe der  bezogenen E i nkü nfte 
d i eses Zeugnis  von der Gemeinde oder Fü rsorgebehörde ausreichen w i rd .  I n  
begrü ndeten Zweifelsfä l len werden für d ie Beu rte i l ung der Befre i ungswür­
d igkeit  erforderl iche we itere Angaben oder Belege e inzuholen se in .  Der 
Beschwerdefü h rer  führte n u n  gegenüber der VA aus, d aß das Rundfunbmt 
von jedem soz i a l h i l fsbedürft igen Befre iungswerber n icht  nur d ieses Zeugnis ,  
sondern auch Kopien a l l e r  dem Gemeindeamt vorgelegten Urkunden 
ver langt ;  d ies  füh re in den meisten Fä l len zu zusätz l ichen Wegen und  
Kosten fü r  d i e  Anfert igung der  Kopien und deren Vor lage .  I n  der Tatsache, 
daß vom R undfunbmt in jedem Fal l  d iese Unterlagen abverlangt werden, 
e rb l i ckte der Beschwerdefü hrer einen M ißstand i n  der Verwaltung.  Die VA 
le i tete e ine Prüfung e in  u n d  ersuchte auch d i e  Genera ld i rekt ion für d i e  PoSt­
und  Telegraphenverwa lqll1g um Stel l ungnahme.  

Wie d ie  VA erfuh r, m ußte s ich der Beschwerdeführer, der selbst 
Postbediensteter ist ,  zunächst dafü r verantworten,  wesha lb er zur Abstel l u ng 
des M ißstandes n icht den  Dienstweg e ingehalten hatte . Die  Genera ld i rek­
t ion für d i e  Post- und  Telegraphenverwaltun g  füh rte i n  i h rer Ste l l ungnahme 
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zum Beschwerdevorbringen aus, daß die POSt- und Telegraphendirektion 
für Tirol und Vorarlberg angegeben hätte, entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen und den dazu ergangenen Durchführungsbestimmungen 
vorzugehen, es käme aber in der Praxis häufig vor, daß die von den 
Gemeinden ausgestellten Zeugnisse eine eindeutige Beurteilung nicht 
erlauben. 

Nach den Ausführungen dieser Stellungnahme hätte die VA somit die 
Beschwerde als unberechtigt beurteilen müssen. Der VA gelangte jedoch im 
Zuge der Prüfung ein Einzelfall zur Kenntnis, an hand dessen die in 
Beschwerde gezogene Vorgangsweise des Rundfunkamtes nachgewiesen 
werden konnte. Mit diesem Fall konfrontiert, räumte die Generaldirektion 
für die Post- und Telegraphenverwaltung schließlich ein, daß die vom 
Rundfunkamt Innsbruck ergangene Aufforderung zur Beibringung weiterer 
Unterlagen nicht gerechtfertigt war. Das Rundfunkamt Innsbruck wurde 
daher mit Weisung vom 1 8  . Juli 1 990 angewiesen, diese Praxis abzustellen. 

Zusammenfassend war von der VA festzustellen, daß der Beschwerde 
Berechtigung zukam. Da jedoch noch im Zuge der Prüfung die 
vorschriftswidrige sowie auch kundenfeindliche Praxis abgestellt worden 
war, waren darüber hinausgehende Veranlassungen durch die VA nicht 
notwendig. 

5 .4 Unzumutbare Lärmbelästigung der Anrainer durch Österreichische 
Bundesbahnen (Bahnhof Wiener Neustadt) 

70 

VA 1 32 - V/90 Pr.ZI. 59 1 6/ 1 4-4- 1 990 

Die Familie Sch. ist Anrainer des Bahnhofgeländes Wiener Neustadt. Bereits 
im Jahr 1 986 hat sich ein Familienmitglied mit einer Beschwerde über die 
unzumutbare Lärmbelästigung durch die am Bahnhof durchgeführten 
Verschubarbeiten an die VA gewendet. Die bei der Prüfung der Beschwerde . 
festgestellte Problematik bezüglich der durch den Bahnbetrieb verursachten 
Beeinträchtigungen der Lebensqualität der Anrainer wurde bereits im 
Zehnten und Elften Bericht der VA an den Nationalrat dargelegt. 

Ein weiteres Familienmitglied hat sich im Jahr 1 989 an die Umweltanwalt­
schaft des Landes Niederösterreich gewendet. Von dieser wurden sowohl 
Lärmmessungen als auch ein medizinisches Gutachten in Auftrag gegeben. 
Zusammenfassend wurde im medizinischen Gutachten festgehalten, daß die 
bei der Lärmmessung gemessenen Pegel weit über den zulässigen 
Höchstpegeln liegen und aufgrund von Schlafstörungen mit Gesundheits­
störungen bei den Anrainern zu rechnen ist. Die Bemühungen der 
Umweltanwaltschaft des Landes Niederösterreich zur Verbesserung der 
Situation brachten keinen Erfolg, sodaß sich das Familienmitglied in dieser 
Angelegenheit neuerlich an die VA gewendet hat. Die VA hat den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr über den Sachverhalt 
und die doch sehr bedenklichen Ergebnisse der Lärmmessung und des 
medizinischen Gutachtens informiert. 

Auch bei dieser neuerlichen Befassung konnte jedoch lediglich erreicht 
werden, daß die mit den Verschubarbeiten befaßten Mitarbeiter der 
Österreichischen Bundesbahnen ausdrücklich angewiesen wurden, insbe-
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sondere während der  Nachtstunden j ede unnötige Lärmentwick lu ng zu 
\'ermeiden ,  Konkrete LärmschutzmaGnahmen konnte d ie  VA auch bei der  
neuer l i chen Prüfu ng n icht erre ichen ,  

S . S  Bewilligung für Blaulicht und Folgetonhorn - Verfahrensdauer 
VA 1 34 - V/90 PLZ I .  59 1 8 /24-4- 1 990 

H, H .  aus  E ib i s \va ld ,  Steiermark, stel lte als Landeskommandant der 
Landesgruppe Steiermark des St .  Lazarus H i l fswer kes Österreich 30m 
7, Apri l 1 9 89 e inen Antrag auf Bew i l l igung der Anbr ingung von 
Warnleuchten mit b lauem Licht und e ines Folgetonhorns an den 
Motorrädern mit den Kennze ichen G 1 9 . 346 und St 1 1 1 . Da der  
Beschwerdeführer 30m 19 .  März 1 990 noch immer  ke ine Entsche idung  über  
se inen Antrag erhalten hatte, fü hrte er bei der  V.\ darüber Beschwerde. Die  
VA ste l l te im  Prüfungsverfahren  folgendes fest :  

Der  gegenständ l iche Antrag des Bescll \\'erdefü hrers langte a m  1 1 . Apr i l  
1 9 89  be im Amt der  Ste iermärkischen Landesreg ierung e in .  Vom Amt der  
Steiermärkischen Landesregi e ru ng, Rechtsabte i l ung  1 1 , wurde d ie Abte i ­
l u ng für Katastrophenschutz und Landesverteid igung erst mit  Sch re iben 
vom 4 .  August 1 989  um Ste l l ungnahme zum Begeh ren des Besch\\ e rdefüh­
rers ersucht .  D iesem Ersuchen wurde  von der  Abte i l ung fü r Katastrophen­
schutz und Landesverte id igung zunächst mit  Sch re iben vom 3 1 .  August 
1 989  entsprochen .  Eine weitere Ste l l ungnahme ergi ng 30m 3. O ktober 1 989  
i n  der  gle ichen Sache.  

Vom Amt der  Steiermärkischen Landesregierung,  Rechtsabte i l ung 1 1 , 
wurde  d ieses Erhebungsergebnis  dem Beschwerdeführer  m i t  Schreiben vom 
8. Jänner 1 990 zu r  Kennt n i s  gebracht u nd i hm  Gelegenheit  gegeben,  dazu 
Stel l ung z u  nehmen .  Zu r  Post gegeben wurde d ieses Schreiben j edoch erst 
am 2 3 .  Jänner 1 990 .  Zuvor hatte der Beschwerdeführe r  mit Schre iben vom 
9 ,  Jänner 1 998 bere i ts sein Anl i egen u rg iert .  Mit Schreiben vom 25 .  Jänner 
1 990 hat er d ie  Gelegenhe i t  zur  Ste l lungnahme wahrgenommen.  
Abgesch lossen wu rde  das erst instanz l iche Verfahren sch l ieß l ich m i t  
Bescheid d e s  Landeshauptmannes von Steiermark vom 2 1 .  M a i  1 990.  

Nach den Best immungen des § 73  ;\bs.  1 A l lgemeines Verwaltu ngsve rfah­
rensgesetz (A VG) 1 950  s ind die Behörden verpfl i chtet, wenn i n  den 
Verwaltungsvorschr iften n i chts anderes best immt ist ,  über Anträge von 
Parte ien und Berufungen ohne u nnötigen Aufschub,  spätestens aber sechs 
Monate nach deren E i nl angen, den Bescheid zu erlassen .  Im gegenständ l i ­
chen Beschwerdefa l l  benötigte d i e  das Verfahren  du rchführende Rechtsab­
tei l u ng 1 1  des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung mehr a l s  1 3  
Monate b i s  zu r  Besche iderlassu ng. I m  Ermitt lungsverfahren wurde led ig l ich 
d i e  oben angefüh rte Stel l ungnahme der  Abte i l ung für Katastrophenschutz 
u nd Landesverteid igung e ingeholt und dem Beschwerdeführer z u r  Kenntn is  
gebracht bzw.  ihm d i e  Mögl ichke i t  zur Stel l ungnahme geboten .  

Im Hinb l i ck  auf d iesen Sachverhalt kam d i e  VA zu der .-\uffassung, daG der  
i n  der Beschwerde erhobene Vorw u rf der  V e rfah rensverzögerung berechtigt 
ist . Nach Ans icht  der VA bestand für die Dauer des Verfahrens ,  in dem 
led ig l ich e ine  Erhebung durchgefü hrt wurde ,  ke ine  sachl iche Rechtfert i-

7 1  

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original)72 von 208

www.parlament.gv.at



gung. Die VA war daher der Auffassung, daß selbst unter Berücksichtigung 
der Abweisung des an die Behörde herangetragenen Anliegens im 
vorliegenden Fall die Verletzung der Entscheidungspflicht gemäß § 73 
Abs. 1 AVG 1 950 einen Mißstand in der öffentlichen Verwaltung darstel lt. 
Die Mißstandsfeststellung erfolgte in der kollegialen Sitzung am 1 1 . März 
1 99 1 .  

Von der Erteilung einer Empfehlung konnte abgesehen werden, da der 
Beschwerdegrund noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA das 
Verfahren wurde mittlerweile abgeschlossen - behoben wurde. 

5.6 Neubemessung der Fernsprechgebühren - Verfahrensdauer 

72 

VA 1 47 - V/90 Pr.ZI. 59 1 7/69-4- 1 990 

Ein Verein in Wien erhob als Fernsprechteilnehmer Einspruch gegen die 
Höhe der mit den Fernmeldegebühren-Rechnungen Juni und August 1 988  
vorgeschriebenen Gesprächsgebühren. Diese Einsprüche wurden vom 
Fernmeldegebührenamt Wien abgewiesen, woraufhin Anträge auf Neube­
rechnung der Fernsprechgebühren gestellt wurden. W. H. hat als Vertreter 
des Vereines bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß über diese 
Anträge bezüglich der Fernmeldegebührenrechnung August 1 988  von der 
Post- und Telegraphendirektion für Wien, Niederösterreich und Burgen­
land in Wien als Fernmeldebehörde erster Instanz erst mit Bescheid vom 
28 .  Dezember 1 989 entschieden wurde, bzw. trotz Einbringung eines 
Devolutionsantrages bezüglich der Fernmeldegebührenrechnung Juni 1 9 8 8  
noch keine Entscheidung ergangen sei. In dieser Dauer der beiden 
Verfahren erblicke er einen Mißstand in der Verwaltung. Die VA leitete eine 
Prüfung ein, wobei der Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und 
yerkehr um Stellungnahme zum Beschwerdevorbringen sowie um 
Ubermittlung der bezughabenden Verwaltungsakte zur Einsichtnahme 
ersucht wurde. 

Anhand der daraufhin übermittelten Stellungnahme der Generaldirektion 
f�r die �ost- und Telegraphenverwaltung und der Verwaltungsakte stellte 
die VA Im Prüfungsverfahren folgendes fest: 

Die Anträge auf Neuberechnung der Fernsprechgebühren für die 
Fernmeldegebührenrechnungen Juni bzw. August 1 98 8  langten am 
1 2 . August bzw. 22. September 1 988  bei der Post- und Telegraphendirektion 
Wien als Fernmeldebehörde erster Instanz ein. Wie die Generaldirektion für 
die Post- und Telegraphenverwaltung in ihrer Stellungnahme ausführt, 
wurde daraufhin ein V erwaltu�gsverfahren eingeleitet, in dessen Rahmen 
umfangreiche und eingehende Uberprüfungen sowohl der Verrechnung als 
auch der für die Vergebührung maßgeblichen technischen Einrichtungen 
durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden die Teilnehmereinrichtungen 
vor Ort überprüft und eine Vergleichszählung mittels mehrerer voneinander 
unabhängiger Zähler vorgenommen. Abschließend erstellte der Amtssach­
verständige am 28 .  März 1 989 einen Befund samt Gutachten über den 
Zustand der der Vergebührung dienenden technischen Einrichtungen. 

Am 2 1 .  März 1 989 langte ein Devolutionsantrag des Beschwerdeführers 
vom 7. März 1 989 ein, dem die Generaldirektion für die Post- und 
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Telegraphenverwa l tu ng a l s  oberste Fernmeldebehörde stattgab, wodurch 
die weitere Durchführung des Verwaltu ngsverhhrens bezügl ich der  
Fernmeldegebührenrechnung Jun i  1 98 8  auf s ie  überg ing .  Der betreffende 
Vere in  wurde daher mn der Genera ld i rektion für die PoSt- und 
Telegraphenverwal tung mit Schre iben vom 1 1 . Mai  1 98 9  vom Ergebnis der 
Beweisaufnahme gemäß § 4 5  des Al lgemeinen Verwa ltu ngswrhhrensgeset­
zes (AVG) 1 950  verständ igt .  Bezüg l ich  der Fernme ldegebüh renrech nung 
August 1 9 8 8  erfol gte die V erständigu ng vom Ergebn i s  der  Bewei sau fnahme 
d u rch d i e  h i efür weiterhin z uständige Fernmeldebehörde e rster I nstanz mi t  
Schre iben mm 1 8 . Mai 1 989 .  Aufgrund der  e rgangenen Ste l lungnahmen der  
Parte i  wurde  nochma l s  der  Amtssachverständige behih, d as E rgebn i s  dem 
betreffenden Vere in  zur Kenntn is  gebracht, welcher am 2 8 .  Ju l i  1 989  
nochmals  Stel l u ng  nahm.  D ie  Fernmeldebehörde erster In stanz sch loß 
sch l i eß l i ch das Verhhren mi t  Bescheid yom 28 .  Dezember 1 989  ab, während 
die Genera ld i rektion fü r d ie Post- und Telegraphenverwaltung als oberste 
Fernmeldebehörde das bei i h r  anhängige Verfah ren m i t  Bescheid vom 
26 .  Apri l  1 998 beendete. 

Im H inb l ick auf d iesen Sachverha l t  hat die VA der  Beschwerde 
Berechtigung z uerkannt .  Nach den Bestimmu ngen des § 73 Abs . 1 AVG 
1 950  s i nd  die Behörden verpfl ichtet,  wenn in den VerwaltungS\"orschriften 
n ichts anderes best immt ist, über Anträge von Parte ien und  Berufu ngen ohne 
unnöt igen Aufschub,  spätestens aber sechs Monate nach deren E in l angen,  
den Bescheid zu er lassen.  Im gegenständ l ichen Fa l l  benötigte d ie  Post- und 
Telegraphendirekt ion Wien a l s  Fernmcldebehörde erster Instanz ca. 1 5  
Monate, u m  über den  Antrag auf  Neuberechnung der  m i t  Fernmeldegebüh­
renrechnung Augus t  1 9 8 8  vorgeschriebenen Fernsprechgebühren zu 
entscheiden . D ie  Säumigkeit der  Fernmeldebehörde erster In stanz w i rd 
bereits damit  dokument iert, daß d ie  Generald i rekt ion fü r d ie Post- und 
Telegraphenverwaltu ng als oberste Fern meldebehörde dem Devo lutionsan­
trag der Parte i betreffend den Antrag auf 0Jeuberechnung der mit  
Fernmeldegebührenrechnung Juni  1 9 8 8  vorgeschriebenen Gesprächsgebüh­
ren stattgegeben hat. Obwohl  nach der  am 2 8 .  Ju l i  1 9 89  e ingelangten letzten 
Stel l ungnahme der Partei keine wei teren Ermitt lu ngen du rchgefü h rt 
\\·u rden ,  erg ing der  Bescheid der  Fernmeldebehörde erster I nstanz erst am 
2 8 .  Dezember 1 9 89 .  

Die  se lbe  Säumigkeit muß aber  auch der  Generald i rekt ion für d i e  Post- und 
Telegraphenverwaltung a l s  oberste Fernmeldebehörde angel astet werden .  
Nachdem d ie  Entscheidungspfl i cht  bezüg l i ch  des Antrages auf Neubemes­
sung der mit Fernmeldegebührenrechnung Juni 1 9 8 8  vorgeschriebenen 
Gesprächsgebü h ren  d u rch den Devolut ionsantrag vom 7 .  März 1 989  auf d i e  
Genera ld i rektion fü r d i e  Post- und  Telegraphenverwaltung übergegangen 
ist und  das oben angefüh rte E rm itt lu ngsverhhren auch Grund lage fü r d i e  
Entsche idung der  Generald i re ktion für  d ie  Post- und Telegraphenverwal­
tung war ,  erg ing der Besche id  der obersten Fernmeldebehörde e rst am 
26 .  Apri l 1 990,  sodaß das Verh h ren  be i  der obersten Fernmeldebehörde ca .  
1 3  Monate i n  Anspruch nahm.  G ründe  fü r d iese l ange Dauer  des Verfah rens 
waren den Unter lagen keine zu  entnehmen ,  da  nach den Ausführungen der 
Generald i rekt ion für die Post- und Telegraphenverwaltung der  gegenständ­
l iche Akt nach E in l angen der Stel l u ngnahme der  Partei  am 2 8 .  Jul i  1 9 89  
entsche idungsre i f  waL Die  VA ste l l te daher  i n  i hrer kol leg ia len S i tzung am 
1 4 . Mai 1 99 1  fest, daß in be iden Fä l len d i e  Verletzung der Entsche idungs-
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pflicht gemäß § 73 Abs. 1 AVG 1 950 einen Mißstand in der öffentlichen 
Verwaltung darstellt. 

5.7 Neubemessung der Fernsprechgebühr - Verfahrensdauer 

74 

VA 1 50 - V/90 Pr.ZI. 59 1 8/3 1 -4- 1 990 

Dr. J. H. aus Wien brachte bei der VA folgende Beschwerde vor :  

Er  habe am 1 7 . Mai 1988  einen Antrag auf Neuberechnung der 
Fernsprechgebühren der Fernmeldegebührenrechnung März 1 9 8 8  für 
seinen Telefonanschluß eingebracht, welcher mit Bescheid der Post- und 
Telegraphendirektion für Wien vom 1 1 . April 1 989 abgewiesen wurde. 
Dagegen habe er Berufung erhoben, über die bisher noch nicht entschieden 
worden sei. In dieser langen Verfahrensdauer erblicke er einen Mißstand in 
der Verwaltung. 

Die VA leitete eine Prüfung ein und ersuchte den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr um Stellungnahme zum Beschwerdevor­
bringen. Wie den mit Schreiben des Bundesministeriums für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr vom 9. Mai und 22. Oktober 1 990 übermittelten 
Stellungnahmen der Generaldirektion für die PoSt- und Telegraphenverwal­
tung zu entnehmen war, war das Berufungsverfahren bis dahin noch nicht 
abgeschlossen. Die VA ersu.<:hte daher den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr um Ubermittlung der bezughabenden Verwaltungs­
�kte zur Einsichtnahme, sobald das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen 
1St. 

Dem mit Schreiben des Bundesministeriums für öffentliche Wirtschaft und 
Verkehr vom 23 .  März 1 99 1  übermittelten Verwaltungs akt war von der VA 
bei der Prüfung zu entnehmen, daß der Beschwerdeführer mit Antrag vom 
1 7. Mai 1 988  die Neuberechnung der Gesprächsgebühren der Fernmeldege­
bührenrechnung März 1 98 8  verlangte. Dieser Antrag wurde mit Bescheid 
der Post- und Telegraphendirektion Wien als Fernmeldebehörde erster 
Instanz vom 1 1 . April 1 989 abgewiesen. Die vom Beschwerdeführer dagegen 
erhobene Berufung vom 1 5 . April 1 989 wurde von der Post- und 
Telegraphendirektion für Wien mit Schreiben vom 2. Mai 1 989 der 
Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung zur Entschei­
dung vorgelegt und langte am 3 .  Mai 1 989 dort ein. Erst am 1 4. September 
1 990, somit fast eineinhalb Jahre später, wurde das Ermittlungsverfahren 
von der Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
eingeleitet, in dem die Post- und Telegraphendirektion für Wien eingeladen 
wurde, die persönlichen Aufzeichnungen des Berufungswerbers durch den 
Amtssachverständigen auf ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin prüfen 
zu lassen. Nach Durchführung des Ermittlungsverfahrens wurde schließlich 
der Berufungsbescheid von der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung am 8 .  März 1 99 1  abgefertigt. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt hat die VA der Beschwerde 
Berechtigung zuerkannt. 

Nach den Bestimmungen des § 73 Abs. 1 Allgemeines Verwaltungsverfah­
rensgesetz (AVG) 1 950 sind die Behörden verpflichtet, wenn in den 
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Venvaltungsvorschr iften n ichts anderes best i mmt ist ,  über Anträge von 
Parte ien  und Berufungen ohne u n nötigen Aufschub,  srätestens aber sechs 
Monate nach deren E i n langen, den Bescheid zu er lassen .  Im gegenständ l i ­
chen  Beschwerdefa l l  l i eß d i e  Genera ld i rektion fü r d ie  Post- und 
Telegrarhenvenva l tung a ls  oberste Fernmeldebehörde nach  E in langen der  
Berufung be inahe 16  Monate verstreichen,  bevor e ine  Veranlassung 
getroffen wurde .  Gründe für d iese Säumigkeit  waren den Unterlagen n icht 
zu  entnehmen.  Die Verletzung der Entsche idungspfl icht gemäß § 7 3  Abs.  1 
A VG 1 950  war i m  gegenständ l i chen Fa l l  evident  und a l s  M i ßstand i n  der 
öffent l ichen Verwaltung z u  beanstanden . 

Die VA hat daher  i n  i h re r  kol legia len S itzung vom 1 4 . Ma i  1 99 1  e ine  
Mißstandsfeststellung getroffen .  

Von der Erte i l ung e iner  E mpfeh l ung konnte abgesehen \verden, da  noch im 
Zuge des  Prüfungsverfahrens der  VA das Verfahren abgeschlossen wurde .  

5 . 8  Nicht behindertengerechte Gestaltung des Bahnhofes Bregenz 
VA 204 - V /90 Pr .i:!. 59 1 6/29-4- 1 990 

Die Landesgruppe Vorarlberg des Österre ich ischen Z i v i l im'al i dell\ erbandes 
hat be i  der VA über den Bahnhof Bregenz Beschwerde gefüh rt .  Bei der 
P lanung und Err ichtu ng d ieses im Herbst 1 989 e röffneten Bahnhofes sei  
überhaupt n icht auf d ie  Bedürfn isse von Beh i nderten Rücksicht genommen 
\\orden .  So wurde vor al lem das Fehlen von Liften zu  den Bahnsteigen stark 
krit i s ie rt ,  Die Bahnsteige se ien n u r  du rch Rol l treppen u n d  extrem schmale 
St iegen erreichbar, \vodu rch n icht  nur Beh i nderten e in  Zugang zu den 
Bahnsteigen verwehrt se i ,  sondern auch ä l te re und geb rech l iche Menschen 
sowie M ütter mit K inderwagen vor große Probleme geste l l t  werden .  Die VA 
leitete . e ine Prüfun g e in  u n d  e rsuchte auch den Bundesmin ister für 
öffenthche WIrtschaft und  Verkehr  u m  Stel l u ngnahme,  

Die  vom Bundesmin isteriu m  für öffent l iche Wi rtschaft und Verkehr 
übermitteIte Stel l u ngnahme des Vorstandes der Österre ichischen Bundes­
bahnen (OBB) enth ie l t  den H inweis ,  daß bei P lanung u net Ausfüh rung des 
Neubau es des Bahn hofes B regenz d ie  Bestimmungen der  O NORM B 1 600 
e rster und  zweiter Tei I  Berücksicht igung fanden .  D iese Norm legt  fest, w ie  
best immte E i n richtungen (zB L ifte, Rampen oder Rol l treppen)  bau l ich zu 
gestalten s ind ,  llm als  beh indertengerecht i m  S inne  d ieser )Jorm gelten zu 
können .  D iese ONORM normiert jedoch n icht, daß bestimmte Anlagen für 
körperbeh i nderte und ä l tere Personen zu errichten se ien ,  be isp ie lsweise in 
der Form, daß bei best immten An lagente i I en  nur Lifte e inzubauen wären, 

Bezügl ich des E rreichens der Reisezüge wurde in der S te l l ungnahme 
ausgeführt, daß d i e  Mi ttelbahnsteige über  zwei läufige St iegen und j e  zwei 
Rol ltreppen zu erreichen s i nd .  D iese Rol ltrerren können von Behinderten 
mit rol l treppengängigen Rol l stüh len benützt werden , die im Bahnhof 
Bregenz zur  Verfügung geste l l t  werden .  Außerdem b ieten die ÖBB i m  
gesamten Bundesgebiet - u n d  somit  auch i n  Bregenz - e i n  u mfassendes 
Beh indertenserv ice in der Form an ,  daß beh inderte Kund,�n nach Me ldung 
i n  der  Fahrd ienst le i tung über e i nen schienengle ichen Ubergang zu  den  
Bahnsteigen und  i n  d i e  Reisezugwagen gebracht werden .  Dieser 
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unproblematische Dienst an behinderten Kunden wird mittlerweile Im 
Bahnhof Bregenz auch in Anspruch genommen. 

Diese Ausführungen des Vorstandes der ÖBB waren weder für die 
Beschwerdeführer zufriedenstellend noch für die VA schlüssig. Der 
gegenständliche Beschwerdefall wurde daher auch in der Fernsehsendung 
"Ein Fall für den Volksanwalt?" mit allen Beteiligten zur Diskussion gestellt. 

Aufgrund des Einschreitens der VA und offenbar auch aufgrund der 
Tatsache, daß der gegenständliche Beschwerdefall in de.1! lokalen 
Printmedien breiten Raum einnahm, wurde von den OBB dem 
Besc�werdeverlangen schließlich doch nachgekommen. Wie der Vorstand 
der OBB der VA mitgeteilt hat, werden stufenlose Zugänge zum Gebäude, 
automatische Türen in allen öffentlich zugänglichen Bereichen, Anordnung 
behindertengerechter wes, einer behindertengerechten Telefonzelle, 
abgeschrägte Bordsteinkanten und Behindertenparkplätze realisiert. Weiters 
sollen auch Liftanlagen installiert werden. 

Im Hinblick auf diesen Sachverhalt konnte die VA davon ausgehen, daß 
durch die Realisierung dieser Projekte der Beschwerdegrund behoben 
werden kann. Für weitere Veranlassungen bestand daher keine Notwendig­
keit. 

5.9 Zustellung der Post in Landabgabekasten 
VA 235 - V/90 Pr.Zl. 59 1 717 1 -4- 1 990 

Drei Familien aus Fürnitz haben bei der VA darüber Beschwerde geführt, 
daß im Hinblick auf ihr Alter sie die Zustellung der Post in 
Landabgabekasten als nicht mehr zumutbar betrachten. Da die Zufahrtss­
traße sich in g';ltem.Zustand befände, stünde ein�r Hauszustellung nichts im 
Wege. Ihre bisherIgen Bemühungen wurden Jedoch von der PoSt- und 
�elegraphendir.ektion �ür Kä�nten in Klagenfurt abge�i�sen. Die VA lei.tete eine Prüfung ein und informierte auch den Bundesminister für öffentliche 
Wirtschaft und Verkehr über das Beschwerdevorbringen. Aufgrund des 
Einschreitens der VA wurde von der Generaldirektion für die Post- und 
Telegraphenverwaltung die Möglichkeiten der Postzustellung an diese drei 
Familien überprüft und schließlich angeordnet, daß die gegenständlichen 
Abgabestellen aus sozialen Gründen eine direkte Postzustellung erhalten 
werden. 

Im Hinblick auf diese Maßnahme war der Beschwerdegrund behoben und 
weitere Veranlassungen durch die VA nicht notwendig. 

5 . 1 0  Doppelbestrafung wegen Übertretung des Kraftfahrgesetzes 
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VA 288 - V/90 Pr.Zl .  59 1 8/45-4- 1 990 

Ü�er H. Sch. aus Nenzing wurd� von de! Bezirkshauptmannschaft Bludenz 
mit Strafverfügung vom 29. Mal 1 990 eine Geldstrafe von 500 S verhängt, 
da er es als Zulassungsbesitzer seines Fahrzeuges versäumt hatte, den 
Standortwechsel seines Fahrzeuges der Zulassungsbehörde anzuzeigen. 
Gleich darauf erhielt er eine weitere Strafverfügung der Bezirkshauptmann-
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schaft B l udenz vom 30 .  Mai  1 990,  i n  der ihm d i e  Übersch re i tung der 
zubss igen Höchstgeschwind igkeit  angelastet und dafür 300  S Geldstrafe 
verhängt wurden sowie neuer l ich 500  S Geldstrafe fü r d i e  Unterlassu ng der  
Me ldung des  Standortwechsels des Fah rzeuges. H .  Sch .  hat gegen ke ine  der 
bei den Strafverfügungen E inspruch e rhoben ,  da e r  i n  der zweiten 
Strafverfügung led ig l ich eine E rgänzung zur e rsten erbl ickte .  Als  sch l ieE l ich 
d ie Behörde sämt l iche verhängten Geldstrafen e ingefordert hatte ,  füh rte er  
über d ie  Doppelbestrafu ng be i  der  VA Beschwerde .  

Die VA leitete e ine Prüfung e in  und  inform ierte auch den Bundesm i n i s ter 
fü r öffent l i che Wirtschaft u nd Verkehr  über das Beschwerdevorbri ngen .  
Aufgrund d i rses Ei nschre i tens  de r  VA tei lte da s  Amt  de r  Vorarlberger 
Landesregierung mit ,  ehE hier tatsäch l ich e ine Doppelbestrafu ng \"Orl iege 
und daher die Strafverfügung vom 29. Mai 1 990 im S inne  des § 5 2:1 
Verw altungsstrafgesetz 1 950  aufgehoben ", ird .  Die bere i ts bezahlte 
Ge lds trafe wurde  dem Beschwerdeführer u mgehend rücküberwiesen .  

Im  H inbl ick auf d iesen Sachverha l t  kam der Beschwe rd e  Berecht igung zu .  
Da jedoch noch i m  Zuge de r  Prüfung de r  Beschwerdegrund behoben wurde,  
waren weitere Veran lassungen d urch d ie  VA nicht  notwendig .  

5 . 1 1  Verlegung von Fernmeldeerdkabeln 
VA 293 - V /90 Pr .Zl .  59 1 7 /72-4 - 1 990 

1.. N .  aus Laterns ,  Vorarlberg, b rachte bei der VA fo lgende Beschwerde \"O r :  

Vom Fernmeldebauamt Feldk i rch wurde m i t  Schreiben vom 2 1 .  März 1 n H  
fü r d i e  \'erlegung v o n  Fernmeldeerdkabeln über s e i n  Grundstück das 
Leitu n gsrecht geltend gemacht .  Die  Le i tung wurde schl ießl ich \'erlegt, ohne 
daE der u rsprüng l iche Z ustand wiederhergestel l t  wurde .  Aufgrund se iner  
d iesbezügl ichen Urgenzen hat  d ie  Fernmeldezentralbau le i tung i n  Wien mi t  
Schreiben \'om 1 9 . Jänner  1 990 d i e  bauausfüh rende F irma aufgefordert, den 
ursprüng l ichen Z ustand wiederherzuste l l en .  I n  der Tatsache.  daE d ies  b is  
September 1 990 nicht erfolgt i s t ,  e rb l ickte der Beschwerdefü h rer e inen 
MiEstand i n  der  Verwal tung .  Die  VA le i tete e ine  Prüfu ng  e in  und ersuchte 
auch den Bundesmin ister für öffent l iche Wirtschaft und  Verkehr um 
Ste l l ungnahme.  

I n  der daraufh i n  übermi ttelten Stel l ungnahme der Genera l d i rekt ion fü r d ie 
Post- und Telegraphell\oerwal tung wurde ausgefüh rt ,  daE im  Zuge der 
Kabel legung G renzste ine entfernt wurden und d ie  Wiederherstel l ungsarbei­
ten mangelhaft waren. Die bauausführende Firma wurde damals  
aufgefordert ,  d i e  Schäden u nverzüg l ich zu  beheben .  I n  der d iesbezügl ichen 
sch ri ft l ichen Aufforderung wurde a l s  Term in  der 3 .  März 1 990 angegeben .  
Nach Verstre ichen d e r  Fr i s t  wu rde vom Bau leiter d e r  bauausfüh renden 
Firma d i e  Er ledigung des Fal les  telefon i sch beStät igt .  E ine d iesbezügl iche  
Anzeige über d i e  Fertigstel l u ng der Arbei ten wurde von  der fi rma j edoch 
nicht übermittelt .  Bedauer l icherweise hat es der Baufü hrer des Fernmelde­
bauamtes verabsäumt, be im Beschwerdefü h rer  d ie  Bestät igung der 
angebl ichen E rled igung e inzuho len .  
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Aufgrund des Einschreitens der VA wurde von der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung dem Beschwerdeführer angeboten, die 
ausständigen Arbeiten an ortsansässige Firmen zu übergeben. Die Kosten für 
die Durchführung dieser Ar.beiten .werden von der Post vergütet und dann 
von der bauausführenden Firma emgefordert. 

Im Hinblick auf dieses Angebot konnte die VA davon ausgehen, daß der 
Beschwerdegrund damit als behoben betrachtet werden konnte. Darüber 
hinausgehende Veranlassungen waren somit nicht erforderlich . 

5. 1 2  Errichtung eines Fernsprechanschlusses - doppelte Gebührenvorschreibung 
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VA 330 - V/90 Pr.ZI. 59 1 7/87-4- 1 990 

O. W. aus Wien bezog eine neue Wohnung und stellte einen Antrag auf 
Errichtung eines Fernsprechanschlusses. Von der Post wurde ihm daraufhin 
mitgeteilt, daß eine . . Neuherstel lung nicht notwendig sei, da noch die 
Möglichkeit der Ubernahme des Anschlusses des vorhergehenden 
Teilnehmers möglich wäre. De� Beschwerdeführer entrichtete daraufhin die 
Ubernahmegebühren und erhielt auch den gewünschten Fernsprechan­
schluß. Einige Zeit später erschienen zwei Bedienstete der Post und 
tauschten den Telefonapparat aus. Daraufhin bekam O. W. eine neuerliche 
Vorschreibung über die Errichtung eines Teilanschlusses in der Höhe von 
1 200 S. Die Situation stellte sich für ihn folgendermaßen dar : Er besaß zwar 
nur einen Telefonanschluß in der Wohnung, für die Post existierten jedoch 
zwei Anschlüsse, für die er die Gebühren zu entrichten gehabt hätte. Trotz 
seiner Einwände, daß sein ursp�!lnglicher Antrag auf Herstel lung eines 
Fernsprechanschlusses in eine Ubernahme u�gewandelt worden war, 
wurden ihm von der Post sowohl für die Ubernahme bzw. für den 
übernommenen Anschluß die Gebühren verrechnet als auch für den neuen 
Anschluß die Herstellungs- und Grundgebühren. Da er mit seinen 
Einwendungen keinen Erfolg hatte, beschwerte er sich darüber bei der VA. 

Die VA leitete eine Prüfung ein und nahm auch mit dem Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr Kontakt auf. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, kam der Beschwerde vollinhaltlich 
Berechtigung zu. Wie die Generaldirektion für die Post- und Telegraphen­
verwaltung zum gegenständlichen Fall ausführte, kam es durch mehrere 
Unzukömmlichkeiten zu dem vom Beschwerdeführer dargestellten Zustand. 
Der zweite Fernsprechanschluß wurde rückwirkend mit 3 1 .  August 1 990 
aufgelassen, womit die monatliche Grundgebühr wegfiel. Weiters wurden 
dem Beschwerdefü.hrer die ?ereits bezah.lten . Herstellung.sgebühren von 
1 200 S gutgeschneben. Die GeneraldirektIon für die Post- und 
Telegraphenverwaltung hat sich auch schriftlich für die entstandenen 
Unannehmlichkeiten beim Beschwerdeführer entschuldigt. 

Im Hinblick auf diese Maßnahmen waren daher weitere Veranlassungen 
durch die VA nicht notwendig. Die VA hält dazu jedoch fest, daß die 
vorliegende Beschwerde bei größerer Sorgfalt und durch Berücksichtigung 
der vorgebrachten Einwände vermeidbar gewesen wäre. 
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5 . 1 3  Einsetzung eines zusätzlichen Autobusses für die Schülerbeförderung 
VA 33 1 - V/90  Pr./ ! . 5 9 1 6/28 -4- 1 990 

E .  u n d  eh. Sch .  aus Wolfsgraben ,  Niederösterre ich ,  führten be i  der VA 
darüber Beschwerde ,  daß der der Schü lerbeförderung d ienende Autobus auf 
der Strecke Wolfsgraben - Preßbaum total überfül l t  se i  und es daher fü r d ie  
Schü ler  e ine  Zumutung  wäre, d iesen Autobus zu benutzen.  Die  VA le i tete 
e ine Prüfung ein und  i n formierte auch den Bu ndesm i n ister fü r öffent l iche  
Wirtschaft und  Verkehr  vom Beschwerdevorbr ingen.  

Aufgrund des E i nschreitens der  VA wurde der im  Rahmen der Kraftfahr l in ie  
1 0 87 ,  Wien Hü tte ldorf - Purkersdorf - U ntertu l l ne rbach - Preßbaum,  
gefüh rte Schü lerkurs e iner  Überprüfung unterzogen .  D iese ergab e ine  
Aus lastung des Kurses d urch max ima l  8 5  Schü ler  bei  e inem P latz angebot 
von 93  Plätzen der i n  d iesem Bereich e i ngesetzten Omn ibusse .  Da aber bei 
der Beförderung  auch al l  jener Schüler ,  d ie  von i h ren E l tern mit dem Pkw 
zur  Schu le  gebracht werden ,  der  Einsatz e ines  zweiten Busses notwendig 
wäre,  wurde d ie F inanz ierung des E i nsatzes e i nes Verstärknfahrzeuges 
d u rch die VOR-GesmbH z ugesagt. Die Ku rsführung  des zusätz l ichen 
Busses e rfolgte probeweise nach  den  Semesterferien ab 1 1 . Feber 1 99 1  bis 
Ende des Schu lj ahres 1 990/ 1 99 1 .  Der weitere E insatz des Verstärkerbusses 
wird von der Fahrgastzah l abhängig se in .  

Im  Hinb l i ck  au f  d iese Maßnahme konnte der  Beschwerdegrund a l s  behoben 
betrachtet werden .  Für weitere Veran lassu ngen d u rch die VA bestand kei ne  
:\'otwend igkeit .  

5 . 1 4  Entlohnung von Urlaubsersatzkräften bei der Post 
VA 3 3 8  - V /90 Pr.Z ! .  59 1 7/97-4- 1 990 

A. D .  aus  Wien wurde von der  Post für den Monat September 1 990 a l s  
Urlaubsersatzkraft e i ngeste l l t .  Dabei  wurde vereinbart, daß bei Vol lbeschäf­
t igung,  das s i nd  40 Wochend ienststunden ,  e i n  Entgelt  von 1 0  200  S 
monat l ich gebü h rt .  Be i  Zei träumen von wen iger a l s  e inem Monat w i rd pro 
Tag m i t  e inem Dre iß igstel des Monatsentge l tes ent lohnt .  Da im Jahr  1 990 
der 1 .  September e i n  Samstag war und der 30 .  September e i n  Sonntag, fiel 
der Arbeitsantritt auf den 3. September und  der letzte Tag i h re r  Tätigkeit  
auf den  2 8 .  September. Von der  Post wurden ihr daraufhin der a l iquote 
Ante i l  d ieser be iden Wochenenden vom vereinbarten Entge l t  abgezogen.  I n  
d iesem Abzug e rb l ickte d i e  Mutter von A .  D .  e inen Mißstand i n  der 
Verwaltung,  da i h re Tochter sch l ieß l ich den gesamten September i n  
Beschäftigung stand ,  und  i m  H inb l ick a u f  d i e  Fünftagewoche gar n icht d i e  
Mögl ichke i t  hatte, d i e  i h r  vom Entgelt  abgezogenen Tage zu arbeiten.  S i e  
wandte s ich m i t  d iesem Vorbringen fü r i h re Tochter an d ie  VA. 

Im Zuge der  von der VA e inge le i teten Prüfung te i l te d ie Genera ld i rektion 
für die Post- u n d  Telegraphemerwaltung m it, daß das Entgel t  fü r 
Feri a lk räfte m i t  e inem - je nach Verwendung  unterschied l ich hohen -
Ivlonatsbetrag festgel egt ist .  Der  tatsäch l iche E insatz der  Feria lkräfte e rfolgt 
j edoch im a l lgemeinen n icht monatsweise,  sondern i n  der Regel  für mehrere 
Wochen .  In solchen Fäl len i s t  das Entgelt  z u  a l iquotieren .  
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Da das Vorbringen der Beschwerdeführerin nicht unberechtigt erschien, hat 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung aufgrund des 
Einschreitens der VA verfügt, daß künftig Ersatzkräften, die am Samstag 
und Sonntag vor ihrem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis keinen Dienst 
mehr zu leisten haben, weil sie die vorgeschriebene Wochenpflichtleistung 
schon zwischen Montag und Freitag erbracht haben, das Entgelt für eine 
volle Woche (also auch für den arbeitsfreien Samstag und Sonntag) 
angewiesen wird. Dementsprechend wurden der Tochter der Beschwerde­
führeri.n die aliquoten Entgeltanteile für den 29. und 30. September 1 990 
angewiesen. 

Da somit die Tochter der Beschwerdeführerin das Entgelt für vier volle 
Wochen erhalten hat, konnte der Beschwerdegrund als behoben betrachtet 
werden. Darüber hinausgehende Veranlassungen durch die VA waren somit 
nicht notwendig. 

5. 1 5  Fehlverhalten von Bediensteten eines Fernmeldebauamtes 
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VA 348 - V/90 Pr.ZI. 59 1 7/85-4- 1 990 

eh. St. aus Wien führte bei der VA darüber Beschwerde, daß sich ein 
Bautrupp des Fernmeldebauamtes 1 Wien bei der Durchführung von 
Arbeiten gewaltsam Zutritt zu ihrer Garage verschafft hätte. Dabei sei nicht 
nur Sachschaden entstanden, sondern auch eine erhebliche Verunreinigung 
verursacht worden. In dieser Vorgangsweise erblickte sie einen Mißstand in 
der Verwaltung. Die VA leitete eine Prüfung ein und informierte auch den 
Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr vom Beschwerde­
vorbringen. 

In der daraufhin übermittelten Stellungnahme der Generaldirektion für die 
Post- und Telegraphenverwaltung wurde ausgeführt, daß in der 
gegenständlichen Wohnhausanlage Verrohrungsarbeiten durch mehrere 
Garagenboxen durchgeführt werden mußten. Die für diese Arbeiten 
erforderlichen Maßnahmen wurden mit allen Parteien besprochen und die 
Arbeitsdurchführung einvernehmlich für den 30. Oktober 1 990 vereinbart. 
Bei dieser Besprechung wurde ersucht, daß die für diese Arbeiten 
erforderliche Zugänglichkeit zu den Garagen gegeben sei. 

Da zu diesem Termin die Beschwerdeführerin nicht anwesend war, hat ein 
Bautruppbediensteter versucht, das Garagentor zu öffnen, was sich auch 
tatsächlich bewerkstelligen ließ. Dabei war laut Angabe des Bediensteten 
keine Gewaltanwendung notwendig. 

Bei einer Besichtigung der Garage wurde tatsächlich eine starke 
Verschrnutzung und auch eine verbogene Anschlagleiste beim Garagentor 
festgestellt. Der Schaden wurde daraufhin einvernehmlich mit der 
Be�chwerdeführeri� durch posteigene� Werkstättenperso�al behobe� . Der 
Leiter des BaubezIrkes hat auch sem Bedauern für diese Fehlleistung 
ausgesprochen und sich dafür entschuldigt. 

Nachdem sich die Beschwerdeführerin nach Behebung der durch die 
Arbeiten entstandenen Schäden klaglos gestellt erklärte, konnte der 
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Beschwerdegrund als behoben betrachtet werden und weitere Veranlassun­
gen durch die VA unterbleiben. 

5 . 1 6  Verhängung einer Verwaltungsstrafe trotz fristgerechter Lenkerauskunft 
VA 36 1 - V/90 Pr.ZI .  59 1 8/50-4- 1 990 

J. N. aus Korneuburg hat bei der VA darüber Beschwerde geführt, daß 
gegen seine Tochter ein Verwaltungsstrafverfahren durchgeführt wurde, 
obwohl sie die Anonymverfügung rechtzeitig bezahlt hatte. Die VA hat die 
Angelegenheit einer Prüfung unterzogen. 

Wie bei der Prüfung festzustellen war, hat die Tochter des Beschwerdefüh­
rers mittels Originalzahlschein die Anonymverfügung bezahlt. Daß trotz 
rechtzeitiger Bezahlung der Anonymverfügung ein automationsunterstütz­
��s Ve�altungsstrafverfahre� wei��rgefü.hrt wurde, war nur du!ch einen 
Ubermlttlungsfehler oder eIDe Ubermlttlungsverzögerung seitens der 
Postsparkasse zu erklären. Die Anonymverfügungen, die nach Ablauf der 
Einzahlungsfrist keinen Bezahlungsvermerk aufweisen, werden automatisch 
in Verfahren umgewandelt. Deshalb erging auch an die Tochter des 
Beschwerdeführers die Aufforderung zur Bekanntgabe des Fahrzeuglen­
kers. 

Der Beschwerdeführer hat sich daraufhin am Bezirkspolizeikorrimissariat 
Wien Hietzing bemüht, den Sachverhalt aufzuklären, wobei auch eine 
Kopie der Anonymverfügung und des Einzahlungsbeleges zum Akt 
genommen wurde. Der Akt wurde daraufhin der zuständigen W ohnsitzbe­
hörde, der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg, abgetreten. Da offenbar 
keine formelle Lenkerauskunft erfolgt ist, hat die Bezirkshauptmannschaft 
Korneuburg die Strafverfügung über 300 S erlassen, gegen die die Tochter 
Einspruch erhob. Nach Einlangen der Bestätigung durch die Postsparkasse 
vom 8. November 1 990, daß der Betrag aus der Anonymverfügung am 
1 3 . Juli 1 990 überwiesen wurde, wurde das Strafverfahren von der 
Bezirkshauptmannschaft Korneuburg am 1 9 . November 1 990 eingestellt. 

:pie Prüfung durch die VA hat somit ergeben, daß hier offensichtlich durch 
Ubermittlungsfehler der kritisierte Vorgang entstand. Der Beschwerde kam 
daher Berechtigung zu. Da das Strafverfahren von der Bezirkshauptmann­
schaft Korneuburg bereits am 1 9 . November 1 990 eingestellt worden war, 
waren diesbezügliche Veranlassungen durch die VA nicht mehr notwendig. 

6 Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum (Kalenderjahr 1 990) wurden insgesamt 40 Beschwerde­
fäl le und sonstige Anliegen an die VA herangetragen, die den Ressortbereich 
der Bundesministerin für Umwelt, Jugend und Familie betrafen. Dies 
entspricht etwa der Hälfte jener Fälle, die im Kalenderjahr 1 989 angefallen 

6 Allgemeiner Teil 8 1  
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sind. Die häufigsten dieser Beschwerdefälle betrafen vor al lem die 
Vollziehung des Familienlastenausgleichsgesetzes (FLAG). 

Bereits im Dreizehnten Bericht an den Nationalrat hat die VA auf die 
Problematik hingewiesen, daß für Kinder, die das 1 8 . Lebensjahr vollendet 
haben und selbst Einkünfte im Sinne des Einkommensteuergesetzes 1 988  in 
einem 3 500 S monatlich übersteigenden Betrag beziehen, die Gewährung 
der Familienbeih ilfe dann nicht möglich ist, wenn diese Einkünfte nicht aus 
einem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis oder aus anderen begünstigten 
Einkünften stammen. Problematisch erscheint der VA in diesem 
Zusammenhang der Begriff des gesetzlich anerkannten Lehrverhältnisses, 
weil durch dessen Definition für alle jene Familien mit Kindern über 1 8  
Jahren die Familienbeihilfe dann verlorengeht, wenn diese Kinder ein 
anderes Berufsausbildungsverhältnis eingegangen sind . Dies auch dann, 
wenn ein solches Ausbildungsverhältnis einem gesetzlich anerkannten 
Lehrverhältnis durchaus ähnlich oder vergleichbar ist und der Verdienst des 
Kindes unter der kollektivvertraglichen Entlohnung für vergleichbare 
Lehrlinge liegt. 

Als "gesetzlich anerkanntes Lehrverhältnis" ist ein nach den einschlägigen 
Rechtsvorschriften als Berufsausbildung anerkanntes Ausbildungsverhältnis 
zu verstehen. Der Verfassungsgerichtshof stellte mit Erkenntnis vom 
27. September 1 974 fest, daß die Regelung, wonach nur Entschädigungen 
aus einem gesetzlich anerkannten Lehrverhältnis begünstigt sind, gegen kein 
verfassungsgesetzlich geschütztes Recht verstößt. 

Drei Beschwerdefälle (Ausbildung zum Bürokaufmann, technischen 
Zeichner bzw. Vermessungshilfstechniker) nahm die VA zum Anlaß, eine 
entsprechende Anfrage an die Bundesministerin für Umwelt, Jugend und 
Familie zu richten. Diese teilte dazu mit, daß an der derzeitigen Regelung 
festgehalten ,,:,er?en sollte. Der �esetzgeb�r habe die gesetzliche Regelun.g 
bewußt restnktIv gestaltet. EIO gesetzltch anerkanntes LehrverhältOis 
unterliege in jeder Hinsicht gesetzlichen Auflagen (Ausbildungsvertrag, 
Ausbildungszeit, Abschluß, Prüfungen, Entlohnung), wie sie bei anderen 
Ausbildungsverhältnissen nicht bestünden. Die Gestaltungsfreiheit bei 
anderen Ausbildungsverhältnissen sei mannigfach und uneingeschränkt. 
Wollte man sämtliche Ausbildungsverhältnisse begünstigen, so würden 
mitunter auch Entlohnungen begünstigt werden, die weitaus höher sind als 
die Entlohnungen von anderen Dienstnehmern. Dies würde zu unbefriedi­
genden Ergebnissen führen, obwohl nicht ausgeschlossen werden könne, 
daß die derzeitige Regelung mitunter zu Härten führt. 

Abgesehen davon, daß die Entlohnung in den an die VA herangetragenen 
Fällen in etwa jener in vergleichbaren Ausbildungsverhältnissen entspricht, 
stellt die VA weiterhin zur Diskussion, ob das Festhalten an der 
Einschränkung "gesetzlich anerkannt" den Erfordernissen der modernen 
Arbeitswelt angepaßt ist. Vor allem auf das Ziel des FLAG - nämlich einen 
Lastenausgleich im Interesse der Familie herbeizuführen - soll an dieser 
Stelle mit Nachdruck ebenso hingewiesen werden, wie auf die Ausführungen 
der VA im Dreizehnten Bericht an den Nationalrat. 

Ebenfalls keiner befriedigenden Lösung zugeführt werden konnten im 
Berichtsjahr die Beschwerden im Zusammenhang mit der Ablehnung des 

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 83 von 208

www.parlament.gv.at



Antrages auf erhöhte Fami l ienbe i h i l fe fü r e i n  erhebl ich beh indertes Kind i m  
schu lrfl icht igen Alter .  Hins icht l i ch der V oraussetzu ngen, bei  deren 
Vorl iegen e in  Anspruch auf erhöhte Fami l ienbe ih i l fe besteht ,  s te l l t  das 
FLAG auf bestimmte Altersabschn itte des Kindes ab (§ 8 Abs. 5 leg. cit . ) .  Im 
\'o rschu lrf l icht igen Alter gelten Kinder a l s  erhebl ich beh indert ,  deren 
körrerl iche oder geisti ge Entwic kl u n g  infolge e ines Leidens oder 
Gebrechens so beeinträchtigt i s t ,  daß s ie vorauss icht l ich dauernd e iner  
besonderen Pflege oder e i nes besonderen Unterha l tsaufwandes bedü rfen .  

Im schu lrfl icht igen Alter bzw.  während der  Berufsausbi ld ung ist  dagegen 
nu r  mehr wicht ig,  daß die Schu l - bzw. Berufsausbi l dung vorauss icht l i ch  
dauernd und  wesent l ich beeinträcht igt i s t .  Das  füh rt zu dem Ergebn i s ,  daß 
Kinder, d ie  aufgrund besonderer Pflege oder  besonderer  med iz in i scher 
Betreuung e inen mehr  oder weniger guten Schul erfolg aufweisen,  eben n ich t  
erhebl ich beh indert se in  können .  Die  \-A lut daher das gegenständl iche 
Problem auch im Jahr 1 99 1  sehr  ei ngehend behandel t  und neuer l ich 
Gesrräche mi t  dem Bundesminsterium fü r Umwelt ,  Jugend u nd Fam i l ie  
gefü hrt .  Die  E rgebnisse d ieser Bemühungen der \-A werden im Fünfzehnten 
Bericht an den N at iona lra t  dargeste l l t .  

Einzelfall 

6 . 1  Geltendmachung des Anspruches auf Ausgleichszahlung 
VA I I  - FJK/90 BM ZI .  A 3 39/ 1 /4- I I I /3 /90 

V. A.,  österre ich ische Sta�l.tSbürgerin ,  war nach längerem Aufentha l t  i n  
Portugal  wieder nach Osterre ich  gezogen, hatte kurz darauf i h re 
Berufstät igkeit  wieder aufgenommen und  beim finanzamt S .  den Antrag auf 
Gewähr�ng \"on Fami l ienbe i h i l fe für i h ren minderjährigen Sohn ei nge­
bracht. Uber die nun folgenden I rrwege füh rte  sie Beschwerde bei der VA. 
Da i h r  Gatte Fam i l ienbe i h i lfe in Höhe von 1 40 S monat l ich in Portugal 
bezog, habe i h r  die zuständige Sachbearbeiter in gleich zu  Beginn  m i tgetei l t ,  
daß s ie  überhaurt keinen Ansrruch auf e ine österre ich ische Be i h i lfe habe.  
W"enn sie e ine solche begehren wol le ,  müsse der Gatte i n  Portugal auf die 
aus länd ische Beih i l fe verz ichten .  Als s ie d i e  (ku rze und e infache) 
Verzichtserklärung des Gatten übersetzen lassen so l l te und sich zu r  Klärung 
d i eser Frage an den Grupren le iter der Be ih i l fenste i le  wandte, se i  i h r  erklärt 
worden ,  daß sie led igl ich e inen Anspruch auf Ausgleichszah l ung habe und 
diesen im nächsten  Jahr  geltend machen könne.  Der Gatte habe  daraufhin 
die Verzichtserklärung annu l l i e rt .  Anfang 1 990 habe s ie die Bestät igung 
über die i n  Portugal  gele is tete Be ih i l fe so\v ie  den Antrag auf Gewährung der 
Au�g leichszah lung an �hs F inanzamt geschickt .  Die Bestät igung se i  m i t  der  
AuHorderung rewurI1len worden ,  das Schr iftstück übersetzen zu  lassen .  
Nach e i n igen e rfolglosen Anfragen an  d iverse Dolmet�cher habe s i e  wieder 
den  G ruprenlei��r der Be ih i l fenste I le des f inanzamtes S .  aufgesucht. Dieser 
habe auf einer Ubersetzung (des einfachen Textes) bestanden ,  ebenso der 
um Beistand ersuchte Leiter der Lohnsteuerste I l e .  "'1 i t  dem Gefüh l ,  i n  
Sachen Fami l ienbeih i l fe n icht  weiterkommen zu  kön nen,  wandte s ich V .  A '  
a n  d i e  \-A. 

Im Z uge des daraufh i n  e inge le i teten Prüfungsverfahrens ,  in dessen Rahmen 
e ine  Stel l u ngnahme des Bundesmin isters für U mwelt ,  Jugend und fami l ie  
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eingeholt und in den bezughabenden Verwaltungs akt Einsicht genommen 
wurde, stellte die VA fest, daß V. A. am 29. August 1 989 beim Finanzamt S. 
einen Antrag auf Familienbeihilfe für ihren Sohn eingebracht hatte. Laut 
Aktenvermerk vom 2. Oktober 1 989 wurde ihr telefonisch mitgeteilt, daß 
ihr Gatte nach der geltenden Rechtslage Anspruch auf Familienbeihilfe in 
Portugal habe. Sie sollte das Finanzamt schriftlich informieren, sobald er 
diese erhalte und ihren Familienbeihilfenantrag in Österreich dann 
zurückziehen. Mit Schreiben vom 1 1 . Dezember 1 989 brachte V. A. dem 
Finanzamt zur Kenntnis, daß ihr Gatte die ausländische Familienbeihilfe 
wieder beziehe. Gleichzeitig ersuchte sie um Übersendung des für die 
Gewährung der Ausgleichszahlung gebräuchlichen Vordruckes. Mit 
Schreiben vom 1 5 . Dezember 1 989 zog sie den Antrag vom 29. August 1 989 
zurück. 

Am 24. Jänner 1 990 langte beim Finanzamt S. der Antrag auf 
Ausgleichszahlung samt einem in der Landessprache abgefaßten Schreiben 
ein. In der Folge wurde A. ersucht, .das vorgelegte Schri.ftstück ü�ersetzen zu 
lassen, um festzustellen, ob und In welcher H.t?he die AusgleJchszahlung 
gewährt werden könne. Nach Einlangen der Ubersetzung am 26. März 
1 990 berechnete das Finanzamt die Ausgleichszahlung umgehend. Mit 
Bescheid vom 29. März 1 990 wurde V. A. die Ausgleichszahlung für 1 989 
zuerkannt. 

Die VA mußte der Beschwerde von V. A. in mehrfacher Hinsicht 
Berechtigung zuerkennen :  

V. A. teilte dem Finanzamt S. mit Schreiben vom 22. November 1 989 mit, 
daß der Gatte wieder die Familienbeihilfe in P. beantragt habe. Mit 
Schreiben vom 1 1 . Dezember 1 989 erklärte sie, daß ihr Gatte die 
Familienbeihilfe in P. wieder beziehe. Der jeweils verwendete Ausdruck 
"wieder" legte den Verdacht nahe, daß V. A. - ihrem Vorbringen 
entsprechend - zuvor aufgefordert worden war, den Ehegatten zu einem 
Verzicht auf die ausländische Familienbeihilfe zu bewegen. Der Grund 
dafür ist den Akten nicht zu entnehmen. 

Die Beschwerdeführerin wurde daher überflüssigerweise zur Zurückzie­
hung des (allgemeinen) Antrages der Familienbeihilfe und zur Einbringung 
eines Antrages auf die Ausgleichszahlung veranlaßt. Die Durchführungs­
richtlinien zum Familienlastenausgleichsgesetz 1 967 bestimmen jedoch 
ausdrücklich, daß es unzulässig ist, einen allgemeinen Antrag auf 
Gewährung der Familienbeihilfe abzuweisen, wenn ein Anspruch auf 
Ausgleichszulage besteht. Diesem Antrag ist im Umfang des zustehenden 
Anspruches auf die Ausgleichszahlung stattzugeben. Macht ein Antragsteller 
ausdrücklich einen Anspruch auf die volle Familienbeihilfe geltend, so ist das 
Mehrbegehren abzuweisen. 

Schließlich war .im Zuge der Bearbeitung des Antrages auf Ausgleichszah­
lung übersehen worden, daß aufgrund des europäischen Abkommens über 
soziale Sicherheit Anträge und sonstige Schriftstücke nicht deshalb 
zurückgewiesen werden dürfen, we.i,l sie in der Amtssprache eines anderen 
Vertragsstaates abgefaßt sind. Die Ubersetzungskosten in Höhe von 450 S 
wurden der Beschwerdeführerin über Weisung des Bundesministers für 
Umwelt, Jugend und Familie ersetzt. 
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Da V. A. letztendlich kein finanzieller Nachteil entstand, erübrigten sich 
weitere Veranlassungen durch die VA. Dieser Beschwerdefall wäre aber bei 
Bearbeitung mit der gebotenen Sorgfalt vermeidbar gewesen. 
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Aufgabenbereich des Volks anwaltes 
Dr. Herbert Kohlmaier : 

Dem Vol ksal1\n. l t  Dr .  Herbert Kohlmaier  oblagen : 

D ie  Aufgaben der VA, d ie ihrem sachl ichen In halt  nach in den 
Wirkungsbere ich nachstehender Bu ndesm in is te r  fa l len : 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten ; 

Bundesminister für Finanzen ; 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (im Umfang des 
Ressortbereiches des früheren Bundesministers für Bauten und Technik ) ;  

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft ; 

Bundesminister für Wissenschaft und Forschung. 

1 Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

Allgemeines 

Den Ressortbere ich des Bundesmin i sters für Auswärtige :\ngelegenheiten 
betreffend , wurden 1m Berichtszeitr:lUm 26 Beschwerden bei  der VA 
anhängig gemacht .  

\X'ie auch i n  den \ergangenen Berichtszeiträumen bezogen s ich d ie  den 
Ressonbereich betreffenden E ingaben \ ie lfach n icht auf  Mi /; s tände im 
Bereich der  Verwal tung  i m  S inne des Art ike l  1 48 a Abs .  I B undes-V erhs­
su ngsgesetz (B- VG),  sondern \yaren darauf gerichtet, u nter  i\l it\\ i rkung der  
\-.\ e ine  Hi l feste l lung  durch das Bundesmin isteri u m  für  Aus\\ ärtige 
Angelegenheiten bz\\' . die österreich ischen Vert retungs behörden im  
Aus land z u  erhalten .  Dabei  stand insbesondere da s  Ersuchen u m  
Hi l festel l ung  fü r d i e  E rlangung e ines S icht\C rmerkes im Vordergrund .  

Dienst- und besoldungsrechtliche Probleme Angehöriger von Beschäftigten 
des auswärtigen Dienstes 

Die VA hat s ich auch i m  vorl iegenden Berichtszeitraum mehrfach ml t  
d ienst- u nd besoldu ngsrecht l ichen Problemen der Angehörigen des  
auswärtigen Dienstes befagr. Dies  geschah zum Te i l  aufgrund e insch l ägiger 
Beschwerden (VA 5 - AA./89 ,  VA 794 - SV/89 ) ,  zum Tei l  auch im luge 
amtswegiger Prüh erhhren (\-A 5 - AA/ S 5 ) .  

8 7  
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Generell muß vermerkt werden, daß bei den Mitgliedern dieses 
Berufsstandes seit längerem die Ansicht vorliegt, daß die besonderen 
Probleme, die mit der Dienstleistung im Ausland verbunden sind und sehr 
stark auch den familiären Bereich betreffen, keinen entsprechenden 
Niederschlag in den für sie anzuwendenden dienstrechtlichen Regelungen 
finden. 

In diesem Zusammenhang sei etwa auf den Appell der im Herbst 1 9 8 8  
stattgefundenen Botschafterkonferenz verwiesen, der mit Schreiben des 
Zentralausschußvorsitzenden der Personalvertretung am 9. September der 
Bundesregierung und dem Parlament übermittelt wurde. Darin wird auf 
Wachstum und Intensivierung der Aufgaben hingewiesen und eine 
Unterdotierung der Beschäftigten des auswärtigen Dienstes beklagt. Es wird 
die Schaffung gesetzlicher Grundlagen verlangt, welche auf die besonderen 
Gegebenheiten Rücksicht nehmen, wie etwa die Mitarbeit der Ehepartner 
oder die Wiedereingliederung der Kinder in das österreichische 
Sch u lsystem. 

Die VA sieht sich nicht dazu berufen, die Berechtigung dieser Wünsche zu 
beurteilen. Es ist aber festzustellen, daß der Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten in einer grundSätzlichen Stellungnahme an die VA vom 
7. August 1 989 selbst einen Reformbedarf feststellte und einschlägige 
Bemühungen des Ressorts zu mehreren Detailfragen darlegte. Bundesmini­
ster Dr. Mock wandte sich dementsprechend im Mai 1 990 mit der Absicht an 
die Öffentlichkeit, mit einem umfassenden Bericht an den Nationalrat 
heranzutreten, der radikale Maßnahmen fordert. Nur durch Schaffung 
entsprechender Voraussetzungen werde es gelingen, wieder hochqualifi­
zierte und motivierte Mitarbeiter zu gewinnen, welche den Wandel "vom 
Salondiplomaten zum Allroundmanager" gerecht werden. Es liege de facto 
eine Benachteiligung gegenüber den anderen Beamten vor, die sich aus der 
Besonderheit d�s Dienstes �rgäben. (Versetzungsfolgen, Vermischung von 
Berufs- und PnvatSphäre, SlcherheltSprobleme etc.) . 

Es liegt in der Natur der Sache, daß seitens des in dienstrechtlichen 
Angelegenheiten federführenden Bundeskanzleramtes und des für die 
Mittelbereitstellung zuständigen Finanzressorts ein unterschiedlicher 
Standpunkt vertreten wird. So legte das Bundeskanzleramt in Beantwortung 
an den erwähnten Appell der Botschafterkonferenz die bestehenden 
Anspruchsregelungen dar und erklärte die Schaffung eines eigenen Statuts 
für den Diplomatischen Dienst für "nicht notwendig" (Schreiben vom 
1 7 . Jänner 1 989). 

Wenn auch, wie erwähnt, die VA in der Sache selbst keinen Standpunkt 
beziehen kann, erscheint es ihr angebracht, nachdrücklich auf die 
Notwendigkeit einer besseren Koordination der Standpunkte hinzuweisen. 
Es müßte seitens der Bundesregierung gelingen, zu einer besser integrierten 
Sicht des Problemkreises zu gelangen, die wirtschaftliche Gesichtspunkte 
und die Berücksichtigung der Probleme des Berufsstandes, die auch vom 
unmittelbaren Dienstgeber wahrgenommen werden, gleichermaßen im Auge 
hat. 

Dieser Mangel an einer umfassenden Betrachtungsweise und einer 
gegenseitigen Abstimmung zeigte sich auch bei der Prüfung einzelner 
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Beschwerden von Angehörigen des auswärtigen Dienstes in Besoldungsan­
gelegenheiten. 

Im Zusammenhang dieses Fragenkomplexes ist auf zwei Prüfverfahren 
besonders hinzuweisen : 

Im Frühjahr 1 989 erschienen Zeitungsberichte, daß die Ehegatten von 
Diplomaten sich zu einer Interessensgemeinschaft ("CDA") zusammenge­
schlo�sen �ätt�n. Eines ihre.r be.sonderep Anliegen sei. die Herstellung d�r 
Möglichkeit emer Berufstäugkelt auch Im Ausland. Diese werde durch die 
Weigerung des Sozialministeriums erschwert, entsprechende Gegenseitig­
keitsabkommen mit anderen Staaten zu schließen. 

Die VA hat diesbezüglich ein amtswegiges Prüfverfahren eingeleitet. (VA 5 
- AA/89) 

Im Zuge dessen berichtete der Bundesminister für Auswärtige Angelegen­
heiten, daß es konkret um die Empfehlung einer Modellkonvention des 
Europarates (R 87) zur Ermöglichung der Berufstätigkeit von Familienmit­
gliedern von Auslandsbediensteten ging. Das Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales habe gegen einen Punkt dieses Empfehlungsentwurfes schwere 
Bedenken geäußert, der die wohlwollende Anwendung der Bestimmungen 
betreffend Arbeitserlaubnis vorsieht ("shall be favourably applied") .  

Der daraufhin anläßlich der 404. Ministerdelegiertentagung des Europara­
tes im Feber 1 987 von der österreichischen Delegation unternommene 
Versuch, eine Streichung des Wortes "favourably" zu erreichen, erhielt 
keine Unterstützung durch andere Europaratsmitglieder. 

In der Folge wurde versucht, mit Brasilien und Schweden bilaterale 
Vereinbarungen zu schließen. Auch dazu habe das Sozialministerium 
mitgeteilt, es könne dem nicht nähergetreten werden. 

Daraufhin wurde diesbezüglich ein eigenes amtswegiges Prüfungsverfahren 
beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales eingeleitet (VA 794 -
SV /89). In diesem erging eine Stellungnahme des Bundesministers, die im 
folgenden auszugsweise wörtlich wiedergegeben wird : 

"Gegen eine Erleichterung des Zuganges von Diplomatenangehörigen zum 
Arbeitsmarkt durch eine generelle rechtliche Besserstel lung, sei es durch 
zwischenstaatliche Abkommen oder in anderer Form, spricht, daß diese eine 
sozial nicht vertretbare Privilegierung höchster Einkommensschichten 
gegenüber der übrigen, sich in .. der völlig gleichen Situation befindlichen 
ausländischen Bevölkerung in Osterreich bedeuten würde. Es ist nämlich 
durchaus keine Eigenart der Angehörigen von Diplomaten, daß sie in 
Ausübung ihrer f�!TIilienrechtlichen Folgepflicht und nicht kraf� eigenen 
Entschlusses nach Osterreich kommen. Die Notwendigkeit, nach Osterreich 
zu kommen, ist bei sozial schlechter gestellten Personen noch wesentlich 
größer, weil für diese eine selbständige und getrennte Lebensführung meist 
gar nicht in Betracht kommt. Die Tatsache, daß Angehörige ausländischer 
Diplomaten nicht bezwecken, in Osterreich eine wirtschaftliche Existenz 
aufzubauen, weil sie nicht darauf angewiesen sind, spricht aus einer sozialen 

89 
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Betrachtungsweise eher gegen Erleichterungen für diese Personengruppe. 

�� Hinblick auf die zahlreichen diplomatischen Vertretungen, die in 
Osterreich angesiedelt sind, ist weiters zu b�denken, daß jede auf 
Erleichterungen abzielende Regelung zu Lasten Osterreichs geht, weil die 
Zahl der in Osterreich beschäftigten ausländischen Diplomaten wegen der 
hier ansässigen internationalen Organisationen ungleich höher ist als die 
Beschäftigung von österreichischen Diplomaten im Ausland. Berechnungen 
haben ergeben, daß ca. 2 000 Familienmitglieder von Angehörigen 
diplomatischer und konsularischer Vertretungsbehörden und weitere 2 000 
(geschätzt) Familie.I!mitglieder von Angehörigen der internationalen 
Organisationen in Osterreich leben. Der potentielle Zugang aus diesem 
Personenkreis zum Arbeitsmarkt ist kein zu vernachlässigender Faktor. 
Insbesondere auf dem ohnehin benachteiligten Arbeitsmarkt für weibliche 
Angestellte würde eine äußerst bedenkliche Verdrängung eintreten, wenn 
gerade qualifizierte und besser entlohnte Arbeitsplätze verstärkt von 
Diplomatengattinnen besetzt würden. 

Es ist daher ein besonderes Entgegenkommen, daß auf der Grundlage der 
materiellen Gegenseitigkeit Anträge für Angehörige von Diplomaten, 
allenfalls auch im Wege des Bundesministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten, beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
eingebracht werden können und von diesem mit einer Befürwortung an das 
zuständige Arbeitsamt weitergeleitet werden. Für den Fall der Einhaltung 
der Lohn- und Arbeitsbedingungen einschließlich der Anmeldung zur 
Sozialversicherung kann demnach mit der Erteilung einer Bewilligung im 
Verfahren gerechnet werden, soferne keine außergewöhnlichen Hinde­
rungsgründe entgegenstehen. Darüber hinausgehende Zugeständnisse 
kommen nicht in Betracht." (Schreiben des Bundesministers für Arbeit und 
Soziales vom 24. Jänner 1 990) 

Die VA sah sich angesichts dieser divergierenden Standpunkte außerstande, 
eine bestimmte Vorgangsweise zu empfehlen. Bemerkenswert ist die von 
Herrn Sozialminister gewählte Diktion ("Privilegierung höchster Einkom­
mensschichten") ,  welche auf das Vorliegen von besonderen Bewertungskri­
terien hinweist, wie sie bei Behandlung des gesamten Problemkreises immer 
wieder auftauchen. 

Die VA kann daher auch in diesem Zusammenhang nur auf die 
Notwendigkeit hinweisen, innerhalb der Bundesregierung derartige 
Gegensätze zugunsten eines konstruktiven gemeinsamen Standpunktes zu 
überwinden. 

Den Gesamtbereich der Stellung der Angehörigen des auswärtigen Dienstes 
betrifft auch das seit 1 985  anhängige amtswegige Prüfverfahren betreffend 
umsatzsteuerrechtliche Belastung bei Wareneinkäufen (VA 5 - AA/85) . 

In diesem Zusammenhang wird zunächst auf den Neunten und Zehnten 
Bericht der VA verwiesen, wo das Problem dargelegt wird, ebenso der 
Standpunkt der VA. 
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Hiezu hat das Bundesministerium für Finanzen gegenüber dem 
Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten in einer Stellungnahme 
vom 3 1 .  Juli 1 989 neuerlich eine kritische Stellung bezogen. Darin wird 
darauf hingewiesen, daß derzeit auch Angehörige anderer Berufe, die im 
Ausland arbeiten müssen, die Notwendigkeit sehen, einen inländischen 
Wohnsitz beizubehalten, und daher nicht in den Genuß umsatzsteuerlicher 
Begünstigungen gelangen. Des weiteren wird hier: ausgeführt : 

"Die vom BM für Auswärtige Angelegenheiten angestrebte umsatzsteuerli­
che Begünstigung müßte daher, soll sie nicht verfassungswidrig sein, allen 
Personen, die aus beruflichen Gründen unter Beibehaltung ihres 
inländischen Wohnsitzes im Ausland einen Wohnsitz begründen, 
zugestanden werden. Das hätte aber zur Folge, daß diese Personen ihre im 
Inland umsatzsteuerfrei angeschafften und in ihren ausläJ?.dischen Wohnsitz 
verbrachten Waren immer dann, wenn sie nach Osterreich wieder 
zurückkehren, was häufig schon n.�ch wenigen Jahren (oft schon nach zwei 
oder dr5!i Jahren) geschieht, als Ubersiedlungsgut gemäß § 36 Zollgesetz 
(ZollG) 1988  nicht nur zollfrei, sondern in Verbindung mit § 24 Absl 2 
Umsatzsteuergesetz 1 972 auch einfuhrumsatzsteuerfrei einführen könnten 
und damit .. gegenüber anderen inländischen Endverbrauchern im Hinblick 
auf die in Osterreich geltenden Umsatzsteuersätze enorm begünstigt wären. 
Auf diese Weise könnten sich aber nicht nur die genannten Personen, 
sondern allenfalls auch deren Verwandte und Bekannte problemlos mit im 
Inland umsatzsteuerfrei erworbenen Waren versorgen, was zweifellos auch 
geschehen und einen Schwarzhandel mit solcherart erworbenen Waren 
geradezu begünstigen würde. Eine derartige umsatzsteuerliche Begünsti­
gung würde in weiterer Folge zwangsläufig den Unmut der übrigen 
Bevölkerung, die über eine solche Einkaufsmöglichkeit I!icht verfügt, 
auslösen, und es könnte allfälligen diesbezüglich in der Offentlichkeit 
geäußerten Protesten auch nicht entgegengetreten werden, da sie ja zu 
Recht erhoben würden. 

Das BMF sieht sich daher nicht in der Lage, eine Ausdehnung der gegenüber 
den Beschäftigten in der Privatwirtschaft ohnehin schon eine Bevorzugung 
der dort genannen Personen beinhaltenden Bestimmung des § 26 Abs. 3 
Bundesabgabenordnung (BAO) näherzutreten, um auf diese Weise den dort 
genannten Personen über die schon bisher sich aufgrund des § 26 Abs. 3 
BAO zB auf dem Gebiet der Einkommensteuer ergebenden Begünstigungen 
hinaus auch noch eine umsatzsteuerfreie Einkaufsmöglichkeit im Inland zu 
eröffnen ." . 

Die VA hat in der Folge dem Herrn Bundesminister für Finanzen den 
Wunsch mitgeteilt, die Angelegenheit im Zuge eines Arbeitsgespräches zu 
erörtern, welches auch andere offene Fragen betraf. Dieses fand am 26. Juni 
1 990 statt. 

Hiebei erging seitens des Finanzministeriums folgende in Kurzform geraffte 
Stellungnahme (vorbereitetes Arbeitspapier) : 

"Bisherige Stellungnahme des BMF: 

,Doppelwohnsitzer' s ind nach der Formulierung des UStG von der 
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Umsatzsteuerbefreiung der Ausfuhrlieferungen ausgeschlossen. Eine eigene 
,lex' für die Diplomaten ist gleichheitswidrig. 

BMA meint, diese Argumentation sei unzutreffend, weil - anders als 
Privatbedienstete - die Auslandsbeamten jederzeit versetzbar seien und 
daher ihren inländischen Wohnsitz in der Regel nicht aufgeben könnten. 

Stellungnahme des BMF : 

Eine Gesetzesänderung in Richtung einer Sonderbehandlung von 
Auslandsbeamten ist jedenfalls verfassungswidrig. Im Zuge der Angleichung 
der österreichischen USt-Bestimmungen an das EG-Recht bzw. an das 
deutsche USt.-Re�ht wird allerdi.ngs geprüft, ob eine �e�erelle Gesetzesän­
derung möglIch 1st, nach der mcht auf den ,Wohnsitz , sondern auf den 
"Wohnort" abgestellt wird. 

Unterschied gegenüber bisher : Doppelwohnsitz ist möglich, Doppelwohn­
ort nicht. Allerdings ergeben sich dadurch Abgrenzungsprobleme in der 
Richtung, wo der Mittelpunkt der Lebensinteressen gelegen ist, sodaß das 
BMF derzeit einer solchen Regelung eher skeptisch gegenübersteht. 
(Szenario : Volksanwaltschaftsbeschwerde eines Doppelwohnsitzers, der der 
Ansicht ist, den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen im Ausland zu haben 
und dem daher nach seiner Ansicht die MehrwertSteuerbefreiung für 
Ausfuhrlieferungen zusteht) .". 

Die VA kann daher nur feststellen, daß sie die unerledigte Angelegenheit 
weiterverfolgen und hierüber wieder berichten wird. 

Einzelfälle 

1 . 1  Verweigerung der Ausstellung eines Sichtvermerkes durch die österreichische 
Vertretungsbehörde in Dakar 
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VA 9 - AA/90 BM ZI. 0.24.6 1 . 1 1  1 2-IY.2I90 

In einer Wiener Tageszeitung erschien am 2. Mai 1 990 ein Bericht, daß 
einem afrikanischen Studenten von einer österreichischen Diplomatin das 
Visum verweigert werde. Diese bleibe "stur", obwohl nach Schwierigkeiten 
bei der Erlangung einer Immatrikulationsbescheinigung der Technischen 
Universität die Voraussetzungen für ein Touristenvisum oder ein solches für 
einen Zeitungskolporteur nachgewiesen worden wären. In dem genannten 
Artikel wurde angedeutet, daß Ursache der kritisierten Einreiseverweige­
rung Ausländerfeindlichkeit und die dunkle Hautfarbe des Studenten seien. 

Die VA hat daraufhin ein amtswegiges Prüfverfahren eingeleitet. 

Dieses ergab, daß der Redakteur, welcher den Zeitungsbericht verfaßt hatte, 
sich zunächst telefonisch an die Botschaft in Dakar gewandt hätte, um den 
betreffenden Visaantrag für seinen Bekannten, den gambischen Staatsange­
hörigen J., anzukündigen. Es folgte ein entsprechendes Fernschreiben von 
dieser Zeitung, worin für die Unterhaltskosten garantiert wurde. Bei einer 
folgenden persönlichen Vorsprache konnte der Einreisewillige aber weder 
eine unterfertigte Erklärung des Gastgebers noch eine Zulassungsgenehmi-
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gung zum S tu d i u m  J Il e iner  österreich ischen CniH'rsitit \'orlegen ,  sondern 
gJb Jn ,  J i s  Tou ri s t  nJch Osterre ich  e inr eisen zu \\ o l le I l ,  

In  der Folge u rg ierte der ]ourIl J l ist mehrmJls  be i  der  BotschJft, wobe i  er  
JngJb ,  se ine le i tung brJuche Herrn J J l s  Kolporteu r  

I n  der  /:wischenze i t  W Jr  v on  der  BorscllJft d a s  Innenmin i steriu m  befagt 
wnrden,  dessen E rhebungen z\\'e i  Jl,lonatt' in  A.nspruch nahmen ,  Die 
erbetene Stel l u ngnahme \\ J r  im E rgebnis negati\ , we i l  der  Juftretende 
Gastgeber an se iner angegebenen Ad resse pol i ze i l i ch n ich t  gemeldet  wal' .  
Eine Zustimmung des Bundesm in i steri ums  fü r Inneres \\'ar aber notwendig ,  
we i l  Zweife l  über  den Reisegrund bestJnden und  d ie  F inJnzierung des 
Österrei cluufent h J l tes n icht  ges ichert e rsch ien  ( \; 23  PJßgesetz) .  

. 

Die  im März 1 990 e i ngeleiteten Bemüh ungen um d i e  [nei lung eines 
S icht\'Crmerkes endeten im Oktober posit i "  nachdem der Recbkteur e ine 
vom 1 9 . September des g le ichen ]Jhres dJt i erte 7u l assu ngsbeschein igung 
der  Hochschu le  vorgelegt lutte.  

A.bgesehen von einer mit  Arbeitsüberl astung begründeten re l at i l  l angen 
BeJrbe i tungsdJuer seitens des Innenmin i steri ums ergab s ich für  die V A. ke in  
Grund zu r  BeanstJndung .  I nsbesnndere konnte der Vorwurf ei ner  
Jus länder- oder  fremdenfe ind l ichen rhltung n icht  erlünet werden.  D ie  
beanstJndeten  Schwierigkeiten ergaben s ich v ie lmehr  JUS unzure ichenden 
und \'erschiedenen :\ngJben des e in l adenden Jou rrnl isten,  dessen \-erkeh r  
mi t  der  Botschaft im  Telex- bzw. telefon ischen \�V"ege statthnd .  Die 
VorJussetzungen fü r e ine V isu mserte i l ung konnten dami t  n i ch t  o rd n ungs­
gemäß hergeste l l t  werden .  

1 . 2 Mangelnde Unterstützung eines österreichischen Staatsbürgers durch den 
österreichischen Honorargeneralkonsul in der Dominikanischen Republik 
\-A 1 4  - :\.:\/98 

Die dJmJls 24jäh rige L .  P .  wandte s ich im  :\ugust 1 99C an die \-.-\, wobei  s ir 
e in ausführl iches Beschwerdeschreiben an das Bundesmin ister ium fü r 
A.uswänige Angelegenhe i ten J l s  Ausfü h rung  ihres \-orbr ingens unte rbre i ­
tete . DJrJus  ergab s i ch  folgend e r  (beh a upteter) S aclwerha l t :  

S ie  hJbe im :-JO\ ember 1 989  a l l e i n  e i n e  Weltreise angetreten .  Auf  e inem Flug 
in der KJrib ik  se i  i h r  gesamte Gepäck Jbhanden gekommen .  Bald darJuf  se i  
ihr Jm Flughafen  i hre GeldtJsche SJmt Kred i tbrte gestoh len worden .  Nach 
i hrer Ankunft i n  Hait i  me ldete sie s ich beim österre ich i schen Konsu l ,  der 
s ich sofort um sie bemühte und s ie  - bi,  zur Wiedererbngung i h rer 
Kred i tkarte - mit einem Dar lehen von 200 LS-Dol lar  versorgte.  Da  d ieser 
Betrag bald verbraucht WJr, h Jbe s ie auf  zwischenwei l ige wei tere H i l fe vom 
Konsubt in SJnto Domi ngo gehofft. 

N ach AbwJrten des Wochenendes,  \\ ih rend dessen Verlauf  sie den Kons u l  
n icht  erre ichen konnte ,  wurde s ie  m i t  der  Srkretirin \Trbunden .  Diese h abe 
m i t  ihr geschr ien und m i tgetei l t ,  für i h re Angelegenhei t  sei das Konsubt 
nicht zuständig ,  s i e  sol le  selbst sehen ,  w ie  sie s ich Geld bescluffen könne.  
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Die Beschwerdeführerin habe daraufhin andere Konsulate angerufen, die 
ihr aber alle rieten, sich an den Konsul des Heimatstaates zu wenden, der ihr 
ja helfen müsse. Sie habe sich daraufhin zu dessen Amtssitz begeben. Sie sei 
voll Hoffnung gewesen, den Gesuchten anzutreffen, denn vor dem Hause 
standen zwei große PKWs, von denen einer mit einer rot-weiß-roten Fahne 
versehen gewesen wäre. Ein Bursche, der einen der Wagen gewaschen habe, 
habe ihr die Auskunft gegeben, der Konsul sei soeben angekommen. 

Von einem Mann, der sich im Büro aufgehalten habe, sei ihr dennoch 
mitgeteilt worden, weder der Konsul noch seine Sekretärin seien anwesend. 
Sie sei hungrig und total erschöpft gewesen und habe sich hingesetzt, um auf 
die Rückkehr des Konsuls zu warten .  Daraufhin habe man sie handgreiflich 
hinausgeworfen und aufgefordert, nicht mehr zu kommen. 

Aufgrund des eingangs genannten Beschwerdebriefes leitete das Bundesmi­
nisterium für Auswärtige Angelegenheiten eine Prüfung ein. Im Zuge dieser 
rechtfertigte sich der Generalkonsul in Santo Domingo in der Form, daß er 
ein gewünschtes Darlehen zur Begleichung der aufgelaufenen Hotelrech­
nung nicht ohne Rückfrage bei der vorgesetzten Vertretungsbehörde hätte 
auszahlen dürfen, da sie ja schon ein solches Unterstützungsdarlehen habe. 
Si� sei aufgefordert worden, wiederzukommen, was aber nicht geschehen 
seI. 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat im Zuge der 
Erledigung der Beschwerde an die Betroffene darauf hingewiesen, daß es in 
diesem Fall angezeigt gewesen wäre, ein Depot beim Ministerium durch 
Verwandte oder Freunde zu errichten. Der entsprechende Betrag könnte 
dann in den meisten Fällen binnen ein oder zwei Tagen durch das 
Generalkonsulat ausgezahlt werden. Es sei bedauerlich, daß diese Hilfe von 
bei den befaßten Generalkonsulaten nicht angeboten worden sei. Die 
einschlägigen Instruktionen seien daher "nachdrücklich in Erinnerung 
gerufen worden, um eine möglichst rasche Hilfe für im Ausland in Not 
geratene österreichische Staatsangehörige zu gewährleisten". 

Angesichts dieser Erledigung hielt es die VA nicht für erforderlich, ein 
eigenes Prüfverfahren einzuleiten, das zweifellos nur zum selben Ergebnis 
geführt hätt�. Sowohl die Be�chwerdeführerin �Is auch der �unde�minister 
für Auswärtige Angelegenheiten wurden allerdlOgs davon lllformiert, daß 
die Angelegenheit Eingang in den Bericht an den Nationalrat finden werde. 

Die VA ist nich� �n. der Lage, die deta�l l iert vorliegend� Schilderung d�r 
Vorfälle zu venflzleren, hat aber kellleswegs den Ellldruck, daß sie 
vollkommen unglaubwürdig ist. In diesem Zusammenhang erscheint es 
zweckmäßig, darauf hinzuweisen, daß bei der VA schon wiederholt 
Beschwerden über das Verhalten von Generalkonsuln eingebracht wurden. 

Bekanntlich sind diese Funktionsträger ehrenamtlich tätig und unterliegen 
daher nicht den gleichen Weisungs- und Kontrollmöglichkeiten wie Beamte 
des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten. Es ist ferner 
bekannt, daß es nicht immer leicht ist, geeignete ehrenamtliche Konsuln zu 
finden. 
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"\nges ichts d ieser Situation kann d ie V.\ nur  nahelegen ,  der Instrukt ion und 
Betreuung der betreffenden Amts inhaber größtmögl iche Aufmerksamkeit 
z uz uwenden .  

Ebenso erscheint es angezeigt ,  Aus landsre i senden - wie es j a  schon 
te i lwei se  gesch ieht - in  mögl ichst umfassender Weise I n formationsmaterial 
zur Verfügung zu s te l l en ,  aus dem s ich e inerseits al le notwend igen 
\'ors ichtsmaßnahmen und andererse its a l l e  Mögl ichkeiten der H i l fe d u rch 
die \"ertretungsbehörden ergeben .  

D i e  V A  h a t  d i e  grundsätz l i che Erfahrung gemacht,  daß seitens des 
Bundesmin i steri ums  für Auswärtige Angelegenheiten Beschwerden über d ie  
Vorgangsweise von Botsch aften und Konsu l aten sorgfi l t ig  geprüft \\ erden .  
Jede  Befassung der  VA mit wahrgenommenen !\1 ißständen \'ersetzt das 
�1 in isteri um in  die Lage, vorhandene Sell'\ achste I l en  aufzuf inden,  
\\ eswegen auch auf  d iesem Gebiet  d ie Bürger e rmuntert \verden so l len ,  \'on 
i h rem Besch\\"erderecht Gebrauch zu machen .  Die U nt e rstützung \ on 
Staatsangehörigen bei echten :"Jot/agen im  Aus land gehört zu den 
wesent l i chen Aufgaben des auswärtigen Dienstes .  

1 . 3 Vermögensvertrag mit der ehemaligen D D R  
\'"\ 1 5  - .\A/90 Bt\1 :1 / .  4 .3  . .3 .3 . 0 1 / 37 - 1 \  . .  ,/90 
VA 1 6  - AA/90 
\'A 1 7  - AA/9C 
VA 278 - FII90 
VA 5 - AA/9 1 BM L I .  1 0 .3 . 1 49/  1 - 1Y . .3/9 1 

I m  Jah re 1 990 ,  a lso nach I ngangsetzen der deu tschen Wiedervere in igung,  
haben sich mehrere Personen an d ie  \"A wegen der Weiterge l tung des 
\'ermögenwertrages m i t  der Deutschen Demokrat ischen Repub l i k  ( D D R) 
gewandt .  

Bekannt l ich hat d i eses \'ö l kerrecht l i che Abkommen e ine ( te ihHise) 
Entschäd igung von Vermögen vorgesehen,  das Österre icher  im gen:u1I1ten 
Staat verloren haben. In Ausführung des Vertrages regelt  das Vertei l ungsge­
setz D D R  1 9 8 8  die Zute i l ung  der zur Verfügung stehenden M i ttel  an d ie  
Geschädigten du rch d ie  be im Bundesmi n i steri u m  fü r Finanzen e ingerichtete 
Bundes\·erte i l u ngskommiss ion .  

E in Tei l  der Besch\verdefü hrer  hat  i n  d iesem Zusammen hang d ie  
grundsätzl iche Klage \'orgebracht,  daß ihnen  d ie getroffene Rege lung nun  
z u m  N ac  htei l  gere icht .  Nach der WiedeITerein igung hätten s ie  j a  c i  ne  
Natura lrückste l l ung  verlangen können ,  was  aber du rch Weitergt;.I tung des 
Vertrages ausgesch lossen se i . Es  wäre daher fa lsch gewesen, daß üsterre ich 
d iesen '"ertrag überhaupt abgesch lossen habe. 

Dieser prin z ip ie l len Kri t i k  kann s ich d ie VA keinesfa l ls anschl ießen.  Sie hat 
i n  der ergangenen d iesbezügl ichen Besch\\ erdeerled igung unter anderem 
fo lgendes ausgefü h rt : 

" Bei  Absch luß  des Vertrages m i t  der  D D R  und Besch luß  des sogenannten 
Vertei l ungsgesetzes waren die rol it ischen Veränderungen des letzten Jahres 
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keineswegs vorauszusehen. Österreich hat daher nicht grundsätzlich falsch 
gehandelt, wenn es versucht hat, wenigstens eine teilweise Entschädigung 
seiner Bürger zu erreichen. Bei Fortbestand der politischen Verhältnisse wie 
sie bestanden haben, wäre dies sicher ein Vorteil gewesen und Sie haben 
durch Ihre Anmeldung ja auch zum Ausdruck gebracht, daß Sie wenigstens 
auf eine solche Entschädigung wert legten. Auch der Nichtabschluß eines 
solchen Vertrages hätte ebenfalls Kritik auslösen können, nämlich 
dahingehend, daß Osterreich nicht einmal die Chance wahrnimmt, 
wenigstens eine teilweise Entschädigung zu erreichen.". 

In diesem Zusammenhang wurde seitens der VA ersucht, 

"nicht von vornherein davon auszugehen, daß ein beschlossenes System der 
teilweisen Abgeltung von Ansprüchen, deren Realisierung vollkommen 
ungewiß ist, an sich falsch, sondern ein in der gesamten Rechts- und 
Wirtschaftsordnung üblicher Vorgang der Schadensminderung ist. Noch 
einmal : Ohne den von Ihnen jetzt so heftig krisierten Vertrag hätten Sie 
überhaupt nichts erhalten, wären nicht jene politischen Anderungen 
eingetreten, die seinerzeit niemand zu hoffen wagte" . 

Für die VA war freilich zunächst zu prüfen, ob der mit der DDR 
geschlossene Vertrag tatsächlich weitergilt. Der Bundesminister für 
Auswärtige Angelegenheiten hat dies gegenüber der VA bejaht, und dieser 
Standpunkt erscheint aufgrund der völkerrechtlichen Gegebenheiten 
unbedenklich. 

Es wurde von der VA im übrigen erhoben, daß es auch in bezug auf die 
Vermögenswerte von Bürgern der Bundesrepublik in der ehemaligen DDR 
keineswegs in jedem Fall zu einer "automatischen" Rückstel lung kommt. 
Vor allem bei geänderter Nutzung oder redlichem Eigentumserwerb durch 
DDR-Bürger soll nur ein "sozial verträglicher Ausgleich" unter anderem 
durch Entschädigung erfolgen .  In dem zwischen der Bundesrepublik 
Deutschland (BRD) und der DDR geschlossenen Einigungsvertrag findet 
sich auch die Einschränkung, daß eine Rückübertragung von Immobilien 
nicht stattfindet, wenn das betroffene Grundstück oder Gelände für 
Investitionszwecke benötigt wird. 

Die VA hat dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
na?egelegt, dem Gesichtspunkt einer möglichen Benachteili��ng österr�i­
chlscher Bürger besonderes Augenmerk zu schenken. Der Minister hat dies 
zugesagt und gegebenenfalls weitere Schritte, wie etwa die Aufnahme neuer 
Verhandlungen als möglich bezeichnet. Geg.enüber dem Bonner Auswärti­
gen Amt wurde jedenfalls erklärt, daß sich Osterreich das Recht vorbehält, 
eine Zusatzvereinbarung zu verlangen. 

Bei der Abwicklung der Materie mit dem Bundesminister für Auswärtige 
Angel.egenheiten konnte eine weitere, nicht unwesentliche Klarstellung 
herbeigeführt werden. 

Wie die VA feststellte, haben diejenigen Stellen in der DDR, an die 
Vermögensanmeldungen zu richten waren, gegenüber österreich ischen 
Staatsangehörigen oft einfach auf den Vermögensvertrag verwiesen und den 
Antrag praktisch zurückgewiesen. 
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b, w u rd e n  d a h e r  ,e i tens  d e r  Botsch aft i n  B a n n  IlE i m  zustti n d igen  d e utschen 
J u st iz m i n i ster  Vo rste l l u n g e n  erhoben,  lhß d i ese V o rg a ngswe ise  j e d e n fa l l s  
n i c h t  berecht igt  i s t ,  w e n n  d e r  ,:"nt ragst e l l cr - etwa b e i  Feh l e n  d e r  
St Ich tagsyorausset z u ngen betre ffe n d  SL1atsbLi rger'ichaft - n ic h t  u n te r  d e n  
V e rtrag b l l t  

I n  e i n e m  d e r  B esc ll\v erd ebl l e  ersc h i e n  d i es  mögl i c h , weswegen d i e  
Besch\\erdeführer i l l  \ on d e r  V,:.. e nt '> p rec h c n d  ange le i te t  \\ urde ,  

2 Bundesminister für Finanzen 

Allgemeines 

I m  Ber ichtsze i t ra u m  1 99C \\ u r d e n  den Ressnrthere i c h  d e s  B u n d e s m i n i, ters 
fü r Fi n a n z e n  betre ffe n d  4 1 4  Bcschwerdnl .l ll d i e  \ ' .\ herangetragen bz\\ . 
\" o n  A m t s  w e g e n  a u fgeg r i ffe n .  

D i e  M e h rz a h l  d e r  Bescll \v c rd e n  betra f d e n  B er e ich  d e r  E i n koill m e nsteuer  
u n d  h ier  i m beson d e rc d ie  f inanzbehörd l i c h e :" h\\- ick l u n g  d e s  Jahre,ausg le i �  
c h t') ;  o ft a u ch d ie  s u bjekt i \  a l s  nacht e i l i g  e m p fu nd e n e n  ,:" u s \\- i rk u n gen d er 
Steue rreform 1 9H H .  

-

W i e  i n  den \- orj a h re n  w u rd e  a u c h  i n  d i esem Ber ichtsze i t ra u m  d i e  \�,:.. m i t  
e i n e r  a u fb l l i g  großen A n z a h l  \' o n  Beschwerden  i m  Bere ich  des  
Geb ü h re nrechts  u n d  im Bere i c h  d e r  G r u n d erwerb,teuer  hefaßt 

Vertretung von Gemeinden im (gerichtlichen ) Abgabenexekutionsverfahren 
durch Rechtsanwälte 

Bei d er \-A s i n d  v e rs c h i e d e n e  Beschwerden ( \',\ Ne) I 1 7  - FII':iC,  \-.:" NÖ 
I H g  - FI/9C)  a n h ä n gig ,  i n  \\ e l c h e n  d i e  für d e n  ,:"bgabepfl i ch t igen  n ach d e m  
Rechtsanwaltstar if  kosten crsatzpfl i c h t igc B e i z i e h u n g  \ on A n wä l te n  s e i t e n s  
e i n i g e r  G e m e i n d e n  i m  geri c h t l i c h e n  E x e k u t i o n s\-e ria h re n  g e rügt w i rd .  

D i e  \-.:" hat ,  a u s g e h e n d  \ on d i e s e r  Prob l e m a t i k  e i n e  i n fornuti\ e 
Ste l l u ng n a h m e  d e s  Verfa s s u n gs d i e nstes i m  Bu n d es k a n z l e r a m t  e i ngehol t ,  i n  
\ve l c h e r  u n ter a n d e re m  a usgefü h rt w i rd ,  d a ß  g e m ä ß  § -' d e r  Abgabenexeku­
t i o n s o rd n u ng d ie  E i nb r i n g u n g  d e r  \ on d e n  Gemeinden  z u  erhebenden 
ö ffe n t l i c h e n  Abgabe n ,  s O \\-e i t  e s  um d ie  Vol l s treckung auf  beweg l i c h e  
körpe r l i c h e  S ac h e n ,  a u f  (gru n d b ü c h e rl i c h  n i cht  s i c h erges te l l te) G e l d forde­
rungen und a u f  A n sprüche  auf H e ra usgahe und Lei,tung bewegl i c h e r  
körpe r l i c h e r  S a c h e n  g e h t ,  sow o h l  i m  fi n a n z b e h ö r d l i c h e n  a l s  a u c h  i m  
ger ic h t l i ch e n  Vo l l s treck u n gsverhh ren m ö g l i c h  i s t .  Hicbe i  i s t  d i e  Wa h l  
z \\- i s c h e n  d e n  g e n a n n t e n  !vlög l i c h ke i t e n  i n  d a s  gesetz l i ch n i c h t  we i ter  
d eterm i n i e rte Ermessen  d e r  abgabenbcrecht igten Körpersch aft, h ier  a l so  der  
G e m e i n d e , geste l l t .  Soferne s i c h  d ie  G cb i etskö rpcrsdu ft für  d ie  
E i n b r i n g u ng im ger ich t l i ch e n  Vol l s t re c k u n gs\Trta h re n  entsch i ed e n  h a t,  
fu n g i e rt s ie a ls  betre i b e n d e  Parte i in e i n e m  geri c h t l i c h en Verfa h re n ,  Es  sei  
d ah er aus  \e rtassu ngsrech t l i c h e r  S i c ht k e i n e,wegs bed e n kl i c h ,  d aß e i n e  
G e m e i n d e  a u c h  o h n e  a u s d rü c k l i c h e  gesetz l i c h e  E r m ä c h t i g u n g  vor d e m  
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Vollstreckungsgericht anwaltliche Vertretung in Anspruch nimmt. Dies vor 
allem deshalb, weil es jedenfalls nach der Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes "für ein Handeln im Bereich der Privatautonomie 
. . .  inhaltlich keiner (besonderen) gesetzlichen Ermächtigung" bedarf 
(VfSlg. 77 1 7/ 1 975) . 

Die VA hält jedoch ihre grundsätzlichen Bedenken aufrecht, was die 
Inanspruchnahme anwaltlicher Vertretung im Zuge der exekutiven 
Abgabenforderungen betrifft. Dies deshalb, da abgesehen von 
verfassungsrechtlichen Erwägungen - die Kostenbelastung für die 
Abgabepflichtigen erheblich größer ist als bei der abgabenbehördlichen 
Exekution. Mit Nachdruck ist darauf hinzuweisen, daß die Abgabepflichti­
gen mit den gerichtlich zu bestimmenden Kosten nach dem Rechtsanwalts­
tarif zusätzlich belastet werden. Es bleibt die Frage offen, inwieweit auch die 
Gebietskörperschaften durch den anwaltlichen Honoraranspruch im Falle 
der Uneinbringlichkeit der exekutiv betriebenen Forderung zusätzlich 
belastet werden. Vom Prinzip der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sollte 
im Bereich der Abgabenvollstreckung auch unter der Berücksichtigung aller 
Steuerzahler nicht abgegangen werden. In diesem Zusammenhang sei noch 
festgehalten, daß im Bereich der Bundesabgabenverwaltung der Abgabe­
pflichtige nur dort mit Anwaltskosten belastet wird, wo ein Einschreiten der 
Finanzprokuratur unumgänglich ist. 

Verfahrensdauer 

In einer Mehrzahl von an die VA herangetragenen Beschwerdefällen ist die 
lange Dauer von Veranlagungsverfahren Gegenstand des Vorbringens (VA 
377 - FII90, VA 9 - FII9 1 ) .  

Beispielhaft und typisch sei ein Fall aus dem Zuständigkeitsbereich der 
Finanzlandesdirektion (FLD) Vorarlberg herausgegriffen, der sehr 
detaill iert und eingehend das finanzbehördliche Verhalten schildert. Der 
Beschwerdeführer legte dar, daß er mehr als ein Jahr auf den Steuerbescheid 
gewartet und dabei den Eindruck gewonnen habe, daß die Abgabenbehörde 
durch das Nachfordern von Unterlagen, die seiner Meinung nach ohnehin 
vorgelegt worden seien, eine reine Verzögerungstaktik verfolge und das zu 
einer schleppenden Behandlung seiner Einkommensteuererklärungen führe. 
Die VA stellte im Zuge der von ihr durchgeführten Prüfung fest, daß es 
zumindest im Berichtszeitraum im Bereich der Finanzverwaltung in 
Vorarlberg eine äußerst schwierige Personalsituation gab. Der Bundesmini­
ster für Finanzen wies in seiner Stellungnahme darauf hin, daß die 
vorhandenen Planstellen im Finanzamt Feldkirch mangels geeigneter 
Bewerber nur mit größten Schwierigkeiten besetzt werden könnten. Zur Zeit 
seien 20 Planstellen - verteilt auf alle Verwendungs- bzw. Entlohnungs­
gruppen - frei. Die Ursache läge darin, daß geeignete Kräfte besser dotierte 
Angebote außerhalb der Finanzverwaltung erhielten. Eine weitere 
Sogwirkung sei dadurch gegeben, daß Vorarlberger ohne zusätzlichen 
persönlichen .Aufwand .im A�sland als sogenannte "Grenzgänger" noch weit 
höhere Verdlenstmöghchkelten vorfänden. 

Fertig ausgebildete und zum Teil pragmatisierte Beamte würden aus diesem 
Grund vermehrt den Finanzdienst verlassen. Verstärkt würde dieser Effekt 
noch durch den lange währenden Verfahrenslauf vor Neuaufnahmen nach 
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dem Ausschreibungsgesetz. Die insgesamt daraus resultierende und im 
Finanzamt Feldkirch stark auftretende Personalfluktuation führe auch dazu, 
daß kaum mehr ausgebildetes Personal zur Verfügung stehe. Der 
ordnungsgemäße Dienstbetrieb könne derzeit nur noch durch aushilfsweise 
Dienstzuteilungen von Bediensteten aus anderen Finanzlandesdirektionen 
sichergestellt werden. 

Wenn das Bundesministerium für Finanzen die in den Beschwerdefällen 
aufgezeigten Mängel vor allem auf die Personalsituation zurückführt, so 
bleibt die Tatsache doch bestehen, daß sich die Steuerpflichtigen durch die 
der Bescheiderstellung vorausgehende lange Verfahrensdauer nach Ansicht 
der VA zu Recht beschwert erachten. Eine zügigere Erledigung durch die 
Finanzbehörde erscheint dennoch angezeigt. 

In diesem Zusammenhang sei noch aus der Vielzahl der an die VA 
gerichteten Beschwerden über eine verzögerte Verfahrensdurchführung 
durch die Finanzbehörden ein Beschwerdefall betreffend die Säumnis bei 
der Rückerstattung eines Umsatzsteuerguthabens hervorgehoben (VA 86 -
FI/90) . So führte eine liechtensteinische Firma Beschwerde darüber, daß die 
im Jänner 1 989 beantragte Rückerstattung eines Umsatzsteuerguthabens für 
das Jahr 1 988 erst am 23 .  März 1 990 durch das Finanzamt zurückerstattet 
wurde. Die Beschwerdeführerin wies darauf hin, daß in anderen 
europäischen Ländern die Rückerstattung der Umsatzsteuer erfahrungsge­
mäß innerhalb von drei bis sieben Monaten erfolge. Der mit der 
Angelegenheit befaßte Bundesminister für Finanzen verwies zunächst auf 
die hohe Zahl der Rückerstattung�anträge und die volle Auslastung aller 
vorhandenen Kapazitäten zur Uberprüfung der geltend gemachten 
Vorsteuerbeträge. Dennoch mußte er zugestehen, daß im konkreten Fall die 
Erledigung tatsächlich zu lange gedauert hat. 

Formulargestaltung 

Im Zuge einiger volksanwaltschaftlicher Prüfungsverfahren war das 
Erfordernis nach verwaltungsreformatorischen Maßnahmen im Interesse 
einer bürgernahen Abgabenverwaltung sehr deutlich zum Vorschein 
gekommen (VA 1 59 - FI/90). So kommt es im Rahmen des 
automationsunterstützten Einhebungsdienstes der Zollverwaltung bei der 
Nichtentrichtung bzw. verspäteten Entrichtung von Zollschulden zu 
vollautoma.tisch . ausgefertigten Ne.bengebührenbescheiden, �ie im Namen 
des für die Emhebung zuständigen Zollamtes ausgefertigt und vom 
Bundesrechenamt zentral an die säumigen Zollschuldner versandt werden. 
Wenn auch in allen schriftlichen Ausfertigungen die Bezeichnung der 
Behörde anzuführen ist, so ist es doch für den Abgabenpflichtigen sehr 
mühsam, die Adresse der bescheiderIassenden Behörde, im gegenständlichen 
Fall war es die Adresse des Zollamtes Wien, zu eruieren. Es erscheint daher 
angezeigt, daß in diesen Drucksorten nicht nur die Bezeichnung der 
Behörde, sondern auch die Adresse des bescheideriassenden Zollamtes 
ausgewiesen wird (VA 1 59 - FI/90) . 

Ein weiterer Fall (VA 209 - FI/90) für verwaltungsreformatorische 
Maßnahmen war die Ausfertigung der laufend erstellten Lastschriftanzei­
gen. Anlaß für gewisse Mißverständnisse hat der Umstand gegeben, daß die 
Angabe des zuletzt mit Bescheid festgesetzten Fälligkeitstages und des 
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aushaftenden Abgabensaldos jeweils in einer Zeile erfolgt. So erachtet die 
VA eine Umgestaltung der Kontonachrichten und Lastschriftanzeigen mit 
dem Ziel einer stärkeren Berücksichtigung der Grundsätze größtmöglicher 
Transparenz und Verständlichkeit als erforderlich. 

Unterschiedliche Behandlung gleichgelagerter Sachverhalte 

Wiederholt war die VA konfrontiert mit Beschwerdefällen, die die 
unterschiedliche Behandlung gleichgelagerter Sachverhalte durch verschie­
dene Finanzämter zum Inhalt hatten (VA 1 20 - FII90, VA 4 1 0  - FI/90). 
Für einen Beschwerdeführer etwa, der als Buschauffeur im Bundesdienst 
arbeitet, ist es nicht nachvollziehbar, weshalb die Zuerkennung eines 
Lohnsteuerfreibetrages (Werbungskosten) unter den Kollegen davon 
abhängig gemacht wird, welches Wohnsitzfinanzamt für die ·Bescheiderlas­
sung zuständig ist. Bemerkenswert ist, daß sogar innerhalb eines 
Bundeslandes die rechtliche Beurteilung von gleichgelagerten abgabenrecht­
lichen Sachverhalten divergiert. Erst die an das Bundesministerium für 
Finanzen herangetragenen Beschwerdefälle wurden zum Anlaß genommen, 
von der Zentralstelle Maßnahmen zur Erreichung einer einheitlichen 
Vorgangsweise aller Finanzlandesdirektionen bei der Berücksichtigung von 
Werbungskosten zu setzen. 

Umsatzsteuerrecht 

Einer Zeitungsmeldung war zu entnehmen, daß eine Dienstanweisung der 
Finanzlandesdirektion für Salzburg bei ausländischen Touristen zu 
erheblichem Unmut geführt haben soll. Den ausreisenden Besuchern unseres 
Landes soll die für Mehrwertsteuerrückvergütungen .!10twendige Ausfuhr­
bestätigung verweigert worden sein, weil das in Osterreich erworbene 
Produkt, etwa eine Schiausrüstung, bereits verwendet (gebraucht) war. 
Ursache der Mißstimmung sei laut Angabe der Handelskammer Salzburg 
nicht nur, daß durch diese Vorgangsweise der exportfördernde Kaufanreiz 
für die Touristen verlorenginge, sondern auch die vergleichsweise sehr 
komplizierten Abwicklungsmodalitäten für die Rückvergütung der 
Mehrwertsteuer. 

Die VA hat diese Angelegenheit zum Anlaß genommen, ein amtswegiges 
Prüfungsverfahren durchzuführen (VA 1 34 - FII90). Der Bundesminister 
für Finanzen hat in einer Stellungnahme zum eingeleiteten Prüfungsverfah­
ren mitget.eilt, .daß aufgrund der An!egung der VA die seit 1 973 vertrete?e 
RechtsansIcht Im Zusammenhang mit der Umsatzsteuerrückvergütung beim 
Touristenexport geändert wurde. Nunmehr sei der Gebrauch einer Sache 
vor der Ausfuhr für die Umsatzsteuerbefreiung unschädlich . Im 
diesbezüglichen Erlaß vom 20. Juli 1 990, GZ 09070 1 l2-N /9/90, wird 
ausgeführt, daß an der bisherigen Auslegung, nach welcher die Benützung 
bzw. Ingebrauchnahme eines Liefergegenstandes vor der Ausfuhr eine Be­
oder Verarbeitung darstellte und daher zum Verlust der Steuerfreiheit 
führte, nicht länger festgehalten wird. In Ergänzung dazu wurde gleichzeitig 
die Dienstanweisung an die Zollämter im Erlaßwege abgeändert. 

Hinsichtlich der als kompliziert bezeichneten Abwicklungsmodalitäten bei 
Ausfuhrlieferungen wird vom Bundesminister für Finanzen darauf 
hingewiesen, daß eine erhöhte Nachweispflicht für Abgabepflichtige nicht 
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zu \ ermeiden se i .  D�s VergütungsH'rbhren könne �us  Kontrol lgrü nden 
n icht e inbcher �bgewickelt werden .  

D�s yon der  VA d urchgefüh rte Prüfu ngs\'erbhren h�t  s ich soh in  dadurch a l s  
z i el führend e rw i esen ,  d�ß der Bundesmin ister fü r F i n�nzen e ine  Anderung 
der  Verwa ltungspr�x is  du rch den  Erl�ß \ om 20 .  Jun i  1 990 herbeigeführt 
hat .  

Im Zuge e ines Prüfu ngsverb hrens  wurde d ie Aufmerks�mkeit  der  VA auf 
e in  u ms�tzsteuerrecht l iches Problem im Bere ich der  Post- und Telegraphen­
verwaltu ng gel enkt (VA 1 53 - Fl/90) . Der Beschwerdefü hrer  zeigte auf, 
daß e inerseits d i e  Anbi eter im  R�hmen des BTX-Dienstes der  Post- und 
Telegraphemerw al tung h i n sicht l i ch  i h rer �n d ie Post erbrachten Le istungen 
umsatzsteuerpfl i cht ig s ind, während d ie  Benützer des BTX-Dienstes fü r d i e  
�n s i e  von  der  Post erbr�chten Leistungen ke inen  Vorsteuerabzug i n  
:'\nspruch nehmen können .  Da  d ie  Post- und Teiegraphen�nst�lt � I s  
Hohe itsbetrieb entgelt l iche Leistungen �ußerlulb e i nes Betriebes gewerb l i ­
cher  Art erbringt, ergibt s ich � I s  umsatzsteue rrecht l iche Auswirkung, wie 
auch übngens fü r den ganzen Bere ich des hrnsprechd lenstes, d�ß dem 
Cnternehmer das Herausrechnen der  Umsatzsteuer unmögl ich  gem�cht 
wird .  E ine  gesonderte ums�tzsteuerrecht l iche Behand l ung des BTX-Dien­
stes, en\'1 du rch E i nbez iehung d ieser Tätigkeit i n  den U nternehmerbereich 
der Post, w i rd - I�ut Auskunft des Bundesmin i steri u ms fü r Fin�nzen -
n icht i n  E rw ägung gezogen ,  we i l  der BTX-Dienst m i t  dem hrnsprechd ienst 
eng verknüpft ist ,  w�s s ich schon d�r�n zeigt ,  d�ß der BTX-D ienst der Post 
über das öffent l iche Fernsprech netz abgewickelt  w i rd .  Vom Bundesmin ister 
fü r f inanzen w ird z u  d iesem Problem darauf h ingewiesen,  daß eine Lösung 
d�rin l i egen könnte,  daß d ie  Post- und  Telegr�phenanstalt i n sgesamt oder 
zum indest mit dem Fernsprechd ienst (e insch l ieß l ich  des BTX-Dienstes) in 
den Cnternehmerbere ich e inbezogen werde .  Dies sei  i n  Bezug auf das  
Fernmeldewesen auch n �ch den EG-Richt l i n i en  zu r  Harmoni s ierung der 
L msatzsteuern vorgesehen . Im  Zuge der schrittwe isen :\npassung de'> 
österre ich ischen Cms�tzsteuergesetzes an  d�s EG-Recht \\ erde s ich �uch fü r 
Österreich d i e  Notwendigkei t  ergeben ,  d ie Tätigkeit  der Post- und 
Telegraphenansta l t  stufenweise i n  den Cnternehmerbereich und somit i n  d i e  
Umsatzsteuerpfl i cht e inzubez iehen .  

Wenn �uch yom Bundesm i n ister für f inanzen e ine  posit i\ e Zukunftsauss icht 
i n  d ieser Angelegenhe i t  aufgezeigt w i rd ,  so b leibt doch d ie  T�ts�che 
bestehen ,  d�ß im Berichtszeitraum und d�rüber h inaus  b is  zur Anp�ssung 
der  :\bg�bengesetze �n d ie EG-Richt l i n ien  fü r Anb ieter und  Benützer des 
BTX- Dienstes eine schwer akzeptable Rechts lage besteht .  

Zollverfahren 

Zu e iner  feh lerhaften Verzo l l u ng ist  es gekommen be i  der E infuhr  \ on 
Druckwerken (VA 1 5  - Fl/90 ) .  Der Beschwerdeführer füh rte aus ,  daß der 
Versand seiner Druckwerke i n  e inze lnen Stücken e rfo lgt se i ,  wobei der 
ersten Sendung d i e  Rechnung fü r a l l e  Te i l l i eferungen beige legt \\-�r . Be i  der  
ersten Sendung w�r i n  e iner  Kbrs ichthü l le  �ußen a rn Päckchen d ie F�ktur� 
�ngebr�cht. Weder �uf d ieser Faktura noch �uf der Sendung selbst \\-� r  e in  
H i nweis  �uf e ine Te i l l ieferung angebracht .  Aus d iesem Grund w u rde d i e  
Sendung un ter  Zugru ndelegung des  fakturierten Wertes ohne Vornahme 
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einer inneren Beschau abgefertigt. Es konnte nicht überprüft werden, ob auf 
der Zollerklärung der ersten Sendung tatsächlich der kleinere Betrag 
vermerkt war. Festzuhalten ist jedenfalls, daß es bei der Abfertigung der 
ersten Lieferung zu einer Fehlleistung gekommen ist und dem 
Abfertigungsbeamten eine so große Differenz zwischen fakturiertem und 
dem in der Zolldeklaration angegebenen Wert auffallen hätte müssen. 

Der Bürgermeister der Gemeinde Moosburg hat die VA mit nachstehender 
Problematik aus dem Bereich der Abgabenverwaltung konfrontiert : Die 
Stadt Moosburg an der Isar, Moosburger Geschäftsleute und verschiedene 
Vereine unterStützten seit Jahren das SOS-Kinderdorf in der Gemeinde 
Moosburg/Kärnten durch Sach- und Geldspenden. 

Im Berichtszeitraum waren aus dem Erlös einer Spendenaktion eine 
Schneefräse und zwei Geschirrspülmaschinen für das Kinderdorf 
angeschafft und den Repräsentanten übergeben worden. In der Folge haben 
die österreichischen Zollbehörden eine Zollvorschreibung in Höhe von 
1 0 686,40 S für die gespendeten Geräte vorgenommen. Der Bundesminister 
für Finanzen wies in seiner Stellungnahme darauf hin, daß die von einer 
ausländischen Stadt dem SOS-Kinderdorf in Moosburg gewidmeten 
Geschenke unter keine der Befreiungsbestimmungen des Zollgesetzes 1 988  
subsumiert werden können und daher die gesetzlichen Voraussetzungen für 
eine Abgabenbefreiung r:icht gegeben �ind. Der Besc�werdeführer brac�te 
der VA auch zur KenntOls, daß dem Leiter des SOS-KlOderdorfes anläßhch 
einer Amtshandlung durch Organe des Zollamtes Flughafen Klagenfurt am 
9. März 1 99 1  erklärt worden sei, er könne die Abwicklungsformalitäten von 
einer bestimmten Spedition vornehmen lassen. Nur dadurch wäre es 
möglich, den ansonsten erforderlichen Barerlag der Zollabgaben durch den 
Kinderdorfleiter zu vermeiden. Der Bundesminister für Finanzen, mit dem 
Vorwurf konfrontiert, daß eine konkrete Spedition durch die Zollorgane 
empfohlen worden sei, verwies darauf, daß die Ausfolgung der Waren nur 
dann erfolgen kann, wenn die vorgeschriebenen Abgaben zuvor entrichtet 
worden sind. Da die Vertreter des SOS-Kinderdorfes den Abgabenbetrag 
nicht sofort entrichten konnten, jedoch eine prompte Abfertigung 
wünschten, bestand nur die Möglichkeit, die Anmeldung durch eine gemäß 
§ 1 75 Abs. 4 Zollgesetz zur Nachhineinzahlung berechtigte Spedition 
einreichen zu lassen. Den Vertretern des Kinderdorfes wurde daher 
vorgeschlagen, sich an eine der in unmittelbarer Nähe der Zweigstelle im 
Gebäudekomplex des Flughafens ansässigen sechs Speditionsfirmen zu 
wenden. Eine bestimmte Spedition sei bei diesem Vorschlag nicht namhaft 
gemacht worden. 

Schwarzarbeit 

Durch eine .Beschwerdeangelegenheit (VA W 1 75 - G/89) wurde die VA 
mit dem Problemkreis "Schwarzarbeit" befaßt. Es stellte sich dabei heraus, 
daß hier die verschiedensten Behörden und zum Teil auch Gerichte zur 
Bewäl�igung dieser Problematik berufen waren . . Beim beschwerdegegen­
ständhchen Anlaßfall führte der Inhaber elOes Baunebengewerbes 
Beschwerde darüber, daß dadurch im Rahmen der Auftragsvergabe durch 
die öffentliche Hand unseriöse Mitbewerber in den Genuß von Aufträgen 
kommen. 
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D u rch d ie  u n z u re ichende Kontro l l e  der "un seriösen" Betriebe kommt es vor 
:t l l em :\Llch zu einer Verzerrung der WettbC\\ erbss i tu :l t ion und d :ldu rch :l uch 
zu  einer Ben:lchte i l igung sogenannter "s:l uberer" Betriebe. Unge:tchtet der 
korrekten und kompetenten Veranbssung :tl l er  erforder l ichen verw:t l tungs­
behörd l ichen !\bßn:thmen - die a l l erd ings erst im luchh ine in  e rfo lgten -
\Trmeint d ie  VA, d:tß d ie  Ges:tmtprob lenutik "Sch\\ :l rz:t rbe it" e iner Lö,ung 
zugefü h rt werden  muß .  So sol l ten durch d ie  Koord i n ierung der zu ständigen 
Behörden mit  den fü r d :ts Verg:tbewesen zuständigen BC:lmten im Hlfh ine in  
:l l l e  Ver:ln l :t s sungen  getroffen werden ,  um e ine  Ben:tchte i l igung sauberer  
und ord nungsgemäß geführter Betriebe zu verh indern.  

"Geheimakten" bei der Finanzverwaltung 

Am 5 .  März 1 99C \ eröffent l iclHe d ie  "Steuer· und Winscluftsbnei" 
( " SWK" , Zeitschrift für Steuerrecht /Sozi: d  recht/Wi nscluftsrecht ,  l nd u ­
s�rieverl:tg Peter Linde, Wien ,  NI'. 7 ,  Seite 1 1 ) e i nen  Artikel m i t der  
Cberschrift : "Geheinukten :tuch bei der hn:lnz\ cr\nltu ng :>" .  D:lrin  w i rd 
mi t  Bezugruhme :lu f  d ie kurz zurück l iegenden \' orgänge um d ie 
sogen:t nnten  "Sritzebkte der St:t:ttspo l izei" u nter  Berufu ng :lu f  " K reise der 
Wirtscluftstreuhändcr" d :tr:tuf \'C r\\ iesen , ,bß :luch \)?:l h rnehmungs- und 
Obsen ierungsergebn isse der F in :lnzvenv :l l tung den Betroffenen v ie lf:l ch 
unbebnnt  b l ieben und in  Akten mü ndeten ,  in die d ie St :tatsbürger keinen 
Einb l ick hätten .  I n  d iesem Z us:lmmenh:tng w i rd d i e  Fr:lge n :lch den 
"demokr:tt i schen Spie lregeln und der :tusreichenden Kontro l le  über d ie  
Be:tmten" aufgeworfen .  

Weiters wird beisp ie lsweise :tngefüh rt, w ie  d as "fe innusch ige. Komrol l sy ­
stem" des Abg:tben recht l ichen Erhebungsd ienstes ( :\ 1-:0) !unkt ion iere, 
\Hlcher " rerirhere .-\b läufe des täg l i chen Lebens" ( ;\ledienberichte über 
:tufwend ige \'eransultungen und Reisen ,  \'orgänge bei .-\uktionshäusern, 
C :ts inos ,  fuwel ieren sO\vie Gerichts:l kte) beob:tchte. Bcwnt w i rd , daß der  
AED recl� t l ich n u r  auf e iner  " internen Diens t:tl1\\ e i s ung des Bundesmin i s te­
r iums für Fil1 :tnzen :tus dem J:thre 1 978" b:ls iere .  

I n  der  Folge \\' i rd d ie  d :lneben exist ierende "Prüfs tc l ie  Str:tfsachen" krit isch 
be leuchtet, welche vermutete Steuersünder  "überbl l s:trt ig besuche" und , ie 
d :tbei :tuch h i lf los "E insch üchterungen , Kreuzverhören u nd Suggestid'r:l­
gen" aussetze .  

Ferner w i rd i n  dem gen:tnnten Art ike l  auf d ie  "undemokrati sche 
E in richtu ng" des sogenann ten "Grünen Bogens" \ env iesen .  D ieser sei  e in  
besonderer  Aktenvermerk der  Steuerprüfer, der  "ohne Wissen des geprüften 
Steuerz :lh lers" in der Regel unqu :l l i fiz iert - näml ich  in  einer Form \ on 
\'on'erurte i l ung  - Hinweise für d ie  Steucrs t r:tfste l le  en th :l l te .  

Sch l ieG l ich w i rd beklagt ,  d :tß im  l uge der  "forcierten Krim inal i s ierung der 
Steuerz:lh ler" d ie  v ie lbch u nbekannte Zentr:tle F i runzstr:tfbrtei :t l s  
"gehe imes steuer l iches Vorstr:tfenregi ster" exis t iere ,  deren Ti lgungspr:tx i s  
n icht n :tchprüfb:tr se i .  

D ieser Art ikel  der SWK wurde in  mehreren T:tgeszcitu ngen prominent  
z i t iert und erregte i n  e inem größeren Umfang öffent l iche Aufmerksamkeit .  
Es fo lgte e ine e insch l ägige Berichterst:lttu ng im I\:tchrichtenm:tgnin 
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1 04 

"Profil" (Nr. 1 3  vom 26. März, Seite 3.�) sowie ein gemeinsames Aufgreifen 
der Thematik durch den "Verein der Osterreichischen Steuerzahler" sowie 
die Präsidenten der Wiener Rechtsanwaltskammer und der Kammer der 
Wirtschaftstreuhänder in einer Pressekonferenz am 9 .  Mai. Dabei wurde 
mehr Transparenz gefordert, da die Steuerzahler oft nicht wüßten, was das 
Finanzamt über sie wisse. Sie seien gegen die undurchsichtigen Methoden 
der Steuerfahndung machtlos. Besonders wurde auf die Auskunftspflicht der 
Behörden und das Recht auf Akteneinsicht hingewiesen ;  es gebe jedenfalls 
viel "Geheimniskrämerei" und es fehle noch vieles an einem rechten 
Demokratieverständnis. Der Präsident des Vereines Österreichischer 
Steuerzahler wandte sich laut den in diesem Zusammenhang erschienenen 
Medienberichten auch gegen die existierende "Bespitzelung" vor allem im 
Zusammenhang mit der Tätigkeit des AED. 

Im Herbst des gleichen Jahres erregte der geschilderte Themenkreis 
nochmals öffentliche Aufmerksamkeit durch eine mehrmalige Berichterstat­
tung in der Tageszeitung "Standard" (Ausgaben vom 2 1 .  September, 
22. Oktober und 3 .  November) . Hier wird zuletzt berichtet, daß der 
"geheimnisumwitterte Grüne Bogen" mit Erlaß vom 1 1 . Juli aufgelassen 
worden sei, daß aber die darin enthaltenen Informationen zuvor auf interne 
Aktenvermerke übertragen wurden. Die St�uerberaterin und steirische 
Nationalratsabgeordnete Cordula Frieser (OVP), welche auch in der 
"SWK" sowie der "Presse" vom 3 1 .  Oktober zu Wort kam, forderte in 
diesem Zusammenhang - laut der zuerst genannten Zeitung - die 
Offenlegung aller Steuerinformationen und verlangte die "Abschaffung der 
anonymen Anzeige". Es dürften der Steuerbehörde keine "unkontrollierten 
Geheimdienst-Aktivitäten" mehr gestattet werden. 

Die VA hat unmittelbar nach dem Erscheinen des eingangs genannten 
Artikels beschlossen, ein amtswegiges Prüfungsverfahren gemäß Artikel 
1 48a Abs .  2 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG) zum dargelegten Problem­
kreis durchzuführen. Dies erschien aus mehreren Gründen angezeigt. Die 
geschilderten Vorwürfe mußten den Eindruck hervorrufen, daß die 
Finanzverwaltung bei der Erfassung von Steuerdelikten wenn schon nicht 
gesetzwidrig, so doch zumindest unfair v��gehe und dabei Grundsätze des 
demokratischen Rechtss�.aates verletze. Uberdies lag damals eine stark 
erhöhte Sensibil ität der Offentlichkeit durch die Affäre um Geheim-(Spit­
zel)Akten der Staatspolizei vor, sodaß auch aus diesem Grund eine schwere 
Störung im Vertrau�n zwischen d�n Bürger� und der Verwaltung zu 
befürchten war. Die VA hat J a  nach Ihrer verfassungsgemäßen 
AufgabensteIlung nicht nur allen ihr bekannt gewordenen Mißständen in der 
Verwaltung nachzugehen, sondern auch dazu beizutragen, daß eine Störung 
des Vertrauensverhältnis zur Gesetzesvollziehung im Sinne der demokrati­
schen Rechtsstaatlichkeit wieder beseitigt werden kann. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens wurde eine ausführliche und mehrfach 
ergänzte Berichterstattung des Bundesministers für Finanzen angefordert. 
Nach persönlicher Kontaktnahme mit dem Bundesminister für Finanzen 
wurden mehrere umfangreiche Einvernahmen leitender Beamter durch den 
nach der Geschäftsverteilung federführenden Volksanwalt Dr. Herbert 
Kohlmaier durchgeführt. Es wurden die zur Anwendung gelangenden 
Dienstanweisungen und Erlässe angefordert sowie einschlägige Akte 
eingesehen . 
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Im Zuge des Prüfungsverfahrens entstand der Eindruck, daß den 
Erkundungen der VA - offenbar aufgrund einer entsprechenden Weisung 
des Ministers - kooper�tiv und offen begegnet wurde. Di�s eq�ibt sich .nicht 
zuletzt daraus, daß nicht versucht wurde, UnzulänglIchkeiten bel der 
Absicherung rechtsstaatlicher Grundsätze zu verbergen. Es wurde auch 
spontan die Bereitschaft bekundet, Anregungen der VA zur Verbesserung 
der sogenannten "Transparenz" zu entsprechen ; hierauf wird noch 
zurückzukommen sein. 

Die wichtigsten Ergebnisse des Prüfverfahrens werden in der Folge derart 
dargestellt, daß die Hauptpunkte der Kritik angeführt und die dazu 
getroffe�en Feststellungen sowie Beurteilungen angefü.hrt werden. Danach 
erfolgt eine zusammenfassende Darlegung des Ergebnisses samt Vorschlä-
gen der VA. . 

1 .  Kritikpunkt : Existenz von Geheimakten 

Unter Geheim- oder "Spitzel" -Akten wären Akten(teile) zu verstehen, 
deren Existenz dem betroffenen Bürger nicht bekannt ist, deren Inhalt ihm 
nicht (vollständig) zugänglich ist und die dennoch gegen ihn verwendet 
werden. 

In diesem Zusammenhang konzentrierte sich das Interesse der VA auf den 
sogenannten "Grünen Bogen" und die Akte des Abgabenrechtlichen 
Erhebungsdienstes. 

Bei dem "Grünen Bogen" handelt es sich um einen Aktenvermerk (A V, 
Lager Nr. Bp6) über Umstände, die bei Betriebsprüfungen vom Prüforgan 
festgestellt werden, von Bedeutung für das gesamte Vorgehen der 
Abgabebehörde, aber nicht unmittelbar im Ermittlungsverfahren oder für 
den Prüfungszeitraum auszuwerten sind. Es geht dabei zB um die 
Beurteilung der Einbringlichkeit von Nachforderungen im Zusammenhang 
mit der wirtschaftlichen Lage des Betriebes oder - hier im Vordergrund 
stehend - um Feststellungen, die einer strafrechtlichen Beurteilung durch 
die zuständige Behörde (StrafsachensteIle) zu unterziehen sind. Weiters 
��rden hier auch Hinweise festgehalten, welche bei Folgeprüfungen 
(Uberprüfungsveranlagungen oder bei der Feststellung künftiger Besteue­
rungsgrundlagen) von Bedeutung sind. 

Bei der Beurteilung dieses AV - der früher zur leichteren Erkennbarkeit in 
grüner Farbe gehalten war - ist die Zeit vor und nach dem 1 .  Juli 1 988  zu 
unterscheiden, an welchem die "Dienstanweisung Betriebsprüfung" (DBP, 
Abschnitt 5 . 8 .3 , veröffentlicht im Amtsblatt der österreichischen Finanzver­
:valtung 1 988/ 1 03) in �aft trat. Ab .diesem Zeitpunkt ist nich� mehr bei 
Jeder der ca. 25 000 biS 28 000 Betnebsprüfungen pro Jahr ein AV für 
finanzamtsinterne Zwecke anzulegen .  

Von Bedeutung ist für den Prüfgegenstand nicht nur die mit der DBP 
erfolgte Normierung der Vorgangsweise, sondern vor allem die Frage, ob 
der A V - welcher in einem Exemplar mit der Berichtsausfertigung in den 
Veranlagungsakt gelangt - der Akteneinsicht zugänglich ist. 

1 05 
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Die V � hat festgestell.t, daß das Recht auf EinsichtnahIl!-e mit de� gena�nten 
DBP Olcht ausdrückhch geregelt wurde und daß es dlesbezüghch bel den 
einzelnen Finanzämtern zumindest Unklarheiten gegeben haben dürfte bzw. 
noch geben könnte. Zweifellos existieren Fälle, wo die Einsicht in den 
"Grünen Bogen" kurzerhand verweigert wurde, was eine Hauptursache des 
entstandenen Unmuts sein dürfte . (Der Aktenvermerk ist mit dem Untertitel 
versehen : "Nur für das Finanzamt bestimmt") .  Das Bundesministerium für 
Finanzen vertritt nunmehr den Standpunkt, daß der AV im Rahmen der 
Bestimmung des § 90 Bundesabgabenordnung (BAO) und der dort 
gegebenen Einschränkungen grundsätzlich der Akteneinsicht unterliegt. 
Dies wurde auch aus dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
8. April 1987 (Zahl 84/ 1 3/0276/ 1 3) abgeleitet. 

Im Zuge seiner Stel lungnahme hat der Bundesminister für Finanzen betont, 
daß die DBP vor ihrer Erlassung mit Vertretern der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
eingehend diskutiert wurde und daß dabei zahlreiche Vorschläge dieser 
Körperschaften Berücksichtigung fanden. 

Eher als beim sogenannten "Grünen Bogen" als Produkt der Betriebsprü­
fungen wäre es nach Auffassung der VA angebracht, bei den Unterlagen des 
Abgabenrechtlichen Erhebungsdienstes (AED) von "Geheimakten" zu 
sprechen. 

Rechtsgrundlage für den Einsatz des AED sind die Bestimmungen der BAO, 
welche in § .1 1 4. die Abgabenbehör?en bea�ftragt, darauf zu achten, daß al�e 
Abgabenpfhchugen erfaßt und gleichmäßig behandelt werden bzw. daß die 
Abgaben nicht zu Unrecht verkürzt werden. Zu diesem Zweck ist alles, was 
für die Bemessung der Abgaben wichtig ist, sorgfältig zu erheben ; die 
entsprechenden Nachrichten sind zu sammeln, fortlaufend zu ergänzen und 
auszutauschen. 

In seiner ersten Stellungnahme hat der Bundesminister für Finanzen 
gegenüber der VA den Standpunkt bezogen, daß es im Zuge der genannten 
Tätigkeit dieser Dienststelle "jedoch nicht zur Anlage von ,AED-Akten' im 
Sinne eines Geheimaktes über einen bestimmten Abgabepflichtigen 
komme" . Das Ergebnis der Ermittlungen sei ja "unmittelbar an die 
zuständige Behörde weiterzuleiten" und werde dem Betroffenen "letztlich 
in Form eines Steuerbescheides vorgehalten" . 

. 
Diese Auskunft erschien nicht voll befriedigend, da offenkundig und auch 
aus dem Gesamtzusammenhang der Stellungnahme zu erschließen war, daß 
ein Akt des AED gesondert existiert und nach Abschluß der Erhebungen 
nicht voll in den "normalen" Steuerakt integriert wird. Es wurden daher 
diesbezüglich die Nachforschungen vertieft und Akten des AED 
angefordert. 

Als Ergebnis ist festzustellen, daß das Resultat der Recherchen des AED -
welche zum Teil umfangreich sind und das Einholen von Auskünften, 
Vertragstexten, Nachforschungen einschließlich Nachschau, Presseberichte, 
Meldeu�terlagen etc. umfassen - i� eine� Erhebungsbe�icht zu.samme�ge­
faßt Wird, der an das zuständige FlOanzamt geleitet Wird. Dieser 
Sachverhaltsmitteilung sind wichtige Erhebungsunterlagen (zB Vertragsaus-
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fert igungen, N i ederschriften ,  Abrechnungen etc . )  be izusch l ießen .  Beim 
AED verble ibt ein komplettes Konwlut,  welches i n  einem neutr:t 1 en 
Umschlag ( Mappe zur  E inordnung gelochter B l itter) geord net  i s t .  Auf  
d iesem Cmsch lag i s t  l ed ig l i ch  e ine  fortbufende Zahl angebracht. Im  In neren 
befindet  sich der Umschlag "Arbeitsbogen" ( Lager 0J r. Bp2 der 
F inanzbndesd i rekt ionen) ,  auf welchem neben " ..... rbei tsverrnerken ua .  
Rubriken für  den Namen des  Prüfers , d as zuständ ige F inanzamt  und d ie 
Daten des Abgabepfl ichtigen aufsche inen .  

Was  nun e inen "geheimen" Charakter d ieser Akte d e s  A.ED betrifft , wäre 
festzu ste l len : 

E in  \"ers ierter oder d u rch e inen Steuerberater un terstütz ter ...... bgabenpfl icht i ­
ger i s t  i n  der Lage z u  erkennen ,  daß e in Verfahren bzw. ei nzelne Schri tte 
desselben durch Erhebungen  des A.ED :l usgelöst wurde (n ) .  Der Bericht 
d ieser Stel le ist e insch l ieß l ich der Behördenbeze ichnung dem Akt des 
F inanzamtes zu entnehmen .  

Auf  Befragen haben d i e  zuständ igen le i tenden Be:lmten dn " l i n i s teri ums  
erk lirt ,  daß  :l uch der  eigene Akt  de s  AED :luf Verlangen "selbstwrständ­
l i ch" der Aktenei ns icht u nter l i ege. Al lerd i ngs en tstand be i  der VA der  
E indruck,  d :lß e ine  solche Offen legung i n  der  Pr:l x i s eher se l ten s tattfinden 
und mehr theoret ischen Charakter haben d ü rfte. In der  Durchfüh rung 
abgabenrecht l icher Verhhren \v ird s ich a l l e rd ings der  Betroffene eher 
veran laßt  sehen, die erhobenen Vorwürfe sachl ich zu widerlegen, als der  
Frage näher  nachzugehen,  :luf  we lche  Weise d ie Abgabenbehörde Kenntn i s  
von den Sachwrha l ten erh ie l t .  

Im  Z uge des Prüfungsverhhrens  der  VA ergab s ich ke in  H inweis  darauf, 
daß außer den behandel ten Unterlagen \\ eitere ...... kte über Steuerpfl icht ige 
gefüh rt werden,  d ie - i m  wei testen S inn  - al s  "gehe im" bezeichnet werden 
könn ten . Vie lmehr  e rgab s ich der deut l iche E indruck, daß schon aus 
prakti schen Gründen der G ru ndsatz der Aktene inhe i t  beim zuständ igen 
Finanzamt konsequent  e ingehalten w i rd .  

2 .  Kritikpunkt :  Rechtswidrige "Bespitzelung, unkontrollierte "Geheim­
dienst-Aktivitäten' , 

Unt e r  Bespitze l u ng d u rch e inen Gehe imdienst  wären staat l iche Aktiv i täten 
z u  verstehen, die ohne ausdrück l iche gesetz l iche Anordnung  und ohne 
ausreichende Kontro l le der Sammlung von Informationen über die Bürger 
d ienen ,  d ie  gegen d iese wrwendet werden .  Dabei würde  e ine n icht 
d urchschaubare Behördenorgan i sat ion agieren .  

Wie  bereits erwähnt  wurde,  erte i l t  der Gesetzgeber in  der BAO 1 96 1  
(§§ 1 1 4 ,  1 43 ,  1 44 b i s  1 46) den  Behörden e inen ausdrück l ichen " ..... u ft rag zum 
akt iven und umhssenden Sammeln von  Informat ionen.  I n folge d ieser k laren 
Anordnung i s t  zunächst  e in  Vergle ich mit  s taatspo l ize i l ichen Akt iv itäten -
wo e ine  zeitgemäße kl are Norm ierung verm i fh w i rd - n icht  zu l äs s ig  bzw. 
wäre sogar e ine Nachläss igke i t  bei Erfü l l ung d ieses Auftrages zur  
Nachr ichtensamm lung  se inerseits  e in  Gesetzesverstoß. 
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Im Gegensatz zur Behauptung im eingangs zitierten Artikel der "SWK" ist 
die Tätigkeit des AED in den Abschnitten 7 und 8 der "Dienstanweisung 
Betriebsprüfung" in einer veröffentlichten Rechtsnorm (Verordnung im 
materielle� Sinn) umfassend ge�eg�lt. Dabe! ist (Abschnitt 7. 1 . . 6 bzw. 7.2.�.) 
ausdrückhch festgelegt, daß In Jedem Einzelfall des Täugwerdens ein 
aktenmäßig festgehaltener (siehe oben) detaillierter Erhebungs- oder 
Nachschauauftrag vorliegen muß. 

Der AED ist als Element der Außenprüfungsdienste in der Aufbaustruktur 
der Finanzämter den Betriebsprüfungsabteilungen zugeordnet. Dabei ist für 
jede Gruppe einer Betriebsprüfungsabteilung ein sogenanntes "AED-Or­
gan" vorgesehen. Bei der Großbetriebsprüfung ist der AED in einer Gruppe 
zusammengefaßt. 

Der zentrale AED bei den Finanzlandesdirektionen ist in erster Linie für die 
Sammlung von Informationsmaterial, das bestimmte Gruppen von 
Abgabenpflichtigen betrifft (zB Vortragende, nicht ordnungsgemäß 
registrierte Unternehmungen, Anbieten von Dienstleistungen in Inseraten 
etc.) und für die Beschaffung von Kontrollmaterial für den Finanzlandesdi­
rektions-Bereich zuständig. 

Im Prinzip kann festgestellt werden, daß die für Erhebungen zuständigen 
Organisationsein�eiten zwar .ges?ndert organisiert, aber (al� mit Sonderauf­
gaben betraute Hilfsorgane) In die Behördenstruktur der Finanzverwaltung 
grundsätzlich voll integriert sind. Sie sind insbesondere von der allgemeinen 
Weisungs- und Kontrollstruktur (Hierarchie der Verwaltung) nicht 
ausgenommen ; das Ergebnis ihrer Arbeit findet - soferne es von Relevanz 
ist - in der Tätigkeit der Finanzbehörden einen ordnungsgemäßen und der 
Verfahrenskontrolle unterliegenden Niederschlag. 

Grundsätzlich sind dem Nachforschungsauftrag der Abgabenbehörden 
keine Grenzen gesetzt und sie sind demnach verpflichtet, alles zu tun, was 
der Sachverhaltserhebung dienlich ist. Sie können dabei jedenfalls auf alle 
Informationen zurüc�greifen, die öffe.ntlich zugänglic� sin? ; inwieweit 
andere Behörden Hilfestellung zu leisten haben, ergibt Sich aus den 
einschlägigen Vorschriften (vgl. insbesondere § 1 58 BAO). Weiters sind im 
Abgabenverfahren gesetzliche Verschwiegenheits- und Geheimhaltungs­
pflichten sowie der Datenschutz grundsätzlich zu beachten. 

In diesem Zusammenhang soll besonders erwähnt werden, daß die Praxis 
verbreitet ist, auffällige oder bedeutend hohe Aufwendungen, die im 
Rahmen von Prüfungsmaßnahmen bekannt werden, daraufhin zu 
untersuchen, ob die daraus erkennbare Lebensführung mit dem Einkommen 
in Einklang zu bring.�n ist, welches steuerlich erfaßt ist. Es ist verständlich, 
wenn eine derartige Uberprüfung von Bürgern als "Schnüffelei" empfunden 
wird. Auf der anderen Seite ist eine wahrnehmbare Diskrepanz zwischen 
Lebensführung und versteuertem Einkommen bzw. Vermögen natürlich 
geeignet, den V erdach�. der Abgabenverkürzung hervorzurufen und die 
gesetzliche Pflicht zur Uberwachung (§ 1 1 4 BAO) auszulösen. 

Im Zuge ihres Prüfverfahrens stieß die VA unter anderem auf die (laut 
Angabe des Ministeriums nicht mehr geltende) Praxis, die Registrierung zB 
von Jachten durch die Behörde den Finanzämtern zu melden. Dem Einwand 
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der  Bedenkl i chke i t  d ieser Vorg;lI1gswei �e w u rde  ent gegengehalten , daE das 
betreffende amtl iche Register öffen tl i ch  e imehbar i s t ,  sodaß keine 
persönl ichen Umstände in e iner  u nzu läss igen Weise geoffenbart wu  rden .  

Be i  nä herer D u rch leuchtung der  Prnis der  Abgabenbehörden s ind fü r d ie  
VA al l e rd i np Zweifel entswnden,  ob d ie  C renzziehung fü r d ie behörd l iche 
Erhebungstätigkeit in jeder Hin s icht korrekt gehandl13bt wird.  Im e inze lnen 
geht  es um d i e  :\nwendung der  1 .. 1 3  und I - H R·\O.  

Hier  w i rd normiert ,  (bß jedermann verpfl ichtet ist ,  jede Auskunft zu 
erte i l en ,  wenn d ie Behörde E rhebungen v on Tatsachen v orn immt ,  \\ e lchc 
fü r d ie Bemes sung  von Abgaben maßgebend s ind .  

Es hande l t  s ich a l so  um e ine Vorschr ift ,  we lche  a l le  n i ch t  d u rch Gesetze 
ganl besonders gesch Utzten Yertrau l ichke i t s- oder Cehe im l13 l tungsH' rhält­
n i s,e gegenUber  der  nachforschenden :\bgabenbehiirdc aufhebt. D ies ste l l t  
e inen - vom Gesetzgeber fre i l i ch gt'\vol lten - sehr weitgehenden E I ngriff 
in d i e  Pri\ atsphäre der Bü rger dar .  

:'\ ach Auffassung der V.-\ darf d iese Best immung nu r  so amgelegt werden ,  
daß d ie  a l lgeme ine  Auskunftspfl icht  led ig l ich dann besteht,  wenn es  u m  d ie  
Verhältn isse e ines konkreten Abgabepfl idnigell geht .  

0i icht  d Urfte h i ngege n § 1 43 BAO he rangezogen \\ erden,  um d u rch  
\ erlangte Auskunfte überhaupt erst potent ie l le  Abgabepfl i chtige ausfi nd ig 
zu machen.  Dem nach wäre a lso zB  e ine Erhebung bei e inem Cnternehmen 
unzu l äss ig ,  bei  der  Betriebsun terlagen aussch l ieß l ich zu dem Zweck \crlangt 
werden ,  Geschäftspartner aufzufinden ,  die a l l enfa l l s  i hren Erk lärungs- und 
Offen legungspfl ichten n icht ordnungsgemäß na c hgekommen s ind .  

Ebenso ist se i tens  der  \-A festzustel l en ,  da !) auch d ie in § I -H BAO 
vorgesehene Nachschau bei Personen ,  d ie  n icht Bücher oder Aufzeichnun ­
gen zu  fU h ren haben , led ig l ich dann  stattfinden darf, wenn  e s  um d i e  eigene 
Steuerpfl icht des von der  Nachschau Betroffenen geht. 

Hingegen ist es e indeut ig z u läss ig ,  wenn im luge einer Betriebsprüfun g 
bestimmte geltend gemachte Aufwendungen ( .-\b�etzposten) zum :\n Iaß 
genommen werden ,  auch beim derart hekanntgewurdenen Empfänger d ie  
ord n ungsgemäße Abgabenentr ichtung zu  UberprUfen .  D iesem Zweck d ient  
d ie  gängige " Kontro l lm i tte i l u ng" al1 das fU r den Geschäftspartner 
zuständ ige fi mnzamt .  Ebensn ist  es - wie bere i ts erwähnt  - mtUrl ich 
zu läss ig ,  wenn der  AED al lgemein z ugängl iche Informat ionsque l l en  - wie 
zB  das s ichtbare Auftreten von sogenannten " U -Boot-Betrieben" - zum 
"-\n laß \ on ]\'achforschungen n i mmt .  Das gle iche g i l t  fU r öffent l iche 
behörd l iche (ger icht l iche)  Verfahren ,  fUr  Register, amt l i che Verze ichn isse 
etc .  I n  a l l  d iesen Fäl len wird keine spez ie l l e  M i tw i rkung unbete i l igter Dritter 
\ e rlangt .  

Diese k lare G renzz iehung ist offenbar in der Praxis n icht d u rchgängig 
beachtet worden .  H iefu r l iefert etwa der E rl aß des Bundesmin i steriums  fU r 
F inanzen vom 29 .  "-\ugust I n S ,  GL: 8S / 1 70 1 l 1 - IV /5 / S 4 ,  einen deut l ichen 
Hinweis .  Hier  mußte d ie  fimnzlandesd irekt ioll fUr  Wien , Niederösterre ich 
und Burgen land da rüber beleh rt \verden ,  daß e in A.uskunftsverlangen nach 
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§ 1 43 BAO ein Tätigwerden im Rahmen des gesetzmäßigen Wirkungsberei­
ches voraussetzt. Anlaß dieser KlarsteIlung war, daß der Abgabenrechtliche 
Erhebungsdienst der Großbetriebsprüfungsabteilung des Finanzamtes für 
den 1 .  Bezirk in einem Stadium, wo es erst um die Feststellung möglicher 
Abgabepflichtiger ging, Erhebungen bei einem Medienunternehmen, bei 
einer Versicherung und einer Hochschule durchführte. Es ging dabei nicht 
um die Abgabepflicht der von der Erhebung betroffenen Einrichtungen. Die 
Abgabepflichtigen konnten nicht schon angegeben werden, sondern sie 
sollten über den Weg der Auskunftsersuchen erst in Erfahrung gebracht 
werden. 

Im Zuge der eingangs erwähnten Einvernahmen mit leitenden Beamten des 
Ressorts wurde zugegeben, daß es in der Vergangenheit wiederholt zu 
Recherchen kam, für die noch kein Anlaß vorlag, welcher geeignet war, die 
behördliche Zuständigkeit auszulösen. 

Eine derartige exzessive Anwendung des zur Nachforschung dienenden 
gesetzlichen Instrumentariums ist unzulässig und stellt einen Verstoß gegen 
das rechtsstaatliche Prinzip dar. 

3. Kritikpunkt : Rücksichtsloses bzw. gesetzwidriges Vorgehen der "Prüf­
stelle Strafsachen" 

Sogenannte "Prüfungsabteilungen Strafsachen" sind bei sieben Finanzäm­
tern in den Bundesländern eingerichtet und mit speziell ausgebildeten 
Bediensteten besetzt. Sie haben besonders schwerwiegende Finanzvergehen 
aufzudecken sowie zu verfolgen und werden grundsätzlich als Organ der 
Finanzstrafbehörde tätig. Sie können alle im Finanzstrafgesetz (bzw. der 
BAO) eingeräumten Befugnisse anwenden. Die für sie geltende 
Dienstanweisung (Dienstanweisung-PAST) regelt unter anderem die 
Vorgangsweise bei Erhebungen, Nachschau, Buch- und Betriebsprüfungen, 
Zeugeneinvernahmen, Augenscheinen, Festnahmen, Beschlagnahmen sowie 
bei Haus- und Personendurchsuchungen. All dies hat der Sachverhaltsfest­
stellung bzw. -aufdeckung sowie der Beweissicherung in gravierenden 
Fällen zu dienen. 

Es liegt auf der Hand, daß die behördliche Vorgangsweise in diesem Bereich 
auf größte Sensibilität bei den Betroffenen Stößt. Die den Beamten 
ausdrücklich aufgetragene �chonung berechtigter" Interess�n sowie �ie 
gebotene RückSichtnahme Zieht Grenzen, deren Uberschreltung nur Im 
Einzelfall überprüft werden kann. 

Die VA war im gegenständlichen Prüfverfahren aufgrund der nur allgemein 
formulierten Kritik nicht in der Lage, generelle oder strukturelle Mängel 
festzustellen. 

Wird eine pflichtwidrige Vorgangsweise vermutet oder wahrgenommen, 
kann daher nur die Beschwerde als Form der Anrufung der VA im Einzelfal l 
Abhilfe schaffen. Hiezu sei bemerkt, daß derartige Fälle immer wieder 
behandelt werden und ihren Niederschlag in den Berichten an den 
Nationalrat fanden. Es finden hier auch amtswegige Prüfungsverfahren 
statt. Es kann daher Bürgern, die Rechtsverletzungen oder eine 
rücksichtslose Vorgangsweise der Finanzstrafbehörde wahrnehmen, nur 
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nahegelegt werden ,  von i h rem Beschwerderecht - auch an d ie  \'A -
Gebrauch zu  machen .  

4. Kritikpunkt : Beachtung anonymer Anzeigen 

Die Anzeige,  a l so d i e  M itte i l ung e ines Bü rgers an d ie Behörde, daß jemand 
s ieh e iner  Gesetzesübertretung schu ld ig  gemacht habe ,  i s t  ganz a l l gemein  
aus der Rechtspflege n icht wegzudenken . Die  Behörden s ind bei Erfü l l ung 
i hrer Aufgaben weitgehend auf  d ie Wah rnehmungen der Bevö lkerung 
angewIesen,  

Dies gi l t  i nsbesondere,  \venn der Anzeigende Gehhrdu ngen der 
Al lgemeinh eit oder einer Verl etzung der e igenen Rechtssphäre abwenden 
wi 1 1 .  

D i e  Anzeige \'on F inannergehen w i rd h ingegen i m  öffent l i chen Be\\" ußtsein 
anders bewertet, was ganz offens icht l ich mit  der E i nschti tzung derart iger 
\�erstöße - man denke an den Begriff des  sogenannten " Kal a l iersde l i ktes" 
- überhaupt zu tun  hat .  Es hat s ich sogar e ine  gewisse ,  seh r problemat ische 
So l id aritti t  der Steuerzah ler  entwickelt ,  d ie s i ch g leichsam gegense i t ig I'or 
e inem n icht  akzeptierten Zugri ff des F i skus  schützen I\'o l len und e ine  
Anze ige a l s  Bruch  d ieser So l i darittit und , ,\ 'ernaderung" \\ erlen . 

Dies  wird besonders so empfunden ,  wenn e ine  .-\nze ige anonym erfo lgt und  
der Anzeigende sozusagen n i ch t  zu  se inem Schri t t  "stehen" \\ i 1 1 .  I\' i ch t  zu  
unrecht wird auch vermu tet, daß h tiufig  h in ter e i nem solchen Sch ritt 
\\ e niger das Streben nach Gerecht igkeit steht, als die Absicht ,  dem 
Angeze igten zu  schaden - etwa ,  we i l  man  s i ch  an ihm für e t\vas dehen w i l l .  

D ie  VA muß  a l l e rd ings au s  Gründen der  Reehtsstaat l ichkeit und  der 
Wahrung des Gemeinwohls  ab lehnen ,  a l lb l l ig abzu l ehnende Moti\ e I'On 
An ze igen be i  i hren Beu rte i l ungen des Vorgehens der Behörden i n  Betracht 
zu z iehen .  Ganz abgesehen da\'on ,  daß es hier auch d u rchaus  leg i t ime 
Beweggründe geben mag etwa der  U ll \v i l len e ines ko rrekten 
Steuerzah lers, der sieh über e ine  Be\'orzugung des Ljnehrl i chen bei Tragu ng 
der a l lgemei nen Lasten empört - �,rgibt  s ich aus dem weiter oben 
dargestel lten Gesetzesauftrag z u r  Uberwaeh ung der g le ichm:ii'\ igen 
Erfassung a l ler Abgabepfl i cht igen d i e  e i ndeut ige Pf l icht der Abgabenbehör­
den zur Beachtung al ler e i n langenden :\nzeigen .  

Es i s t  ev ident ,  d aß v ie le  derartige H inwei se z u r  Aufdeckung von 
:\bgabevergehen füh ren .  E ine  unbegründete Anze ige kann fre i l i ch zu  
beschwer l ichen,  für den  Betroffenen unangenehmen und  n i ch t  gerechtfer­
t igten N achforsch ungen sowie zu  Unan nehml ichkeiten wrsch iedenster Art 
fü h ren .  Auch h ie r  g i l t ,  daß es j edem Abgabepfl i cht igen freisteht,  e ine  
Beschwerde e inzubr ingen,  wenn e r  vermeint ,  daß e ine  offenkund ig  
u ngerechtfertigte, n icht mi t  entsprechender Subs tanz ausgestattete und 
ha l t lose Anze ige z u  unangemessenen ;'\!achforsch ungen füh rte .  Diesbezüg l i ­
c h e  Beschwerden wurden schon w iederho l t  an d ie  V A  herangetragen .  

Anzumerken s e i  noch,  daß d i e  Finan zbehörden auch  d ie bebnntgegebene 
Identität e ines Anzeigers gegenüber dem Betroffenen n icht  preisgeben, \\ enn  
d ies  de r  Anzeiger wünscht oder au s  den  Umsttinden z u  schl ießen i st ,  d aß  
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gegebenenfalls seine berechtigten Interessen geschädigt würden (§ 48a bzw. 
§ 90 Abs . 1 und 2 BAO) .  

5.  Kritikpunkt : Kriminalisierung durch ein geheimes steuerliches Vorstrafen­
register 

Es existieren zahlreiche Vorschriften, welche - wie in der allgemeinen 
Strafrechtspflege - die Registrierung von Vorstrafen im finanzstrafrechtli­
chen Bereich sowie die Beachtung dieser bei behördlichen Verfahren regeln 
(Finanzstrafgesetz, Gewerbeordnung, Kreditwesengesetz, Fremdenpolizei­
gesetz, Paßgesetz, Wirtschaftstreuhänder-Berufsordnung etc.) . Es ist daher 
geradezu absurd, von einem "geheimen" Register zu sprechen, denn die 
Finanzbehörden sind verpflichtet, die entsprechenden Daten zu sammeln 
und auf Anfrage an andere Dienststellen und Gerichte weiterzugeben, wenn 
dies - was mehrfach der Fall ist - das Gesetz ausdrücklich anordnet. 

Hingegen erscheint der VA das System der Tilgung der Vorstrafen nicht 
befriedigend geregelt. 

Zunächst ist darauf hinzuweisen, daß die seit dem Inkrafttreten des 
Finanzstrafgesetzes am 1 .  Jänner 1 959 beim Finanzamt für den 1 .  Bezirk in 
Wien eingerichtete zentrale Finanzstrafkartei als händisch geführte 
Namenskartei besteht. Es existiert keine automatische Tilgung, sondern 
diese wird dann vorgenommen, wenn die Karte aus Anlaß einer Bearbeitung 
(Einlangen einer Anfrage) oder bei einer sonstigen Durchsicht zur Hand 
genommen wird. Es besteht also kein eigentliches Tilgungsprogramm, wie 
dies bei der Anwendung von Datenverarbeitung möglich wäre. 

Die VA hat sich auch mit der Aufbewahrung und Erfassung der Strafakten 
bei den einzelnen Finanzämtern befaßt. Hier besteht ein bestimmtes System, 
Straffälle evident zu halten (Karteien) bzw. werden Strafakten (zB durch 
rote Farbe) besonders erkenntlich gemacht. Durch Erlaß ist für diese Akten 
eine 20jährige Aufbewahrungsdauer vorgeschrieben. 

Die VA verkennt nicht, daß auch nach der gesetzlichen Tilgung der Inhalt 
der betreffenden Schriftstücke für weitere Verfahren von wesentlicher 
Bedeutung sein kann. Der Verwaltungsgerichtshof hat mit Erkenntnis vom 
1 1 . April 1 983 ,  Zahl 8 3/ 1 0/0058,  für zulässig erklärt, aus einer 
seine�zeitigen Tat in einem n�uen Strafverfahren - vor allem im 
Beweisverfahren - Schlüsse zu Ziehen. 

Auf der anderen Seite ist nicht unverständlich, wenn das dargestellte System 
von den Betroffenen sozusagen als bleibende Stigmatisierung empfunden 
wird, welche selbst bei einer nur einmaligen Verfehlung ohne Wiederho­
lungstendenz den Abgabepflichtigen praktisch dauernd in eine erhöhte 
Verdachtssituation mit besonders kritischer Behandlung versetzt. 

Die VA vermag als Ergebnis des Prüfungsverfahrens nur auf diese 
Problematik hinzuweisen. Tilgung bedeutet demnach lediglich den 
Ausschluß der verhängten Bestrafung von der Berücksichtigung bei einer 
neuerlichen Strafbemessung und von der Bekanntgabe an Gerichte oder 
andere Behörden. 
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Es w ;i re z u  empfeh len ,  bei  e iner  N euordnung des Systems den 
Ges ichtspunkt e iner auch fü r den  f inanzbehörd l ichen Bereich yorgesehenen 
Beseit igung der Unterl agen über Straftatbestände zu überprüfen .  Wenn d as 
Bundesmin isteri um fü r f inanzen in d iesem Zusammenhang auf  d i e  sehr  
lange ;\u fbe\yahru ngsfrist für Strafakten der Gerichte ven\"Cist ,  i st dem 
entgegenzuhalten,  daß  e in  unm ittelba rer Vergle ich aus  versch iedenen  
G ründen  n icht z u läss ig erschei nt .  Es i s t  s i cher  e i n  Zweife l  d aran zu läss ig,  ob 
et\ya Akten über e inen e inma l igen,  n icht gra\ icrenden Straffa l l  jedenfa l l s  
2 8  Jahre so aufbewah rt \yerden müssen,  daß d ie'>  bei jeder  neuer l ichen 
Befassung mit  dem ;\bgabepfl ichtigen auffä l l t .  E'>  reicht d ies  a l l e rd i ngs 
weitgehend i n  das Gebiet pol i t i scher Entsche idungen,  m i t  welchen sich der  
Gesetzgeber ause inanderzusetzen hat .  

Zusammenfassend hat d ie  VA d ie ei ngangs gesch i l derten ,  öffent l ich 
e rhobenen \-orwürfe a l s  E rgebn i s  ihres Prüfungs\"Crfahrens zum g rößeren 
und wesent l i chen Te i l  n icht bestätigt fi nden können.  E s  war sogar d ie  
Tendenz erken nbar, i n  effekthaschender Weise  d i e  F inan zverwa l tung in  
Mißkredi t  zu b ringen . I n  Rechn u ng muß  fre i l i ch ge'ite l l t  werden ,  daß e in  
leg i t imes  Streben vorl ag,  den B ü rger \·or  rechtsstaatl ich und demokratiepo l i ­
t i sch n icht e inwandfreien f\;achforschungen und  entsprechender Daten­
sammlung zu schützen - gerade im Zusammenhang mit den sogenannten  
"Spitzel aktel�." der  Staatspo l ize i ,  we l che  im dama l igen /eitraum schweres 
öffent l iches Argernis  erregten . 

I nsbesondere kon nten d i e  Behauptungen,  daß generel l  ungesetz l iche 
:\achforschungen,  gehe ime Akten und  Strafregister bestünden ,  n i cht 
erhärtet werden .  

Die  betreffenden Vorwü rfe r ichten s i ch  - gewollt oder  u ngC\yol l t  - in de r  
Substanz eigent l i ch  gegen den Gesetzgeber, wel cher d i e  Abgabenbehörden 
d az u  verpfl ichtet ,  im Rahmen i h rer  Uberwachu ngspfl icht Erhebungen 
anzuste l len und  a l l e  Nachri chten betreffend d ie  Erfassung der  Abgaben-
pfl i c lnigen z u  sammeln .  

-

Damit  erhebt s ich d ie  Grundsatzfrage, \yas höher bewertet w i rd : Das 
Unbehe l l igtb le iben der  Abgabepfl icht igen oder die konsequente Du rchset­
zung des G ru ndsatzes de r  g le ichm äßigen Besteuerung .  Die bestehende 
Rechts lage ist i n  d i eser H ins icht e indeut ig k lar  und  d ie \-A s ieht keine 
Veran lassung, d ie Absicht des Gesetzgebers in Zweife l  zu  z iehen.  S ie 
e rachtet s ich auch in erster L in ie  j enen Bürgern \ erpfl ichtet, d ie  i h re 
Abgaben korrekt entrichten oder - vor  a l lem a l s  ;\rbe i tnehmer oder 
Pens ionisten - gar  keine Mögl i chkeit  haben, der vol len Steuerpfl i cht  
a uszuweichen . 

Die  Prüfungen de r  VA aus  dem gegebenen Anlaß haben dennoch ergeben, 
daß i m

. 
Ge�enstand d ie  E inha l tung d�r Rechtsstaatl ichkeit  und der Gebote 

der  Fa lrneh el Ilze lne Mängel aufwei st, d ie zu beheben sem werden .  Z u  
d iesem Zweck müßte u nte r  anderem fo lgendes erreicht werden : 

A) D ie  d u rchgehend s ichergeste l lte Mögl ichkeit, daß d i e  Abgabepfl i cht igen 
bzw. deren Rechtsvertreter in d ie i n te rnen Aktenvermerke de r  
Betriebsprüfer  unter Beachtu ng des  § 98 B:\O E inb l i ck  nehmen können .  
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B) Dasselbe gilt betreffend die gesondert aufbewahrten Unterlagen des 
Abgabenrechtlichen Erhebungsdienstes. Aus den Verfahrensakten der 
Finanzämter muß leicht und klar erkennbar sein, daß derartige 
Akten(teile) existieren. 

C) Die allgemeine Pflicht zur Auskunftserteilung betreffend die Verhält­
nisse dritter Personen muß eindeutig auf jene Fälle eingeschränkt 
werden, in denen bereits aufgrund eines konkreten Sachverhaltes oder 
Anlasses eine Abgabepflicht vermutet wird. Es darf keinen Mithilfe­
zwang zum Aufsuchen möglicher Rechtsbrecher geben. 

D) Es ist sicherzustellen, daß eine automatische, also im wesentlichen 
verzögerungsfreie Tilgung von Vorstrafen aus der Zentralen Finanz­
strafkartei erfolgt. Eine dem Strafregistergesetz analoge Regelung wäre 
anzustreben. Bei den Finanzämtern ist vorzusorgen, daß nach 
angemessener Frist alle gesonderten Kennzeichnungen im Zusammen­
hang mit finanzstrafrechtlichen Delikten auch aus den Verfahrensakten 
und bestehenden Karteien beseitigt werden. Ausnahmen betreffend die 
Skartierung von Akten, in denen sich strafrechtlich zu beurteilende 
Sachverhalte finden, sind nur insoweit gerechtfertigt, als Material für 
neuerliche Strafverfahren gesichert werden soll. 

Die VA unterläßt es bewußt, für die Herbeiführung neuer Regelungen 
detail lierte Vorschläge zu unterbreiten. Die Durchführung - etwa die 
Schaffung eines Elektronischen Datenverarbeitungs-Systems bei der 
Vorstrafenkartei - muß im Einklang mit den verwaltungstechnischen 
Gegebenheiten stehen. 

Es wird jedoch ausdrücklich nahegelegt, alle notwendigen Regelungen, 
welche auch die Rechte und Pflichten der Bürger betreffen und nicht bloß 
organisatorischer Natur sind, im Wege des Gesetzgebers oder wenigstens 
der Verordnung des Ministers zu treffen, nicht aber mit Dienstanweisungen 
(Verwaltungserlässen) . Damit würden die Möglichkeiten der Rechtswah­
rung und Kontrolle entscheidend verbessert. 

Ganz allgemein möchte die VA feststellen, daß in diesen sensiblen Bereichen 
beträchtliches Unbehagen dadurch entstanden ist, daß zu viel der 
ministeriellen Praxis und der - oft erst späten, oder nicht in jeder Hinsicht 
kompletten - behördeninternen Regelung selbst überlassen wurde. So 
entstand der Eindruck "gewährter" Rechte für die Betroffenen, also eines zu 
sehr hoheitlichen statt eines in partnerschaftlicher Fairneß begründeten 
offenen Lösungsansatzes. 

Es spricht sehr viel dafür, einen Reformschritt der Art in die Wege zu leiten, 
daß die notwendigen Grenzen und Offen!�gungsgebote für einen 
berechtigten und sehr starken gesetzlichen Uberwachungsauftrag der 
Abgabenbehörden aus der heutigen rechtsstaatlichen Sicht neu überdacht 
und geregelt werden. 

Die VA ermuntert schließlich alle Bürger, Beschwerde einzubringen, wenn 
der Eindruck einer nicht korrekten Vorgangsweise der Abgabenbehörden 
bei Erfüllung von deren Aufgaben entsteht. Es ist wesentlich ergiebiger, 
einzelne Maßnahmen zu kontrol lieren, als allgemeinen Vorwürfen 
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nachzugehen - mag d ies auch ,  wie s ich  n unmehr  erwiesen hat,  d azu 
beitragen ,  Prob leme u nd berechtigte Kr i t ik  s ichtbar zu  machen.  

Die VA wird dem mi t  dem stattgefundenen Prüfverfahren berüh rten 
Problemkreis auch h inkünft ig besondere Aufmerksamkeit  zuwenden und  
über i hre Wahrnehmungen weiterh i n  berichten. 

Das oben dargeste l l te Prüfungsergebn i s  wurde von dem nach der 
Geschäftsverte i l ung  zuständigen Volksanwalt Dr .  Herbert Koh lmaier 
wegen des anzuneh menden . .  a l lgemeinen In teresses i n  e iner  Pressekonferenz 
am 20 .  Feber 1 99 1  der Offent l ich ke i t  vorgeste l l t .  H ierüber wurde i n  
mehreren Medien berichtet, u n ter anderem auch  i n  de r  e ingangs erwähnten  
"SWK" . Der  Bundesmin i ster für F inanzen nahm i n  e inem Interview mit  der 
"Wochen presse" vom 1 4 . März 1 99 1  dazu Ste l l ung.  

Besondere Beachtung fand das veröffent l ichte Prüfu ngsergebn i s  bei  der  
Abgeordneten zum National rat Mag.  Cordu l a  Frieser, .�·e lche i n  d iesem 
Zusammenhang eine Presseaussend ung in i t i ierte. Darin (OVP-Pressedienst 
\ om 8 . . . Ap ri l 1 99 1 )  wird d ie  Ver�utung geäußert, daß d ie  VA aufgrund  der 
aussch l ießl ichen Recherchen bel Be:l.mten der Fl I1:l.nzbehörde nur "dIe 
Spitze eines E i sberges aufdecken konnte" . Die Abgeordnete h:l.be d:l.her in 
e inem Schreiben den  Präs identen des Rechnungshofes ersucht,  e ine 
d iesbezügl iche Sonderprüfung  anzuordnen .  Dabei  könnten - was der VA 
\'e rwehn sei  - Erhebungen  :l.n On u nd Ste l le erfolgen . In ergänzenden 
Erkläru ngen gegenüber der Presse wurde der Bericht der VA :l. ls  " le icht 
verh:l.rmlosend" bzw. als "zu lasch" bezeichnet (Berichte der Tageszeitun ­
gen "Der Standard" und  "Wiener Zeitu ng" vom 9 .  Apri l 1 99 1 ) .  Die  
Abgeord nete legte - ebenfal ls nach  d iesen Me ldungen - "Berichte über  
falsche Zeugenaussagen von F in:l.nzbe:l.mten, Verstöße gegen d:l.s 
Steuergeheimnis  und angebl iche Aktenmanipu lat ionen bei F in:l.nzämtern" 
vor. 

Überd ies erg ing d ie par lamentarische Anfrage I\ r .  77  4/ J ( 1 1  - 1 26 8  der  
Bei l agen) :l.n den  Bu n desmin i ster fü r F inanzen . 

Die VA bemerkt dazu,  daß s ie  jede Form des Aufgre ifens  i hrer 
Prüfungsergebnisse d urch die gesetzgebenden Körperschaften in hohem 
Maß begrüßt. 

Im besonderen Fal l i s t  h inzuzufügen,  daß der d iskut ierte Bericht ganz 
ausdrückl ich Anstöße für Sch l ußfo lgerungen sowoh l  der Verwaltung als 
auch des Gesetzgebers l i efern w i l l .  

Die VA hebt i n  d iesem Zusammenh:l.ng  hervor, daß s ie  i h re E rkenntn isse in  
erster L in ie  auf Auskünfte der Verwaltung (Art ike l  1 4 8b  Abs .  1 B-VG) 
stützt .  In der Regel i s t  Anstoß für i h re Erhebungen eine Beschwerde von 
se i ten betroffener Bü rger, während im  vorl i egenden fal l  - wie e ingehend 
dargelegt wurde  - Vorwürfen nachgegangen wurde ,  d ie  nur i n  sehr 
a l lgemeiner form öffent l ich erhoben wurden .  

Konkreten Mißständen kann n u r  dann nachgegangen werden ,  wenn s ie 
ebenso konkret aufgezeigt wer�en .  Aus d iesem Gru nd wurde der 
ausdrückl iche Appe l l  an d ie  Offent l ichkeit gerichtet, Beschwerden  
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einzubringen. Sie erfolgen in der gegenständlichen Materie aber - aus 
welchen Gründen auch immer - nur selten. 

Aufgrund des Vorstoßes der Abgeordneten Frieser fand am 19. April 1 99 1  
ein Gespräch zwischen dem Präsidenten des Rechnungshofes und 
Volksanwalt Dr. Kohlmaier statt, im Rahmen dessen die Möglichkeiten 
weiterer Prüfungen erörtert wurden. Die betreffenden Maßnahmen bleiben 
dem Rechnungshof vorbehalten, wobei aber betont wird, daß auch die VA 
- wie ebenfalls bei Darstellung des Prüfungsergebnisses erwähnt wurde -
dem Problemkreis besondere Aufmerksamkeit auch hinkünftig zuwenden 
wird. 

Gebührenrecht - Empfehlung der Volksanwaltschaft 

Bei der VA sind mehrere Beschwerdeverfahren (VA 294 - FI/90, 33  -
FII9 1 ,  290 - FI/90, 408 - FI/90, 89 - FII9 1 ,  83 - FII9 1 ,  22 1  - FI/90, 
206 - FII90, 307 - FII9 1 )  anhängig, weil Bürger beim Einbringen von 
Beschwerden bzw. Aufzeigen von Mißständen in der Verwaltung 
(Aufsichtsbeschwerden etc.) gemäß § 1 4  Tarifpost 6 Gebührengesetz (GG) 
mit einer festen Eingabengebühr von 1 20 S belastet werden. Die 
Beschwerdeführer haben dabei ins Treffen geführt, daß solche Eingaben im 
Interesse einer allgemeinen Verbesserung der Verwaltung eingebracht 
werden. 

Wenngleich die Vorschreibung der Gebühr durch die Finanzverwaltung 
keinen Mißstand darstellt, da dies der ständigen Rechtsprechung des 
Verwaltungsgerichtshofes (Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
16 .  März 1 987, Zahl 85- 1 5-0300), wonach unter dem Begriff "Eingabe" im 
Sinne des § 1 4  Tarifpost 6 Abs . 1 GG ein schriftliches Einschreiten zu 
verstehen ist, mittels welchem ein bestimmtes Verhalten einer Privatperson 
zur amtlichen Kenntnis genommen oder aber im Interesse einer Privatperson 
eine Anordnung oder Verfügung innerhalb des gesetzlichen Wirkungskrei­
ses der Behörde getroffen werden soll, entspricht, hält die VA die 
Beschwerden für berechtigt. 

Aufgrund dieser auch für das Bundesministerium für Finanzen nicht 
befriedigenden Situation, wurden eingehende Verhandlungen mit diesem 
zur leichteren Handhabbarkeit des bestehenden Eingabenbegriffes für die 
Vollzugsseite aufgenommen, wobei sich das Finanzministerium den 
grundSätzlichen Uberlegungen der VA angeschlossen hat, wonach das 
Aufzeigen von Mißständen in der Verwaltung durch Bürger jedenfalls 
überwiegend im Interesse der Allgemeinheit liegt. 

Die VA hat die zahlreichen Beschwerden zum Anlaß genommen, um 
nachstehende Empfehlung an den Bundesminister für Finanzen zu richten : 

Eine Eingabe soll nur dann als "Privatinteressen des Einschreiters 
betreffend" beurteilt werden, wenn sie 

a) eine Änderung in den Rechtsverhältnissen des Einschreiters, insbesondere 
den Erwerb oder das Erlöschen eines Rechtes (einer Bewilligung) oder die 
Vermeidung eines Rechtsverlustes bewirken soll oder 
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b) einen Informations- oder Beurkundungsvorgang herbeiführen soll, zu 
dem die Organe der Gebietskörperschaften nicht ohnedies von Amts wegen 
verpflichtet sind. 

Die Urgenz von Erledigungen soll jedenfalls als gebührenfrei betrachtet 
werden, ebenso die Zurückziehung von Eingaben. 

Einzelfälle 

2 . 1  Abweisung eines Antrages auf Eintragung emes Freibetrages in die 
Lohnsteuerkarte 
VA 356 - FII89 BM Zl . AP 1 34/89 

E. K. aus Wien führte in ihrer an die VA gerichteten Beschwerde aus, daß 
ihre Tochter, bedingt durch eine starke Blutzuckererkrankung, gezwungen 
sei, eine private Maturaschule zu besuchen. Das Finanzamt habe die 
erhöhten Aufwendungen für den Besuch der Maturaschule wegen 
mangelnder Zwangsläufigkeit als außergewöhnliche Belastungen nicht 
anerkannt. 

Die durch die V. A veranlaßte Prüfung der dargel�gten Ange!egen�eit hat 
ergeben, daß dIe Tochter der Beschwerdeführenn krankheltsbedmgt an 
einem normalen Schulbetrieb nicht teilzunehmen vermag und daher die 
Matura zwangsläufig nur über eine Maturaschule anstreben kann. 
Demzufolge hat die Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland den Abweisungsbescheid vom 28 .  Juni 1 989 im Aufsichtswege 
aufgehoben. Im Ergebnis hatte nun das zuständige Finanzamt den der 
berechtigten Beschwerde zugrundeliegenden Antrag im stattgebenden Sinn 
zu berücksichtigen. 

2.2  Ungerechtfertigte Verhängung einer vereinfachten Finanzstrafverfügung 
VA 1 1  - FII90 BM Zl. V -AP 1 3/90 

B. S. aus St. Valentin führte bei der VA darüber Beschwerde, daß anläßlich 
der Revision ihres Gepäcks bei der Einreise nach Österreich Tiernahrung im 
Wert von 377 S vorgefunden wurde. Vom Zollamt Suben wurde in der Folge 
mit vereinfachter Strafverfügung nach § 1 46 Finanzstrafgesetz wegen 
versuchten Schmuggels eine Geldstrafe in der Höhe von 1 50 S 
vorgeschrieben und auf Verfall der Waren erkannt. 

Die Beschwerde richtete sich nicht nur gegen die rechtswidrige 
Vorgangsweise der Behörde, sondern auch gegen das unfreundliche und 
unkorrekte Verhalten der amtshandelnden Abfertigungsorgane. 

Das Prüfungsverfahren der VA hat ergeben, daß vom Zollamt Suben zu 
Unrecht mit vereinfachter Strafverfügung eine Geldstrafe von 1 50 S 
vorgeschrieben wurde und ebenso zu Unrecht auf Verfall der Waren 
erkannt wurde. Das Bundesministerium für Finanzen mußte zugestehen, 
daß die beschwerdegegenständlichen Vorgänge rechtswidrig waren, und 
war daher sowohl die Strafverfügung als auch das Erkenntnis des Verfalls im 
Aufsichtswege aufzuheben. Da die 44 Dosen Tierfutter bereits vernichtet 
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worden waren, wurde die Finanzlandesdirektion für Oberösterreich 
angewiesen, neben der Abschreibung der Geldstrafe eine Schadensvergü­
tung hinsichtlich der vernichteten Waren vorzunehmen. 

Soweit sich das Prüfungsverfahren auf das Verhalten der amtshandelnden 
Organe bezog, �ar die VA erneut mit der Darstellung konfron�iert,. daß die 
Beamten sämtliche Behauptungen der Beschwerdeführer Im Internen 
Vorhalteverfahren entschieden zurückgewiesen haben. Vom Bundesmini­
ste.r für Finanzen wurde al\erdin�s festgehalt�n, daß die Abfertigungsorg�ne 
bel den Zollämtern angewiesen Sind, den Reisenden gegenüber stets höflich 
aufzutreten und jedes Verhalten zu unterlassen, welches von den Reisenden 
als eine über die notwendige und sinnvolle Vollziehung der Gesetze 
hinausgehende Schikane oder Verschleppung ausgelegt werden könnte. 

2 . 3  Yerfahrensverzögerungen durch Verband der Versicherungs unternehmen 
Osterreichs 

1 1 8 

VA 75 - FI/90 BM ZI. V-AP 38/90 

E. B .  aus Perchtoldsdorf führte bei der VA Beschwerde darüber, daß sie 
gezwungen gewesen sei, ihre Schadenersatzansprüche aus einem Verkehrs­
unfall mit Beteiligung eines ausländischen Verkehr�.teilnehmers gegenüber 
dem Verband der Versicherungsunternehmen Osterreichs gerichtlich 
geltend zu machen. Dies sei erforderlich gewesen, da die grundsätzlich zu 
Recht bestehende Schadenersatzforderung zunächst außergerichtlich 
abgelehnt worden sei und erst in einem aufwendigen Schadenersatzprozeß 
gegen den Verband der Versicherungsunternehmen tituliert werden mußte. 
Die sich aus dem Urteil ergebende Leistungspflicht sei vom Verband der 
Versicherungsunternehmen nicht eingehalten worden und seien die 
Ansprüche erst im Wege eines Exekutionsverfahrens durchsetzbar gewesen. 

Im Zuge des von der VA durchgeführten Prüfungsverfahrens konnte 
festgestellt werden, daß die Schadenersatzansprüche aus dem Unfall gemäß 
§ 62 Abs. 1 �aftfahrgesetz gegenüber dem Verband der Versicherungsun­
ternehmen Osterreichs geltend gemacht werden konnten. Der Verband hat 
in diesem Fall die Nordstern-Versicherungs-Aktiengesellschaft mit der 
Abwicklung des Schadensfalles beauftragt. 

Nach Meinung des Bundesministers für Finanzen steht es dem Versicherer, 
wie jedem anderen Rechtssubjekt, frei, die seiner Ansicht nach überhöhten 
Forderungen auf gerichtlichem Wege überprüfen zu lassen. Auf die auch in 
Beschwerde gezogene lange Verfahrensdauer (von fast vier Jahren) könne 
aber das Bundesministerium für Finanzen keinen Einfluß nehmen und sei 
dies ausschließlich Sache der Gerichtsorganisation. 

Zu Recht hat sich E. B. darüber beschwert, daß der Versicherer dem 
rechtskräftigen Urteil vom 1 5 . November 1 989 nicht unverzüglich Folge 
geleistet hat und erst ein Exekutionsverfahren durchgeführt werden mußte. 

Das Bundesministerium für Finanzen sah sich daher veranlaßt, eine 
entspr:�chende Aufforderung an den Verband der Versicherungsunterneh­
men Osterreichs zu richten, derartige Vorfälle künftig zu vermeiden. Da 
sohin auch für die Zukunft eine vorbeugende Maßnahme zur Vermeidung 
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ähn l icher l\l ißstände getroffen wurde,  \\ :1 ren weitere Ver:1nbssungen d u rch 
die VA n icht erforder l ich .  

3 Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
( im  Umbng des Ressortbereiches des früheren Bu ndesm in isters für B:1uten 
und Techn i k) 

Allgemeines 

Den Ressortbere ich des Bundesmin i sters für w i rtsch:1ftl iche Angelegenhe i ­
ten  im Umbnge des bisher igen Aufg:1benbereiches des Bundesmin isters fü r 
B:1uten u nd Techn i k  betrafen im  Berichtszeitraum 78  Beschwerden bzw.  von 
Amts wegen :1ufgegri ffene  Vorfäl l e .  

Der G roßtei l  der Beschwerden bezog s i ch  - wie auch schon in  den  
Vorberichten i n sbesondere auf beh:1uptete N:1chtei le d u rch d ie  
Err ichtung und  den  Betrieb von  Bundesstr:1ßen, wobei (hbei besonders d ie  
unzure ichende Bese i t igung von Straßen:1bwässern und d i e  u nzu re ichenden 
Mi twirkungsmögl ichke i ten der  Betroffenen im Verbhren zur  Errichtung 
und zum Bau von Bundesstr:1ßen moniert wurden .  I n  d iesem ZUS:1mmen­
h :1ng konnte  :1uch festgestel l t  werden, d :1ß i mmer mehr Bü rgeri n i ti :1 t iven be i  
der VA über d iese Bere iche Beschwerde füh ren .  

E in  Te i l  der Beschwerden betr:1f wiederu m d i e  Tätigkeit der Vermessungs­
ämter, vmbei I1:1ch wie vor hauptsäch l ich jene Fäl le betroffen s ind ,  i n  denen 
Grundstücke (noch) n icht im G renzk:1taster, sondern led ig l ich im 
Grundsteuerk:1t:1ster e ingetragen s ind ,  der n icht  geeignet ist ,  d:1s Eigentum 
oder den Bes i tz  z u  beweisen (vg l .  F:1 1 1  VA 45  - BT /9C) . 

E in  der  VA aus v ie len  Fä l len bekanntes Prob lem tr:1t aus  dem Beschwerdeb I l  
V A  77 - B1'/ 89  deut l ich z utage. I n  d ieser Beschv;erdes:1che g:1b der 
Beschwerdeführer gegenüber der  VA d urch:1us g laubwürd ig  an ,  d:1ß ihm 
Behördenvertreter zusagten ,  daß e r  e ine  Entschäd igung wegen Schattene in­
wirkung auf  se in Grundstück d urch e ine i m  Zuge e ines Bundesstraßenbaues 
e rrichtete Brücke erh :1 l ten werde .  I n  der  Folge w urde aber se ine 
Entschädigungsforderung :1bgelehnt .  D ie  Prüfung der VA ergab, daß d i e  
Ablehnung der Entschäd igungsforderung dem Gesetz ent sprechend erfo lgte 
und s ich in den Behördenakten kein H i nweis :1u f  erfolgte Zusagen d u rch 
Behördenvertreter findet ,  und soh in  d ie  Beweisbge gegen den Beschwerde­
füh rer  spricht .  Dennoch verb leibt für die VA e in  negativer Beigeschm:1ck bei 
d iesen "Pol i t ikerversprechen",  die entweder n icht e inge löst werden oder 
aufgrund der Gesetzeslage n icht  e in lösbar s ind ,  j edocl� Bürgern zu bischen 
H offnu ngen Anbß geben können,  oder \'on d iesen Ill l ßverstanden werden .  

Einzelfälle 

3 . 1  Schutzraum i m  Bundesamtsgebäude I I I  - Beeinträchtigung der Funktions­
fähigkeit durch beabsichtigte Doppelverwendung als Garage 
VA 2 8  - BT / 8 9  B M  /1 .  790 . 050120-V/ 1 0/c/9C 
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1 20 

Aufgrund einer Presseveröffentlichung, die im März 1 989 erschienen ist, 
wurde durch die VA von Amts wegen folgende Angelegenheit geprüft : 

Das Bundesamtsgebäude III in 1 030 Wien, Radetzkystraße 2, sei bei seiner 
Errichtung mit einem Schutzraum ausgestattet worden. Dieser bestehe aus 
einem Hauptraum für mehr als 1 000 Personen sowie aus zwei 
Nebenräumen, die jeweils für die Aufnahme eines Ministerbüros zur 
Fortsetzung der Regierungstätigkeit vorgesehen und adaptiert sind. 

Im Zusammenhang mit der Verwertung von drei vorhandenen Parkdecks 
befasse sich das zuständige Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten damit, auch den Schutzraum für PKW-Stellplätze 
heranzuziehen, wofür die Schutzraumeinrichtung aus dem Hauptraum 
entfernt und in den Nebenräumen gelagert werden müßte. 

Obwohl grundsätzlich die Rückverwandlung in einen Schutzraum mit 
entsprechendem Zeit- und Arbeitsaufwand möglich sei, erscheine die 
Schutzraumfunktion doch entscheidend beeinträchtigt. 

Mit Rücksicht darauf, daß Schutzräume nicht in ausreichendem Maß zur 
Verfügung stehen und die Zahl der unterzubringenden KFZ-Stellplätze im 
Vergleich zu den Baukosten des Schutzraumes, die bereits im 
Planungsstadium mit mehr als 1 0 000 000 S veranschlagt wurden, 
unverhältnismäßig gering erscheint, wurde von der VA nach ergänzenden 
Recherchen, in welche auch der planende Architekt einbezogen wurde, eine 
Stellungnahme des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
eingeholt. 

In seiner Stellungnahme vom 1 4 . Juli 1 989 brachte der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten den Ressortstandpunkt zum Ausdruck, 
welcher auch den benützenden Ressorts des Bundesamtsgebäudes III 
gegenüber vertreten worden war. 

Bereits im Ministerratsvortrag vom 1 7 . März 1 98 1  habe der damalige 
Bundesminister für Bauten und Technik die Zweckmäßigkeit und 
wirtschaftliche Notwendigkeit betont, daß "in Zukunft der Möglichkeit der 
Doppelverwendung von Schutzräumen besondere Beachtung geschenkt 
wird". Der Bericht des Bundesministers sei mit Beschluß des Ministerrates 
vom 25 .  März 1 9 8 1  im Sinne des Antrages zur Kenntnis genommen worden. 

Den gleichen Grundsatz hätten im übrigen bereits vorher in Kraft gewesene 
"technische Richtlinien für Sammelschutzräume" des Bautenressorts 
ve.rfolgt. D.ie Dop'pelverwendung von Schutzräumen ?eruhe auf einsichti�en 
wirtschaftlichen Uberlegungen und nehme bewußt m Kauf, daß für keme 
der vorgesehenen Zweckbestimmungen vollkommen ideale Lösungen 
erreicht werden können. Diese Einsp'�rungsmethode bei den Baukosten für 
Schutzräume werde nicht nur in Osterreich, sondern auch in anderen 
Staaten, wie zB der Bundesrepublik Deutschland und in der Schweiz, 
angewendet. 

Es bestünden somit für das Bautenressort ausreichende technische 
Grundlagen und interministeriell abgestimmte Regelungen für den 
Sammelschutzraumbau, die bei der Errichtung des Bundesamtsgebäudes III 

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 121 von 208

www.parlament.gv.at



du rch entsprechende Vorkehru ngen zur  Ermög l i chung e iner zusätz l ichen 
Ver�endung als  Garage umgesetzt worden w ären .  Es exist ierten im  übrigen 
i n  Osterre ich schon ana loge Schutzraumbauten,  ,,' ie zB  i n  1 0 1 0  Wien,  
HelferstorferstraßeI Jurid i cum,  Sa lzbu rg ,  Alpenstraße/ Pol izeid i rektion und 
Aignerstraße/F inanz landesd i rekt ion,  we lche ohne d ie  n unmehr erhobenen 
E i nwände i n  Nutzung genommen worden wären .  

Es  se i  auch  z u  überlegen ,  daß i n  den Bam orschr iften fü r Wien  e ine  
zwingende Ausstattung von Gebäuden mi t  Schutzräumen n icht vorgesehen 
sei und daher i n  ;\eubauten  des Bundes vorgesehene bau l iche 
Schutzvorkehrungen als über dem Stand ard l i egende Schuuei nrichtung für 
die Bediensteten beurte i l t  werden  m üßten .  Gegenüber d iesen wäre daher 
u nter  der Annahme e iner K risens ituat ion d i e  anfäng l i che ,  m i t  dem 
Wiederaufbau der  Schutzei n richtung \'erbundene Unbequeml ichke i t  \'Cr­
tretbar und die i n  Frage geste l l te G laubwürdigkeit des Schutzraumbaues 
le ide u nter e iner Doppel \'C rwendung n icht .  

Soweit von den ben ützenden Ressorts E inwände erhoben wurden ,  wäre 
darauf zu erwidern ,  daß d iese für d ie  persone l le  Organ isat ion des 
Schutzraumbetri ebes sowie für die E i n l agerung von I .ebensm itte l n  u nd 
Ausrüstungen b isher n i cht vorgesorgt hätten ,  worin im Vergle ich m i t  e iner 
Doppe lverwendung e ine  bedeutendere Beeinträcht igung der Schutzraum­
w irksamkeit gelegen se i ,  u nd  daß  \'on  d iesen Ressorts auch i n  budgetärer 
H ins icht  d ie  Verantwortung für den verlorenen Aufwand getragen werden 
müßte, der für die Adaptierung des Sammelschutzraumes als Te i l  der 
Tiefgarage mit  650 000 S aufzuwenden war. 

Die  in der Argumentation krit is i erten Kosten des Abbaues und der  Lagerung 
des Schutzraummobi l i ars in  der  Höhe von ca .  1 76 000 S enth ie lten te i lweise 
den Aufwand für d ie  Herste l l ung von Plänen zur  Wiederaufste l l ung und als 
Anleitung des Arbeitsteams,  und würden s ich bei der  vorgesehenen 
Garagennutzung i n  wen iger a ls  zwei Jahren amort i s ieren .  

D ie  i m  Bu ndesamtsgebäude I I I  untergebrachten Ressorts h ätten e s  i m  
übrigen abgelehnt ,  s i ch  an der Bewi rtschaftun g  der  i n  de r  Tiefgarage 
vorhandenen Ste l lp l ätze zu bete i l igen,  sodaß d iese an sich in d ie Befugn i s  
der Objektsben ützer fal lende Aufgabe dem Bu ndesmin i s teri u m  für 
w i rtschaft l iche Angelegen he iten verb l ieben ist und d urch \-ergabe 1m 
Ausschreibu ngswege an  e i n  Unternehmen geregelt werden  so l le .  

Im  März 1 990 langte über Anfrage e ine  we itere Benachricht igung be i  der 
VA e in ,  wobei  zu d iesem Zeitpunkt  noch ke ine E i n igung zwischen dem 
Bundesmin i steriu m  für w i rtschaft l iche Angelegen heiten und  den benützen­
den Ressorts zur  Frage der Doppe lnutzung des Sammelschutz raumes zu 
verzeich nen wäre .  

Mit  Schre iben vom 1 0 . August 1 990 wurde  der VA sch l ießl ich m itgete i l t ,  daß  
ke ine  e i nvernehm l i che A uffassung über  den Grad der  E insatzbereitschaft 
des Schutzraumes im B undesamtsgebäude I I I  bestehe ,  sodaß es n icht ,  wie 
u rsprüngl ich geplant, mög l ich se i ,  d iesen zur Abste l l ung  von Kraftfahrzeu­
gen mi t  heranzuz iehen .  

1 2 1  
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Aus diesem Grund erwies sich im Anlaßfall eine weitere Prüfung in der 
Richtung, bei einer Doppelnutzung des gegenständlichen Schutzraumes 
seine sofortige widmungsgemäße Verwendung im Katastrophenfall 
sicherzustellen, als entbehrlich. Grundsätzlich kann nach Ansicht der VA 
eine multifunktionale Nutzung von Schutzräumen in Bundesgebäuden unter 
dem Blickwinkel der hohen finanziellen Aufwendungen aus öffentlichen 
Mitteln für die Primärnutzung nur dann vertreten werden, wenn hiedurch 
der Grad der Einsatzbereitschaft des Schutzraumes nicht geschmälert wird. 

3.2 "Vermietung" einer Privatstraße 
VA 2 1  - BT/90 BM Zl. 690.009/5-V /8/a/90 

1 22 

Einer Veröffentlichung in der Tagespresse war Ende März 1 990 zu 
entnehmen, daß Teile des in Bundesverwaltung stehenden Volksgartens an 
der Wiener Ringstraße seit 1 949 als Betriebsareal an einen Privaten 
verpachtet wären. 

Zum Pachtgegenstand gehöre auch eine ca. 1 5  m breite und fast 200 m lange 
Zufa�rtsstr�ße .ab Ballhausp�atz in �chtung Ringstraße, und der Pächter 
vermiete teilweise Flächen dieser Pnvatstraße als Dauerparkplätze. 

Nach einer 20jährigen Vertragsverlängerung liege das nächste Ablaufdatum 
erst im Jahre 2009. Demnach wäre auf eine erst 1 989 erfolgte 
Vertragsverlängerung zu schließen gewesen. 

Das Bemühen der Stadt Wien, die historischen Plätze in der Inneren Stadt 
vom Verparken mit KFZ freizuhalten, sei vom zuständigen Ministerium 
nicht unterstützt worden, welches argumentiert habe, es könne in die 
bestehenden Rechte des Pächters nicht eingegriffen werden. 

Die VA hat darüber ein amtswegiges Prüfungsverfahren eingeleitet und den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten um eine Stellungnahme 
ersucht. 

Diese langte umgehend ein und enthielt folgende Darstellung : 

Das Mietverhältnis über die Grundflächen des Volksgartens, auf welchen 
der Mieter auf seine K<?.5ten ein Restaurantgebäude errichtet habe, bestehe 
seit 1 1 .  Juli 1 949. Mit Ubereinkommen vom 28 .  Juli 1 955 sei dem Mieter 
auch die teilweise von ih� finanzierte Straße entlang des Volksgartens 
überlassen worden. Dieses Ubereinkommen sei am 28 .  Juli 1 96 1  durch eine 
modifizierte Fassung ersetzt worden, die folgende Kernpunkte enthalte : 

Die Republik Österreich gestattet den Besuchern und Lieferanten des 
Volksgarten-Restaurants die Zufahrt und das Parken von Fahrzeugen im 
Bereich dieser 1 8 8 m langen Straße. 

Das Übereinkommen gilt auf die Dauer des Hauptmietvertrages aus 1 949 
für die Grundflächen im Volksgarten. Mit dem 5. Nachtrag vom 
30 .  November 1 962 wurde beiderseits auf die Ausübung des Kündigungs­
rechtes bis 3 1 .  Juli 2002 verzichtet, sodaß erst nach diesem Zeitpunkt bei 
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Yorl iegen gesetzl icher Künd igungsgründe d ie  Aufkündigung auch des 
Ubere inkommens für d ie  gegenständ l iche Straße erfolgen könnte.  

Be i  e inem Verstoß des M ieters gegen d ie  vertragl iche Besch ränkung, daß d ie  
Parkplätze nu r  Besucher.'.1 und  Lieferanten überl assen werden d ü rfen ,  
�.önnte d ie  Repub l ik  Osterreich led igl ich auf  d ie  Zuhaltung des  
Ubere i nkommens kl;lgen, n icht aber  auf d ie  gänz l iche Auflösung. E ine  
Beend igung d ieses Ubere inkommens würde  nu r  m i t  E i nverständn is des 
M ieters und s icherl ich nur gegen e ine finanz ie l le  Abfindung mögl ich se in .  

Das Übere inkommen enthä l t  weiters die Verpfl ichtung des M ieters, be i  
Veranstaltungen des Bundespräs identen ,  des Bundeskanz lers ,  des  Vizekanz­
lers sowie des B undesmin i s ter iums für Aus\\ ärtige Angelegenheiten die 
Zufah rtsstraße im erforder l ichen Ausmaß vorübergehend fre iz ugeben. 

Der Bundesmin i ster für wirtschaft l iche Angelegen heiten brachte absch l ie­
ßend zum Ausdruck,  daß auch e r  d iese im wesent l ichen zwischen 1 949 und 
1 962 entstandene Vertrags lage für  höchst  u nbefried igend,  jedoch mi t  den 
Nachkriegsverhä l tn i ssen erklärbar ha lte. E ine \"Orzeit ige Lösu ng wäre mi t  
u nverhältn i smäßig großen Aufwendungen an öffent l ichen M ittel n  \'e rbun­
den und könne deshalb derze i t  n icht angestrebt werden .  

D ie  VA hat dazu e rwogen ,  daß d ie  im  Prüfungsverfahren festgeste l l te 
Vertragslage aus dem Bl ickw inkel  der Nachkriegs- u n d  Aufbaujahre 
u nbedenkl ich ge�esen se in  mag und hat daher von weiteren Veran lassungen 
bezügl ich einer Anderung Abstand genommen .  

Da aber  nach heutigen Ges ichtspunkten extrem lange vertragl iche 
B indungen des Bundes i n  den wenigsten Fä l len begründet se in werden,  darf 
dem :\Iationalrat empfoh len . .  werden, im Hinbl ick auf vertragl iche 
Verpfl i chtungen der Repub l ik  Osterre ich einer das nötigste Ausmaß n icht 
überschreitenden B indungsdauer das Augenmerk zu schenken . 

3 . 3  Irrtümliche Zuschreibung emes Grundstückes an  emen Dritten durch das 
Vermessungsamt Bludenz 
VA 25 - BT /90 BM ll .  96.2 0 5 / 8 - IX/6/90 

Im  Apr i l  1 990 wendete s ich  N .  N .  aus  Sonntag, Vorarlberg, m i t  folgendem 
Vorbringen an  d ie  VA : 

Se in  Vater und Vorbes i tzer bezügl ich e iner  Wiesenparze l le  lJ1 der KG F. 
habe d iese bereits 1 939 e rworben .  

Im  Jahr 1 9 89  habe s ich herausgeste l l t, daß fü r d i eses Grundstück der 
Jagdpachtz ins von der  Gemeinde Fontane l la  j ahre lang an e ine  andere 
Person a l s  den  Gru n deigentümer ausbezahlt  w urde. 

Die Gemeinde ha l te s ich dafü r jedoch n icht  für verJ.ntwonl ich,  we i l  nJ.ch 
einem Gru ndbes itzbogen,  somit nach einer J.mtl ichen Aufze ichnung des vom 
Vermessungsamt B ludenz  gefüh rten G ru ndsteuerkatJ.sters, vorgegJ.ngen 
worden se i .  

1 23 
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Der deshalb angerufene Landesvolksanwalt für Vorarlberg habe als 
Fehlerquelle eruiert, daß eine Fehleintragung im Grundbesitzbogen vorliege. 
Es könne dem Beschwerdeführer daher aus Zuständigkeitsgründen nur 
empfohlen werden, sich an die VA zu wenden. 

Der um eine Stellungnahme ersuchte Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat im Juni 1 990 bestätigt, daß das beschwerdegegenständ­
liche Grundstück bereits 1 927 grundbücherlich einer neueröffneten 
Grundbuchseinlage zugeschrieben worden sei, jedoch aus derzeit nicht mehr 
feststel lbaren Gründen . eine entsprechend� Eintragung in den Unterlagen 
des Katasters unterblieben wäre. Erst Im Zuge der Umstellung des 
Grundbuches auf die Grundstücksdatenbank mit 1 .  Jänner 1 988  sei dieser 
Fehler aufgedeckt und sogleich behoben worden. 

Die Beschwerde über eine Fehleintragung im Kataster erwies sich daher als 
berechtigt, der Anlaß dazu jedoch als bereits bereinigt. 

Darüber hinaus wurde erwogen, daß den Aufzeichnungen des Grundsteuer­
katasters keine zivilrechtliche Beweiskraft zukommt. Die Feststellung, wer 
die Eigentümer sind, denen wegen Einbeziehung ihrer Grundstücke in die 
Genossenschaftsjagd ein Jachtpachtzins zusteht, hätte von der Gemeinde 
nicht aus dem Grundbesitzbogen, sondern aus dem Grundbuch getroffen 
werden müssen, welches als Urkundenbeweis für das Grundeigentum dient. 

Es bestand daher keine Handhabe, bei der Vermessungs behörde auf eine 
Behebung des Beschwerdegrundes hinzuwirken. Für die Prüfung einer 
Gemeinde in Vorarlberg ist die VA nicht zuständig. 

Weiters konnte die VA aus Zuständigkeitsgründen dem Beschwerdeführer 
auch keine Hilfestellung dabei anbieten, den offenbar unberechtigten 
Empfänger des Jagdpachtzinses zu einer Rückerstattung zu bewegen oder 
diesbezüglich zivilgerichtlich vorzugehen. 

Es konnte daher nur anempfohlen werden, eine Rechtsberatung in Anspruch 
zu nehmen und gegebenenfalls bezüglich der Gemeinde Fontanella 
nochmals an den Landesvolksanwalt von Vorarlberg heranzutreten. 

3 .4 Irrtümliche Mappenberichtigung durch das Vermessungsamt 

1 24 

VA 45 - BT /90 BM Zl. 96 205/37-IX/6/9 1 

Im Juni 1 990 wandte sich N. N. aus Köflach, Steiermark, mit folgendem 
Vorbringen an die VA: 

Sie hätten zur Beendigung von Grenzauseinandersetzungen mit dem 
Grundnachbarn A. A. eine außergerichtliche Festlegung der Grenze 
vorgenommen, die nach Unterfertigung einer Zustimmungserklärung 
gemäß § 43 des Vermessungsgesetzes durch einen Zivilgeometer mit fünf 
Grenzmarken bezeichnet worden und später vermessen worden sei. An der 
Verhandlung hätten auch der Bürgermeister und der Bauamtsleiter von 
Köflach teilgenommen, da es sich gleichzeitig um die Katastralgrenze von 
Köflach handelt. 
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In der  Folge w urde  1 0m Geometer _�nbng 1 9 86 e ine Vermessungsurkunde 
erste l l t , d ie  :1Uch bei m Vermessungsamt Grn zur Bericht igung der Mappe 
des Grundsteuerkatasters ei ngereicht wurde .  

Im  �b rz 1 989  h ätten d ie  Beschwerdefü h rer  I on d iesem Vermessungsamt 
e ine l\iederschr i ft über e ine mü ndl iche Verhand l ung erhalten,  wonach d ie  
d u rchgefüh rte �hppenbericht igu ng i rrtüml i ch  erfol gt wäre u nd daher 
wieder richt iggeste l l t  worden se i .  

I n  d iesem Schr i tt der \-errnessungsbehörde se i  e in  \-erv."a l tungsmißstand 
gelegen, da s ich d ie  Grenznachba rn nun  n icht  mehr an  das Vermessu ngser­
gebnis des Geometers ha lten \\ ol l ten und d ie  auf  Kosten der  
Beschwerdeführer H1rgenommene G renzfestste l l ung  zun i chte gemacht 
worden se i .  

A.us beigefügten Cnterlagen l i eß s ich entnehmen,  dag die Crsache der 
Meinu ngwersch iedenheit  in  der  untersch iedl ichen Aus legung e ines 
Vermessungspunktes in e inem vorangegangenen Phndokument e ines 
anderen Zi\" i lgeometers gelegen war. Der I on den Beschwerdefüh rern 
bestel l te Geometer deutete d iesen Punkt aufgrund e ines sch rift l ichen 
Zusatzes a l s  Grenzpunkt,  der d ie  Ger innem i tte des se incrzeits vorhandenen 
G renzbaches a l s  Grundgrenze bezeichnen so l l e .  

D i e  G renznachbarn rek lamierten nachträg l ich beim Vermessungsamt Graz 
den vorangegangenen Geometcrplan i n  gegentei l iger Weise, d rangen mi t  
d ieser .�ns icht  d u rch und erreichten e ine amtswegige Bericht igung der  
Karastralmappe auf e inen  n icht  dem Bachverlauf  fo lgenden,  sondern 
gerad l i n igen Grenzycrlauf. 

Der  z u  den  \"orb ri ngen um Stel l u ngnahme e rsuchte Bundesmin i ster für 
wirtschaft l i che Angelegenhe.iten te i l te schon gegen Ende November 1 990 
mit ,  daß e ine e ingehende Uberprüfu ng sO\\ohl i n  katastertechn ischer a ls  
auch in  \'erbhrensrecht l icher  Hi ns icht  vorgenom men worden se i ,  we lche d ie  
_�ngaben der Beschwerdeführer bestitigt und ergeben habe, daG d ie in  
Beschwerde gezogene Mappenbericht igung auf den Stand vor der 1 986  
d urchgefüh rten Bericht igung i n  beiderle i  Hins icht keine Grund lage 
aufweise .  Das Vermessu ngsamt Graz sei daher angewiesen worden ,  den 
beschwerdegegensrandl ichen Grenzverlauf in  der Kaustral mappe w ieder 
entsprechend der Phnurkunde des von den Beschwerdeführern beste l l ten 
l iv i l geometers darz uste l len .  

Aus  der nachr icht l ich überm i ttelten Beantlvortung e iner  E ingabe des  
Grenznachbarn A .  A.  du rch  das Bundesmin isterium für wirtschaft l i che 
Angelegenhei ten war d azu zu entnehmen , daß d ie  e invernehml iche 
Festste l l ung  der  G renze d u rch  d ie betroffenen Grunde igentümer vorgelegen 
sei, welche d urch eine e inse it ige E rklärung nur e ines E igentümers n icht  
beseit igt werden könne.  Der im Jahre 1 9 S9 10m Vermessungsamt Grn 
vorgenommenen G renzbegehung wiren weder der Pbl1\ erhsser noch d ie  
Beschwerdeführer als Grunde igentümer sO\vie auch keine Vertreter der  
Stadtgemeinde Köfbch beigezogen worden .  

D ie e invernehml i ch  und \"Or Zeugen abgegebene Grenzfestlegung,  deren 
pbn l iche Darste l l ung  im übri gen m it der Urkundensammlung des 
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Vermessungsamtes Graz übereinstimme, habe als Grundlage für die 
Darstellung in der Katastralmappe zu gelten. 

Es wäre weiters jedoch klarzustelleI!., daß weder durch die Mappenberichti­
gung im Jahr 1 986 noch durch die Anderung im Jahr 1 989, aber auch nicht 
durch die nunmehr angeordnete Wiederherstellung der Mappendarstel lung 
ein Eingriff in Eigentümerrechte erfolgt sein kann. Die betroffenen 
Grundstücke wären nicht im Grenzkataster, sondern im früheren 
Grundsteuerkataster eingetragen, der laut Lehre und Rechtsprechung nicht 
geeignet sei, das Eigentum oder den Besitz zu beweisen. Im Streitfall könne 
eine rechtsverbindliche Entscheidung über den Verlauf von Grenzen bei 
Grundstücken des Grundsteuerkatasters nur auf dem Gerichtsweg 
herbeigeführt werden. 

Dessen ungeachtet wandte sich der Grundnachbar der Beschwerdeführer 
seinerseits an die VA sowie nochmals an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten mit der Behauptung einer - jedoch nicht 
näher bezeichneten - Rechtswidrigkeit, welche in der im Zuge des 
Prüfungsverfahrens herbeigeführten Mappenrückführung gelegen sei. 

Die Beschwerdeführer teilten mit, sie wären durch eine Verzögerung in der 
Durchführung und durch Informationen, die Sache sei weiterhin beim 
Wirtschaftsressort anhängig, verunsichert und bäten um Klärung. 

Der um eine ergänzende Information ersuchte Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten teilte abschließend Mitte August 1 99 1  mit, 
daß an der dargelegten Rechtsauffassung auch i� Hinblick auf die 
neuerliche Eingabe des Grundnachbarn A. A. keine Anderung eingetreten 
sei. Das Vermessungsamt Graz habe berichtet, daß der beschwerdegegen­
ständliche Grenzverlauf in der Katastralmappe wieder entsprechend des 
Geometerplanes dargestellt worden sei. 

Dadurch erschien der Grund der Beschwerde behoben und kein Anlaß für 
weitere Prüfungsmaßnahmen der VA mehr gegeben. 

3.5  Unterlassung einer Entschädigungszahlung und der vereinbarten Vermes­
sung u�d Vermarkung bei Verlgung eines öffentlichen Weges 

1 26 

VA NO 296 - BT/90 BM Z1. 890.080/56-VI/ 1 1 -90 

Im Sommer 1 990 hat sich N. N. aus Blindenmarkt, Niederösterreich, mit 
einer Beschwerde an die VA gewendet, aus welcher folgendes hervorgeht: 

Im Jahre � 957 habe die Bunde�straßenverwaltung nachträglich Grun�einlö­
sungsverembarungen über private Grundflächen abgeschlossen, dIe vom 
Deutschen Reich für die Errichtung der damaligen Reichsautobahn in 
Anspruch genommen, aber nicht mehr entschädigt worden waren. 

Da durch den Autobahnbau auch die Bundesstraße 1 bei Blindenmarkt 
verlegt werden mußte und dadurch ein Gemeindeweg unterbrochen wurde, 
sei dieser auf die beschwerdegegenständliche Privatparzelle verschoben 
worden. 
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Als nach Abschluß der Straßenbaumaßnahmen im Jahr 1 96 1  der 
Teilungsplan erstellt worden sei, wäre aus heute nicht mehr erklärlichen 
Gründen die Verlegung des Gemeindeweges nicht in den Plan 
aufgenommen worden, sodaß auch keine Abrechnung der Grundinan­
spruchnahme erfolgt sei. 

Dies sei erst erkannt worden, als von der Marktgemeinde Blindenmarkt im 
Jahr 1 984 die Grundinanspruchnahme für beabsichtigte Kanalisationsarbei­
ten erhoben wurde. 

Auf Ersuchen der Marktgemeinde habe die Bundesstraßenverwaltung im 
Dezember 1 984 eine Verhandlung abgehalten, bei welcher vereinbart 
worden sei, daß eine nachträgliche Vermessung vorgenommen und die 
Grundbuchsordnung hergestellt sowie eine Entschädigung geleistet wird. 

Darin, daß diese Zusagen von der Bundesstraßenverwaltung nicht 
eingehalten worden wären, sei ein Mißstand in der Verwaltung gelegen. 

Die VA hat dazu den Bundesminister für wirtSchaftliche Angelegenheiten 
um eine Stellungnahme ersucht, welcher eine direkte Berichterstattung 
durch die Bundesstraßenverwaltung beim Amt der Niederösterreichischen 
Landesregierung veranlaßt hat. 

Diese langte Mitte November 1 990 ein und wies zunächst darauf hin, daß 
die die Autobahnverwaltung direkt betreffende Vereinbarung noch im 
Dezember 1 984 erfüllt worden sei. 

Ansonsten wäre jedoch das seinerzeitige Vorhaben der Marktgemeinde 
Blindenmarkt zur Errichtung eines Güterweges wegen Anrainereinwendun­
gen nicht realisiert worden. Die Marktgemeinde habe daher auf eigene 
Kosten die Verlegung des Gemeindeweges im Bereich der Liegenschaft des 
Beschwerdeführers vor�enommen . . Sodann sei bei de.r Vermessungsabtej ­
lung des Landes NIederösterreich um Ausarbeitung des für die 
Grundbuchsordnung erforderlich�n Te!lu�gsplanes ange.sucht worde�. 
Dazu habe am 2 1 .  März 1 990 Im Belsem des Grundeigentümers die 
Grenzverhandlung stattgefunden. Nach Fertigstellung des Teilungsplanes 
im September 1 990 sei die Grenzübergabeverhandlung für den 23. Novem­
ber 1 990 anberaumt und der Beschwerdeführer bereits geladen worden. 
Anschließend werde die grundbücherliche Durchführung nach dem 
Liegenschaftsteilungsgesetz über das zuständige Vermessungsamt herbeige­
führt werden . 

Dieser Stand des Prüfungsverfahrens wurde dem Beschwerdeführer 
mitgeteilt, der in der Folge keine weitere Beanstandung mehr erhob. 

Ende Jänner 1 99 1  wurde vom Bundesministerium für wirtschaftliche 
Angelegenheiten fernmündlich ergänzt, daß die Endabrechnungsverhand­
lung einvernehmlich abgeschlossen worden sei und eine zusätzliche 
Grundentschädigung ausbezahlt werde. Weiters sei dem Ressort berichtet 
worden, daß auch eine einvernehmliche Lösung zwischen dem Beschwerde­
führer und der Marktgemeinde Blindenmarkt erzielt worden sei, welche eine 
Entschädigung für die Wegbenützung nachgezahlt habe. 
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Da somit der Grund für die berechtigte Beschwerde durch alle beteiligten 
öffentlichen Stellen als behoben erschien, war eine weitere Veranlassung 
durch die VA entbehrlich. 

4 Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft 

1 28 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft 
betreffend, wurden im Berichtszeitraum 1 96 Beschwerden an die VA 
herangetragen bzw. von Amts wegen aufgegriffen. 

Wie auch in den früheren Berichtszeiträumen betraf der überwiegende Teil 
der Beschwerden die Angelegenheiten des Wasserrechtes. 

Eine Auswertung der Anfallsstatistik zeigt, daß vom Gesamtbeschwerdenan­
fall des Ressorts 1 38 Beschwerden Angelegenheiten des Wasserrechtes 
betrafen. Die verbleibenden Fälle sind zum Teil Angelegenheiten der 
Marktordnung, insbesondere die Zuteilung und Ubertragung von 
Milchlieferkontigenten und die sich dabei aus den gesetzlichen Regelungen 
hinsichtlich der Fristen ergebenden Härtefälle ; weiters Beschwerden aus 
dem Gebiet des Forstrechtes, vor allem im Zusammenhang mit 
Rodungsverfahren sowie Angelegenheiten der österreichischen Bundesfor­
ste . 

Einige Beschwerden betrafen auch Angelegenheiten des landwirtschaftli­
chen Förderungswesens, wobei wie in den Vorjahren die Zuerkennung von 
Bergbauernzuschüssen, die Zoneneinstufung von Bergbauernbetrieben und 
die Durchführung von Sonderförderungsaktionen den Großteil dieser 
Beschwerden darstellten. 

Schließlich wurden auch noch Beschwerden aus dem Bereich des 
Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft eingebracht, die 
dienstrechtliche Angelegenheiten betrafen. 

Restriktive Anwendung des Gehaltsgesetzes 

Als Härtefall ist insbesondere die Beschwerde eines Beamten einer 
nachgeordneten Dienststelle des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft zu erwähnen, der bei der VA im eigenen sowie im Namen 
einiger Kollegen Beschwerde über die restriktive Anwendung des § 20b 
Gehaltsgesetz (GG) führte (VA 63-LF/90). Der Antrag des Beschwerdefüh­
rers auf Zuerkennung eines Fahrtkostenzuschusses war unter Berufung auf 
die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes abgewiesen worden. Der 
Einwand, seine in der Nähe wohnende, 85jährige bettlägrige Mutter pflegen 
und unterstützen zu müssen, wurde mit der Begründung verworfen, daß 
dieses Verhalten zwar menschlich anzuerkennen sei, jedoch keine 
gesetzliche Verpflichtung darstelle. 
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Wenn z u  d ieser Beschwerde auch aufgru nd der ständ igen Jud ikatur des 
Verwaltu ngsgerichtshofes kein MiGstand in  der \ ' enoltung festgeste l l t  
werden konnte, i s t  der VA dennoch aus  i h rer Prü fu ngstätigkeit bekannt,  d aG 
d ie  restri kti\' e Aus legung des § 20b GG v ie lfach zu Härtehl len füh rt, d ie  n u r  
d u rch e ine Neurege lung  d u rch d e n  Gesetzgeber behoben werden könnten ,  

Nach Auffassung der  VA wäre dabei n icht nu r  dem Umstand, daG e in 
Beamter d ie  Pflege eines nahen Angehörigen übernommen hat ,  be i  der 
Entsche idung über e inen Antrag auf Zuerkennung des fah rtkostenzuschus­
ses stärker Rechnung zu tragen ,  sondern auch dem Entsch luG  e ines 
Bed iensteten ,  se inen Wohns i tz n icht  von Gebieten, die von starker 
:\bwanderung bedroht s ind ,  in den näheren Cm kreis \'on Ba l l ungszentren zu 
\'erlegen .  

Marktordnungsgesetz 

Im Berichtszeitraum wurden mehrere Beschwerdehl l e  an d ie  VA 
herangetragen,  d ie  den Verhl l  e ines M i lchkontigentes betrafen .  Zu VA 
64- Lf /90 führte ein Ehepaar, das wegen betriebl icher Umbauten im Jahr 
1 n 3 d ie  b i s  zu d iesem Zeitpunkt du rchgeführten \1 i l ch l i c ferungen an d ie  
zuständ ige Molkerei e inste l l en  mußte , Beschwerde darüber, daß nach 
:\uskunft des Bundesmin i steri ums  für Land- und Forstwirtschaft aufgru nd 
der gesetz l ichen Bestimmungen i hre E inzel r ichtmenge er loschen war. Die 
Besch\\Crdefüh rer  wurden auf  die i n  § 73  ff Marktordnu ngsgesetz (MOG) 
\'orgesehenen Mögl ichkeiten zum erneuten E rwerb e ines Mi lchkontigentes 
h i ngewiesen .  Nach Auffassung der Beschwerdefü h rer  kommen die derzeit 
geltenden Rege lu ngen einem fast gänzl ichen Aussch luß  eines Tei l s  der  
Bauern \'on der  Mi lchprod u kt ion g le ich ,  worin s ie e inen I\l ißstand in  der  
Verwaltung sahen .  

D ie  VA mußte dazu festste l l en ,  daß zwar d i e  MOG-No\t: l le  1 9 8 8  e ine 
Reihe \ 'on Verbesseru ngen gegenüber  den \'O rher  ge l tenden M arktord­
nungsrege lungen brachte, Härtefä l l e  wie die der Beschwerdefü h rer  aber 
auch nach der neuen Regel ungen n icht ausgeschlossen s i nd ,  weshalb e ine 
Berücksicht igung auch dieser Problemat ik anzuregen erforder l ich erscheine 

Wasserrecht 

Wie i n  der Vorberichten standen auf dem Gebiet des Wasserrechtes auch im 
d ies jährigen Berichtszeitraum Säumnisfä l le  im  Vordergru nd .  

Auf  d ie  Säumni sprob lematik wurde bereits i n  den \'orhergehenden Berichten 
der VA an den Nationa l rat e ingegangen ,  sodaß auf d iese \'e rwiesen werden 
kann .  

Während de s  Berichtszeitra umes trat d ie  Nove l le  zum Wasserrechtsgesetz 
1 959 ,  BGBI .  N r. 2 521 1 990  in Krafe Soweit b i sher zu beurte i len ,  werden 
unter anderem die Neuregelungen von § 2 1 a  Anderung von 
Bewi l l igungen,  § 3 1  b - Abfal ldeponien sowie § 1 3 8 - Herste l lung  des 
gesetzmäßigen Zustandes - Einfl uß  auf d ie Prüfungsverfahren der \-A 
nehmen.  
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Einzelfälle 

4. 1 Regreßforderung nach Dienstunfall 
VA 95 - LF/88  BM Zl .  V-AP 67/88 

BM Zl. V-AP 77 188 

1 30 

N. N. aus 1 . ,  Tirol, wandte sich mit folgender Beschwerde an die VA: 

Er sei seit 5 .  März 1 984 als Chauffeur bei der Wildbach- und 
Lawinenverbauung in Tirol beschäftigt. Am 27. August 1 984 habe er von 
seinem Vorgesetzten den Auftrag erhalten, mit einem LKW eine einachsige, 
nicht zum Verkehr zugelassene Betonpumpe zu einer Firma nach Innsbruck 
zu bringen. Derartige Transporte seien im Bereich der Wildbach- und 
Lawinenverbauung, Sektion Tirol, üblich. Am fraglichen Tag brach die 
Deichsel, die die Verbindung vom LKW zu der Betonpumpe herstellte, 
wodurch es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Olympiastraße 
in Innsbruck kam. N. N. brachte vor, niemals darüber aufgeklärt worden zu 
sein, daß nach der Betriebsanleitung ein Transport dieser Pumpe nur mit 
Tieflader erfolgen dürfe. 

Im strafgerichtlichen Verfahren sei N. N. zwar wegen schwerer 
Körperverletzung verurteilt worden, das Strafgericht sei jedoch von einem 
minimalen Verschulden des Beschwerdeführers ausgegangen und habe 
lediglich eine bedingte Strafe verhängt. 

Der zum Transport verwendete LKW sei nur auf eine Deckungssumme von 
1 000 000 S haftpflichtversichert gewesen. Nach Erschöpfung der Versiche­
rungsdeckung sei in weiterer Folge von der Finanzprokuratur ein Betrag von 
über 688 000 S im Regreßweg beim Landesgericht Innsbruck geltend 
gemacht worden. 

Die VA holte mehrere Stellungnahmen des Bundesministers für Land- und 
Forstwirtschaft bzw. des Bundesministers für Finanzen ein und stellte fest, 
daß das Beschwerdevorbringen den Tatsachen entsprach. 

Während des anhängigen Prüfungsverf�hrens der VA wies das Erstgericht 
das Klagebegehren der Republik Osterreich ab, da es von einer 
entschuldbaren Fehlleistung des Beschwerdeführers ausging. EbeIJ:so wurde 
die Berufung bzw. in weiterer Folge die Revision der Republik Osterreich 
durch das Oberlandesgericht Innsbruck und den Obersten Gerichtshof 
abgewiesen. 

�onfrontiert mit der Auffassung der VA, wonach es von seiten der Republik 
Osterreich als Dienstg�ber unbillig und unso.zial .erscheint, in Kenntnis der 
Umstände des Falles eme Regreßforderung 10 dieser für den Beschwerde­
führer existenzvernichtenden Höhe geltend zu machen, obwohl dem 
Dienstgeber bei Prüfung der Umstände bekannt sein mußte, daß die 
Regreßforderung nach der ständigen Judikatur entweder überhaupt 
abgelehnt würde, wie dies in der Folge alle damit befaßten Gerichte 
entschieden, oder selbst im Falle einer Annahme eines geringen Versehens 
im Sinne des Dienstne�merhaftpflichtgesetzes dav?n au�gegangen :werden 
mußte, daß nach ständiger Rechtsprechung vo.m nchterh�hen Mäßlg�ngs­
recht Gebrauch gemacht werden würde, es somit nach AnSicht der VA 10 der 
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Fürsorgepfl icht des Dienstgebers begründet wäre, bereits vor der 
Klagserhebung  d ie  Auss ichten  der Prozeßführung im  Regreßverfah ren 
genau z u  prüfen,  u m  zu vermeiden ,  daß unb i l l ige Ansprüche im  Regreßweg 
geltend gemacht werden, die bei der wie im vorl iegenden Fall sehr  hohen 
Stre i twertsumme zu sehr hohen,  vom Bund zu tragenden Prozeßkosten 
führen, gab der Bundesmin i ster für F inanzen in  se iner  Ste l l ungnahme 
folgendes bekann t :  

Grundsätzl ich würden m i t  ganz wenigen AusnahmEn d i E  anfa l lEnden 
Schadenersatzfä l l e  im Vergle ichswege auße rgericht l ich gerEge l t .  In  den 
wenigen Ausnahmefäl len wäre es aber j ewei ls  n icht diE VErwaltung gewesen,  
d ie  e ine gerichtl iche Austragung veran laßtE, sondern der  Verpf l ichtete, der 
entweder se in Verschu lden  fü r n icht  gegeben h ie l t  oder das Ausmaß e iner 
gEforderten, angemessenen und zumutbaren Schadenersatz le i stung aus­
schlug .  

Se lbstverständ l ich würde d ie  Verwaltung in  jedem Fal l entsprechend den 
hausha l tsrecht l ichen Vorsch riften prüfen ,  ob und  bej ahEndenfal ls  in  
weichEm Umfang derartige Ansprüche s inmol lerweise gericht l ich geltend 
gemacht werden sol l ten.  S ie g ingE dabei aber auch von jenen Uberlegungen 
und Maßstäben aus ,  d ie  i m  Rahmen der  D u rchsetzung bü rgerl ich- rechtl i ­
cher A nsprüche \'on privaten Rechtsträgern, insbesondere aber  \'on 
RechtsanwältEn angeste l l t  würden.  D ie  Regel ungen des Organhaftpfl ichtge­
setzes und Dienstnehmerhaftpfl ichtgesetzes würden  es dem D ienstgeber 
n icht verb ieten, den vol len Schadenersatz e inzuk lagen.  Durch d i e  
Mögl ichkeit de s  r ichterl ichen Mäßigungsrechtes - wenn  d ies nach der Lage 
des Fa l les  im Eink lang mit den d iesbezügl ichen gesetz l ichen Vorschriften 
gerechtfertigt erscheine - w ü rden auch zu beachtende soziale Aspekte 
n icht verletzt. Se lbst wenn aber d i e  Erfü l l ung bzw. Einbri ngung e iner 
u rte i lsmäßig festgeste l l ten Forderung aus i n  der Person des Schu ldners 
l iegenden Gründen in Frage gestel l t  se in  sol lte, b ietet das Haushal ts recht 
Mögl ichkeiten ,  Härten zu vermeiden .  

E in  Nachte i l  für den Bediensteten könne überd ies i nsoweit n icht erbl ickt 
werden ,  a l s  d ieSEm Verfahrensh i l fe gewährt \\·ü rde .  

Durch d ie  Entsche idung des .9bersten Gerichtshofes,  mit  der d ie  
Regreßforderung der Repub l i k  Osterre ich in  letzter Instanz abgewiesen 
wurde,  war der Beschwerdegrund als behoben anzusehen .  Die VA erkannte 
der  Beschwerde dennoch Berechtigung zu ,  da i h r  aus  oben darge legten 
Gründen das Vurgehen des Staates als D ienstgeber n icht sozia l  e rsch ien und 
d ie  Ste l l ungnahme des Bundesmini sters fü r F inanzen n icht  geeignet war, 
d iesbezügl iche Bedenken der VA zu zerstreuen . 

4 .2  Konsenslose Teichanlage - Säumnis der Wasserrechts- behörde 
VA 30 - LF/90 BM 71 .  0 8 0 1 2 /224-Pr. A I  a/90 

N. N. aus  G. ,  Kärn ten ,  b rachte bei der VA folgende Beschwerde vor : 

Se in  N'achbar, A. B . ,  habe konsens los e ine Teichan l age errichtet, d ie  i n  der 
Folge zu  e iner  Vernässung der  Grundstücke der Unter l ieger gefüh rt habe.  

1 3 1  
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Überdies sei dadurch ein öffentlicher Weg in einem Teilstück unbenützbar 
geworden. 

Das bereits seit fünf Jahren bei der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt 
anhängige wasserrechtliche Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, in der 
schleppenden Verfahrensführung liege ein Mißstand im Bereich der 
Verwaltung. 

Die VA holte im Prüfungsverfahren mehrere Stellungnahmen des 
Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft ein und stellte fest, daß das 
Beschwerdevorbringen im wesentlichen den Tatsachen entsprach. 

Aus den Stellungnahmen ergab sich, daß zwar im November 1 984 in dieser 
Angelegenheit eine Wasserrechtsverhandlung stattgefunden hatte, bei der 
zwischen allen Beteiligten Einverständnis darüber erzielt wurde, auf welche 
Art und Weise den Beeinträchtigungen der Unterlieger durch die konsenslos 
errichtete Teichanlage begegnet werden könnte, die vorgeschlagenen 
Maßnahmen jedoch von A. B. niemals ausgeführt wurden. Vielmehr hat 
dieser im Dezember 1 984 ohne Vorlage eines Projektes um Erteilung einer 
wasserrechtlichen Bewilligung zur Errichtung einer Fischteichanlage 
angesucht. 

Aus einem Versehen der Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt wurde A. B. 
jedoch nie mitgeteilt, daß Projektunterlagen beizubringen wären, über 
seinen Antrag in der vorliegenden Form nicht positiv entschieden werden 
könnte. 

Die Wasserrechtsbehörde befaßte sich erst über eine neuerliche Beschwerde 
von N. N. erneut mit der konsenslosen Fischteichanlage und leitete ein 
Verfahren gemäß § 1 3 8 Abs. 1 Wasserrechtsgesetz 1 959 ein. 

Noch im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurde mit Bescheid der 
Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt vom 23. Juli 1 990 die konsenslos 
errichtete Fischteichanlage nachträglich bewilligt, wodurch der Grund für 
die berechtigte Beschwerde als behoben angesehen werden konnte. Weitere 
Maßnahmen der VA waren daher nicht erforderlich. 

4.3 Widerrechtliche Inanspruchnahme eines Milchkontigents 

1 32 

VA 32 - LF 190 BM Zl. M 1 650d/90 

N. N. aus G., Oberösterreich, wandte sich mit folgender Beschwerde an die 
VA: 

A. und B. C .  hätten durch Zukauf eines anliegenden landwirtschaftlichen 
Betriebes aufgrund der Neulieferantenregelung eine bestimmte Einzelricht­
menge zusätzlich zum Stammhofkontigent erhalten. Dazu sei es erforderlich 
gewesen, daß am zugekauften, unbewohnten Betrieb zwei Jahre lang Kühe 
gehalten werden mußten. Die zu große Differenz zwischen der Anzahl der 
am Neulieferantenbetrieb gehaltenen Kühen und der von diesen 
abgelieferten Milchmenge, die darauf schließen ließe, daß entgegen den 
Bestimmungen Milch des Stammbetriebes als solche des Neulieferantenbe­
triebes abgegeben werde, es sich somit um eine gemeinsame Betriebsführung 
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handle ,  se i  von den  z ustängigen Organen trotz Kenntnis  n icht  überprüft 
worden ,  worin e in M i ßstand i n  der Verwaltun g  gelegen se i .  

Die VA holte im Zuge des Prüfungsverfahrens mehrere Ste l l ungnahmen des  
Bundesmin i sters für Land- und Forstwi rtschaft e in  und  stel l te fo lgendes fes t :  

B .  C .  i s t  s e i t  März 1 98 3  über  den  Neu l ieferantenbetrieb verfügungsberech­
t igt  und meldete s ich per 1 .  Mai 1 98 5  a l s  Neu lieferant in .  Aufgrund  e iner 
anonymen Anzeige wurde vom Mi lchwirtschaftfonds im  Juni  1 98 5  d ie 
Neu l ieferantenanerkennung B .  C' s .  überprüft .  Dabei wurde festgeste l lt ,  d aß 
es i m  Beobachtungszeitraum sowohl am �tammhof als auch be im 
Neu l ieferantenbetrieb zu led ig l ich geringen Uber l ieferungen gekommen 
war. Diese Beobachtungen waren jedoch n icht ausre ichend , aufgrund 
gemeinsamer Bewirtschaftung e ine  Te i l u ng der Richtmenge der  be iden 
Betriebe zu bestimmen .  

Das  VerkiJtn i s  zwischen den Anl ieferungen u n d  den Kuhzahlen am 
Neu l ieferantenbetrieb war zwar außergewöhn l ich, grundsätz l i ch  j edoch im  
Bereich des Mögl ichen,  sodaß auch  h i e r  ke in  e indeutiger Beweis für e ine 
gemeinsame Bewi rtschaftung erbracht und d ie  Aberkennung des Neu l i efe­
rantenstatus ausgesprochen werden konnte .  

G le iches galt für d ie  Art d ie  Mi lchabl ieferung von beiden Höfen .  Während 
die Mi lch yom Stammbetrieb m i ttels Hof tank zur Absaugeste l le gebracht 
wurde,  wurde die Mi lch des Neul ieferantenbetriebes i n  Kannen zur  
Absaugestelle gebracht. 

Im Zuge des E rm itt lungsverfahrens wurden auch mehrere Zeugen über d ie  
Anzah l  der tatsäch l ich am Neu l ieferantenhof gehaltenen Kühe befragt. D ie  
befragten Personen konnten j edoch entweder kc; ine Aussagen aus eigenen 
Wahrnehmungen machen oder hatten ledigl ich Uberb l ick über d ie Anzahl 
der auf  den Weiden des Neu lieferantenbetriebes gehaltenen Kühe .  

Ebenso unergiebig u n d  unpräz ise b l ieben d ie  Angaben der  zuständ igen 
Tierärzti n  bzw . des Kontrol lass i stenten be im Landesverband fü r Lei stungs­
prüfungen in  der Tierzucht in Oberösterreich . E s  wurden über beide 
Betriebe, die i n  regelmäßigen Abständen kontro l l i ert wurden ,  nu r  
gemeinsame Aufzeichn ungen gefüh rt, ohne  festzu halten,  a u f  welchem der 
be iden Betriebe d ie  Kühe jewei ls gestanden hätten .  

Aufgrund d e r  d e r  VA z u r  Verfügung stehenden Unterlagen m ußte 
fes tgestel lt werden ,  daß es s ich zwar in dem aufgezeigten Fal l  um e ine  
eklatante, aber  noch i m  Rahmen des Gesetzes gehaltene Ausnutzung  des 
Neu lieferantenstatus handelte.  Da  es jedoch trotz umfangreicher 
Ermitt lungsverfahren  nicht mögl ich gewesen war, einen Verstoß gegen die 
Bed ingungen für eine Neu l ieferantenanerkenn u ng nachzuweisen,  konnte 
\'on der  zuständigen Behörde die Aberkennung einer E i nze l richtmenge n icht 
ausgesprochen werden .  

Wenn auch ke in  Mißstand in  der  Verwaltung fes tgestel l t  werden konnte, 
erscheint es der VA dennoch erforderl i ch ,  darauf h i nzuweisen,  daß d ie  
E rmitt lungen, i nsbesondere d ie  yon den Behörden gefüh rten Aufzeichnun­
gen tei lweise unpräzise und n icht zielfüh rend waren .  

1 33 
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5 Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

1 34 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Wissenschaft und Forschung 
betreffend, wurden im Berichtszeitraum 36 Beschwerden an die VA 
herangetragen bzw. von Amts wegen aufgegriffen. 

Schwerpunkt der Beschwerden bildeten Angelegenheiten des Studienförde­
rungsrechtes, insbesondere die Nichtgewährung von Studienbeihilfe oder 
die Rückforderung von zu Unrecht bezogenen Leistungen nach dem 
Studienförderungsgesetz (StudFG), aber auch Beschwerden im Zusammen­
hang mit dem Denkmalschutzgesetz. 

Wie auch in den Vorberichten wurden darüber hinaus auch dienst- und 
besoldungsrechtliche Angelegenheiten von Bediensteten des Ressorts sowie 
der Universitäten und nachgeordneten Dienststellen an die VA herangetra­
gen. 

Studienförderungsgesetz 

Ein im Zusammenhang mit dem StudFG 1 983  von Amts wegen geführtes 
Prüfungsverfahren der VA (VA 33 - WF/90) betraf die Hinzurechnung 
von Sanierungsgewinnen bei der Bemessung von Studienbeihilfen. Der VA 
war zur Kenntnis gelangt, daß jene fiktiven Einkommensteile, die durch 
Vermehrung eines Betriebsvermögens infolge eines gänzlichen oder 
teilweisen Erlasses von Schulden zum Zwecke der Sanierung entstanden 
sind, bei der Ermittlung des Einkommens im Sinne des StudFG dem 
tatsä�hlichen Einkommen hinz:ugerechn�t werden (§ 5 lit. b StudFG 1 9�3) . 
Da die erlassenen Schulden Olcht als ElOkommen konkret verfügbar slOd 
und dadurch die unmittelbare finanzielle Lage des Beihilfenwerbers nicht 
tatsächlich verbessert wird, erscheint der VA die Hinzurechnung solcher 
Sanierungsgewinne zur Beihilfen-Bemessungsgrundlage als eine gesetzliche 
Härte. Dies nicht zuletzt auch deshalb, da Sanierungsgewinne bei der 
Berechnung des Einkommens nach dem Einkommensteuergesetz grund­
sätzlich nicht berücksichtigt werden. 

Mit dieser Problematik konfrontiert, gab der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung in seiner Stellungnahme bekannt, daß eine 
Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus Vertretern des Bundes!pinisteriums für 
Wissenschaft und Forschung sowie Vertretern der Osterreichischen 
Hochschülerschaft, zur Ausarbeitung einer umfassenden Reform des 
StudFG eingerichtet worden sei, die auch �iesen von der VA aufgezeigten 
Reformvorschlag berücksichtigen werde. Uber ein Ergebnis, das der VA 
vorerst noch nicht bekannt ist, wird gegebenenfalls dem Nationalrat 
neuerlich berichtet. 

Die Problematik der Studienbeihilfenregelung für Studien mit kombina­
tionspflichtigen Studienrichtungen wurde der VA durch die Beschwerde 
einer Studentin für Geschichte und Kunstgeschichte zur Kenntnis gebracht, 
die zwar in beiden Studienrichtungen die 1 .  Diplomprüfung innerhalb der 
dafür vorgesehenen Mindestdauer ablegte, in der Folge jedoch in der 
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Stu d ienrichtung Gesch ichte d i e  vorgesehene Studienzeit um mehr als e in 
Semester überschritt .  Die  Studienbe ih i l fe wurde ihr dahEr in beiden Lichern 
n i ch t  mehr gewährt (VA 26 - WF/90) .  

In  se iner Stel lungnahme te i l te der Bundesmin ister fü r Wissenschaft und 
Forschung mit, daß bei kombinat ionspfl icht igen S tud i enr ichtu ngen nur 
beide Stud ienrichtu ngen zusammen e in  ordentl iches Stud i um  ergäben und 
daher auch für be ide  Studienr ichtungen d ie  Vorau ssetzungen fü r e inen 
Anspruch auf Stud ienbe ih i lfe vorl iegen müßten.  

Wenn auch i n  dem konkreten Fa l l  d ie  Stud ienbe i h i l fenbehärde  dem Gesetz 
entsprechend entsch ieden h atte, dahEr  ein M ißstand i n  der Verwa l tung  n ich t  
festgeste l l t  \verden konnte, s i nd  nach Auffassung der VA dennoch d ie  du rch 
d iese Studienbeih i lfenrege lung entstehenden gesetz l i chen Härtefä l le  bei  
kombinationspfl ichtigen Stud i en richtungen aufzuze igen .  Es erscheint n i ch t  
gerechtfertigt, daß e in  Student,. der  s ich für  e in  Stud ium mi t  
kombinat ionspfl ichtigen Stud ien richtungen entscheidet,  Stud ienbei h i l fen­
voraussetzu ngen für zwei  Studienr ichtungen zu  erfü l len hat, e ine 
Erschwern i s ,  d ie  be i  Wahl e ines anderen Stud iums  unterb l ieben wäre .  

Technisches Museum 

Im Z uge e ines Prüfungsverhhrens der  VA, das aufgru nd  e iner  Be,chwerde 
über die Aufkünd igung e ines Leihvertrages, abgesch los,en zw ischen der 
Repub l ik  Österre ich  und einem Beschwerdefüh rer ,  über eine ehemal ige 
Sa lzkammergu t-Loblbah n ,  e inge le itet worden war (VA 29 - WF/ 89) ,  
ergab s i ch  d ie  Prob lemat ik der Erha l tung musea ler  Objekte des  
Eisenbahnwesens ,  resu l ti erend aus der  geringen Dotieru ng der entsprechen­
den Budgetansätze fü r das Techn i sche !\luseum.  

In  se iner  Ste l lu ngnahme konnte der Bundesmin i ster fü r W issenschaft und 
Forschung nur  m itte i l en ,  daß es dem Techn ischen Museum für Ind ustr ie und 
Gewerbe in  Wien aufgrund des ger ingen fi nanz ie l l en  und personel len 
Rückhal tes n icht mögl ich se i ,  a l l e  erhaltenswerte E isenbahnfahrzeuge zu 
restaurieren und i nstandzuha l ten .  

Ausschreibungesetz 

Zu VA 24 - WF/90 kam der  VA d ie Problematik der Anwendung des 
Ausschreibungsgesetzes im Z usammenhang mit Personen,  die im  Rahmen 
der "Akt ion 8000" beschäftigt worden waren,  zur Kenntnis .  An laß war der 
Fa l l  e i ner  Beschwerdeführer in ,  d ie  im Rahmen der " Aktion 8000" eine 
Tätigkeit ausüb te, d ie  s ie  für e inen fre iwerdenden Dien stposten qua l i f iz iert 
ersche inen l ieß.  Dennoch sah das Bundesmini s ter ium für Wissenschaft und 
Forschung  u nter Berufu ng auf § 2 1  Abs .  2 Z 1 des Ausschreibungsgesetzes 
ke ine Mögl ichkeit  der Anstel l ung,  weil e ine  Bundesbedienstete a l s  
Be\verberin auftrat. Damit  e rgab s ich fü r d i e  VA d ie pr inz ip ie l le  Frage der  
S i nnhaft igkeit von Maßnahmen i n  S inne  des Arbe itsmarktfärderu ngsgeset­
zes, deren Z ie l ri chtung e indeut ig . .  dah in  geht ,  d i e  F rlangung e i ner  
Beschäft igung u nter anderem d u rch Uberbrückungs- oder  Vorberei tungs­
maßnahmen zu fördern, wenn der betroffenen Person trotz entsprechender, 
n icht  zu letzt auch d u rch die Tätigkeit im Rahmen der "Aktion 8000" 
e rworbenen Qua l i fi kat ion, aufgrund der Best immungen des Ausschrei-
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bungsgesetzes unter dem Hinweis, kein "vorhandener Bundesbediensteter" 
zu sein, keine Möglichkeit zur Bewerbung geboten wird. 

Da diese Gedanken in der nach Abschluß des Prüfungsverfahrens in Kraft 
getretenen Novelle zum Ausschreibungsgesetz, BGBI. Nr. 366/ 1 99 1 ,  keine 
Berücksichtigung fanden, sieht sich die VA veranlaßt, diese weiter aufrecht 
zu erhalten. 

Einzelfälle 

5 . 1  Verzögerung der Deftnitivstellung und eines Habilitationsverfahrens 

1 36 

VA 36 - WF/89 BM ZI. 5 . 1 84/5- 1 5/90 

N. N. aus Wien wandte sich 1m November 1 989 mit nachfolgender 
Beschwerde an die VA : 

Er habe im Oktober 1 988  einen Antrag auf Verleihung der Lehrbefugnis für 
das Fach "Philosophie" an der Grund- und Integrativwissenschaftlichen 
Fakultät der Universität Wien gestellt. Mit Bescheid der Habilitationskom­
mission vom 28 .  Oktober 1 9 8 8  sei er für den zweiten Abschnitt zugelassen 
worden. 

Sein Habilitationsverfahren sei seit diesem Zeitpunkt - bedingt durch 
mehrfachen Wechsel im Kreis der Kommissionsmitglieder - trotz zweier 
Devolutionsanträge nicht abgeschlossen worden, worin ein Mißstand in der 
Verwaltung gelegen sei . 

Die VA holte mehrere Stellungnahmen des Bundesministers für 
Wissenschaft und Forschung zu diesem Beschwerdevorbringen ein und 
stellte folgenden Sachverhalt fest : 

Am 2 1 .  Oktober 1988 hatte N. N. sein Ansuchen auf Erteilung der 
Lehrbefugnis als Universitätsdozent für das Gesamtgebiet der Philosophie 
gemäß § 35 Universitätsorganisationsgesetz im Dekanat der Grund- und 
Integrativwissenschaftlichen Fakultät eingereicht. 

Am 28 .  Oktober 1 988  wurde vom Fakultätskollegium eine Habilitations­
kommission eingesetzt, N. N. hievon am 16 .  November 1988  verständigt. 

Nachdem Anfang Dezember 1 98 8  die Mittelbaukurie der Habilitationskom­
mission umbesetzt worden war, fand am 1 2 .  Dezember 1 988  die erste 
Sitzung der Habilitationskommission statt. Dabei wurde zwar ein 
Vorsitzender gewählt, die Konstituierung der Kommission jedoch vertagt, 
da die in die Kommission entsandten studentischen Mitglieder nicht die im 
Gesetz geforderte Qualifikation aufwiesen. 

Die konstitu ierende Sitzung wurde am 1 6 .  Jänner 1 989 durchgeführt, mit 
Bescheid vom selben Tag wurde N. N. davon in Kenntnis gesetzt, daß der 
erste Abschnitt des Habilitationsverfahrens positiv erledigt worden sei. 

Nach erneuter Änderung der studentischen Mitglieder der Kommission 
wurden die in der Zwischenzeit eingeforderten Gutachten zur vorgelegten 
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Habi l i tationssch rift b i s  6. Jun i  1 989  1m Dekanat zu r  E i ns ichtnahme 
aufgelegt. 

Am 1 2 . Jun i  1 989  fand die d ri tte Sitzung  der Habi l i tat ionskommiss ion zur  
e ingehenden D iskussion  der e ingeholten Gutachten statt, d ie  E ntsche idung 
wurde  jedoch auf  den  27 .  Jun i  1 989  vertagt. Nachdem nach Anhörung des 
Habi l itationswerbers auch in d ieser weiteren Sitzung keine absch l ießende 
Beurte i lung der vorgelegten Arbeit  getroffen werden konnte, wurde N. N .  
aufgefordert, z u m  b isherigen E rgebn i s  e ine schrift l iche Ste l lu ngnahme 
abzugeben. 

Im  Ju l i  1 989 ersuch te ein Mitg l i ed um Ausscheiden aus der Kommiss ion ,  der 
Vorsitzende der Professorenkurie wu rde erst im September 1 9 89 um 
Nomin ierung e ines neuen M itgl iedes gebeten .  

Die nächste S i tzung der Habi l i tation skommiss ion wurde  für den  
1 6 . Oktober 1 9 89  e inberufen .  

In  der Zwischenzeit  hatte N .  N .  elI1en Devol ut ionsantrag be im 
Bundesmi nister für Wissenschaft und Forschu ng e i ngebracht, der  wegen 
sach l icher Unzuständigkeit mit Bescheid des Bu ndesm in is ters fü r 
Wissenschaft und  Forschung vom 3 1 .  Oktober  1 989  zurückgewiesen wurde .  
In  der Entsche idung wurde jedoch d ie  Säumnis  der  Habi l iutionskommis­
s ion bei der Entscheidungsfi ndung ausgesprochen.  

Am 9 .  November 1 989  erhob N. N .  sodann e inen Antrag auf Übergang der 
Z uständ igkeit der  Entsche idung an  den Akademischen Senat der  Un iversität 
Wien ; d ieser Devolut ionsantrag \vu rde mit Bescheid \'om 8. Jänner 1 990 
abgew iesen, da nach Auffassung des Akadem ischen Senates entgegen den 
Festste l lungen des B undesmi ni sters fü r Wissenschaft und  Forschung im 
Besche id vom 3 1 .  Oktober 1 989 ,  ke ine Säumn is der Hab i l itat ionskommis­
s ion vorläge. 

In der Folge wurde über den Antrag von N .  N .  auf Verle ihung der 
Lehrbefugnis  für das Fach "Ph i losophie" d u rch d ie  Habi l itationskommis­
s ion am 1 8 . Jun i  1 990 mit  Bescheid entsch ieden.  

D ie  VA erkannte der  Beschwerde Berecht igung zu,  da d ie Habi l iat ionskom­
miss ion nach ihrer Auffassung n icht i nnerhalb angemessener Frist über den 
zweiten Verfahrensabschn i tt des  Habi l i tat ionsverfahrens des Beschwerde­
führers entsch ieden hat .  Die mehrmal igen Wechsel der  Mitgl ieder  der  
Hab i l i at ionskommiss ion - aus welchen Gründen s ie  a uch immer e rfolgt 
waren - s ind aussch l ieß l ich der  Habi l i tationskommiss ion zuzurechnen und  
dü rfen n icht zum Nachtei l  de s  Beschwerdeführers w i rken .  

5.2 Verzögerung bei der Auszahlung einer zuerkannten Studienbeihilfe 
VA 7 - WF/90 BM 21 .  56 .030/ 5- 1 7/90 

N.  N.  aus  V. ,  Ste iermark, hat  s ich mlt  fo lgender Beschwerde an d ie  VA 
gewandt :  
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Für das Studienjahr 1 988/89 sei ihr mit Bescheid der Studienbeihilfenbe­
hörde, Außenstelle Graz, vom 4. Oktober 1 989 eine Studienbeihilfe in Höhe 
von 2 1  600 S zuerkannt worden. Obwohl sie der Studien beihilfen behörde 
ihre Kontonummer bekanntgegeben habe und im Bescheid auch 
ausgesprochen worden sei, daß die Studienbeiihilfe in zehn Raten auf das 
von ihr angegebene Konto überwiesen würde, sei in den folgenden Monaten 
kein Zahlungseingang feststellbar gewesen. Sie habe sich daher mehrmals 
mit der Bearbeiterin bei der Außenstelle Graz der Studienbeihilfenbehörde 
in Verbindung gesetzt, doch sei sie trotz dieser Urgenzen zum Zeitpunkt der 
Beschwerdeerhebung am 8. März 1 990 noch nicht im Besitz der fälligen 
Studienbehilfenbeträge gewesen. Darin erblicke sie einen Mißstand im 
Bereich der Verwaltung. 

Aufgrund dieses Vorbringens ersuchte die VA den Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung um eine Stellungnahme. Seiner am 1 5 . Mai 
1 990 eingelangten Nachricht zufolge sei die mehrmonatige Verzögerung bei 
der Anweisung der ausstehenden Studienbeihilfenraten durch wiederholte 
Bearbeitungsfehler bei der EDV-Eingabe entstanden. Inzwischen sei aber 
bereits ein weiterer, für das Studienjahr 1989/90 gestellter Studienbeihilfen­
antrag erledigt worden und am 3. April 1 990 die Anweisung aller bis 
einschließlich dieses Monats fälligen Studienbeihilfenbeträge erfolgt. 

Die VA erkannte der Beschwerde Berechtigung zu und ersuchte den 
Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Vorsorge zu treffen, daß 
mehrere Monate dauernde Verzögerungen bei der Anweisung der von den 
betroffenen Studierenden zumeist dringend benötigten Beihi lfenbeträge in 
Hinkunft ausgeschlossen werden können. In seiner abschließenden 
Mitteilung vom 1 1 .  Juni 1 990 informierte der Bundesminister für 
Wissenschaft und Forschung über seine aus Anlaß dieses Beschwerdefalles 
getroffenen Anordnungen und sicherte entsprechende Schulungsmaßnah­
men für die EDV-Bearbeitung in Studienförderungsangelegenheiten zu. Da 
der Beschwerdegrund nahezu gleichzeitig mit der Einleitung des 
Prüfungsverfahrens der VA durch Anweisung aller bereits fälligen 
Beihilfenbeiträge behoben und entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung 
künftiger derartiger Bearbeitungfehler ergriffen wurden, konnten weitere 
Veranlassungen der VA unterbleiben. 
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Aufgabenbereieh des Volks anwaltes 
Horst Sehender: 

Dem Volksanwalt Horst Sehender oblagen : 

Die Aufgaben der VA, die ihrem sachlichen Inhalt nach In den 
Wirkungsbereich nachstehender Bundesminister fallen : 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten (im Umfang des 
Ressortbereiches des früheren Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie) ; 

Bundesminister für Inneres; 

Bundesminister für Justiz; 

Bundesminister für Landesverteidigung; 

Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport. 

1 Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
(im Umfang des Ressortbereiches des früheren Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie) 

Allgemeines 

Die Anzahl der Beschwerdefälle, die im Jahr 1 990 dem Ressortbereich des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten im Umfange des 
früheren Aufgabenbereiches des Bundesministers für Handel, Gewerbe und 
Industrie zuzuordnen waren, stieg auf 258 Fälle und verdoppelte sich somit 
beinahe gegenüber 1 9 8 8 .  Ca. drei Viertel aller Beschwerden ( 1 88)  betrafen 
wieder Probleme aus dem Bereich des Betriebsanlagenrechtes, wobei in der 
überwiegenden Anzahl der Fälle ( 1 68) behauptete Nachbarschaftsbelästi­
gungen durch gewerbliche Betriebsanlagen Anlaß für die Befassung der VA 
waren. In zehn Fällen von bekanntgewordenen Umweltbeeinträchtigungen 
leitete die VA ein amtswegiges Prüfungsverfahren ein. Zu den 
anfallstärksten Bundesländern zählten auch diesmal wieder Niederäster­
reich und Oberästerreich. 

Von den insgesamt drei patentrechtlichen Beschwerden ist unter 1 .2 1m 
Besonderen Teil dieses Berichtes ein Einzelfall geschildert. 

Zum Berichtszeitpunkt waren bereits 85% der im Jahr 1 990 angefallenen 
Akten abgeschlossen ; dies obwohl zu mehr als der Hälfte aller Eingaben 
Prüfungsverfahren eingeleitet, das heißt Stellungnahmen von der 
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Gewerbebehörde eingeholt werden mußten. Der Erfolg und die 
Notwendigkeit der Arbeit der VA zeigt sich daran, daß mehr als ein Drittel 
der Fälle mit d�r Beheb�n� des Beschwerdegrundes ab&eschlo�sen werden 
konnte. Das heißt, daß In Jenen Fällen erst durch das Einschreiten der VA 
gewährleistet werden konnte, daß den zumeist völlig berechtigten Anliegen 
der Beschwerdeführer von der Behörde Rechnung getragen wurde. 

In einem Fall aus dem Bundesland Kärnten (VA 64 - HGI/89) kam es zu 
einer Verzögerung bei der Durchführung notwendiger Messungen, weil die 
Kostenfrage zunächst nicht geklärt wurde. Durch das Prüfungsverfahren 
der VA konnte erreicht werden, daß das Umweltbundesamt die Kosten für 
die notwendigen Schadstoffmessungen bei einer genehmigten Betriebsan­
lage übernahm. 

Niederösterreich 

Dieses Bundesland gehört alljährlich zu den anfallstärksten im Gewerbebe­
reich und ist für die VA leider immer wieder Anlaß zur Kritik. Die 
Durchführung von gewerberechtlichen Prüfungsverfahren gestaltet sich in 
Niederösterreich äußerst bürokratisch und schleppend. Häufig ist es 
notwendig, Urgenzen an den Landeshauptmann von Niederösterreich zu 
richten sowie darauf hinzuweisen, daß die vorgelegten Antwortschreiben 
unvollständig und ergänzungsbedürftig sind. Da trotz mehrmaligen 
Aufzeigens dieser Kritikpunkte keine erkennbare Verbesserung bei der 
Durchführung der gewerberechtlichen Prüfungsverfahren zu bemerken war, 
befaßte die VA im Mai 1 990 mit dieser Kritik erstmals auch den zuständigen 
Landesrat Dkfm. Vinzenz Höfinger. Die VA hielt in diesem Schreiben 
ausdrücklich fest, daß mit diesen Verzögerungen zumeist die Tatsache eng 
verknüpft ist, daß die Gewerbebehörde trotz Einschreitens der VA nicht, nur 
unzureichend oder erst nach mehrmaligen konkreten Beanstandungen 
durch die VA ihrer gesetzlichen Pflicht nachkommt und der Grund für die 
berechtigte Beschwerde behoben wird. Um für einen rascheren, effizienteren 
und für den Beschwerdeführer, für die geprüfte Behörde sowie für die VA 
gedeihlicheren Ablauf der Prüfungsverfahren zu sorgen, wurde der 
Landesrat ersucht, die Erfahrungen der VA zum Anlaß zu nehmen, im 
Rahmen seiner Möglichkeiten Veranlassungen zu treffen, um in Hinkunft 
derartige bürokratische Hindernisse zu vermeiden und der VA darüber zu 
berichten. 

Mit Schreiben vom 1 .  Juni 1 990 teilte Landesrat Höfinger unter anderem 
mit, daß die achtwöchige Frist für die Berichterstattung an die VA zu kurz 
bemessen sei und in der Regel mehr als die Hälfte der Zeit mit Postlauf und 
kanzleimäßiger Behandlung der Schreiben verlorengehe. Die VA vermochte 
aus dieser Erklärung kein Verständnis für die offenbar vorhandenen 
organisatorischen Probleme innerhalb des Amtes der Niederösterreichischen 
Landesregierung zu gewinnen und verlieh dieser Meinung in einem 
neuerlichen Schreiben an den Landesrat auch Ausdruck. 

Ein weiterer Kritikpunkt für den Bereich dieses Bundeslandes liegt für die 
VA in der Tatsache, daß im Prüfungsverfahren zumeist nur Berichte der 
Gewerbebehörde erster Instanz vorgelegt und in der Anlage zu einem 
kurzen Bezl:lgsschreiben de� Amtes der Nieder?sterre!chisch�n Landesregie­
rung übermittelt werden. Die VA erhob daher 1m Benchtszeltraum ebenfalls 
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zum \\' iederholten Male  den Vorwu rf, daß der Landeshauptmann von 
N iederösterre ich se iner  Pfl icht zur Wahrnehm u ng se ines Aufsichtsrechtes 
gegenüber  den Gewerbebehörden  e rster Instanz , n icht nachkommt.  Diese 
Vorgangsweise - n3ml ich d ie  kommentarlose Ubermitt lung der  Berichte 
der  Gewerbebehörden erster I nstanz - veran lagte d ie VA zum H inweis auf 
d i e  in  der  Verfassung verankerte Pfl icht d es Organs der  m i tte lbaren 
Bundesverwaltung z u r  Aufs icht und zum Bemerken, daß s ich d iese Pfl icht in 
der Praxis des Amtes der l\ iederösterre ich i schen Landesregierung n icht auf 
d ie  b loße Übermi tt lu ng der  Anfragen und  U rgenzen der  VA an d ie  
Bezi rksverwal tungsbehörden red uzier e n  darf. I n  d iesem Zusammenhang 
h ie l t  d i e  VA (VA NÖ 1 70 - HGII9 1 )  auch iest, daß bei  der endgü lt igen 
Beurte i l ung des E inze l fa l l e s  ja n icht n u r  das "Verhalten" der  Gewerbebe­
hörde e rster Instanz berücks ichtigt, sondern auch geprüft wird ,  ob im 
konkreten E inze l fa l l  sowohl  das für Gewerbeangelegenhei ten oherste 
Organ als auch das Organ der  m i tte lbaren BundesH>rwaltung se iner  
jewe i l igen Aufs ichtspfl icht du rch Erte i l ung der  notwend igen Weisungen an 
d ie untergeord neten Ste l l en  nachgekommen i s t .  Im Bereich des  
Bundes landes N iederösterre ich  ent spricht d i e  in Gewerberechtsangelegen­
he iten gew3h l te Vorgangsweise des  "-\mtes der :'\iederösterre ich ischen 
Landesregierung nach den bis herigen Erfah rungen der  \-A nicht dem 
\ erfassungsm3ßigen Gebot der  Aufs ichtspfl icht .  

Zum Berichtszeitpunkt e rwartete die VA e l lle  Ste l l ungnahme des 
Landesh auptmannes \'on Niederösterreich i n  g runds3tz l icher Sicht .  Üher  d ie  
weitere Entwick lung he i  der  D u rchführung \'on gewerbe recht l ichen 
Prüfu ngsverfahren i n  d iesem Bundes land w i rd d i e  VA \vieder  berichten .  

Oberösterreich 

Ein betr3cht l icher Anteil der Nachbarbeschwerden stammt auch d iesmal  
wieder aus  dem B undes land Oberösterre ich .  Das Gewicht der  Beschwerden 
aus d iesem Bundes land ze igt s ich aber auch am Umstand , daß es s ich h ier  
überrepdsentativ u m  geradezu spektakubre fjl le  handelt ,  d enen n icht 
zu l etzt auch in  den Medien breiter Raum gew idmet \vi rd .  In d iesem 
Zusammenhang w ird auf  d ie  Mißstandsfestste l l ung der  V"-\ (VA 1 27 -
HGII89) h ingewiesen,  d ie  i n  dem \'on Amts wegen aufgegriffenen Fa l l  de r  
Vmweltbee intr3cht igungen d u rch Sonderm ü l l -S i loan lagen im  Sprengel  der  
Bez irkshauptmannschaft Wels-Land getroffen wurde und d i e  im  D re izehn­
ten Bericht der  VA an den  NationalLlt ausfüh rl ich  dargeste l l t  i st .  Auch d i e  in  
d i esem Berichtszeitraum angefa l l ene  Beschwerde über mass ive Nachbar­
schafts- und Umweltbebst igu ngen d u rch eine Lederfabrik i n  Neumarkt im 
Sprengel der Bezi rkshauptmannscluft Grieskirchen (V"-\ 1 60 - HGII90 
und andere) machte für d i e  VA \v iederu m deut l i ch ,  daß d ie  jahre lange 
Unt3tigkeit der Gewerbebehörde  in d iesem Bundes land trotz Kenntnis  der  
Umweltbeei n tr3cht igungen le ider  eher  der Normalfa l l  a l s  d i e  Ausnahme i s t .  
Es entsteht be i  der  VA v ie l fach der  E ind ruck,  daß d i e  Unternehmer durch 
das N ichte inschreiten der Gewerbebehörde geradezu e rmunte rt werden ,  
i h ren Betrieb ohne d i e  notwend igen Invest it ionen für  den Schutz der  
Nachbarn z u  führen bzw.  d ie  Gebote des  U m we l tsch utzes zu mißachten. 

Auch im fal l  der e rw3hnten Lederfabr ik wurde jahre langen Beschwerden 
\ 'on Anra inern n u r  vö l l ig  unzure ichend nachgegangel1 .  Drei Monate 
nachdem d ie  VA e in e rstes Prüfu ngsverfahren e inge le i tet h atte, e rfo lgten 
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Maßnahmen der Gewerbebehörde, und es erging ein Schließungsbescheid 
bezüglich der Kläranlage, die bis dahin Ursache für erhebliche 
Umweltbeeinträchtigungen war. In der Folge kam es zu einer nahezu 
völligen Schließung des Betriebes, gerichtliche Strafverfahren wurden 
eingeleitet und der Unternehmer in Untersuchungshaft genommen. 

Auch die zahlreichen Beschwerden über Belästigungen durch Schottergru­
ben in diesem Bundesland (VA 8, 72, 75, 1 24, 1 39, 1 75 - HGI/90) zeigen, 
daß gegen rechtswidriges und umweltschädigendes Verhalten von 
Unternehmen nicht mit der im Gesetz vorgesehenen Strenge vorgegangen 
wird. Häufig wurde die VA in diesem Zusammenhang nicht nur mit der 
unmittelbaren Nachbarschaftsbelästigung durch den Abbau, sondern auch 
wegen der befürchteten Gefährdung des Grundwassers befaßt. Schon im 
Rahmen des Dreizehnten Berichtes an den Nationalrat wies die VA auf den 
Umstand hin, daß im Bundesland Oberösterreich häufig die Verantwortung 
zwischen der Wasserrechtsbehörde und der Gewerbebehörde hin- und 
hergeschoben wird und letztlich keine Behörde Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt setzt. 

In all diesen Fällen gewinnt die VA bei der Durchführung der 
Prüfungsverfahren immer mehr den Ei�druck, daß di� Verant",:"ortung für 
das Versagen der Gewerbebehörden In Oberösterreich zumeist auf der 
Ebene des Amtes der Landesregierung liegt. Vier Monate nach Einleitung 
eines weiteren amtswegigen Prüfungsverfahrens betreffend die Lederfabrik 
erging ein bedeutender Erlaß im Lande Oberösterreich. Sowohl den 
Abteilungen des Amtes der Landesregierung als auch den nachgeordneten 
Organisationseinheiten wurde aufgetragen, den Aspekten des Umwelt­
schutzes in .fIinkunft größere Bedeutung beizumessen, unangekündigte 
behördliche Uberprüfungen der Anlagen zu forcieren, wasserrechtliche und 
gewerberechtliche Verfahren aufeinander abzustimmen. Des weiteren 
wurden mehrere Probleme wie die mangelnde Koordination zwischen 
Behörden und Sachverständigen, die räumliche Aufsplitterung der einzelnen 
Bereiche des Sachverständigen dienstes und der Rechtsbereiche auf der 
Ebene des Amtes der Landesregierung, die Informationsdefizite und 
sonstige ablauforganisatorische Mängel aufgelistet und Lösungsansätze 
aufgezeigt. 

Schließlich findet sich unter den aufgezeigten Problembereichen auch noch 
der Hinweis auf das "Vorhandensein von sogenannten Altlasten durch zu 
geringe Beachtung umweltrelevanter Angelegenheiten in der Vergangenheit 
(bei gewerbe- und wasserrechtlichen Verhandlungen) . Diesen Altlasten" -
ist festgehalten - "ist vordringlich, verstärkt und vermehrt nachzugehen" . 

Die VA kann nicht umhin, diesen Erlaß als weitgehendes Schuldeingeständ­
nis des Landes Oberösterreich für das unzureichende Vorgehen der 
Gewerbebehörden in der Vergangenheit zu werten .  

Wien 

Auf dieses Bundesland bezogen sich 30 Beschwerdefälle. Gegenstand der 
Prüfung durch die VA war auch hier zumeist der Vorwurf, die 
Gewerbebehörde sei bei der Durchführung von Genehmigungsverfahren 
und/ oder bei der Herstellung des rechtmäßigen Zustandes säumig und 
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unternehme n ichts trotz der Beeinträcht igungen für d ie  N3.chb3.rn . E inen 
Beschwerdehll  n3.hm die VA zum Anbß, zu den von der  M3.gistr3.tsd i rek­
t ion der St3.dt Wien - Verw3.ltungsrev is ion geäußerten Zweifel 3.n der 
Zuständ igkeit der  VA grundsätzl i ch Ste l l u ng zu beziehen .  D ie  Mag istratsd i ­
rekt ion - Verw3.ltungsrev i s ion vertr3.t d ie  Rechts3.ns icht, d3.ß e ine 
Zuständ igkeit der VA bei e inem 3.nhängigen Verhhren überh3.upt  n icht 
gegeben sei .  N3.ch Aufhssung der VA h ieße d ies,  d3.ß e ine Beschv,'erde 
wegen Kachb3.rsch3.ftsbel äst igungen d3.nn n icht  mehr geprüft werden d3.rf, 
wenn  e in  Genehn: igungsverhhren und( oder e i n  Verw3.l tungsstrafverfah ren  
3.nhänglg 1St .  A l le l l1 der  U mstand ,  d3.ß e l l1 Genehmlgungsverhh ren 3.nhänglg 
i st ,  l äßt 3. l lerd i ngs noch keinerl e i  Aufsch luß d3.rüber zu ,  ob d ie  
Gewerbebehörde i h re r  g le ichzei tigen Pfl icht  3.uf  Ah ndung e ines konsens lo­
sen 7ust3.ndes 3.usre ichend n3.chkommt.  Die  Prüfu ng d ieser Frage ist  3.ber 
gerade dann von vorr3.ngiger Bedeutung,  wenn der Beschwerdeführer 
Beein trächt igungen d urch e inen Betrieb behauptet. Sobnge ein Betriebs3.n­
bgenv erfahren 3.nhängig i s t  und e in konsens loser Z ustand besteht ,  hat d i e  
Gewerbebehörde d i e  Verpfl ichtung, d3.gegen tät ig zu  werden .  D ie  Prüfung 
der V:\, ob d ies 3.uch 3.usre ichend gesch ieht ,  i s t  vö l l ig  u l13.bhängig \'On e inem 
anhängigen Genehmigungs\'erfahren,  und  e ine  Beurte i l ung bnn natür l i ch  
erst n 3.ch Vorbge aus re ichender I nform3.tionen vorgenommen werden .  

:\'3.chdem d ie  VA d iese Problem3.t ik e iner e ingehenden Erörterung Im  
R3.hmen e iner  Kol legia l s i tzung u nterzogen luttE, wurde  i n  e inem 3.n den  
L3.ndesh3.uptmann von Wien gerichteten Schreiben (VA 70 - HGI/9:J)  
3.usdrückl ich festgeh3. l ten ,  d3.ß der  Aufhssung  der  M3.gistr3.t sd i rektion -
Verwal tu ngsrev is ion,  wOl13.ch  im  Zuge e ines 3.nhängigen Verfahrens 
pr inz ip ie l l  noch ke in Kontrol lrecht  der Volks3.nwä l te bestehe bzw. d3.ß s i ch  
d ieses n ur 3.uf Säum igkeiten der Behörde beschr:inke ,  i n  der geäußerten 
und i fferenz ierten Fo�m �e ineswegs beigel'fl ichtet wer?e� bnn .  E ! n 
AbweIchen von der blshengen Prüfungspr3.xls der VA, d Ie  Im übngen III 

3.l len Bundes ländern völ l ig g le ich st3.ttf indet ,  \\3.r  und ist daher weder 
zweckmäßig noch gesetzl ich geboten .  

Vor3. rlberg 

Die  VA wies in i h rem Dreizehnten Bericht zum wiederholten M3. le auf d ie 
Verzögerungen \'On Bc;.tr iebs3.nbgewrhhren h in ,  d iE  \'on den  Behörden 
häufig mi t  der  vö l l igen Uberbstung der  vorhandenen Amtss3.chverständ igen 
begründet wird. Die VA stri ch  i n  d iesem Zus3.mmenh3.ng g3.nz besonders 
d3.S Bundesbnd Vor3.rlberg hervor, d3.s i n  der Verg3.ngenheit  ger3.dezu 
stereotyp bekanntgab,  d3.ß e in  notwend iges Gut3.chten wegen Persoll3.lm3.n­
gels  hätte noch n i cht e rstel lt werden können .  Der L3.ndes ll3. uptm3.nn \'on 
Vor3.rlherg wurde von der VA (VA 23 - HGI/90) d3.her mit der F r3.ge 
konfrontiert ,  welche org3.n i s3.torischen, pnsonel len oder sonst igen l'vbß­
n3.hmen be3.bs icht igt s ind und ergriffen werden,  um Verhhrensverzögerun­
gen wegen l'vhn ge l s  3.n S3.chverständ igen in Hin kunft zu v ermeiden .  
Erfreu l i cherweise e rh ie l t  d ie  VA d ie  Inform3.tion,  d3.ß seit l'vbi 1 990 e i n  
zusätz l icher S3.chbe3.rbeiter der  Abte i lung l'vbsch inenwesen zugete i l t  i st ,  
sowie ,  d3.ß das Amt der Vor3.rlberger L3.ndesreg ierung mi t  e iner  Re ihe von 
3.nderen - n icht näher angefü h rten - org3.n is3.torischen und persone l len 
Maßn3.hmen der3.rt igen Verfahrensverzögeru ngen i n  Hinku nft n3.ch 
Mögl ichkeit  entgegenwirken w i l l .  D ie  VA w i rd l13. tür l ich bei 3.l len künftigen 
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Prüfungsverfahren in diesem Bundesland den Erfolg der angekündigten 
Maßnahmen beobachten. 

Gewerberechtsnovelle 1 9 8 8  

Ebenfalls im Dreizehnten Bericht widmete die VA diesem Thema breiten 
Raum und zeigte Probleme mit mehreren novellierten Bestimmungen auf 
(Wegfall der Genehmigungspflicht bei Austausch gleichartiger Maschinen 
gemäß § 8 1  Abs .  2 Z 5 Gewerbeordnung, V orverlegung der Sperrstunde für 
G�stgewerbebetrieb ge�äß § 1 9 8  Abs. 5, Wegfall der Genehmigun.gspflic�t 
bel Charakter des Pnvathaushaltes gemäß 359b GewO). Dle dann 
enthaltenen Aussagen werden vollinhaltlich aufrechterhalten. 

Neuerlich hervorzuheben sind Schwierigkeiten bei der Vollziehung der 
Bestimmung des § 1 98 Abs. 5 GewO 1 973 betreffend die Vorverlegung der 
Sperrstunde für Gastgewerbebetriebe. Danach sind die Gemeinden 
verpflichtet, für Gastgewerbebetriebe die Sperrstunde vorzulegen, wenn 
"die Nachbarschaft wiederholt durch ein nicht strafbares Verhalten von 
Gästen unmittelbar vor der Betriebsanlage des Gastgewerbetreibenden 
unzumutbar belästigt wurde" . Der Eindruck der VA einer weitreichenden 
Unmöglichkeit der exakten Klärung der geforderten Tatbestandsvorausset­
zungen hat sich auch in diesem Berichtszeitraum an hand zahlreicher 
Beschwerdefälle verstärkt. Es wird daher neuerlich angeregt, diese 
Bestimmung vorrangig so zu ändern, daß sie geeignet ist, das 
Spannungsverhältnis zwischen den Interessen des Gastgewerbetreibenden 
an möglichst langen Betriebszeiten und den Interessen der Nachbarschaft 
auf ungestörte Nachtruhe zufriedenstellend aufzulösen. 

Im Berichtszeitraum wurde bei der VA vereinzelt Kritik von Nachbarn 
gewerblicher Betriebsanlagen darüber geführt, daß die Gewerbebehörde 
während der Dauer des Genehmigungsverfahrens den sogenannten 
"Versuchsbetrieb" gemäß § 354 GewO genehmigt hat und der Betrieb zwar 
erlaubt sei, aber ohne die notwendigen Auflagen zum Nachbarschaftsschutz 
stattfinde. Aus Anlaß eines konkreten Einzelfalles brachte die VA gegenüber 
dem Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten zum Ausdruck, 
daß die Möglichkeit der Genehmigung eines Versuchsbetriebes für die 
Dauer des eigentlichen Betriebsanlageverfahrens in der Praxis nicht dazu 
führen darf, daß mit einer zu großzügigen Auslegung dieser Bestimmung der 
Sinn und Zweck des Betriebsanlagenverfahrens, nämlich der Nachbar­
schaftsschutz, ausgehöhlt wird. 

Der Hinweis auf diese Kritik an dieser Stelle erscheint der VA auch 
deswegen von vorrangiger Bedeutung, weil dem Nachbarn bei der 
Genehmigung eines Versuchsbetriebes kein Mitspracherecht eingeräumt ist. 
Die VA regt daher eine allfällige Erweiterung der Parteienrechte in diesem 
Bereich an. 

Nicht unerwähnt soll auch eine Eingabe an die VA bleiben (VA 1 04 -
HGII90), die konkrete Anregungen für den Bereich des gewerberechtlichen 
Betriebsanlagenrechtes enthielt. Der Einschreiter schlug unter anderem eine 
zwingende Komplettverlautbarung d�s Betriebsanlagenbescheides vor. Die 
VA griff diesen Vorschlag mit der Uberlegung auf, daß es in der Praxis 
sowohl für den Konsenswerber als auch für den berufenden Nachbarn 
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mitunter äußerst schwierig ist, ohne genauere Rechtskenntnis anhand der 
Bescheide der Berufungsbehörden den genauen Genehmigungsumfang bzw. 
den genauen Umfang und Wortlaut der Auflagen zu erkennen. Häufig 
werden n.ämlic� Be�r:iebsa!:lagenbescheide von der Berufungsbehörd� nur im 
Umfang Ihrer Jeweiligen Anderung gegenüber der Unterbehörde wiederge­
geben. Damit wird zB der genaue Wortlaut einer bestimmten Auflage, die 
von drei Instanzen unterschiedlich formuliert wurde, nur mehr schwer 
nachvollziehbar. Die VA brachte diese Vorschläge dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zur Kenntnis und bat den Ressortchef um 
Mitteilung, ob und inwieweit seit�ns seines Ressorts diesen Vorschlägen 
nähergetreten wird bzw. welche Uberlegungen dagegen sprechen. Nach 
einer Befassung des Bundeskanzleramtes-Verfassungsdienst durch den 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten teilte der Ressortchef 
mit, daß die Frage der Zusammenfassung von Bescheiden durch die 
Berufungsinstanz bei der Gewerbereferententagung im Herbst 1 99 1  zur 
Diskussion gestellt werde. Die weitere Vorgangsweise in dieser 
Angelegenheit werde vom Ergebnis dieser Beratungen abhängen. 

Die VA wird sich dazu weiter berichten lassen, erachtet es aber dessen 
ungeachtet für zielführend, auch an dieser Stelle auf den durchaus positiven 
Aspekt dieser Anregung hinzuweisen. 

Einzelfälle 

1 . 1  Willkürliche Entziehung der Gewerbeberechtigung für das Waffengewerbe 
VA 33 - HGII90 BM Z1. 3 1 2.90 1 l 1 -III/4/90 

J. Sch. aus Schärding, Oberösterreich, wandte sich im Feber 1 990 an die VA, 
weil er eine willkürliche Entziehung seiner Konzession für das 
Waffengewerbe vermutete. Er gab an, daß er im Juni 1 989 um eine 
Al!sverkaufsbew:illigung mit der Begründung angesucht h,,;be, daß er. wegen 
semes Alters m den Ruhestand treten möchte. Mit Bescheid der 
Bezirkshauptmannschaft Schärding vom 1 7 . Juli 1 989 wurde dem 
Beschwerdeführer ein Ausverkauf im Sinne des Ausverkaufsgesetzes bis 
30. September 1 989 bewilligt. Er habe nach Beendigung des Ausverkaufes 
sein Geschäft noch weitergeführt und sei aber - für ihn völlig 
unverständlicherweise - von der Gewerbebehörde verständigt worden, daß 
ihm seine Konzession ohne Angabe von Gründen entzogen worden sei. 

Nach Prüfung des Beschwerdevorbringens anhand der vom Einschreiter zur 
Verfügung gestellten Unterlagen sowie nach Einholung einer Stel lung­
nahme vom Bundesminister für wirtSchaftliche Angelegenheiten ergab sich 
folgendes : 

Wie der Beschwerdeführer gegenüber der VA ohnehin angab, hatte ihm die 
Bezirkshauptmannschaft Schärding eine Bewilligung zur Ankündigung 
eines Ausverkaufes über sein Ansuchen erteilt. Grund für seinen 
diesbezüglichen Antrag um die Bewilligung war seine Erklärung, in Pension 
gehen zu wollen. Gemäß § 4 Abs. 4 Ausverkaufsgesetz erlischt mit Ablauf 
der in der Bewilligung angegebenen Verkaufszeit die Gewerbeberechtigung 
des Trägers der Bewilligung, wenn die Ausverkaufsbewilligung wegen 
gänzlicher Auflassung des Geschäftes erteilt wurde. Die Rechtsfolge des 
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Erlöschens der Konzession trat somit schon aufgrund des Gesetzes ein. Es 
lag also nicht die vom Beschwerdeführer vermutete willkürliche Entziehung 
durch die Gewerbebehörde vor. In diesem Sinne wurde dem Einschreiter 
von der VA eine Rechtsaufklärung erteilt. 

Die VA vertrat aber auch die Auffassung, daß mit einer entsprechend 
ausführlichen und rechtzeitigen "Manuduktion" des Beschwerdeführers 
über die Rechtsfolgen der zitierten Bestimmung des Ausverkaufsgesetzes 
zahlreiche weitere Eingaben des Beschwerdeführers an die Behörde und eine 
Fülle weiterer V �ranlassungen seitens der Behörde hätten vermieden werden 
können. Diese Uberlegung veranlaßte die VA, an den Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten heranzutreten. Die VA teilt zwar die vom 
Ressortchef geäußerte Rechtsmeinung, wonach hier ein konkretes 
Fehlverhalten der Behörde nicht zu beanstanden ist, hält im Ergebnis jedoch 
an der Auffassung fest, daß mit einer entsprechend deutlichen und 
rechtzeitigen Information des Beschwerdeführers zahlreiche weitere 
Veranlassungen seitens der Behörde entbehrlich geworden wären. 

1 . 2  Verfahrensverzögerung bei der Erledigung von Patentanmeldungen 
VA 1 05 - HGII90 

1 46 

H.  I::, Dornbirn, Vorarlberg, trat im Mai 1 990 mit einer Beschwerde über 
das Osterreichische Patentamt wegen der langen Dauer bei der Erledigung 
zweier seiner Patentanmeldungen an die VA heran. Er gab an, daß seine 
Anmeldungen seit 1 985 bzw. 1 986 nicht erledigt worden sind. 

Die VA holte in dieser Beschwerdesache eine Stellungnahme des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten ein und konnte sich in 
der Folge von der Richtigkei� �er Sachverh�ltsdarste!lung des Einschrei�ers 
überzeugen. Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
bedauerte die unverhältnismäßig lange Erledigungsdauer und gab als 
Ursache die starke Arbeitsüberlastung des zuständigen fachkundigen 
Referenten sowie eine für den betreffenden Fall sehr intensiv notwendige 
fachliche Diskussion an. Das Einschreiten der VA bewirkte allerdings die 
Erlassung je eines weiteren Vorbescheides zu den Anmeldungen des 
Beschwerdeführers. 

Die von der VA aufgezeigte Verfahrensverzögerung veranlaßte den 
Bundesminister . .für wirtschaftliche Angelegenheiten aber auch zu 
grundsätzlichen Uberlegungen zur Steierung der Effizienz im Patentamt. Im 
Juli 1 990 informierte der Ressortchef die VA in diesem Zusammenhang von 
einer bevorstehenden Anwendung weiterer Datenbanksysteme, von der man 
sich eine Beschleunigung des Vorprüfungsverfahrens erwartete. 

Die VA schloß das Prüfungsverfahren mit der Zuerkennung der 
�eschwerdeberechtigung. Bei dieser Be.urteilung �ing die VA von der 
Uberlegung aus, daß Verzögerungen bel der Erledigung von Patentansu­
chen besonders schwer wiegen. Wegen der wirtschaftlichen Tragweite für 
den einzelnen, aber auch wegen der volkswirtschaftlichen Bedeutung ist eine 
rasche Klärung des Rechtsbestandes in Patentsachen unerläßlich. Aus der 
Stellungnahme des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten 
ergibt sich für die VA zweifelsfrei, daß es sich bei der aufgezeigten 
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Verfah rensdauer von mehreren Jahren u m  keinen E inze lfa l l  handelt .  Aus 
d iesem Grund wird d ieser E inze lfa l l  zum Anlaß genommen, auf d ie 
dringe.I!d notwendigen Maßnahmen zur  Besch leun igung der Verfahren 
be im Osterre ichischen Patentamt h inzuweisen .  

1 . 3 Unzumutbare Lärmbelästigungen durch Kunstschnee-Erzeugungsanlage des 
Fremdenverkehrsverbandes Innsbruck-Igls 
VA 1 70 - HGI/90 

Im  Wege des Landesvolksanwaltes von Tirol erhob Dr. H .  S .  aus  
lnnsbruck-Ig l s ,  Tirol ,  bei der VA Beschwerde  über u nzumutbare 
Lärmbeläst igungen durch e ine  Kunstschnee-Erzeugungsan bge. Der Betrieb 
erfolge ohne gewerberecht l iche Genehmigung,  und d ie Gewerbebehörde sei 
bei der Herste l l ung  des rechtmäß igen Zustandes säumig .  

D ie VA ho l te zah lreiche S te l l ungnahmen vom Landeshauptmann von Tirol 
ein und besprach d i esen Fal l  auch im  Rahmen der ORF-Sendung "E in  Fal l 
für den Volksanwalt ?" . 

\'on wesent l icher Bedeutu ng für d ie  recht l ichen Schlußfolgerungen \\ ar d ie  
Tatsache, daß d ie  beschwerdeursächl iche Kunstschnee-Erzeugungsanbge 
von e iner Körperschaft des öffent l ichen Rechtes, näml ich  dem im Jahr 1 949 
gegründeten Fremdenverkehrsverband I n ns bruck-Igls  ( nunmeh r :  Tour is­
m us\"Crband I nnsbruck-Ig ls ) , betrieben wird .  D ie  Rechtsgru nd lage der 
betreffenden Körperschaft des öffent l ichen Rechtes i st  das Tirolcr 
Fremdenverkehrsgesetz aus dem Jahr 1 9 1 D , das im  wesent l ichen 
g le ich lautend zum Tiroler Tourismusgesetz 1 979 (zum Berichtszeitpunkt : 
Tiroler Tourismusgesetz 1 99 1 )  zur  Wahrung,  Förderung und  Vertretung 
der (örtl ichen) Belange des Fremdenverkehrs d ie  Schaffu ng \"On 
fremdemerke h rsorganisat ionen ermögl icht .  

Für  die VA war k lärungsbedü rft ig ,  ob auf  d ie  beschwerdeursäch l iche 
Kunstschnee-Erzeugungsan lage des Tour ismusverbandes In  nsbruck- Igls 
a l le  Kriterien der Gewerbsmäßigkeit ,  a lso die Regelmäßigkeit ,  d ie  
Selbständ igkeit ,  aber i nsbeson dere auch das Kriteriu m  der Gewinnerzie­
l ungsabsicht, z utreffen .  Daß die Tourismusverbände als Betreiber von 
Schneekanonen die Kriterien der "Selbständ igkei t" und "Regelm äßigkeit" 
erfü l l en ,  stand sowohl für das Amt der Tiroler Landesregierung a l s  auch fü r 
d ie  VA außer Zweife l .  Das E in schreiten der VA \"eran laßte d ie  
Gewerbebehörde z u  e iner e ingehenden Untersuchung der Buchhaltung des  
betreffenden Tour ismus\"erbandes .  Zur  Kläru ng des Kriter iums der  
Gew i n nerz ie lungsabsicht ergaben s ich insgesamt aber keine Anhaltspunkte 
für Gewinne  für den Tourismusverband d u rch den Betrieb der 
Kunstschnee-Erzeugungsanlage. Damit besteht aber auch ke ine Zuständig­
keit fü r d ie  Gewerbebehörde und keine recht l iche Mögl i chkei t  zur  E rtei l ung  
von  Aufl agen zum Nachbarschaftsschutz .  

Nach Auffassung der VA darf aber n icht übersehen werden,  daß solche 
Schneekanonen i m  Ergebnis  wohl  n u r  deswegen angeschafft und in Betrieb 
genommen werden,  um die Schisa ison zu \'er längern und  d ie E innahmen aus 
dem Wintertouri smus  z u  s ichern bzw. zu ste igern . Im  E rgebnis kann d ie  VA 
n icht umhin ,  es a l s  "Trick" zu  bezeichnen,  wenn s ich gewinnorientierte 
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Wirtschaftsunternehmer wie Schiliftbesitzer, Hoteliers und Schischulbetrei­
ber eines gemeinnützigen Tourismusverbandes bedienen, um sich so dem 
Zugriff der Gewerbebehörde und der Anwendung der Gewerbeordnung 
(GewO) zu entziehen. 

qie VA sie.ht sich daher a.ufgrund des aufgezeigten Einzelfal les veranlaßt, 
eine Adaptlerung der Bestimmungen des Gewerberechtes für Körperschaf­
ten des öffentlichen Rechtes anzuregen. In diesem Zusammenhang ist auf 
die durch die Gewerberechtsnovelle 1988  neu hinzugekommene Regelung 
des § 1 Abs. 6 GewO hinzuweisen, die für die Tätigkeit von Vereinen bereits 
die erforderliche Klärung geschaffen hat. Während mit dieser Bestimmung 
ausdrücklich festgelegt ist, daß "bei Vereinen gemäß dem Vereinsgesetz 
1 9 5 1  die Absicht, einen Ertrag oder sonstigen wirtSchaftlichen Vorteil zu 
erzielen, auch dann vorliegt, wenn die Vereinstätigkeit das Erscheinungsbild 
eines einschlägigen Gewerbebetriebes aufweist und diese Tätigkeit - sei es 
mittel.bar ode.r unJ?it�elbar - �uf Erl.a�fung vermög�nsrechtlicher Vorteile 
für die Verelnsmltgheder genchtet Ist , fehlt für die Körperschaften des 
öffentlichen Rechtes eine entsprechende gesetzliche Regelung. 

1 .4 Unzumutbare Lärm- und Erschütterungsbeeinträchtigungen durch Klein­
kraftwerk 

1 48 

VA 2 1 7  - HGII90 BM Zl. 3 1 3 .805/ 1 -III-3/90 

Anläßlich eines Sprechtages im Oktober 1 990 führten M. und J. G. aus Erl, 
Tirol, darüber Beschwerde, daß sie durch das 1 979 errichtete und seit 1 980 
betriebene Kleinkraftwerk des A. P. unzumutbaren Lärm- und Erschütte­
rungsbelästigungen ausgesetzt seien. Sie hätten sich deswegen bereits 
mehrmals auch an die Bezirkshauptmannschaft Kufstein gewendet, und 
trotz Vorliegens von Meßergebnissen aus dem Jahr 1 98 1 ,  die die 
Unzumutbarkeit der Lärmbelästigungen ergeben hätten, sei bisher noch 
keine Verbesserung der Situation eingetreten. 

Die VA holte zu diesem Vorbringen mehrere Stellungnahmen ein und ste l lte 
folgenden Sachverhalt fest : 

Das Kleinkraftwerk versorgte seit der Inbetriebnahme im Jahr 1 980 bis April 
1 988  sowohl große Teile der Gemeinde Erl als auch das Sägewerk des 
Kraftwerkbetreibers mit elektrischem Strom. Danach und seither, also auch 
noch zum Berichts�eitpunkt, wurde der aus de.m Klei�kraftwerk gewonnene 
Strom zur Gänze In das Netz der TIWAG eingespeISt. 

Eine gewerbebehördliche Betriebsanlagengenehmigung lag nicht vor. Die 
VA erlangte keinerlei Kenntnis von irgendwelchen Maßnahmen der 
Gewerbebehörde zur Herstel lung des rechtmäßigen Zustandes. 

Die VA ging bei der rechtlichen Beurteilung von folgenden Überlegungen 
aus :  

Gemäß § 2 Abs. 1 Z 2 0  Gewerbeordnung (GewO) 1 973 sind auf den Betrieb 
von Elektrizitätsversorgungsunternehmen die Bestimmungen der GewO 
nicht anzuwenden. Zum Zeitpunkt des Prüfungsverfahrens der VA wurde 
daher die Anwendbarkeit des Gewerberechtes zu Recht mit dem Hinweis 
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darauf verneint, daß das beschwerdeursächliche Kleinkraftwerk ausschließ­
lich als Elektrizitätsversorgungsunternehmen und nicht mehr auch als 
Eigena�lage für das Sägewerk betrieben �erde. Wenn auch eine konkrete 
Säumnis der Gewerbebehörde zum Zeitpunkt der Durchführung des 
Prüfungsverfahrens der VA nicht zu beanstanden war, so trifft die 
Bezirkshauptmannschaft Kufstein allerdings der Vorwurf der Untätigkeit 
für die Zeit zwischen der Inbetriebnahme des Kleinkraftwerkes im Jahr 1 980 
bis 1988 .  Die Verwendung eines Kraftwerkes als sogenannte "Eigenanlage" 
steht nämlich der Anwendung gewerberechtlicher Vorschriften nicht 
entgegen. Während der Dauer von acht Jahren unterließ die Gewerbebe­
hörde jegliche Maßnahmen zur Herstellung des re�htmäßigen Zustan?es, 
obwohl der Beschwerdeführer mehrmals auf die Gefährdung semer 
Gesundheit durch den Betrieb des Kleinkraftwerkes hinwies und die 
Lärmmessungen im Jahr 1 9 8 1 bereits eindeutig die Unzumutbarkeit der 
Belästigungen ergaben . .  

Angesichts dieser jahrelangen Säumnis der Gewerbebehörde bedarf es 
keiner weitergehenden Begründung, daß dieser Beschwerde Berechtigung 
zuzuerkennen war. Die VA läßt sich in dieser Angelegenheit allerdings noch 
weiter berichten, um sicherzustellen, daß bei einem möglicherweise wieder 
bevorstehenden Betrieb des Kleinkraftwerkes als Eigenanlage keine 
weitere� Verzögerungen bei der Herstellung des rechtmäßigen Zustandes 
durch die Gewerbebehörde entstehen. 

2 Bundesminister für Inneres 

Allgemeines 

Auch in diesem Berichtszeitraum hat sich der Beschwerdeanfall erhöht, es 
wurden insgesamt 28 1 Beschwerden dem Ressort Inneres zugeordnet. 

Die bereits als sterotyp empfundene Aussage über die fallweise völlig 
unzureichende Beachtung von Grundrechten und insbesondere die 
mangelhafte Reaktion der Dienstaufsicht auf erwiesene Fehlleistungen hat 
auch für diesen Berichtszeitraum leider ihre Gültigkeit beibehalten. Die im 
vorangegangenen Dreizehnten Bericht enthaltene optimistische Prognose 
über einen allmählichen Sinneswandel in diesem Ressort gerät daher etwas 
ins Wanken. 

Im vorliegenden Bericht scheinen mit der einzigen (nachstehenden) 
Ausnahme keine Beschwerdefälle oder amtswegig durchgeführte Prüfungs­
verfahren auf, die behauptete Mißhandlungen durch Exekutivorgane zum 
Gegenstand haben. Dies bedeutet jedoch nicht, daß derartige Vorwürfe nun 
nicht mehr erhoben werden, sondern hat eine andere Ursache. Der 
Schwerpunkt der Prüfung der VA muß sich nun nicht mehr darauf richten, 
ob die erhobenen Vorwürfe überhaupt zu Untersuchungshandlungen, 
insbesondere in strafrechtlicher Hinsicht, führen. Die Durchführung 
sicherh.eitsbehör�ilicher Ermittlungen un� die �ek�nntgabe des Ermittlungs­
ergebnIsses an die Staatsanwaltschaften Ist bel MIßhandlungsvorwürfen -
nicht zuletzt infolge der jahrelangen früheren Kritik der VA am 
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Unterbleiben derartiger Untersuchungen - nun herrschende Praxis 
geworden.  

Der Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit der VA liegt nun vielmehr darauf, 
ob bekanntgewordene Dienstpflichtverletzungen dem Gesetz entsprechend 
verfolgt werden. Deswegen ist aber der VA nur ein stark zeitversetztes 
Einschreiten zum anlaßgebenden Ereignis möglich, da Mißhandlungsvor­
würfe nahezu immer sowohl strafrechtlich wie auch disziplinär bedeutsame 
Elemente beinhalten. Dies führt dazu, daß die zur Einhaltung der 
dienstrechtlichen Bestimmungen berufenen Stellen die endgültige strafrecht­
liche Beurteilung abwarten, bevor eine disziplinäre Untersuchung stattfindet 
(Aussetzung des Disziplinarverfahrens nach § 1 1 4 des Beamten-Dienst­
rechtsgesetzes für die Dauer des strafgerichtlichen Verfahrens) . Da auch das 
Disziplinarverfahren selbst noch einige Zeit in Anspruch nimmt und erst 
dan.n die VA eine inhalt!iche Prüfung der gesamten Verwaltungsvorgänge 
begmnen kann, kann zWischen der Amtshandlung und dem Prüfungsergeb­
nis der VA durchaus ein Zeitraum von mehreren Jahren liegen. Bei der VA 
behängen mehrere Fälle, die in diesem oder auch in davorliegenden 
Berichtszeiträumen angefallenen sind, wobei durch obige Umstände eine 
abschließende Beurteilung erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich sein 
wird. 

Amnesty International 

Der im Jänner 1 990 von Amn�.sty International herausgegebene Bericht 
" .Folter und Mißhandlung in Osterreich", der große Beachtung in der 
Offentlichkeit fand, wurde von der VA in nachstehender Form ausgewertet. 
In diesem Papier wurde von 1 28 Beschwerden in einem Zeitraum ab 
Dezember 1 984 gesprochen. Davon wiesen 1 4  Fälle eine ausreichend genaue 
und individualisierbare Sachverhaltsdarstellung auf. 

Von diesen gen au er beschriebenen 1 4  Vorfällen standen drei schon vor 
Veröffentlichung des Amnesty-Berichtes (teils durch Beschwerde der 
Betroffenen, teils durch amtswegige Verfahren) bei der VA in Prüfung. 
Einer dieser drei Fälle (VA 23 - I187) ist bereits im Zwölften Bericht der 
VA an den Nationalrat unter Einzelfall 3 .6, Seite 368 ff, dargestellt worden 
(erwiesene Mißhandlung, unzureichende dienstrechtliche Maßnahmen) . Ein 
Fall (VA 90 - I189) ist mit der Beurteilung abgeschlossen, daß die 
Beschwerde nicht berechtigt war. 

Von den restlichen elf Einzelfällen mit ausreichender Sachverhaltsdarstel­
lung bestanden in vier Fällen Verdachtsmomente bezüglich eines von der VA 
näher zu prüfenden Mißstandes in der Verwaltung. Daher wurden in diesen 
vier Fällen amtswegige Prüfungsverfahren (drei im Ressort Inneres zu VA 74 
- I190, VA 75 - I190 und VA 76 - I190, eines im Ressort Justiz zu VA 
2 1 9  - ]/90) eingeleitet. Eines dieser Prüfungsverfahren ist im Zeitpunkt der 
Berichtserstattung noch nicht abgeschlossen, die drei übrigen haben keinen 
nachweisbaren Verwahungsmißstand ergeben. Bei den letztgenannten 
Fällen hat die (schon vor der VA in ihren früheren Berichten, aber auch von 
Amnesty in ihrem Bericht allgemein betonte) ungünstige Beweislage in 
derartigen Fällen den Ausschlag bei der Beurteilung gegeben. 
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Nachstehende Fa l lgru ppen verd ienen besondere E rwähnung : 

Mißhand lungsvorwürfe 

Der VA wurde  das in j ur ist ischen Fachzeitschr iften veröffent l ichte 
Erkenntn is  des Verfassungsgerichtshofes vom 1 1 . Oktober 1 9 89 ,  Zah l  B 
1 1 72 1 87 ,  bekannt,  wonach e ine Maßnahmenbeschwerde e ines Tei l nehmers 
an e iner Demonstration  zur  Festste l l ung gefü h rt hat,  d ie  Beschwerdefüh re­
r in sei i m  verfas sungsmäßig gewährle i steten Recht ,  keiner unmenschl ichen 
oder ern iedrigenden Behand lung unterworfen zu werden,  \"er letzt worden .  
D ie  VA lei tete daraufhin e i n  amtswegiges Prüfungwerfah ren e in (VA 20 1 -
I /90) . 

Das Höchstgericht nahm nach e Inem \"on i hm selbst d u rchgefüh rten 
Ermitt lu ngsverfahren als e rwiesen an, daß d ie Beschwerdefüh rer in ,  
Tei lnehmerin an e.i.ner  Protestveranstaltung gegen den Bau der Pyhrn-Auto­
b: dll1,  nach dem Uberklettern des die Bauste l le abs ichernden Launes \'on 
e inem Gendarmeriebeamten m i t  D iensthund verfo lgt worden ist .  Der 
Diensthund (we i sungsgemäß ohne Be i l;korb und ohne Le ine)  wurde  durch 
den  Befehl  "Faß !" auf  d ie  Demonstrant in gehetzt und verletzte s ie 
sch l ieß l ich im Kopfbe re ich .  Das Höchstgericht nahm wei ter� a ls e rw iesen 
an ,  daß der Gendarmeriebeamte danach (beispie l sweise mi t  dem Karab iner  
der  Hu nde le ine oder m i t  dem Handfunkgerät) der Demon strant in e inen 
Sch lag auf den H interkopf versetzt hat ,  wod u rch s i e  e ine  Rißquetschwunde 
erl i tten hat .  

Die Ermitt lungen der  VA ergaben,  daß d ie  u rsprüngl ichen i n  d ieser 
Angelegenheit  geführten s icherhe itsbehördl ichen Erhebungen keine derar­
tige Bewei s lage erbracht hatten ,  weshalb die Staatsanwaltschaft Steyr d ie  
Anzeige gegen den  Gendarmeriebeamten nach  § 90 Strafprozeßordn u ng 
z u rückgelegt hat. Aus Verj äh rungsgründen können d ie  n u n  durch den 
Verfassungsgerichtshof erhobenen Beweise zu  keinen weite ren Maßnahmen 
im strafrecht l ichen oder d i sz ip l inären Bereich füh ren . Der Bundesmin ister 
fü r I nneres konnte ungeachtet des e r\viesenen Sachverhaltes und der  
schwerw iegenden s trafrechtl i chen und  d i sz ip l i nären Verdachtsmomente 
led ig l ich eine "Be lehrung" des m ißhande lnden Beamten veran lassen .  

Fre iheitsentz iehende Maßnahmen 

Im  vorangehenden Dreizehnten Ber icht  der VA war u nter E inzelfa l l  3 .2  d ie  
rechtswidrige Verhaftung e ines zwölf j äh rigen Kindes beschrieben .  D ie  VA 
h äl t  d ieses Thema für a l lgemein so bedeutsam, daß s ie  im  vorl iegenden 
Bericht u nter E inze l fa l l  2 . 3 .  nochma l s  e ine  fortsetzende  Darste l l ung  gibt, da  
auch damit  d ie  Hal tung des Ressorts i n  grund legenden Fragen dokumentiert 
wird .  

G le ichart ig w i rd auch d e r  u nter E inze lfa l l  2 . 2 .  dargestel lte Fal l zu  betrachten 
sein, womit  nicht n u r  die rechtswidrige Verhaftung e ines Jugend l ichen ,  
sondern auch d ie  dami t  im  Lusammen lung stehenden unzureichenden 
Dienstaufs ichtsmaßnahmen a l s  Mißstand in  der  Verwaltung festgestellt 
worden s i nd .  
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Die sich hieraus ergebende Problematik bedarf nach Meinung der VA einer 
raschen und durchgreifenden Reaktion .  Es kann wohl nicht angehen, durch 
offenkundig unzureic�ende oder sogar falsche Ausbildungsinhalte dem 
Exekutivbeamten die Uberzeugung zu verleihen, er handle innerhalb eines 
ihm zustehenden Spielraumes, während tatsächlich bereits disziplinär und 
strafrechtlich relevante Grenzen überschritten werden. 

Auch in diesem Bericht wird wiederum als Beispiel für viele eine polizeiliche 
Amtshandlung geschildert, Einzelfall 2 . 1 . , die aufzeigen soll, daß der 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit neben weiteren, die Grundrechtssphäre 
berührenden Prinzipien oftmals unbeachtet bleibt. 

Personendurchsuchungen 

Ein in den Auswirkungen vergleichsweise harmloser Beschwerdefall, 
Einzelfall 2 .5 . ,  zeigt ebenfalls deutlich die in diesem Ressort vorherrschende 
und scharf zu kritisierende Tendenz, die (verfassungs-)gesetzlich 
v,?rge!?e?ene Grenze für die Ausüb�lllg d�r Sicherheitspolizei als bloße 
Rlcht!Jll1e anzusehen und über ellldeuuge Gesetzesverletzungen der 
Sicherheitsorgane einfach hinwegzusehen bzw. sie mit unhaltbaren 
Argumenten rechtfertigen zu wollen. Die VA hat daher förmlich das 
Vorliegen eines Mißstandes in der Verwaltung festgestellt und will damit in 
besonderem Maße aufzeigen, daß die Sicherheitsexekutive zum Zwecke der 
Aufklärung und Ahndung vermeintlicher Rechtsverletzungen nicht selbst die 
gesetzlichen Vorschriften unbeachtet lassen darf. 

Fundwesen 

Der in den vorangegangenen Berichten (Zwölfter und Dreizehnter Bericht) 
enthaltene Appell, dringend eine legistische KlarsteIlung für die Behandlung 
nicht gewahrsamsfrei aufgefundener Sachen vorzunehmen, hat bisher 
lediglich dazu geführt, daß der Bundesminister für Justiz, soweit sein 
Ressort betroffen ist, einen Anderungsvorschlag betreffend die Bestimmun­
gen des Allg��einen Bürgerlichel1: Gesetzbuch�s ausge�rbeitet �at. Seitens 
des BundesmIllIsters für Inneres gIlt offenkundIg noch Immer dIe Aussage, 
andere Reformvorhaben wären vordringlicher. 

Die VA regt daher nochmals an, den unbefriedigenden Rechtszustand 
ehestens zu ändern . 

Staatspolizeiliche Vormerkungen 

Die im Berichtszeitraum beg.onnene Aktion des Bunde�mi!1.isters für Inneres, 
den betroffenen Personen dIe Auskunft über staatspo!Jzel!Jche Vormerkun­
gen zu ermöglichen, führte auch bei der VA zu einer nicht unerheblichen 
Zahl von Beschwerden. Eine völlig unverständlich lange Erledigungsdauer 
wurde als häufigster Beschwerdegrund genannt. Nähere Ausführungen 
hiezu werden voraussichtlich erst im nächsten Bericht erfolgen können, 
wobei aber �chon jetzt betont werden soll, daß in vielen dieser 
Prüfungsverfahren auch die VA nur unter unvertretbar großen Verzögerun­
gen zum Teil auch noch gar keine Informationen zu den von ihr 
durchgeführten Prüfungsverfahren erhalten hat. 
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Die Hinweise des Bundesministers für Inneres auf Personalmangel als 
Hauptursache für viele der in diesem Bereich bekanntgewordenen 
Unzulänglichkeiten werden aber relativiert, wenn aus einer anderen 
Beschwerde folgender Sachverhalt bekannt wird : 

Unter VA 82 - 1/90 gab eine Beschwerdeführerin an, sie sei Gründerin 
eines Vereines, der es sich unter anderem zum Ziel gesetzt habe, Kunst und 
Künstler zu fördern und für den Kulturaustausch mit Vereinigungen 
ähnlicher Zielrichtungen im Ausland einzutreten. Sie sei an einem Abend 
gegen 2 1 .00 Uhr von vier Kriminalbeamten aufgesucht worden, die 
Auskünfte über die Vereinsaktivitäten und Vereinsmitglieder begehrt hätten. 
Eine nähere Begründung sei nicht angegeben worden. Diese Amtshandlung 
wird vom Bundesminister für Inneres als durchaus nicht außergewöhnlich 
dargestellt. Drei dieser Beamten gehörten zum Büro für Vereins- und 
Presserechtsangelegen�eiten der Bundespol!ze!�irektion Wien, der :rierte 
Beamte war Angehönger des FremdenpolIzeilIchen Büros der gleichen 
Behörde. 

Die VA kann hiezu nur feststellen, daß mit derartigen Amtshandlungen die 
Intentionen des Gesetzgebers unterlaufen werden, da doch mit der 
Vereinsgesetznovelle 1 987 behördliche Eingriffs- und Überwachungsmög­
lichkeiten in das Vereinsleben weitestgehend beschränkt worden sind. Wenn 
daher für Aktionen wie die oben geschilderte insgesamt vier Beamte 
eingesetzt werden können, ist der immer wieder beklagte Personalmangel 
vielleicht doch nur ein Zeichen falsch gesetzter organisatorischer 
Schwerpunkte. 

Einzelfälle 

2 . 1  Rechtswidrige Festnahme und Bestrafung durch Polizei 
VA 1 74 - 1/87 BM Zl . 5 1 . 1 93/506-11/2/89 

P. H., ein auf Besuch in Wien befindlicher Auslandsösterreicher, wurde von 
Polizeibeamten beanstandet, weil er zur Nachtzeit auf einem Verkaufspult 
eines (geschlossenen) Marktstandes gesessen war. Der VA gegenüber gab 
der Beschwerdeführer an, er sei wegen dieses Sitzens zur Ausweisleistung 
aufgefordert, in weiterer Folge festgenommen und erst einen halben Tag 
später nach Bezahlung eines Betrages von 2 1 1 0 S aus dem Polizeiarrest 
freigelassen worden. E: wisse �eder den Grund seiner Verhaftung noch die 
Rechtsgrundlage für die von Ihm verlangte Zahlung. 

Der Beschwerdeführer lebt in Kanada und ist der deutschen Sprache (wie 
anläßlich einer persönlichen Vorsprache bei der VA festgestellt werden 
konnte) kaum mächtig. 

Die VA hat zur Prüfung der Beschwerde Einsicht in die Verwaltungsstrafak­
ten genommen und Stellungnahmen der sachlich in Betracht kommenden 
obersten Verwaltungsorgane eingeholt. Zu Beginn der Prüfung war auch 
eine erste Information der Bundespolizeidirektion Wien eingeholt worden, 
da aus den Angaben des Beschwerdeführers kein gen aue ressortmäßige 
Zuordnung der Amtshandlung möglich gewesen war. Aus der Sicht der 
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geprüften Verwaltungsbehörden stellte sich der Sachverhalt folgenderma­
ßen dar : 

Der Beschwerdeführer sei wegen des Sitzens auf einem Rollbalkenpult von 
einem Sicherheitswachebeamten "zur Rede gestellt" und angewiesen 
worden, dieses Pult zu verlassen. Auf diese Aufforderung habe der 
Beschwerdeführer laut zu schimpfen begonnen und trotz Abmahnung sein 
strafbares Verhalten nicht eingestellt, weshalb die Festnahme nach den 
Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes (VStG) erfolgt sei. 

Nach neunstündiger Anhaltung in Haft ist die Strafverhandlung erfolgt, die 
mit der mündlichen Verkündung eines Straferkenntnisses betreffend 
Qrdnungsstörung, Anstandsverletzung, ungebührliche Lärmerregung und 
Ubertretung des Meldegesetzes (Geldstrafe von 500 S je Delikt) geendet 
hat; dem Bestraften wurde eine Erklärung über einen Rechtsmittelverzicht 
zum Unterschr�iben vorgelegt. Die Geldstr�fen (zuzüglic� der Verfahrens­
kosten, abzüghch des anrechenbares Antetls der Haftzelt) wurden sofort 
bezahlt. 

Die VA nahm nachstehend die Beurteilung der einzelnen Teile der 
Amtshandlungen vor. 

1 .  Unverhältnismäßi keit zwischen be an enen Verwaltun sdelikten und 
Anwendung rei eitsentziehender Ma na men 

Die VA hat wiederholt (siehe zuletzt Zwölfter Bericht der VA an den 
Nationalrat, Seite 247 f) auf die Unverhältnismäßigkeit des Einsatzes 
freiheitsentziehender Maßnahmen nach geringfügigen Verwaltungsdelikten 
hingewiesen. Auch im vorliegenden Falle war überhaupt fraglich, ob das die 
Amtshandlung auslösende Verhalten des Beschwerdeführers (Sitzen auf 
Verkaufspult) rechtswidrig war. Nahezu sicher scheint es der VA, daß bei 
etwas besonnenerer Vorgangsweise der Polizeibeamten die stattgefundene 
Eskalation nicht eingetreten wäre. 

Rechtlich ist hiezu anzumerken, daß der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
zum Vorfallszeitpunkt gesetzlich nicht verankert war und von der VA 
deswegen nicht als Beurteilungskriterium der Rechtmäßigkeit der 
Amtshandlung verwendet werden konnte. Mit dem ab 1 .  Jänner 1 99 1  in 
Kraft getretenen Verfassungsgesetz zum Schutze der persönlichen Freiheit 
ist dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz nun allerdings Bestandteil des 
Verfassungsrechts. 

2. Kenntnis des Festnahmegrundes 

Artikel 5 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert jeder 
Person, deren Freiheit entzogen wird, die eheste Information über die 
Gründe dieser Haft in einer für sie verständlichen Sprache. 

Wenn auch die unmittelbar<:.Anwendbarkeit dieser Konventionsbestimmung 
wegen des hiezu von Osterreich bei der Ratifizierung erhobenen 
Vorbehaltes fraglich ist, so ist doch die einer Festnahme nach dem 
Verwaltungsstrafrecht aus dem Grunde des Verharrens in der strafbaren 
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Handlung zwingend \'orausgehende Abmahnung e I l1e ähn l iche Best im­
mung .  

D ie  Bundespo l ize id i rektion Wien  und  der  Bundesmin i ster fü r  Inneres haben 
den Standpunkt vertreten ,  die nach § 3 5  l it .  c VStG vorgeschriebene 
Abmahnung ste l l e  üb l i cherweise eine ausreichende Information über die 
G ründe  für d ie danach erfolgte Festnahme dar .  Die Sprach kenntnisse des 
Beschwerdefüh rers werden h ins icht l ich des Verstehens der maßgeb l ichen 
Gründe von der Bundespo l ize id i rektion \X'ien a l s  gegeben erachtet ; der  
Bundesmin i ster für I nneres s ieht  zum derzeit igen Zeitpunkt ke ine 
Mög l i chke i t  der e inwandfre ien Aufk lirung d ieser Frage. 

D ie VA kann zunächst anhand der Akten lage festste l l en ,  dag der 
Anzeigeleger ( ident  mit dem festnehmenden Organ) den Beschwerdefü h rer 
a l s  "gebrochen deutsch sprechend" bezeichnet. Im Priorenbericht,  der \'on 
e inern anderen Beamten verfagt i s t ,  i s t  angemerkt ,  der  Genannte spreche 
engl i sch "und n u r  ganz mange lhaft deutsch" . Für die Festste l l u ng,  wann und 
in  welcher Form dem Beschwerdefüh rer  d ie  Haftgründe mitgete i l t  worden 
wären ,  kann nur der  Anzeigen inha l t  herangezogen werden ,  �emzufo lge der 
Beschwerdefüh rer  nach vergeb l ICher Au fforderung zum \ erlassen se I l1es 
Sitzp latzes lautstark zu sch impfen begonnen h :tbe und aufgefordert worden 
se i ,  "sein str:ttbares Verhalten e inzuste l len und e inen :\ us\veis vorzuweisen" .  
Die VA hegt - nicht nur im H i nb l ick auf  d ie  \ on ihr se lbst  festgeste l l ten 
geringen Deutschkenntn isse des Beschwerdefüh re rs an läß l ich  dessen 
Vorsprache - erhebl iche Zweife l ,  ob mit e iner derart igen Augerung e ine 
Bekanntgabe der Haftgründe e rfolgt ist .  

Auch h ier wird angemerkt, d ag d ie  am 1 .  Jul i  1 9 8 8  i n  Kraft getretene 
VStG-NoYe l l e  1 98 7  e ine Verbesserung der Rechts lage gebracht hat. Nach 
der neuen Fassung des § 36  VStG ist jeder Festgenommene ehestens, 
womöglich bei  seiner Festnahme,  i n  einer ihm verständ l ichen Sprache über 
d ie  G ründe seiner Festnahme und die gegen ihn erhobenen Anschu ld igun­
gen zu unterrichten, 

3 .  Be iz iehung e i nes Dolmetschers zur  münd l ichen Strafverhand lung 

;'\Jach § 39a des Al lgemeinen Verwaltungsverfah rensgesetzes (der  laut  § 2 4  
VStG au ch  i m  Verwaltungsstrafverfah ren g i l t ) ,  h a t  d ie  Behörde  für 
münd l iche Verhand l u ngen erforder l i chenfa l l s  e inen Dolmetscher beizuzie­
hen .  

D ie Behörden a rgumentieren h ie r  g le ichart ig wie zu  Punkt  2 ,  Die spätere 
Behauptung des Pol izei ju risten über die vorn Beschwerdefü hrer angeb l ich  
abge lehnte Beiz iehung e ines Dolmetschers zur  mü nd l i chen Verhand lung 
wurde i m  Verwal tungsstrafakt n i ch t  aktenkund ig  gemacht, \vas von der VA 
:t ls  zumi ndest unzweckmägig be:tnstandet wird .  

4 .  unzu läss ig l ange Haftdauer 

Die  Aufrechterha l tung e iner fre ihe itsentziehenden Maßnahme ist  nach 
e inhe i t l i cher  Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofes nur für d ie 
u nbed ingt erforder l iche Zeit zu l issi g ;  j ede über d ie notwendige Zei t  
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hinausgehende Anhaltung in Haft verletzt das verfassungsmäßig geschützte 
Recht auf persönliche Freiheit. 

Die Behörden argumentieren, die Dauer der Haft habe wegen der nicht 
unerheblichen Alkoholisierung des Beschwerdeführers neun Stunden 
gedauert, da nach Fertigstellung der Vorarbeiten zur Einvernahme 
(Anzeigeverfassung, Priorierung) die volle Dispositionsfähigkeit des 
Beschwerdeführers noch nicht gegeben gewesen sei. 

Die VA hält fest, daß keine nachvollziehbare Feststellung über das Ausmaß 
der Alkoholisierung vorhanden ist, insbesondere auch nicht darüber, 
weshalb diese Dispositionsfähigkeit um exakt 8 .55 Uhr wieder gegeben 
gewesen sei. Es ist daher naheliegend, auch hier die schon in anderen Fällen 
gerade im Bereich der Bundespolizeidirektion Wien mehrfach aufgefallene 
Praxis zu vermuten, die Einvernahme von Verwaltungshäftlingen erfolge 
nicht baldmöglichst nach der Festnahme durch den Journaldienstbeamten, 
sondern erst durch den während der Amtsstunden anwesenden Strafreferen­
ten. Wie sich aus bisherigen Berichten der VA an den Nationalrat zu diesem 
Thema (Achter Bericht, Seite 1 55 ,  Elfter Bericht, Seite 239) ergibt, ist diese 
Vorgangsweise inzwischen zwar mittels Dienstanweisung untersagt; mittels 
Angabe einer durch nichts belegten Alkoholisierung des 
Festgen0I!:lmenen könnte diese Weisung aber nur zu leicht umgangen 
werden. Uberdies wird bemerkt, daß der Behörde nach einer Festnahme 
nicht die Verpflichtung auferlegt ist, eine förmliche Strafverhandlung, 
sondern lediglich eine (erste) Einvernahme durchzuführen, wobei der 
Dispositionsfähigkeit des Einvernommenen nur geringe Bedeutung 
zukommt. Im übrigen würde eine besonders starke Alkoholisierung 
regelmäßig zu einer genaueren Prüfung der Deliktfähigkeit führen müssen, 
was hier nicht geschehen ist. Mangels Nachvollziehbarkeit der behördlichen 
Mitteilungen kann somit der Hinweis auf die Alkoholisierung des 
Beschwerdeführers eine Schutzbehauptung der Behörde sein. 

l\!-Ich hier ist eine zwischenzeitlich eingetretene Änderung der Rechtslage 
(Anderung des VStG mit BGBI. Nr. 358 / 1 990) zu erwähnen. Die 
ursprünglich mögliche Anhaltung in Haft nach einer Festnahme konnte 48 
Stunden dauern ; dieser Zeitraum ist nun auf 24 Stunden reduziert worden. 

5. Rechtsmittelverzicht 

Dem Beschuldigten wurde - noch während der Haft - das Straferkenntnis 
mündlich verkündet, und es wurde ihm nahegelegt, auf ein Rechtsmittel 
gegen diesen Bescheid zu verzichten. 

Seitens der Höchstgerichte wurde die Wirksamkeit eines solchen Verzichts 
auch dann nicht als gegeben erachtet, wenn das sprachliche Verständnis des 
Betroffenen für die Bedeutung einer derartigen Erklärung nicht ausreichend 
war (zB Verfassungsgerichtshof-Erkenntnis vom 9. Dezember 1 986, B 
70/86, Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnis vom 1 1 . Jänner 1 989, 
88/0 1 /0 1 8 8 ,  Verwaltungsgerichtshof-Erkenntnis vom 1 2 . Juli 1 989, 
89/0 1 10005). Es muß die VA daher verwundern, wenn aufsichtsbehördlich 
kein klarer Standpunkt zu dem in diesem Falle mehrfach problematischen 
Rechtsmittelverzicht bezogen wird (wozu noch kommt, daß ein solcher 
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Verz icht wohl nahezu immer auf Betreiben des Behördenorgans 
zustandekommen wird) . Nach der  bere i ts  erwjhnten VStG- Novel le  1 9 87  ist  
nun ein i m  \-enyaltu�gsstraf\'e rfahren abgegebener Rechtsmitte lverz icht 
dann unwirksam,  wenn er wtihrend aufrechter Venvahrung  (Haft) des 
Beschu ld igten erfo lgt. 

Zusammenfassende Beu rtei l u ng : 

Die  VA hat d ie  Beschwerde wei testgehe.nd als berecht igt empfunden .  Durch 
d ie j ewei ls  aufgezeigten ei ngetretenen A nderungen in der Rechts lage w i rd 
kau m mit  e iner  Wiederhol u ng solcher Amtshand lu ngen in ihn l icher Art z u  
rechnen se in ,  weshalb d i e  VA weitere J\1 aEnahmen i n  d ieser Beschwerdean­
gelegenheit  fü r entbehr l ich ansah . 

2.2 Rechtswidrige Verhaftung eines Jugendlichen ; unzureichende Maßnahmen 
der Dienstaufsicht 
VA. 7 - I / 8 8  BM 71 .  5 1 . 1 931392- I I / 2 1 8 8  

D i e  V A  h a t  d urch Zei tungsberichte Kenntn i s  da\On er langt, d a ß  Wiener 
Pol izeibeamte fü nf  Jugend l iche wegen Verdachts von E inbruchsdiebstjh len  
\ erhaftet und bei den Verhören zu Gestjndn i ssen genötigt haben so l len .  S ie  
hat daraufhin e i n  amtswegiges Prüfu ngsverfahren e ingel eitet ,  um d ie  
d iesbezügl ichen Verwaltungsvorgjnge z u  beurte i l en .  Der Vorwu rf des  
E rzwingens von Gesttindnissen wurde  n icht  weiter geprüft, da  e i n  
Strafgericht dami t  befaßt war  u n d  u rte i l smjßig d ie  :\ ichterweisbarkeit  e i ner 
derartigen strafbaren Hand l u ng festgestel l t  hat .  

Es hat s ich jedoch der Verdacht erlünet, d ie Verhaftung zum indest des B .  
D. sei  aus  dem Grunde rechtswidr ig gewesen, \vei l  d i e  (mögl iche)  E inho lung 
e ines r ichterl ichen Haftbefehles u nt e rb l i eben se i .  Die VA prüfte daher  d ie  
recht l ichen Voraussetzungen d ieser Verhaftungen und im  Zusammenhang 
damit  auch das Vorgehen der Dienstbehörde .  

Aus�angspunkt. fü r d ie rechtl i che  Beurte i l ung  s ind  d ie Best im mungen des 
XI\ . Hauptstuckes der Strafprozeßordnung (StPO) . Im Regelfa l l  so l l  
demnach d i e  Vorladung des  Besch u ld igten zu r  Vernehmung erfolgen . Be i  
Vorl i egen best immter  U mstjnde (Tatbegehungs- oder Wiederho l ungs-, 
F lucht- ,  Verdu nke lungsgefahr) kann der Untersuchungsrichter d i e  
Vorführung oder  vorltiufi ge Verwahrung der verdtichtigen Person 
anordnen.  Ausnahmsweise ist den S icherheitsorga nen die Verhaftung aus 
eigener Macht erlaubt ,  wenn e iner  der oben genan nten Haftgründe besteht 
und überd ies die E inho lung des richte r l ichen Befeh le, wegen Gefahr  i m  
Verzuge n icht t un l ieh i s t  ( §  1 77 Abs .  1 StPO) . 

E i ne gesetzl iche Ausnahmebestim m u ng ist n ach a l lgemeinen Rechtsgrund­
stitzen streng auszu legen . 

Auch der Verfassungsgerichtshof betont sttind ig den Ausnahmech arakter 
der letztgenannten Best immung der StPO und  das Erfo rdern i s  der strengen 
Auslegung.  Er  hat wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß d i e  
Untun l ichkeit  der  E inho lung des  richterl i chen Haftbefeh les keinesfa l l s  
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dargetan ist, wenn nicht einmal ein Versuch hiezu unternommen worden ist 
(so für viel e :  VfGH vom 8. Oktober 1 987, Zahl B 1 094/86). 

Im vorliegenden Fall fanden in den Wohnungen der fünf Jugendlichen 
richterlich angeordnete Hausdurchsuchungen statt, wobei keine den 
Tatverdacht stützende Gegenstände gefunden wurden. Aufgrund des der 
VA bekanntgegebenen Sachverhaltes ist zunächst unklar geblieben, welche 
bestimmten Tatsachen das Vorliegen der Verdunkelungsgefahr begründet 
annehmen ließen. Weiters bestanden zur Beurteilung der Voraussetzung der 
"Untunlichkeit der Einholung eines richterlichen Haftbefehles wegen 
Gefahr im Verzuge" nur solche behördliche Informationen, aus denen sich 
kein zulässiger Schluß auf eine solche Untunlichkeit oder gar auf Gefahr im 
Verzuge ziehen ließ. 

Der Bundesminister für Inneres hat erst nach wiederholten Fragen der VA 
die allgemeinen Modalitäten bei der Einholung von richterlichen 
Haftbefehlen bekanntgegeben. Die Einholung von Haftbefehlen obliegt 
demnach im Bereiche von Bundespolizeidirektionen (ausschließlich) den 
Beamten des rechtskundigen Dienstes ; deren Erreich�.arkeit sei nicht bei 
jeder Amtshandlung lückenlos und rasch gegeben. Uberdies stellte der 
Bundesminister für Inneres die Frage, wie sich die Zeitspanne bis zum 
tatsächlichen Einlangen des richterlichen Haftbefehles ohne Gefährdung 
der kriminalistischen Aufklärungsarbeit überbrücken ließe und welche 
Rechtsgrundlage für die Anhaltung während dieses Zeitraumes herangezo­
gen werden könne. 

Die VA hält diesen Ausführungen entgegen, daß die bloß innerorganisatori­
sche Maßnahme praktisch ein Verbot der direkten Einholung des 
richterlichen Haftbefehles durch die "vor Ort" befindlichen Sicherheitswa­
chebeamten oder Kriminalbeamten bedeutet. Eben diese in keiner 
gesetzlichen Vorschrift gedeckte Vorgangsweise führt zu der behaupteten 
langen Zeitspanne zwischen dem Erkennen der Notwendigkeit einer 
Verhaftung und der Erlassung des Haftbefehles und wird deswegen von der 
VA als unzulässig erachtet. 

Auch inhaltlich scheint eine derartige Regelung verfehlt, wenn (noch dazu 
offenkundig nur im Bereich von Bundespolizeidirektionen, nicht aber bei 
der Bundesgendarmerie) dem Sicherheitsorgan einerseits die volle 
Beurteilung zur Handhabung der Befugnis zur Verhaftung aus eigener 
Macht zusteht, es jedoch nicht befugt ist, selbst um einen erforderlichen 
Haftbefehl beim Untersuchungsrichter einzukommen. 

Die Auffassung der VA findet nicht nur in der bisherigen Rechtsprechung 
d�s Verfassungs�erich�hofes .ihre Deck�ng, sondern es ist im vorliegenden 
Emzelfall überdies em Gencht zur Uberzeugung gelangt, wegen des 
fehlenden richterlichen Haftbefehles sei die Verhaftung eines Jugendlichen 
rechtlich unzulässig gewesen. 

Im Urteil des Jugendgerichtshofes Wien vom 1 4. Dezember 1 987, Zahl 4c 
V r 2957/87, Hv 25/87, ist zunächst ausgeführt, daß - ohne auf die 
konkreten Vorwürfe der Angeklagten gegenüber der Sicherheitsbehörde 
näher einzugehen - erhebliche Zweifel an der Richtigkeit der von den 
Angeklagten vor der Sicherheitsbehörde abgelegten Geständnissen beste-
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hen .  D ie  i n  d iesem Zusammenhang bestehenden Verdachtsmomente mi t  den 
\-erhörmethoden waren aber - wie oben ausgefüh rt - nicht Gegenstand 
d ieses Prüfungsverfahrens .  

Weiters he ißt es i n  d iesem U rte i l  wörtl i ch : 
" . . .  jedenfal l s  i st i n  d iesem Z usammenhang bemerkenswert, d aß offenbar 
e in  Tatzeuge dem Gericht n i ch t  a ls  Beweismittel präsent iert w i rd .  Hande lte 
es s ich  jedoch b loß um e inen Zeugen vom Hören -Sagen, der selbst keiner le i  
Beobachtungen gemacht  hatte, so rechtfertigte e ine solch vage Verd ächt i­
gung keinesfa l l s  e in  solch mass ives pol ize i l i ches E in schreiten, näm l ich  die 
Festnahme des B .  D.  ohne E inho lung e ines richter l ichen Haftbefeh les .  Das 
Argument des Zeugen B .  ( = amtshandelndes S icherhe itsorgan,  Anmerkung 
der  VA) , es sei  e in Haftbefeh l n icht  e ingeho l t  worden,  wei l  d ies z u  lange 
gedauert hätte, i s t  a n  g e  s i e  h t s d e s  eingerichteten gericht l ichen 
J 0 u r  n a I d i e  n s t e s n i e  h t ü b e  r z e u g e n  d .  \-ie lmehr  i st  anzuneh­
men,  daß der genannte Pol izeibeamte schon aufgrun d  des u ndeut l ichen 
Hinweises des i n  der  Dunkelhe i t  gebl iebenen Zeugen  persön l ich davon 
überzeugt war, daß es s ich bei B .  D .  tatsäch l ich um einen Täter handelt ." 

Auch d ie  weite ren Ausfüh ru ngen im  Urtei l  lassen den E indruck entstehen,  
d ie  Amtshand l u ng sei  i n  i h re r  Gesamtheit n icht m i t der gebotenen 
Objekti\ ität du rchgefüh rt worden .  

Die VA hat z unächst a ls M ißstand i n  der Verwa l tung festgestel lt ,  d a ß  d ie  
Verhaftung des B .  D .  den  Vorschr iften der  StPO n icht entsprochen hat ,  da  
selbst u nter der (fü r  d ie  VA keineswegs gesicherten) Annahme,  daß 
überhaupt Tatsachen für e ine Verdunke lungsgefahr  i m  S inne des § 1 75 
Abs .  1 Z 3 StPO bestanden haben sol l en ,  d i e  Untun l ichkeit  der  E inho lung 
e ines  richter l ichen Haftbefehles  n icht  gegeben war. Zumindest der l aut 
Rechtsp rechung des Verfassungsgerichtshofes e rforderl iche Versuch zu r 
Erlangung des Haftbefehles i s t  n icht u nternommen worden .  Auch d ie  
z i t ierten E rwägu n gen des Jugendgerichtshofes Wien st immen m it der 
Feststel l ung der VA h i ns icht l i ch der Rechtswid rigkeit der Amtshand lung 
übere in .  

D ie VA hä l t  fest, d aß s ie  i h re hauptsäch l iche Aufgabe n icht  dar in  s ieht ,  
Behördenorgane, d ie  e inen Mißstand in der Verwaltung verursacht haben ,  
Sanktionen zuzufü h ren .  I n  d iesem Fa l l e  wurde jedoch d ie Prüfung auch  i n  
der  Richtung erforderl i ch ,  i nwieweit d iese rechtswidrige Festnahme zu 
d ienstrechtl ichen Konsequenzen Anlaß geboten hat .  

Wie s ich aus dem ob igen Sachverhalt e rgibt,  ist e ine  Untersuchung wegen 
a l l fä l l iger d ienstrecht l icher Verfeh l ungen n ur wegen der behaupteten 
unzu läss igen Verhörmethoden vorgenommen worden ; e ine  d ienstrecht l iche 
Veran lassung wegen der  Rechtswidrigkeit der  Verhaftung wurde seitens der 
Behörde n icht getroffen .  

D ie  VA s ieht  daher  ke inen  G ru nd ,  dem e i nze lnen Beamten e inen 
Schu ldvorwurf z u  machen,  wenn offenbar I n  a l len Ebenen der 
Dienstaufs icht b i s  h inauf zum Bundesminister für Inneres d ie  im Gegensatz 
z u r  ständigen Rechtsprechung s tehende Mein u ng vorherrscht, ein Versuch 
der  E inho lung e ines Haftbefeh les m üsse n icht erfolgen.  D ie  V A  beanstandet 
im  vorliegenden E inze lfa l l  formal  das Unterb le iben der  E in le i tung e ines 
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Disziplinarverfahrens gegen das die Verhaftung durchführende Sicherheits­
organ, jedoch ist es weitaus bedeutsamer, allgemein die Rechtswidrigkeit 
eines derartigen Vorganges aufzuzeigen, um ein Umdenken innerhalb der 
gesamten Sicherheitsverwaltung zu bewirken. 

Die VA hat es für notwendig erachtet, über die vorstehend beschriebenen 
1:1ißstands.feststellungen hinaus das Prüfu�gs�erfahrer: fortzusetzen, um 
eIne künftig gesetzes konforme Vorgangswelse In derartigen Haftsachen zu 
erreichen. Zum Zeitpunkt der Berichtsverfassung war dieses fortgesetzte 
Prüfungsverfahren noch nicht abgeschlossen, und es wird erforderlichenfalls 
im nächsten Bericht an den Nationalrat eine abschließende Darstellung des 
Ergebnisses dieses fortgesetzten Prüfungsverfahrens aufgenommen werden. 

2.3 Verhaftung eines Schulkindes 
VA 24 - 1188 BM ZI .  6506/ 1 1 9-II/ 4/90 

Die im vorangehenden Dreizehnten Bericht der VA unter Einzelfall 3 .2 
beschriebene Verhaftung eines Kindes wegen Verdachtes des Einbruchs­
diebstahles endete - wie dort dargestellt - mit der Feststellung eines 
Mißstandes in der Verwaltung. Die VA hat damals angeregt, ressortintern 
fü� eine �.are Darstellun� der Rechtslage b�izutragen, da ursprünglich alle 
mIt der Uberprüfung dIeser AngelegenheIt befaßten Behörden von der 
Rechtmäßigkeit der Amtshandlung der Gendarmerie ausgegangen sind und 
der Bundesminister für Inneres erst nach erfolgter Mißstandsfeststellung die 
Unzulässigkeit �er Verhaftun� e�nes strafunmündige� Kindes als ohnehin 
bek.annt deklarIert hat. VöllIg. �m Gegensatz zu dIeser letzterwähnten 
MeInung hat der BundesmlOlster für Inneres der VA nunmehr 
bekanntgegeben, daß gegen die involvierten Beamten kein Grund zur 
strafrechtlichen Verfolgung gefunden worden sei, weshalb ihre Rehabilita­
tion angenommen werde. Die VA vermag dieser Argumentation nicht zu 
folgen, da unabhängig von der strafrechtlichen Beurteilung jedenfalls eine 
ohne gesetzliche Grundlage durchgeführte Amtshandlung erfolgt ist, 
wodurch Dienstpflichten verletzt worden sind. 

Der von der VA ursprünglich dargelegte Standpunkt, die Dienstaufsicht sei 
im Beschwerdefall nur unzureichend gehandhabt worden, wird durch diese 
jüngste Stellungnahme des Bundesministers für Inneres neuerlich 
aktualisiert. Es bleibt nämlich der Widerspruch bestehen, daß nach erfolgter 
1:1ißstandsfeststellung auf die .ohnehin klare Rechtslage verwiesen wird, . die 
eIne solche Amtshandlung Olcht erlauben würde, daß aber genau dIese 
Amtshandlung ressortintern in keiner Weise als unzulässig deklariert wird. 

Der Hinweis auf das Unterbleiben strafrechtlicher Verfolgungsmaßnahmen 
als Rechtfertigung für das Unterbleiben von Maßnahmen der Dienstaufsicht 
wird von der VA nicht anerkannt. 

2.4 Rechtswidrige Zurückbehaltung eines ausländischen Reisepasses 

1 60 

VA 56 - 1189 BM ZI .  4 1 79.00 1 l 1 7-III/ 1 3/90 

B. G. aus Wien, d�r ursprünglich polnischer Staatsangehöriger war, ist im 
Jahre 1 9 8 1  nach Osterreich eingereist und hat wenige Tage nach dieser 
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Einre ise u m  pol it isches Asyl angesucht .  Wenige Wochen  später wurde der  
F lüchtl ingsstatus besche idmäßig anerkannt .  

Zur Behandlung d ieses Asylantrages hat der Beschwerdeführer se inen 
poln ischen Reisepaß der  Bezirkshauptmannschaft Baden vorge legt, und  es 
wurde d ieser Paß den Verwaltungsakten angeschlossen .  

I n  weiterer Folge wurde dem Flücht l ing im  Jahre 1 9 86  d ie österre ichische 
Staatsbü rgerschaft verl i ehen .  Dies  fü h rte zur Aberkennung der  Flücht l ings­
e igenschaft. 

Am 2 1 .  Jänner 1 9 87  beantragte der  n unmehrige Beschwerdefü h re r  d ie  
Rückgabe se ines poln ischen Reisepasses .  Er  begründete se in  Begehren 
damit ,  daß er  nun beabsichtige, auf se ine poln ische Staatsangehörigkeit zu  
verz ichte n ;  aus  Sorge um se ine i n  Polen zu rückgebl iebenen Fam i l ienange­
hörigen so l l e  den poln i schen Behörden die Tatsache der Asylgewährung 
n icht bekannt werden.  Er  wünschte daher  ausdrückl ich d i e  Ausfolgung des  
Reisepasses an i hn  persön l ich und sprach s ich  gegen e ine  von der  Behörde  
beabsichtigte Überm ittl ung d ieses Passes an d ie  poln ischen Behörden aus .  

D ie  fü r d ie  Behandlung d ieses Antrages zuständige Bundespol ize id i rektion 
Wien traf i nnerhalb der in § 73 des Al lgemeinen Verwal tungsverfahrensge­
setzes vorgesehenen sechsmonatigen Frist ( innerhalb derer über e inen 
A.ntrag e in  Bescheid zu er lassen i s t )  ke ine Entsche idung,  sodaß der  
Beschwerdefüh rer  von der  i n  d ieser Gesetzesste l l e  entha ltenen Mögl ichkeit 
des Zuständigkeitsüberganges an d ie  Oberbehörde Gebrauch machte. Auch 
der  Bu ndesmin ister für I nneres  kam der  nun i hn  treffenden Entsche idungs­
pfl icht i nnerhalb von sechs Monaten n icht nach,  sodaß der Beschwerdefüh­
rer e ine  Säumnisbeschwerde an den Venvaltungsgerichtshof r ichtete.  D iese 
Beschwerde bl ieb aus  formalen Gründen e rfolglos, da  der  Verwaltungsge­
ric lltshof die Auffassung vertreten hat, eine solche Beschwerde se i  n u r  dann  
zu läss ig ,  wenn d ie  säumige Behörde zu  e iner Entsche idung (zu e inem 
hoheit l ichen Abspruch i n  e iner  Rechtssache) verpfl i ch tet se i ; h ingegen 
bestehe d ie  Mög l i chkeit  der  Säumnisbeschwerde dann n icht, wenn d i e  
Verpfl ichtung der  Behörde auf  d i e  Ausste l l ung e i n e r  Besche in igung oder auf 
e ine sonst ige Leistung ger ichtet se i .  

I n  dem daraufh i n  e i ngele iteten Prüfu ngsverfahren  der  VA stel lte s ich heraus ,  
daß in  der  Fachabte i l ung des Innenm in isteriu m s  grob u n richtige 
Rechtsansichten bestanden haben,  die erst über ausdrückl iches Verlangen 
der  VA korrig iert worden s ind. Dort wurde  näml ich das rechtstheoretische 
Problem behandelt ,  i nwieweit d ie  Erlangung der Fücht l ingseigenschaft 
E inf luß auf staatsbürgerschaftsrecht l iche Verhältn i sse habe.  

Die VA kann d iese Vorgangsweise schon al le in deswegen n icht b i l l igen,  wei l  
zwei e i ndeutige gesetz l iche Bestimmungen die Behörden zu  einem anderen 
Verhalten verpfl ichtet hätten .  Da j eder  Fremde be im Aufentha l t  im 
österre ichischen Bundesgebiet nach den paßrecht l ichen Besti mmungen e ines  
gü lt igen Reisedokuments bedarf, hätte d i e  Behörde er läutern müssen,  nach 
welcher Best immung der  Reisepaß des damal igen Asylwerbers überhaupt 
e inbehalten worden ist .  Es besteht  we iters kein Zweife l  daran, daß 
staatsbürgerschaftsrecht l iche Zweifelsfragen schon aus  Kompetenzgründen  
n ich t  von  der  Paß- oder  Asylbehörde  und  jedenfa l l s  n icht  ohne  
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Kontaktaufnahme mit der Staatsbürgerschaftsbehörde des ursprünglichen 
Heimatstaates gelöst werden können. 

Dazu kommt noch, daß ein ausländischer Reisepaß eine Urkunde ist, über 
die eine österreichische Behörde nicht bzw. nicht allein verfügen darf. 
Würde die Unterdrückung der Urkunde mit dem Vorsatz geschehen sein, zu 
verhindern, daß die Urkunde im Rechtsverkehr zum Beweis eines Rechtes, 
eines Rechtsverhältnisses oder einer Tatsache gebraucht werde, so würde 
dies den Tatbestand der Urkundenunterdrückung nach § 229 Abs. 1 des 
Strafgesetzbuches darstellen und diese Tat mit einer Freiheitsstrafe bis zu 
einem Jahr bedroht sein. 

Die VA konnte in der am 9. November 1989 erfolgten Aushändigung des 
Reisepasses an den Beschwerdeführer die Behebung des Beschwerdegrundes 
erblicken, weshalb eine Empfehlung seitens der VA nicht mehr erforderlich 
war. 

Waren die geschilderten Rechtsverletzungen durchaus nicht unerheblich, so 
ist beim gegenständlichen Prüfungsverfahren zusätzlich aufgefallen, daß die 
Beantwortung der Anfrage der VA vom 1 4. April 1 989 erst nach zweimaliger 
Urgenz am 4. Oktober 1 989 erfolgt ist und selbst dann noch nicht 
vollständig war, sodaß am 12 .  Dezember 1989 eine weitere Anfrage erhoben 
werden mußte, die ebenfalls erst nach Urgenz beantwortet worden ist. 

Die zunächst dem Beschwerdeführer gegenüber mehrfach rechtswidrige 
behördliche Vorgangsweise und in weiterer Folge die schleppende 
Informationsbereitschaft des Bundesministers für Inneres rechtfertigen die 
Vermutung erheblicher Mängel in dieser Fachabteilung des Ministeriums. 

2.5 Rechtswidrige Personendurchsuchungen 
VA 1 8  - 1190 BM ZI. 5 1 1 93/597-II/2190 

1 62 

K. W., Wien, und P. B. ,  Purgstall , gaben bei der VA an, sie seien am 
25. Jänner 1 990 in Wien 7 gemeinsam zu Fuß unterwegs gewesen, wo sie 
gegen 1 6. 1 5  Uhr von zwei Polizeibeamten ohne Angabe von Gründen zur 
Ausweisleistung aufgefordert worden seien. Da beide Beschwerdeführer 
keine Ausweise mit sich führten, seien sie bis zur Herbeiholung weiterer 
Polizeibeamten angehalten und sodann auf offener Straße grundlos einer 
Leibesvisitation unterzogen worden. Damit sei die Amtshandlung beendet 
gewesen, und die Beschwerdeführer hätten weitergehen dürfen. 

Die vom Bundesminister für Inneres eingeholte Stellungnahme ergab, daß 
die beiden Beschwerdeführer sich nach Meinung der Sicherheitswachebe­
amten insoferne strafbarer Handlungen nach dem Suchtgiftgesetz 
verdächtig gemacht hätten, als sie ein einschlägig bekanntes Lokal verlassen 
und nach Ansichtigwerden der Polizisten ein rasches Gehtempo 
eingeschlagen hätten. 

Für die vorgenommene Perlustrierung nannte der Bundesminister für 
Inneres als R�chtsg.rundlage den § 1 39 Abs. 2 .der Strafprozeß.ordnung 
(StPO) und hielt die Amtshandlung offenkundig für rechtmäßig. Auch 

III-69 der Beilagen XVIII. GP - Bericht  - 01 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 163 von 208

www.parlament.gv.at



hätten die Beamten angegeben, den beiden Beschwerdeführern den Grund 
für ihre Anhaltung mitgeteilt zu haben. 

Die VA hat im Prüfungsverfahren folgende Erwägungen angestellt : 

Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert die 
Achtung des Privat- und Familienlebens, der Wohnung und des 
Briefverkehrs. Eingriffe öffentlicher Behörden sind nur in den gesetzlich 
bestimmten Fällen zulässig. 

Ein solcher Eingriff ist im XII. Hauptstück der StPO geregelt. Der im 
vorliegenden Fall vom Bundesminister für Inneres herangezogene § 1 39 
Abs. 2 leg. cit. besagt, daß gegen Personen, bei denen eine hohe 
Wahrscheinlichkeit für den Besitz von Gegenständen spreche, deren 
Besichtigung für eine bestimmte Untersuchung von Bedeutung sein könne, 
oder die eines Verbrechens oder Vergehens verdächtig oder sonst übel 
�erüchtigt seien, die Durchsuchung der Person und ihrer Kleidung zulässig 
1st. 

Eine Sonderregelung im § 1 3a Suchtgiftgesetz, die jedoch im vorliegenden 
Falle nicht herangezogen wurde, besagt, daß an bestimmten Orten (zu 
denen der Ort der gegenständlichen Amtshandlung zweifelsfrei nicht zählt), 
eine Durchsuchung der Kleidung von Personen . . .  erfolgen darf, wenn 
aufgrund eines konkreten Hinweises oder sonstiger bestimmter Tatsachen 
der dringende Verdacht besteht, daß an diesem Ort Suchtgift aus- oder 
eingeführt wird. Schon aus dieser Sonderbestimmung ergibt sich, daß 
außerhalb deren Geltungsbereich nur ein auf die einzelne Person bezogener 
konkreter Verdacht eine Durchsuchungsmaßnahme rechtfertigt. 

§ 1 40 Abs. 1 StPO bestimmt, daß eine Durchsuchung in der Regel nur nach 
vorausgegangener Vernehmung und nur insofern zulässig ist, als durch die 
Vernehmung weder die freiwillige Herausgabe des Gesuchten noch die 
Beseitigung der die Durchsuchung veranlassenden Gründe herbeigeführt 
wird. 

Schließlich ist noch § 24 StPO zu beachten, wonach den Sicherheitsbehör­
den die unaufschiebbaren Anordnungen zur Gewährleistung der strafrecht­
lichen Untersuchung erlaubt sind, wobei allerdings bei Durchsuchungshand­
lungen neben den sonst in diesem Gesetz enthaltenen Vorschriften auch die 
Bestimmung zu beachten ist, vom Einschreiten und dessen Ergebnis dem 
zuständigen Staatsanwalt oder Untersuchungsrichter sogleich Mitteilung zu 
machen. 

Nach den Feststellungen der VA wurde keiner einzigen der erwähnten 
Gesetzesvorschriften im vorliegenden Falle Rechnung getragen. So ist die 
bei beiden Beschwerdeführern angenommene verdachtserregende Hand­
lung (Herauskommen aus einem übel beleumundeten Gastlokal, rasches 
Entfernen) insoferne gar nicht erwiesen, als die Beschwerdeführer 
angegeben haben, nicht aus diesem Lokal, sondern aus einem Kaufhaus 
gekommen zu sein. Dies hätten sie den einschreitenden Polizeibeamten mit 
einem Kassabeleg dieses Kaufhauses, auf dem Datum und Uhrzeit 
ersichtlich waren, belegen können. 

1 6 3  
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Aber selbst ohne einen derartigen Nachweis ist die Vornahme einer 
Personendurchsuchung nach Auffassung der VA rechtlich unzulässig 
gewesen. Es ist nämlich nicht im geringsten hervorgekommen, welche 
a�gebliche �traftat von den Beschwerdeführern begangen. worde!!. sein sol l ;  
mi t  den gleichen Verdachtsmomenten könnte wohl zB Jeder eilige, sonst 
aber unverdächtige Kunde eines Geldinstitutes des Bankraubes bezichtigt 
und zu Durchsuchungsmaßnahmen verhalten werden. 

Die eingangs erwähnte Behauptung der geprüften Behörden, den 
Beschwerdeführern wäre der Grund der Amtshandlung mitgeteilt worden, 
kann als widerlegt gelten, da selbst nachträglich kein ausreichender Grund 
für eine derartige Amtshandlung vorgebracht werden konnte. Die 
Durchführung der der Durchsuchungshandlung vorangegangenen Verneh­
mung wurde behördlicherseits nicht einmal behauptet. 

Auch die weitere Behandlung dieses Vorfalles, darüber lediglich eine 
Rapporteintragung vorzunehmen, an statt ihn nach § 24 StPO an Staatsan­
walt oder Untersuchungsrichter zu melden, zeugt von gravierender 
Mißachtung gesetzlicher Bestimmungen. 

Die VA findet es besonders beanstandenswert, daß im Zuge der Behandlung 
der VA-Beschwerde keine zur Handhabung der Dienstaufsicht berufene 
Stelle die - offenkundige - Rechtswidrigkeit dieser Amtshandlung 
feststellen wollte. Besonders bedenklich scheint diese Vorgangsweise vor 
allem deswegen, weil die betroffenen Sicherheitswachebeamten auch in 
Zukunft der Meinung sein dürfen, eine derartige Vorgangsweise werde 
gutgeheißen. Tatsächlich ist aber eine derartige rechtswidrige Handlung 
nicht nur eine Verletzung der Dienstpflichten, sondern unter Umständen 
auch strafgesetzwidrig. Es kann daher von der VA nicht akzeptiert werden, 
derartige Vorfälle zu bagatellisieren und einer nur oberflächlichen 
Beurteilung zuzuführen. Diese Beurteilung soll nun keinesfalls bedeuten, 
daß die Exekutive Suchtgiftdelikte nicht mehr intensivst ausforschen soll, 
jedoch hat sie auch hiebei den ihr dabei vom Gesetzgeber vorgegebenen 
Rahmen zu wahren, auch wenn dieser nach Meinung mancher 
Suchtgiftfahnder zu einschränkend ist. 

Wenn auch der festgestellte Mißstand in der Verwaltung im nachhinein 
nicht mehr behebbar war und die verfassungsgesetzliche Möglichkeit der 
VA, eine Empfehlung zur Behebung des Mißstandes auszusprechen, aus 
diesem Grunde nicht in Betracht kam, so ist die Verletzung persönlicher 
Rechte von Bürgern doch so schwerwiegend, daß die bloße Beurteilung der 
Beschwerde als berechtigt der Bedeutung des Fehlverhaltens nicht gerecht 
werden würde. Die VA hat daher den Beschluß auf Feststellung des 
Mißstandes in der Verwaltung gefaßt. 
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3 Bundesminister für Justiz 

Allgemeines 

Im Berichtszeitraum wurden 772  Beschwerden u nd sonstige E ingaben das 
Ressort des Bundesmini sters für Just iz betreffend an d ie  VA herangetragen .  
D ies bedeutet wiederum e ine leichte Steigerung gegenüber dem Vorjahr. 
Weiterh in s ind j edoch i n  d ieser Zahl  v ie le Beschwerden über den Inha l t  von 
gerichtl ichen Entscheidu ngen und E rsuchen um Unterstützung i n  privat­
und strafrecht l ichen Angelegenheiten entha l ten .  Soweit d ies notwendig i s t, 
gibt d ie  VA bei E rk lärung i hrer Unzuständigkeit neben dem H inweis auf  d ie  
für Rechtsberatu ngen zuständ igen Stel len auch e infache Rechtsaufk lä run­
gen .  

\T erfahrensverzögeru ng 

Ein beträchtl icher Te i l  jener  Beschwerden,  für deren Behand lung  d ie VA 
zuständig ist, bezog s ich wiederu m auf  d ie  lange Dauer von Verfahren .  
Neben den Verzögerungen d urch d ie  schleppende Verhand lu ngsfü h rung 
e inze l ner Richter  sowie bei der Ausfert igung und l ustel lung von 
Gerichtsentsche idungen s ind  a ls  Crsache für die l ange D:lUer von Verfahren 
ständ ig  d ie  verzögerte E i n ho lung und E rste l l ung \'on Sachverständ igengut­
achten festzuste l len .  

I n  e inem Unterha ltserhöhungsverfahren wurde  zum zB mit  Besch l uß  vom 
1 8 .  März 1 989  e in  Buchsachverständ iger beste l l t ,  dem nach der Abweisung 
des dagegen vom Kindesvater erhobenen Rekurses am 1 6 . Jun i  1 989  d ie  
Akten mi t  dem Auftrag übermittelt wurden ,  b innen z\vei Monaten e in 
G u tachten zu erstatten .  D iesem Auftrag kam der  Sachverständige jedoch 
n icht nach .  Am 24. Jänner 1 990 sch l ießl ich entsch ied das Landesgericht Sr .  
Pölten über einen Fristsetzu ngsantrag dah ingehend,  daß der Sachverstän­
d ige das G utachten b innen  v ier  Wochen zu  erstatten h abe, w idrigenfal ls er 
z u  entheben se in werde. Da d ieser Sachverständ ige weiterh in  säumig bl ieb,  
m ußte mit  Besch luß  vom 7 .  Mai 1 990 e in anderer  Sachverständ.iger mit der 
G u tachtenserstattung b innen d rei  Monaten beauftragt werden .  Uber Antrag 
d ieses Sachverständ igen wurde  die Frist zur G utachtenserstattung b i s  
November 1 990 erstreckt, wei l  der  Kindesvater d ie erforder l ichen 
Unterlagen n icht vorlegte. Sch l ießl ich wurde von \veiteren Versuchen der 
E rm itt lung des E i nkommens des Vaters Abstand genommen und mit 
Besch luß vom 3.  Jänner 1 99 [ über den Unterhaltserhöhungsantrag 
entschieden.  

Der Beschwerde wegen der langen Dauer des Verfahrens nach dem im 
November 1 98 8  gestel l ten Unterhaltserhöhungsantrag wurde  von der VA 
Berechtigung zuerkannt, auch wenn d ie  l ange Verfahrensdauer insbeson­
dere du rch d ie  Säumn is des z unächst beauftragten Sachverständ igen bedi ngt 
war.  Erst nachdem d ieser Sachverständ ige trotz eines nach ca.  sieben 
Monaten unter Setzung einer neuen Frist wiederholten Auftrages zu r  
G utachtenserstattung i n sgesamt e l f  Monate s äum ig  gebl ieben war, wurde 
vom Gericht e in  anderer Sachverständ iger e ingesetzt .  

[ 65 
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Gemäß § 354 Abs. 1 Zivilprozeßordnung (ZPO) ist dann, wenn ein zur 
Erstattung des Gutachtens bestellter SachverStändiger ohne genügende 
Begründung das Gutachten nicht in der festgesetzten Frist erstattet, ihm der 
Ersatz der durch seine Säumnis verursachten Kosten durch Beschluß 
aufzuerlegen ; außerdem ist der Sachverständige in eine Ordnungsstrafe 
oder bei mutwilliger Verweigerung der Abgabe des Gutachtens in eine 
Mutwillensstrafe zu verfällen. 

Gemäß Abs. 3 dieser Bestimmung haftet der ungehorsame Sachverständige 
nebst dem Kostenersatze für alle weiteren den Parteien durch die ihm zur 
Last fallende Vereitelung oder Verzögerung der Beweisführung verursach­
ten Schäden. 

Ob im gegenständlichen Fall der Sachverständige eine Begründung für seine 
Säumnis überhaupt vorgebracht hat, wurde gegenüber der VA nicht 
behauptet. Offenbar wurde im gegenständlichen Fall auch keine Ordnungs­
oder Mutwillensstrafe verhängt, sondern lediglich gemäß Abs. 2 der oben 
zitierten Bestimmung ein anderer Sachverständiger bestellt. 

Nachdem eine Eintragung in die Sachverständigenliste auf Betreiben des 
jeweiligen Sachverständigen erfolgt und daher wohl auch ein Interesse der 
Sachverständigen an ihrer Bestellung zum gerichtlich beeideten Sachver­
ständigen angenommen werden kann, erscheint es der VA umso 
unverständlicher, daß Sachverständige den ihnen erteilten Aufträgen zur 
Gutachtenserstattung dann überhaupt nicht nachkommen. (VA 764 - J/90) 

In einem anderen speziellen Fall war die lange Dauer eines Gerichtsverfah­
rens von der Einbringung der Klage im Jahre 1 985 bis zur Erledigung in der 
Tagsatzung vom 1 4. Dezember 1 990 - in welcher ein Vergleich 
abgeschlossen wurde - neben dem zweimaligen Eintritt eines Richterwech­
sels auf die Notwendigkeit der Einholung mehrerer Sachverständigengut­
achten zurückzuführen, wobei die Erstellung der Gutachten nicht 
verzögerungsfrei erfolgt ist. Der diesbezüglichen Beschwerde über die 
Dauer eines Gerichtsverfahrens von über fünf Jahren wurde von der VA 
Berechtigung zuerkannt. (VA 28 1 - J/88) 

In diesem Zusammenhang wird auf den im Besonderen Teil behandelten 
Einzelfall 3 .6 verwiesen, in welchem die Erstellung eines wenn auch 
komplizierten Gutachtens fast eineinhalb Jahre benötigte. Der ebenfalls im 
Besonderen Teil behandelte Einzelfall 3 .4 zeigt auf, zu welchen 
Verzögerungen es in Gerichtsverfahren kommen kann, wenn zur 
verspäteten Erstel lung von Sachverständigengutachten auch noch eine 
schleppende Verhandlungsführung durch den zuständigen Richter kommt. 
Es handelt sich dabei um dieselbe Richterin, deren Tätigkeit auch bereits im 
Zwölften Bericht der VA an den Nationalrat unter Einzelfall 4 . 1 ,  Seiten 283  
und 284, beanstandet werden mußte. 

In einem von derselben Richterin geführten Verfahren des Bezirksgerichtes 
Hietzing war im März 1 990 bei der VA Beschwerde über die lange Dauer 
des Verfahrens geführt worden. Bereits in der Tagsatzung vom 30. Mai 1 988  
sei die Verhandlung gemäß § 1 93 Abs. 3 ZPO vorbehaltlich des Einlangens 
de� Gutachtens eines. Geometers geschlossen word�n.  Seit. diesem Tag 
erliegen auch von selten des Beschwerdeführers beim GerIcht 10 000 S 
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Kostenvorschuß fü r das Gutachten des Geometers . B is zur  Vorsprache des  
Beschwerdeführers i n  der VA se i  jedoch i n  d iesem Verfah ren n ichts mehr  
geschehen.  

Im  Prüfu ngswrfah ren der VA wurde aufgrund von Stel l u ngnahmen des 
Bundesmin i sters für Just iz folgender Sachverha It festgeste l l t : 

Wie der Beschwerdefü hrer  gegenüber der VA richt ig angegeben hatte, 
wurde  i hm in der Tagsatzung vom 3 0 .  !\obi 1 9 8 8  der Erlag e ines 
Sachverständ igenkostenvorsch usses aufgetragen, und es w u rde d ie  Ver­
hand lung vorbeha l tl ich des E in langens des Sachverständ igengutachtens 
eines Geometers gesch lossen .  :--Jach E in langen des Kostel1\'orschusses am 
1 7 . Jun i  1 9 8 8  wurde am 2 1 .  Feber 1 9 89 - also acht Monate später - der 
Besch luß  über d ie  Sachverständ igenbeste l l ung erlassen und langte 
demgemäß das Sachwrständ igengutachten auch erst am 27. Ju l i  1 989  bei 
Gericht  ein .  Erst mi t  Besch luß  vom 4 .  Dezember 1 989  wurden sod ann d ie  
Sachverständigengebühren best immt,  wogegen be ide Prozeßparte ien 
Rekurse erhoben haben .  Nachdem das Landesgericht für  Z iv i l rechtssachen 
Wien den Rekursen der Parteien mi t  Besch luß  \'om 2 1 .  September 1 990 
te i lweise Folge gegeben hatte, wurde das Verfahren i n  der  Verhand lung vom 
3 1 .  Jänner 1 99 1  neuer l ich unter  Crtei l svorbehalt gesch lossen und das Urteil 
vom 1 .  März 1 99 1  am 6.  März 1 99 1  abgefert igt . l\'achdem d ieses Urtei l  \'on  
der  Berufu ngsi nstanz aufgehoben worden \var, mußte das  Bezi rksgericht 
Hietzi ng neuerl ich entscheiden.  

Der Beschwerde wegen der langen Dauer e ines Verfahrens des 
Bez i rksgerichtes H ietzing wurde von der VA Berechtigung zuerkannt .  I n  
d iesem Verfahren ist e s  tatsäch l ich  - wie auch aus d e m  oben dargelegten 
Verfahrensver lauf le icht  ersehen werden kann zu erheb l ichen 
Verzögerungen gekommen,  d ie  vorwiegend auf d ie  häufige krankhe its- und 
u rlaubsbedingte Dienstabwesenhe i t  der Richterin zu rückzufü hren waren. 
(VA 1 6 1  - J/90) 

In e inem anderen 111 Beschwerde gezogenen Verfahren vor dem 
Landesgericht für Z iv i l rechtssachen Wien  war d ie  l ange Dauer von über  vier 
Jahren ab E inbr ingung der Klage im  M ärz 1 9 86 b i s  zum Schluß der 
Verhand l u ng am 1 7 . Mai  1 990 ebenfa l l s  auf  d ie  Notwend igkeit der 
Erstel l ung von Sachverständigengutachten zurückzuführen .  (VA 47 -
J/90) 

Einer weiteren Beschwerde wegen der langen Dauer e ines Verfahrens des 
Bez i rksgerichtes Hietz ing von der  Einbringung der  K lage am 1 J .  Oktober 
1 98 8  bis zum Sch luß der Verhand l u ng am 1 .  O ktober 1 990  wurde  von der  
VA Berecht igung zuerkannt, i nsbesondere,  a l s  es du rch  e i nen zweimal igen 
Richterwechsel  z u  Verzögerungen gekommen ist .  Da  im  Zuge des 
E inschreitens der  VA das Verfahren schl ießl ich beendet werden konnte, 
wurde von e iner weiteren Veran lassung Abstand genom men .  (V".\,. 37 1 -
J/90)  

E in  weiterer  Fa l l  der  Verzögerung e ines Verfah rens - d iesmal aufgrund 
e i nes negativen Kompetenzkonfl iktes zweier  Bez i rksgerichte - wird 
ebenfal ls  a l s  E inze lfa l l  3 . 5 .  i m  Besonderen Te i l  behande l t .  

1 67 
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1 68  

Wie auch in  den früheren Berichtszeiträumen bildet der Umstand, daß nach 
einer insgesamt verzögerungsfreien Führung eines Gerichtsverfahrens die 
:,,-usfertigung bz�. Zustellung eines Urteiles ei�en unzumutbaren Zeitraum 
10 Anspruch mmmt, Grundlage für zahlreiche Beschwerden. In den 
diesbezüglichen Prüfungsverfahren der VA müssen Verzögerungen bei der 
Ausfertigung von Urteilen in der Dauer von bis zu einem Jahr festgestellt 
werden. Als Begründung dafür werden umfangreiche Verhandlungstätigkei­
ten des jeweils zuständigen Richters, Einarbeitungen in ein neues 
Aufgabengebiet, wiederholte Vertretungstätigkeiten sowie Krankenstände 
und Erholungsurlaube genannt. In einem Fall mußte der Richter nach 
Schluß der Verhandlung am 3 1 .  Jänner 1 990 mit Wirkung vom 1 .  Juli 1 990 
wegen Dienstunfähigkeit in den zeitlichen Ruhestand versetzt werden. Das 
Urteil wurde nach Reinschrift der Ausfertigungen erst am 20. November 
1 990 an die Parteienvertreter abgefertigt. (VA 39 - J /90, VA 1 05 - ]/90, 
VA 220 - J/90, VA 6 1 9  - ]/90, VA 677 - J/90) 

In diesem Zusammenhang wird im Einzelfall 3.2 im Besonderen Teil auf den 
Inhalt des § 4 1 5  ZPO verwiesen, wonach das Urteil, wenn es nicht sofort 
nach Schluß der mündlichen Verhandlung gefällt werden kann, binnen acht 
Tagen (ab 1 .  August 1 989 vier Wochen) nach Schluß der Verhandlung zu 
fällen und in schriftlicher Abfassung zur Ausfertigung abzugeben ist. 

Mangelhafte Sorgfalt der Gerichte 

Aus der Beschwerdegruppe, die die mangelnde Sorgfalt bei der Behandlung 
von Akten zum Gegenstand hat, ist folgender Fall als besonders 
schwerwiegend hervorzuheben : 

Beschwerde war bei der VA darüber geführt worden, daß ein vom 
Bezirksgericht Floridsdorf offenbar irrtümlich eingehobener Betrag von 1 30 
S nicht zurückbezahlt worden war. Im Prüfungsverfahren der VA wurde 
festgestellt, daß bei der Einhebung einer Pauschalgebühr von 1 30 S dem 
Bezirksgericht Floridsdorf tatsächlich ein Fehler unterlaufen war. Die 
Beschwerdeführerin hatte diesen Betrag bereits eingezahlt, als ein 
Zahlungsauftrag über den Betrag von 1 80 S ( 1 30 S Gerichtsgebühr plus 
Zuschlag gemäfS § 6 Gerichtliches Einbringungsgesetz von 50 S) erlassen 
wurde. Aufgrund dieses Zahlungsauftrages wurde zur Hereinbringung der 
1 80 S zu 1 1  E 429/90 des Bezirksgerichtes Floridsdorf die Exekution 
bewilligt und die Kosten der Exekution mit 1 30 S bestimmt. Der 
Gesamtbetrag von 3 1 0  S wurde im Wege der Drittschuldnerexekution bei 
der Pensionsversicherungsanstalt (PV A) der Arbeiter hereingebracht. 

Aufgrund des Einschreitens der VA ist in der gegenständlichen 
Angelegenheit mit Bescheid des Revisors des Landesgerichtes für 
Zivilrechtssachen Wien der Zahlungs auf trag aufgehoben und der Betrag von 
3 1 0  S am 30. Oktober an die PVA der Arbeiter überwiesen worden. 

Der Beschwerde über diesen Irrtum wurde von der VA Berechtigung 
zuerkannt, auch deshalb, weil bei der Rücküberweisung Verzögerungen 
entstanden, die dadurch verursacht wurden, daß der Akt in Verstoß geraten 
war und erst rekonstruiert werden mußte. Da die Angelegenheit aber für die 
Beschwerdeführerin in zufriedenstelIender Weise erledigt werden konnte, 
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wurde von einer weiteren Veranlassung der VA Abstand genommen. (VA 
375 - J/90) 

Aufgrund einer anderen Beschwerde mußte im Prüfungsverfahren der VA 
festgestellt werden, daß zwar das zugrundeliegende Exekutionsverfahren 
vor dem Exekutionsgericht Wien mit Beschluß vom 2. April 1 990 eingestellt 
worden war die Pauschalgebühr von 1 80 S jedoch erst mit Zahlungs auf trag 
vom 2 1 .  November 1 990 eingehoben wurde. Das darüber hinausgehende 
Vorbringen des Beschwerdeführers, daß er diesen Zahlungs auf trag erst im 
Feber 1 99 1  erhalten habe, wurde vom Bundesminister für Justiz nicht in 
Abrede gestellt, war aber nicht mehr nachvollziehbar, weil sich im 
Exekutionsakt kein Rückschein über die Zustellung befindet. 

Zur Erklärung, daß die Pauschalgebühr im vorliegenden Fall überhaupt 
verspätet, nämlich über ein halbes Jahr nach Einstellung der Exekution 
eingehoben wurde, berichtete der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien, 
daß in diesem Verfahren die Bundespolizeidirektion Wien die Eintreibung 
yon <?eldstra.fen betrieben hat, deren ,! erlagerung auf die Gerichte seit 1 990 
m WIen zu emem sprunghaften AnsteIgen des Anfalls geführt hat, sodaß der 
Geschäftsbetrieb des Exekutionsgerichtes Wien seither nur durch 
Uberstunden und Zuteilung auswärtiger Kräfte aufrechterhalten werden 
konnte. Wegen dieser Arbeitsüberlastung kommt es zu Verzögerungen bei 
der Vorschreibung der Pauschalgebühren und Ausfertigung von Zahlungs­
aufträgen, weil diese Erledigung im Exekutionsverfahren nicht vorrangig ist 
und dringende Erledigungen vorgezogen werden. Der Bundesminister für 
Justiz hat der VA diesbezüglich versichert, daß er bemüht sein werde, die 
Anfallssteigerung in Exekutionssachen in Hinkunft bei der Auf teilung von 
Planstellen zu berücksichtigen. (VA 786 - J/90) 

Eine Beschwerdeführerin gab gegenüber der VA an, daß sie in einem 
Verlassenschaftsverfahren des Bezirksgerichtes Donaustadt für den 6. März 
1 990, 1 3 .00 Uhr, zu einer Einvernahme vorgeladen worden war. Tatsächlich 
hatte ihre Vernehmung erst um 1 8 .30 Uhr begonnen und dauerte bis 1 9.20 
Uhr. Sie habe daher (obwohl sie ein krankes Kind zuhause habe) fünfeinhalb 
Stunden auf dem Gang vor dem Zimmer des Richters warten müssen. Ab ca. 
1 6 .00 Uhr sei das Licht abgedreht worden, und es habe nur mehr ein 
Dreiminutenlicht funktioniert. Uber die lange Wartedauer wurde 
Beschwerde geführt. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde festgestellt, daß es bei der 
Vernehmung der Beschwerdeführerin als Zeugin am 6. März 1 990 
tatsächlich zu einer über Gebühr langen Wartezeit gekommen ist. Der 
Richter hatte zur Erörterung des vom Gerichtskommissär erstellten 
Inventars die in Frage kommenden Erben und Zeugen zur Tagsatzung am 
6. März 1 990, 1 3 .00 Uhr, geladen, deren Dauer er auf eine Stunde 
eingeschätzt hatte. Im Zuge d�r V �rnehmungen. stellte sich jedoch heraus, 
daß Bargeldbeträge ohne gerIchtlIche ErmächtIgung nach dem Tod der 
Erblasserin von einem Sparbuch behoben und - wie auch Schmuck der 
Erblasserin im Wert von mehreren 1 00 000 S - selbständig unter einigen 
Erben aufgeteilt worden waren sowie daß möglicherweise zwei Bilder der 
Verstorbenen zu niedrig geschätzt worden waren. Da die Aussagen der 
Vernommenen schwerwiegende Widersprüche aufwiesen, hat der Richter 
die Aufklärung gleich in derselben Tagsatzung versucht. Wegen dieser nicht 
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vorhersehbaren Umstände hat die Tagsatzung nicht bloß wie erwartet bis 
1 4 .00 Uhr, sondern bis 1 9.20 Uhr gedauert. 

Der Beschwerde wurde von der VA grundsätzlich Berechtigung zuerkannt, 
auch wenn für den Richter bei Ansetzung der Tagsatzung nicht absehbar 
war, daß aus einer Routinebefragung zum Nachlaßinventar eine derart 
zeitaufwendige Vernehmung werden würde. Im Zuge des Prüfungsverfah­
rens der VA wurde der Vorsteher des Bezirksgerichtes Donaustadt auch 
ersucht, generell im Rahmen der Dienstaufsicht dafür Sorge zu tragen, daß 
Wartezeiten geladener Personen möglichst kurz gehalten werden. Im 
Hinblick darauf, daß der Präsident des Oberlandesgerichtes Wien in einem 
direkten Antwortschreiben an die Beschwerdeführerin die durch unerwar­
tete Umstände bedingte lange Wartezeit bedauert hat, wurde von einer 
weiteren Veranlassung der VA Abstand genommen. (VA 238 - J /90) 

In einem anderen Fall hatte die Beschwerdeführerin als verpflichtete Partei 
in einem Exekutionsverfahren nach Bezahlung der Schuld vergeblich 
versucht, wieder in den Besitz der bei ihr am 6. April 1 990 gepfändeten 
Gegenstände zu gelangen. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde aufgrund einer Stellungnahme des 
Bundesministers für Justiz festgestellt, daß das gegenständliche Exekutions­
verfahren des Bezirksgerichtes Hernals mit Beschluß vom 30. April 1 990 auf 
Antrag der betreibenden Partei eingestellt worden war. Es wurde zwar 
bereits am 7. Mai 1 990 die Ausfolgung der gepfändeten Gegenstände an die 
Beschwerdeführerin beschlossen, in der Folge jedoch die Akten irrtümlich 
nicht der Schreib abteilung zur Herstellung von Beschlußausfertigungen 
zugeleitet, sondern abgelegt. Dieser Irrtum wurde vom Leiter der 
Geschäftsabteilung erst am 25 .  Oktober 1 990 bemerkt. Zum Zeitpunkt der 
Einleitung des Prüfungsverfahrens der VA wurde der Ausfolgebeschluß in 
der Schreibabteilung ausgefertigt und der Beschwerdeführerin am 
30. November 1 990 zugestell�. A,m 1 1 . Dezember 1 990 wurden ihr die 
gepfändeten Gegenstände schließlich ausgefolgt. 

Der Beschwerde wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Wie der 
Bundesminister für Justiz in diesem Zusammenhang versichert hat, sind 
aufgrund dieses Vorfalles die zuständigen Beamten vom Vorsteher des 
Bezirksgerichtes Hernals ermahnt worden, bei der Aktenbehandlung mehr 
Sorgfalt walten zu lassen. Im Hinblick darauf wurde von einer weiteren 
Veranlassung der VA Abstand genommen. (VA 704 - ]/90) 

Gerichtliches Kopierwesen 

Bereits in ihrem Zwölften Bericht an den Nationalrat auf den Seiten 280 und 
28 1 hat die VA einen Beschwerdefall, die hohen Kosten im gerichtlichen 
Kopierwesen betreffend, geschildert. Im Zuge des von der VA 
durchgeführten Prüfungsverfahrens wurde auch inzwischen vom Bundesmi­
nister für Justiz die unterschiedliche Praxis bei der Herstellung"und weit 
überhöhten Verrechnung der Kopien bei allen Gerichten in Osterreich 
erhoben und die Auflösung der mit privaten Firmen bestehenden Verträge 
angekündigt. 
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Sch l ieß l ich te i l te der  Bundesmin i ster für just iz  am 2 1 .  März 1 99 1  der  VA 
mi t ,  daß nunmehr  im Sprengel d es Oberlandesgerichtes L i nz nach e iner  
öffent l i chen Ausschre ibung e i n  neuer  Vertrag über  d ie  Anmietung von 
Kopiermasch inen mit dem Bestbieter geschlossen \vu rde .  Die Kopie w i rd 
künft ig sUtt 6 ,50  S nu r  mehr 2 ,50  S kosten .  I n  den übrigen Oberlandesge­
r ichtssprengel n  wird die Neuve rgabe nach Kündigung der bestehenden 
Verträge erfolgen.  Um e ine  bundesweit e in he i t l iche Rege lung s icherzuste l ­
l en ,  w i rd nach dem Beispie l  des Oberlandesgerichtes Linz vorgegangen 
werden .  Eine solche e inhe i t l i che Kosten rege lung von 2 , 50  S pro Kopierseite 
wurde vom Bundesminister fü r Justiz b is M itte 1 99 1  in Auss icht geste l l t .  

Im Hinb l i ck  auf d ieses Ergebnis  des P rüfu ngsverhhrens  der  VA konnte  von 
e iner  weiteren Veran lassung Abstand genommen werden .  (VA 1 44 - j/90) 

Grundbuch 

Aufgrund e ines  ebenhl l s  im Zwölften Bericht  an den Nat ional rat auf den 
Se i ten 2 8 1 und 282 ausführ l i ch  gesch i lderten Beschwerd ehlles mußte von 
der VA e ine  n icht  bundesei nhei t l i che Prnis be i  der Vorschre ibung von 
Grundbuchseintragu ngsgebüh ren  in Anwendung der Gebührenbefre i ungs­
bestimmu ngen des § 1 5  Agrarverhhrens gesetz (AgrVG) 1 950  festgestel l t  
werden .  Zum damal igen Zeitpunkt waren im gegebenen Zusammenhang 
be im Verhssungsgerichtshof mehrere Beschwerden anhängig,  wobei d i e  
Entsche idung des Verfassungsgerichtshofes abzuwarten war. 

Die  i n  der  Zwischenzei t  ergangen.�n Entsche idungen des Verhssu ngsge­
richtshofes haben i nsofern keine Anderung der Praxis der just inerwal­
tungsbehörden e rforder l ich gemacht a ls  nunmehr  e inhe i t l i ch  der § 1 5  
AgrVG 1 950  i m  S i nn  der  d iesbezüg l ich e rgangenen Rechtsprechung des 
\' e rwal tu ngsgerichtshofes ( E rkenntnis  vom 1 1 . juni  1 987 ,  Zahl  
86/ 1 6/004 1 ;  8 .  März 1 990,  Zahl  89/ 1 6/0 1 1 7 ;  1 8 .  Apr i l  1 990,  Zahl  
89/ 1 6/0 1 2 1 ;  1 8 .  Apr i l  1 990,  Zahl  89/ 1 6/ 0 1 4 1 )  ausge legt wird (wonach die 
:\.nerkennung der  Gebührenbefre iung den Abschl uß  e ines Vertrages vor 
e iner  Argrarbehörde voraussetzt) . Im Hinb l i ck  darauf  wurde - wie der  VA 
mitgetei l t  worden ist  - von e inem Erlaß des Bundesmin isteri ums  für j ustiz 
abgesehen .  

H ingegen w u rden  mi t  dem E rlaß vom 2 1 .  juni  1 989 ,  JMZ 1 8 .02 1 /25- 1 7/89 ,  
d i e  Präs identen der  Oberlandesgerichte ersucht,  d i e  Präs identen der  
Ger ichtshöfe erster I nstanz,  d i e  Revisoren und d ie Kostenbeamten der 
Gerichte anzuweisen,  d i e  im ( i m  Zwölften Bericht an den National rat 
ausführ l ich gesch i ldert) Erkenntn i s  des Vervv altu ngsgerichtshofes vom 
I I . j un i  1 987 ,  Zahl  86/ 1 6/004 1 ,  zum § 1 5  AgrVG 1 950  angefü h rten 
Rechtssätze n icht  (rückwirkend) auf :\kten anzuwenden,  die vor dem 
1 .  jänner  1 98 8  angehlIen s i nd .  

�!'1l Hinb l i ck  auf  d iesen Sachverha l t  - darüber h i naus  s i nd  grundsätz l i che  
Uberlegungen i m  Gange, d i e  gebührenrechtl iche Gngleichbehand l u ng von 
Verträgen vor der Agrarbehörde und jenen Verträgen ,  die vor e i nem Notar 
oder Rechtsanwalt  geschlossen werden, i m  Z uge e iner  Änderung des  
Ger ichtsgebüh rengesetzes zu beseit igen - wurde  von e iner  we iteren 
d i rekten E influßnahme der VA Abstand genommen .  (VA 457  - j/ 8 8) 

1 7 1  
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Tätigkeit der Staatsanwaltschaften 

Ein weiterer Schwerpunkt betrifft Beschwerden über die Vorgangsweise der 
Staatsanwaltschaften. Dazu sind sowohl Beschwerden über die ungerecht­
fertigte Zurücklegung von Strafanzeigen zu zählen als auch über 
nichterfolgte Verständigungen von der Zurücklegung von Strafanzeigen. 

Aufgrund einer Beschwerde über die Zurücklegung einer Strafanzeige durch 
die Staatsanwaltschaft Wien mußte von der VA im Prüfungsverfahren 
festgestellt werden, daß die Strafanzeige am 5. April 1 990 von der 
Bundespolizeidirektion Wien deshalb erstattet worden war, weil der 
Angezeigte am 25 .  Jänner 1 990 nach einem selbstverschuldeten Verkehrsun­
fall mit dem kurz zuvor von ihm aufgebrochenen und unbefugt in Betrieb 
genommenen PKW der Beschwerdeführerin verletzt aufgefunden und in das 
WilheIminenspital eingeliefert w<?rde,n war. Die Anzeige wurd.e a� 1 9. A{?ril 
1 990 deshalb zurückgelegt, weIl dIe Staatsanwaltschaft WIen Irrtüm!Jch 
da,:on a.usging, daß der Angezeigte der Lebensgefährte der Beschwerdefüh­
renn seI. 

Erst im Zuge des Einschreitens der VA überprüfte die Staatsanwaltschaft 
Wien den Sachverhalt neuerlich, und es wurde das Verfahren formlos 
wieder aufgenommen und die verantwortliche Abhörung des Angezeigten 
beantragt. Schließlich wurde der Angezeigte mit rechtskräftigem Urteil des 
Landesgerichtes für Strafsachen Wien vom 5. April 1 99 1  zu einer 
unbedingten Freiheitsstrafe verurteilt. 

Der Beschwerde über diese Zurücklegung der Strafanzeige durch die 
Staatsanwaltschaft Wien wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Im 
Hinbl ick darauf, daß im Prüfungsverfahren der VA das Verfahren von der 
Staatsanwaltschaft Wien formlos wieder aufgenommen worden ist, konnte 
von einer weiteren Veranlassung der VA Abstand genommen werden. (VA 
340 - J/90) 

In einem anderen Fall war die Beschwerdeführerin am 30. Juni 1 989 vom 
Hund ihres Nachbarn in die Wade gebissen worden, was bei der 
Beschwerdeführerin eine Spitalsbehandlung notwendig gemacht hatte. 
Trotzdem war die Strafanzeige von der Staatsanwaltschaft wegen 
mangelnder Strafwürdigkeit der Tat zurückgelegt worden. Im daraufh�n 
durchgeführten Prüfungsverfahren der VA wurde festgestellt, daß dIe 
Beschwerdeführerin sich zwar ambulant in Spitalsbehandlung befunden 
hatte, laut Ambulanzprotokoll des Krankenhauses Hohenems jedoch eine 
Gesundheitsschädigung oder Berufsunfähigkeit in einem drei Tage nicht 
erheblich überschreitendem Ausmaß vorlag. Unter Berücksichtigung der 
damals herrschenden Judikatur war die Zurücklegung der Strafanzeige 
wegen mangelnder Strafwürdigkeit der Tat auch ohne Einholung eines 
medizinischen Sachverständigengutachtens vertretbar, weil die für eine 
solche Beurteilung geforderten unbedeutenden Folgen auch dann 
angenommen werden konnten, wenn das in § 88 Abs. 2 Z 4 Strafgesetzbuch 
(fahrlässige Körperverletzung) genannte Maß der Gesundheitsschädigung 
oder Berufsunfähigkeit von mehr als dreitägiger Dauer nicht erheblich 
überschritten wurde. 
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Im Hinblick auf die neuere Judikatur des Obersten Gerichtshofes, wonach 
unbedeutende Folgen bei einer drei Tage überschreitenden Gesundheits­
schädigung oder Berufsunfähigkeit bereits verneint werden, würde nunmehr 
eine Zurücklegung der Strafanzeige wegen mangelnder Strafwürdigkeit der 
Tat in der Art und Weise - wie sie im vorliegenden Fall geschehen ist -
nicht mehr in Betracht kommen. Eine formlose Wiederaufnahme des 
Verfahrens war aber im gegenständlichen Fall nicht mehr möglich, weil sich 
der Vorfall bereits am 30. Juni 1 989 ereignet hatte und schon vor 
Einbringung der Beschwerde bei der VA Verjährung eingetreten war. Von 
einer weiteren Veranlassung der VA mußte daher abgesehen werden. (VA 
774 - J/90) 

Der in der Folge geschilderte Fall - dazu wurde das Prüfungsverfahren vor 
allem in den Bereichen des Bundesministeriums für Inneres und der 
Verwaltung des Landes Oberösterreich geführt - betraf ebenfalls eine -
wie sich in der Folge herausstellte - ungerechtfertigte Zurücklegung einer 
Strafanzeige. 

Ein als Besatzungsmitglied einer sogenannten "Zivilstreife" tätiger 
Gendarmeriebeamter hatte - auf dem Pannenstreifen der Westautobahn 
stehend - eine Fahrzeuglenkerin von der Überholspur weg mit dem 
Handzeichen zum Anhalten aufgefordert. Da diese Anhaltung auf einer 
hiefür völlig ungeeigneten Stelle stattfand (Strecke zwischen einer 
Autobahnab- und -auffahrt) und die Lenkerin während des Abbremsens 
bereits in den Bereich der Auffahrt gelangte, wo kein Pannenstreifen 
bestand, war sie, im rechten Fahrstreifen langsam fahrend, Opfer eines 
Auffahrunfalles durch einen LKW. Bei dem Unfall wurden die Lenkerin und 
ihr Beifahrer (Ehegatte) verletzt, die im Fond des Wagens befindliche 
Schwiegermutter der Lenkerin getötet. 

Die Anzeige über diesen Verkehrsunfall wurde von der Staatsanwaltschaft 
Linz mit dem Ergebnis bearbeitet, daß Strafantrag gegen die PKW-Lenkerin 
und den LKW-Lenker erhoben, die Anzeige gegen den Gendarmeriebeam­
ten hingegen sofort zurückgelegt wurde. 

Das strafgerichtliche Verfahren erbrachte jedoch schwerwiegende Ver­
dachtsmomente auch gegen den Gendarmeriebeamten, sodaß der 
Bundesminister für Justiz nach einer entsprechenden Anfrage der VA der 
Staatsanwaltschaft Linz den Auftrag erteilte, nach formloser Wiederauf­
nahme des Verfahrens diese neuen Verdachtsmomente zu prüfen. 

Ein daraufhin eingebrachter Strafantrag führte zur Verurteilung des 
Gendarmeriebeamten wegen fahrlässiger Tötung unter besonders gefährli­
chen Verhältnissen und fahrlässiger Körperverletzung. 

Auch der geschilderte Fall vermittelt den Eindruck, daß bei der 
strafrechtlichen Beurteilung sicherheitsbehördlicher Vorgangsweisen nicht 
derselbe strenge Maßstab angelegt wird, wie bei von Privatpersonen 
gesetzten Handlungen. (VA 1 1 1  - I/90) 

Zum ständig auftretenden Problem der Nichtverständigung vom Ausgang 
eines Strafverfahrens durch die Staatsanwaltschaften - dies trotz vom 
Bundesminister für Justiz ergangener zahlreicher Erlässe, wonach der 
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Adressatenkreis für die Verständigung von der Zurücklegung von 
Strafanzeigen durch die Staatsanwaltschaft weitestreichend auszulegen ist 
- ist als Beispiel folgender signifikanter Fall anzuführen : 

Eine Beschwerdeführerin erklärte im April 1 990 gegenüber der VA, daß sie 
in einem Strafverfahren des Bezirksgerichtes Groß-Gerungs zwar im 
Oktober 1 989 als Zeugin vernommen worden sei, daß sie als Anzeigerin 
jedoch keine Verständigung über den Fortgang bzw. Ausgang des 
betreffenden Strafverfahrens erhalten habe. 

Im Prüfungsverfahren der VA mußte festgestellt werden, daß das 
betreffende Strafverfahren nach der Zeugenvernehmung der Beschwerde­
führerin aufgrund der Erklärung der Staatsanwaltschaft Krems vom 
24. Oktober 1 989 vom Bezirksgericht Groß-Gerungs am 2. November 1 989 
eingestellt worden war. Obwohl die Staatsanwaltschaft dazu gemäß § 48 Z 1 
StPO :rerpflichtet gev.:esen wäre, war die Verständigung der Be�chwer?e­
führenn von der Einstellung des Strafverfahrens offenbar Irrtümlich 
unterblieben. 

Der Beschwerde wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Da aufgrund 
des Einschreitens der VA die Verständigung der Beschwerdeführerin von 
der Staatsanwaltschaft Krems mit Begleitschreiben nachgeholt worden ist 
und außerdem allen Staatsanwälten der Staatsanwaltschaft Krems die 
bestehenden Verständigungspflichten in Erinnerung gerufen wurden, 
konnte von einer weiteren Maßnahme Abstand genommen werden. (VA 326 
- ]/90) 

Exekutionsordnung 

Die bereits in früheren Berichten der VA an den Nationalrat ausführlich 
geschilderte Problematik des Exekutionsvollzuges beim Nichtverpflichteten 
gibt immer wieder Anlaß zu Beschwerden. Ein spezieller Fall wird als 
Einzelfall 3 . 3  im Besonderen Teil behandelt. 

Strafvollzug 

Das Problem der Anbringung von Zensurstempeln auf Schreiben der 
Strafgefangenen an die VA wurde bereits im Dreizehnten Bericht an den 
Nationalrat ausführlich dargestellt. 

Gemäß § 90 Abs. 1 Strafvollzugsgesetz (StVG) dürfen Briefe und Eingaben, 
die ein Strafgefangener unter zutreffender Angabe des Absenders an den 
Bundespräsidenten, an den Nationalrat, an den Bundesrat, an das 
Bundesministerium für Justiz oder an die VA, oder unter Anschrift dieser 
Stellen an ein Mitglied des Nationalrates oder des Bundesrates, an den 
Bundesminister für Justiz oder an einen Volksanwalt richtet, ferner Briefe 
und Eingaben an die Europäische Kommission und an den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte in einem verschlossenen Umschlag zur 
Absendung gegeben werden ; sie sind nicht zu überwachen. 

Derartige Briefe und Eingaben sind ohne mit einer Eingangsstampiglie der 
jeweiligen Anstalt versehen zu werden an den jeweiligen Adressaten 
weiterzuleiten. 
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Die  z i t ierte Gesetzesbestim mung schl ießt d ie  !v1ögl ichke i t  n icht  aus ,  d aß e in  
Strafgefangener se ine  E ingabe an den betreffenden Ad ressatenkreis auch 
u nversch lossen abgeben kann,  was i nsbesondere i n  den S t rafvol l zugsanstal­
ten G rn, Stein und Garsten die sofortige :\nbr ingung e ines Zensurstempels 
zur folge hatte. Mit  d ieser Praxis war die VA n icht e i nverstanden,  wei l  d ie  
Notwend igkeit  e i ne r  solchen Vorgangsweise n icht begründbar war und be i  
e i ner  solchen Praxis es für den Ad ressatenkre i s  des § 9C Abs. 1 StVG n icht 
mehr  erkennbar se in  konnte, ob Ei ngaben von Strafgefangenen der Zensur  
u nterlegen s ind  oder  n icht .  Be im Vorhandense in \ om E i ngangss tampig l ien 
war d ies jedenfal l s  immer anzunehmen.  Die VA regte daher  an ,  auf d ie  
Anbr ingung e ines Stempels  auf  den jewei l s  abgegebenen E ingaben an 
Behörden u nd Gerichte genere l l  zu  \ erzicllten . 

I n  der  Folge hat der  Bundesm in ister für Ju st iz  der  \-A m i tgete i l t ,  daß un ter  
Berü cks icht igung der  Anregung  der  VA nach e ingehender E rörterung des 
Problems folgende gru ndsitz l iche Rege l ung getroffen w urde : 

Br iefe und E ingaben, d ie  e in  Strafgefangener an e ine der  in § 90 Abs. 1 StVG 
genannten Personen und Stel l en  mi t  :\usnahme des Bu ndesmi n i sters fü r 
Ju st iz  und des Bundesmin is ter iums für Just iz  r ichtet und (verschlossen oder 
unversch lossen) e inem zur Wei terle i tung befugten Just izwachebeamten 
übergibt ,  s ind ,  ohne m i t  e iner E ingangsstampig l ie  der  je\\T i l igen Ansta l t  
versehen zu werden ,  an den Ad ressaten weiterzu le i ten  und s i nd auch sonst 
nicht z u  \ erzeichnen .  Briefe und E ingaben an den Bundesmi n i ster fü r Jus t iz  
oder das Bundesmin isteri um fü r Jus t iz ,  nament l ich genannte Organwalter 
des Bundesm in i steri ums für Just iz ,  d ie Europiische Komm iss ion oder an den 
Eu ropiischen Geri ch tshof für Menschen rechte s ind ,  wenn s ie unH'rsch los­
,en zur Weiter le i tung abgegeben werden ,  m it e inem E i ngangsstempel zu 
versehen, wei l  d u rch d ie  Nichtanmerkung des Abgabedatums bei 
fristgebundenen E ingaben fü r den Insassen unter L:mstinden recht l iche 
\!achte i le  erwachsen können.  Unabhingig davon, ob d i e  Sch re iben offen 
oder versch lossen abgegeben werden ,  s ind s ie über Verl angen des  Absenders 
i n  das Rechtsmi tte lbuch e inzutragen. Begründet w ird d ie,  damit ,  daß solche 
�ch re iben Rechtsm i ttel bei n h al ten  können und die Möghchkei t  zu r  
Uberprüfung de r  Rechtzeit igkei t  wen igstens be i  offen abgegebenen Briefen 
und  E ingaben gegeben sein muß .  

Außerdem wurde der  VA zuges ichert, daß  jeder Hift i i ng  übe r  da s  Recht, 
Br iefe und E ingaben an die i n  § 90 Abs .  1 StVG angefüh rten Amtstriger und 
Behörden H'rsch lossen abgeben zu d ü rfen ,  beleh rt werden wird .  

Die entsprechende Anordnung an d ie  Le iter der Gefangenenhiuser der 
Gerichtshöfe erster Instanz,  der  Strafvol l zugsanstalten,  der  Sonderanstalten 
sowie der  Just izansta l ten i s t  mit Datum 2 8 .  Mai 1 99 1  ergangen .  

Im  H inb l ick darauf \vu rde  v on  e iner d i rekten weiteren E i nfl ußnahme de r  
VA  Abstand genom men.  

Die VA wird aber d ie  Befolgung der  oben angefü h rten Anordn u ng vom 
2 8 .  Mai  1 99 1  weiter beobachten, i nsbesondere a ls  noch am 25 .  Apri l 1 99 1  
e ine  Eingabe an d ie VA mi t  e inem Zensurstempel der  Strah·o l lzugsanstalt  
Ste in yersehen war .  Jedenfal ls war auch noch am 1 7 . J u l i  1 99 1  das Schreiben 
e ines Strafgefangenen an die VA mit e inem Zensu rstempel der  
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Strafvollzugsanstalt Graz versehen, der allerdings bereits quer durchgestri­
chen war. Es wird also angenommen, daß der betreffende Bedienstete der 
Strafvollzugsanstalt Graz nach Anbringung des Zensurstempels seinen 
Irrtum noch erkannt hat. 

Ein spezieller Fall des Verstoßes gegen die Bestimmung des § 90 Abs. 1 
StVG wird als Einzelfall 3 .7  im Besonderen Teil geschildert. 

Belehrungs- und Auskunftspflicht bei gerichtlichen Amtstagen 

Aus Anlaß eines Verfahrens vor der Kommission zur Wahrung des 
Rundfunkgesetzes wurde der VA eine in diesem Verfahren abgegebene 
Stellungnahme der V �reinigung der ös�err�ichisch.en Richter als Beschwer­
deführer zur Kenntms gebracht. Dann fmden sich zum Inhalt des § 54 
Geschäftsordnung für die Gerichte erster und zweiter Instanz (Geo), 
welcher das mündliche Parteianbringen bei Gericht regelt, folgende 
Formulierungen : "Nach dem § 54 Geo dienen die Amtstage der 
Bezirksgerichte zur Entgegennahme und Bekundung mündlichen Anbrin­
gens, also zur Protokollierung von Klagen und Anträgen. Soweit es an 
diesen Tagen der Geschäftsgang gestattet, erteilen die Bezirksgerichte auch 
immer wieder Auskünfte über die Gerichtsbarkeit be�.reffende Rechtsfragen. 
Dies ist jedoch eine auf Freiwilligkeit beruhende Ubung der Richter der 
Bezirksgerichte. Es besteht für keinen Richter eine Dienst- oder Amtspflicht 
zur Auskunftserteilung in allen Rechtsangelegenheiten." 

Gemäß § 54 Abs . . 1 Geo können bei Bezirksgerichten für � ie Ent�egen­
nahme von mündlichen Klagen, Anträgen und Erklärungen 10 Strelt- und 
Außerstreitsachen sowie in Privatanklagesachen bestimmte Tage und 
Stunden, und zwar wöchentlich mindestens ein Tag, mit der Wirkung 
angesetzt werden, daß zu anderen Zeiten alles nicht dringliche Anbringen 
dieser Art wegen unaufschiebbarer amtlicher Geschäfte auf diesen Tag 
verwiesen werden kann (Amtstag). 

Gemäß Abs. 2 der zitierten Bestimmung kann der Vorsteher des 
Bezirksgerichtes nötigenfalls unter Festsetzung der Reihenfolge im 
vorhinein die Richter und sonstigen Bediensteten bestimmen, die gewisse 
Arten von mündlichen Anbringen ohne Unterschied, zu welcher 
Gerichtsabteilung die Sache gehört, entgegenzunehmen haben. 

Gemäß Abs. 4 der zitierten Bestimmung hat der mit der Entgegennahme und 
Beurkundung mündlichen Anbringens betraute Richter oder sonstige 
Bedienstete die Parteien über die in Betracht kommenden gesetzlichen 
Bestimmungen zu belehren und zu allen nach der Sach- und Rechtslage 
erforderlichen Angaben zu veranlassen. 

Die von der Vereinigung der österreichischen Richter gebrauchten, oben 
zitierten Formulierungen über den Umfang der Tätigkeit, zu der die Richter 
nach § 54 Geo verpflichtet sind, waren nach Meinung der VA zumindest 
mißverständlich, insbesondere was die im § 54 Abs. 4 Geo normierte 
Belehrungspflicht betrifft. 

Die VA ersuchte daher den Bundesminister für Justiz um seine 
Rechtsmeinung. Dies einerseits, weil die Vereinigung der österreichischen 
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Richter - zwar als privatrechtlicher Verein - als Sprachrohr der 
Richterschaft angesehen werden kann, andererseits weil es bisher Praxis der 
VA war, Rechtsuchende in privatrechtlichen Angelegenheiten an die 
Amtstage der Bezirksgerichte zu verweisen. 

In seiner ersten Antwort auf die Frage der VA erklärte der Bundesminister 
für Justiz, daß durch die oben zitierte Bestimmung des § 54 Abs. 4 Geo eine 
Anleitungspflicht normiert wird, wie sie auch der § 432 Abs. 1 
Zivilprozeßordnung (ZPO) für die Tagsatzung vorsieht. Danach hat der 
Richter Parteien, welche rechtsunkundig und nicht durch Rechtsanwälte 
vertreten sind, erforderlichenfalls die zur Vornahme ihrer Prozeßhandlun­
gen nötige Anleitung zu geben und dieselben über die mit ihren Handlungen 
oder Unterlassungen verbundenen Rechtsfolgen zu belehren . Während 
§ 432 Abs. 1 ZPO die ökonomische und zielgerichtete Prozeßführung 
bezwecke, sei § 54 Geo auf die gezielte Erfassung und Kanalisierung des 
mündlichen Parteianbringens bei Gericht ausgerichtet und ergänze so 
sinnvoll die prozessuale Anleitungs- und Belehrungspflicht im Vorfeld des 
gerichtlic�en Verfahrens un� für Anbringe� außerhalb d�r Tagsatzung. 
Nach Memung des BundesminIsters für JUStiZ werde erst eme umfassende 
Belehrung im Sinne des § 54 Abs. 4 .Geo gegebe�enfalls eine Partei von ein�r 
Prozeßführung oder von mündlichen Anbnngen abhalten, sodaß die 
Verpflichtung zu solcher Belehrung nicht unbedingt im unmittelbaren Bezug 
zu einem Prozeß bestehe. Wesentlich werde jedoch immer sein, daß die zu 
Gericht kommende Partei Rechtsschutz für ein (potentiell mögliches) 
gerichtliches Verfahren anstrebt. Es dürfe daher nicht nur ein 
Informationsbedürfnis, sondern es müsse ein aktuelles Rechtsschutzbedürf­
nis vorliegen, zu dessen Wahrnehmung die Gerichte zuständig sind. 

Aufgrund dieser Stellungnahme schien der VA, die ständig auf die 
Möglichkeit der Einholung unentgeltlicher Auskünfte in allen Zivil- und 
Strafrechtsangelegenheiten bei den Amtstagen der Bezirksgerichte verweist, 
im speziellen Fall eine unterschiedliche Auslegung der gesetzlichen 
Bestimmungen über die Auskunfts- und Belehrungspflicht vorzuliegen. Dies 
im Hinblick auf die bereits zitierten Formulierungen im Schreiben der 
Vereinigung der österreichischen Richter, wonach Richter der Bezirksge­
richte keine kostenlose Rechtsauskunft zu erteilen haben, nach dem § 54 
Geo die Amtstage der Bezirksgerichte zur Entgegennahme und 
Beurkundung mündlichen Anbringens dienen und die Bezirksgerichte 
lediglich dann Auskünfte über die Gerichtsbarkeit betreffende Rechtsfragen 
erteilen, soweit es an den Amtstagen der Geschäftsgang gestatt��. Weiters 
die Formulierung, wonach dies eine auf Freiwilligkeit beruhende Ubung der 
Richter der Bezirksgerichte sei und für keinen Richter eine Dienst- oder 
Amtspflicht zur Auskunftserteilung in allen Rechtsangelegenheiten bestehe. 

Der von der VA im Hinblick auf diese Diskrepanz um Beurteilung speziell 
dieser Formulierungen im Schreiben der Vereinigung der österreichischen 
Richter neuerlich um Auskunft ersuchte Bundesminister für Justiz erklärte 
daraufhin, daß eine Bezugnahme auf einzelne Formulierungen im Schreiben 
der Standesvertretung im Hinblick auf den Zusammenhang mit einem 
anhängigen Beschwerdeverfahren nicht zweckmäßig erscheine. 

Die VA hält es für unbefriedigend, daß sich die Gerichte im Rahmen ihrer 
Amtstage nicht als Servicestellen anbieten, zumal in der Bevölkerung ein 
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starkes Vertrauen in die Tätigkeit der unparteilichen Gerichte gegeben ist. In 
diesem Zusammenhang darf auch ein Vortrag des Leiters des Verfassungs­
dienstes im Bundeskanzleramt zitiert werden, wonach die VA im Rahmen 
einer am optimalen Zugang zum Recht orientierten Mißstandskontrolle 
auch die sonstige Hilfsbereitschaft der Behörde gegenüber Rechtsunterwor­
fenen zu beachten habe : So könnte es etwa einen Mißstand darstellen, wenn 
- entgegen einer allgemeinen Manuduktionspflicht - das zuständige 
Verwaltungsorgan sich weigerte, rechtliche Belehrungen zu erteilen oder 
eine Auslegungshilfe betreffend einschlägige Rechtsvorschriften zu bieten. 

Die Rechtsmeinung der Vereinigung der österreic�ischen Richter, wonach 
es lediglich eine auf Freiwilligkeit beruhende Ubung der Richter der 
Bezirksgerichte sei, an den Amtstagen, soweit es an diesen Tagen der 
Geschäftsgang gestattet, Auskünfte über die Gerichtsbarkeit betreffende 
Rechtsfragen zu erteilen, konnte im Prüfungsverfahren der VA nicht 
vollständig aufgeklärt werden. (VA 637 - J/90) 

Die VA regt demnach an, die im § 54 Abs. 4 Geo normierte 
Belehrungspflicht über mündliche Anbringen der Parteien auf eine 
Auskunftserteilung in sämtlichen Rechtssachen, für welche eine Gerichtszu­
ständigkeit besteht, zu erweitern. 

Einzelfälle 

3 . 1  Verweigerung einer Zeugengebühr 
VA 1 47 - J/90 BM Zl. 46.357/4-Pr 3/90 

1 78 

T. B., Lindau, Deutschland, gab gegenüber der VA an, daß er in einem 
Verfahren des Landesgerichtes Linz als Zeuge in der Verhandlung vom 
9. November 1 989 geladen worden war. Da er aufgrund einer Krankheit 
einer Begleitperson bedarf, sei er mit seiner Gattin am 8. November 1 989 
nach Linz gereist und habe dann am 9. November 1 989 nach stundenlangem 
Warten im Landesgericht Linz erfahren müssen, daß die Verhandlung 
kurzfristig verschoben worden war. Die Verständigung von der 
Abberaumung der Streitverhandlung war nicht rechtzeitig erfolgt. 

In der Folge habe er die Gebühren geltend gemacht. Es wurden ihm mit 
Bescheid des Präsidenten des Landesgerichtes Linz für Reisekosten, 
Aufenthaltskosten und Entschädigung für Zeitversäumnis insgesamt 5 2 1 0  S 
an Gebühren zugesprochen. Das Mehrbegehren, insbesondere die Kosten 
für die Begleitperson, wurde abgewiesen. Seine dagegen eingebrachte 
Beschwerde wurde mit Bescheid des Präsidenten des Oberlandesgerichtes 
Linz ebenfalls abgewiesen. In der Folge sei es dann auch noch zu einer 
Verzögerung bei der Anweisung der Gebühren gekommen, worüber 
Beschwerde geführt wurde. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde zunächst festgestellt, daß die 
Anweisung der mit Bescheid des Präsidenten des Landesgerichtes Linz vom 
24. November 1 989 bestimmten Zeugengebühr in Höhe von 5 2 1 0  S deshalb 
erst am 5. Juni 1 990 erfolgt ist, weil ein Irrtum der zuständigen Leiterin der 
Geschäftsabteilung des Landesgerichtes Linz vorlag. 
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Mit Bescheid des Präsidenten des Landesgerichtes Linz vom 24. November 
1 989 war die Vergütung für eine Begleitperson mit der Begründung 
abgewiesen worden, weil bei Benützung eines öffentlichen Verkehrsmittels 
(Bahn) keine Begleitperson notwendig sei. 

Die Beschwerde gegen den obigen Bescheid wurde vom Präsidenten des 
Oberlandesgerichtes Linz mit Bescheid vom 22. Dezember 1 989 unter 
anderem deshalb abgewiesen : 

"Gemäß § 2 Abs. 2 Gebührenanspruchsgesetz (GebAG) 1 975 ist die 
Begleitperson eines Zeugen einem Zeugen gleichzuhalten, wenn der Zeuge 
wegen seines Alters oder wegen eines Gebrechens der Begleitperson bedurft 
hat; das Gericht (der Vorsitzende), vor dem die Beweisaufnahme 
stattgefunden hat, hat die Notwendigkeit der Begleitperson zu bestätigen. 
Im vorliegenden Fall lie&t eine der�rtige Bestätigung durch das Gericht n!cht 
vor, weshalb der Begleltper:�on die beanspruchten Zeugengebühren nIcht 
zuerkannt werden konnte. Uberdies hätte die Begleitperson den Anspruch 
im eigenen Namen - und nicht der Zeuge für sie - geltend machen 
müssen, was ebenfalls nicht geschehen ist. Auf die vom Beschwerdeführer 
für die Begleitperson geltend gemachten Ansprüche (Reise, Aufenthaltsko­
sten und Verdienstentgang) konnte daher nicht Bedacht genommen 
werden." 

Zu dieser Argumentation stellte sich der VA die Frage, wie der 
Beschwerdeführer der oben zitierten Bestimmung des § 2 Abs . 2 GebAG 
1 975 hätte genügen können, wenn - wie im vorliegenden Fall - bei 
Gericht gar keine Beweisaufnahme stattgefunden hat. Eine entsprechende 
Anleitung durch das Gericht war offenbar unterblieben. Zur Argumentation, 
wonach die Begleitperson den Anspruch im eigenen Namen hätte geltend 
machen müssen, wurde von der VA festgestellt, daß dies jedenfalls den 
Erläuterungen in der dem Beschwerdeführer übermittelten Zeugenladung 
nicht zu entnehmen war und daß er darüber auch im Verfahren des 
Präsidenten des Landesgerichtes Linz offenbar nicht aufgeklärt worden war. 

Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurde die Gebühr der Gattin des 
Beschwerdeführers als Begleitperson nach Einholung der Bestätigung durch 
den zuständigen Richter hinsichtlich der Notwendigkeit der Begleitung und 
nach Einholung einer Auskunft der Bediensteten der Geschäftsabteilung, 
nach welcher sowohl der Beschwerdeführer als auch seine Ehegattin als 
Begleitperson den Gebührenanspruch seinerzeit geltend gemacht hatten, mit 
Bescheid des Präsidenten des Landesgerichtes Linz vom 2. Juli 1 990 mit 
2 454 S bestimmt. Die Zustellung dieses Bescheides an die Gattin des 
Beschwerdeführers wurde über 4?-s Amtsgericht Lindau veranlaßt und dem 
Rechnungsführer die sofortige Uberweisung dieses Betrages aufgetragen.  

Der Beschwerde wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Da die 
Angelegenheit infolge des Einschreitens der VA in zufriedenstelIender 
Weise erledigt werden konnte und der Präsident des Landesgerichtes Linz 
dem Beschwerdeführer gegenüber die bei der Bestimmung der Zeugenge­
bühr und der Gebühr der Begleitperson aufgetretenen Unzukömmlichkeiten 
schriftlich aufgeklärt hat, wurde von einer weiteren Veranlassung der VA 
Abstand genommen. 

1 79 
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3.2  Urteilsausfertigung; Verzögerung 
VA 258 - ]190 BM Z1. 46.43212-Pr 3/90 

H. W., Wien, gab im März 1 990 gegenüber der VA an, daß in einem 
Verfahren des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien die letzte Verhandlung 
bereits am 2 1 .  Dezember 1 98 8  stattgefunden habe. Trotz mehrerer 
Urgenzen habe die zuständige Richterin das Urteil noch immer nicht 
ausgefertigt, worüber Beschwerde geführt wurde. 

Zu diesem Vorbringen hat die VA im Prüfungsverfahren nach Einholung 
einer Stellungnahme des Bundesministers für Justiz folgenden Sachverhalt 
festgestell t :  

Im  gegenständlichen Verfahren des Bezirksgerichtes Innere St�dt Wien. ist nach der letzten Verhandlung vom 2 1 .  Dezember 1 9 8 8  das Urtetl tatsächlich 
erst ein Jahr später, nämlich am 29. Dezember 1 989, ergangen und wurde 
am 2. Jänner 1 990 abgefertigt und der Beschwerdeführerin durch 
Hinterlegung zugestellt. 

Der Beschwerde wurde hinsichtlich der langen Dauer einer Urteilsausferti­
gung vom Schluß der Verhandlung am 2 1 .  Dezember 1 9 8 8  bis zur 
Zustellung des Urteiles am 9. Jänner 1990 von der VA Berechtigung 
zuerkannt. Wie der Bundesminister für Justiz der VA mitgeteilt hat, 
bestanden in der Abteilung der zuständigen Richterin bei den 
Urteilsausfertigungen Rückstände, weswegen der Richterin vom Vorsteher 
des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien aufgetragen wurde, wöchentlich 
über die von ihr ausgefertigten Urteile zu berichten. Die betroffene 
Richterin sei nach dem Bericht des Gerichtsvorstehers außergewöhnlich 
gewissenhaft. Sie fertige die Urteile mit besonderem Aufwand und Umfang 
aus, wodurch es bei der hohe�. Anfallsbelastung zu überlangen 
Ausfertigungsfristen gekommen ist. Uber die genannten Berichtsaufträge 
hinaus wurden keine weiteren dienstaufsichtsbehördlichen Maßnahmen 
gesetzt. 

Auch in diesem Zusammenhang ist auf den Inhalt des § 4 1 5  
Zivilprozeßordnung zu verweisen, wonach das Urteil, wenn es nicht sofort 
nach Schluß der mündlichen Verhandlung gefällt werden kann, binnen acht 
Tagen (ab 1 .  August 1 989 vier Wochen) nach Schluß der Verhandlung zu 
fällen und in schriftlicher Abfassung zur Ausfertigung abzugeben ist. 

3.3 Exekution beim Nichtverpflichteten 
VA 276 - ]l90 BM Z1. 46.492/2-Pr 3/90 

1 80 

F. P. aus St. Veit a. V., führte bei der VA eine Beschwerde darüber, daß 
offenbar allein aufgrund einer Namensähnlichkeit mit einem tatsächlichen 
Schuldner bei ihm eine Gehaltsexekution geführt werde. Lediglich der 
Familienname stimme überein. Der Beschwerdeführer heiße mit Vornamen 
Friedrich, während der tatsächlich Verpflichtete den Vornamen Fritz habe. 
Weder die Geburtsdaten noch die Adressen oder die Berufe seien auch nur 
ähnlich. Nachdem die Exekution unter dem richtigen Geburtsdatum, 
Wiener Adresse und Beruf des tatsächlich Verpflichteten erfolglos geblieben 
war, habe der Rechtsanwalt der betreibenden Partei einfach durch Anfrage 
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beim Gemeindeamt St. Veit das Geburtsdatum des nichtverpflichteten und 
nur namensähnlichen Beschwerdeführers erhoben und dann die Exekution 
gegen den nichtverpflichteten Beschwerdeführer unter Angabe der letzten 
Wiener Adresse des tatsächlich Verpflichteten nunmehr mit Geburtsdatum 
des Beschwerdeführers bei Gericht beantragt und auch bewilligt erhalten. 
Darüber wurde Beschwerde geführt. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt : 

Die betreibende Partei beantragte durch ihren Rechtsanwalt aufgrund eines 
Wechselzahlungsauftrages des Handelsgerichtes Wien gegen den Verpflich­
teten "Fritz" P., Angestellter, M.-G. 56, 1 1 90 Wien, geboren am 1 0 . Juli 
1 950, die Gehaltsexekution. Die mit diesem Datum vom Gericht beim 
Hauptverband der österreichischen SozialversicherungSträger durchge­
führte Drittschuldneranfrage blieb ergebnislos. Der Exekutionsbewilli­
gungsbeschluß konnte nicht zugestellt werden, weil der Adressat an der 
angegebenen Adresse als ungekannt galt. Nach Verständigung über den 
Fehlbericht beantragte die betreibende Partei - mit dem Hinweis, daß das 
Geburtsdatum irrtümlich mit 1 0. Juli 1 950 angegeben worden sei - eine 
neuerliche Anfrage beim Hauptverband der österreichischen Sozialversiche­
rungsträger mit dem Geburtsdatum 25. Feber 1 950. Auch hierauf erfolgte 
eine negative Drittschuldneranfrage. Die betreibende Partei beantragte 
daraufhin neuerlich die Anfrage beim Hauptverband, nunmehr mit dem 
Geburtsdatum 25 .  Dezember 1 950, die ebenfalls negativ verlief, weshalb die 
betreibende Partei beantragte, die Anfrage mit dem Namen "Friedrich" P. 
durchzuführen. Unter diesen Angaben wurde als Drittschuldner und als 
Dienstgeber die Buchhaltung des Amtes der Steiermärkischen Landesregie­
rung, Lehrer, Graz, ausgewiesen und konnte die Exekutionsbewil l igung dem 
"vermeintlichen" Drittschuldn.er zugestellt werden. Erst aufgrund der 
durchgeführten Gehaltsexekutlon erfuhr der Beschwerdeführer von der 
fälschlich gegen ihn gerichteten Exekution. 

Im Zuge des Einschreitens der VA wurde das gegenständliche Verfahren auf 
Antrag der betreibenden Partei mit Beschluß des Exekutionsgerichtes Wien 
eingestellt. 

Gemäß § 3 Abs. 2 Exekutionsordnung (EO) erfolgt .4ie Bewilligung der 
Exekution auf Antrag des .betreibenden Gläubigers. Ub�r den Antrag ist 
ohne vorhergehende mündlIche Verhandlung und ohne Emvernehmung des 
Verpflichteten Beschluß zu fassen. Grundsätzlich hat das Gericht nur von 
den Angaben der betreibenden Partei auszugehen. Ob die im Exekutionstitel 
genannte Person mit der im Exekutionsantrag genannten verpflichteten 
Partei we�ensgleich ist, ergibt sich bei natürlichen Personen normalerweise 
aus der Ubereinstimmung der genauen Parteienbezeichnung (V or- und 
Familienname, Beschäftigung und Anschrift) im Exekutionstitel und im 
Exekutionsantrag. Stimmen diese Angaben überein, so wird das Gericht die 
Exekution zu bewilligen haben. Seit der Zivilverfahrensnovelle 1 986 besteht 
jedoch eine Diskrepanz zwischen den nach der EO für die Gehaltsexekution 
nach § 294a EO (ohne Nennung des Drittschuldners, Arbeitgebers) und den 
nach der Zivilprozeßordnung (ZPO) geforderten Identifikationsmerkmalen 
einer Partei : Während § 75 Z 1 ZPO die Bezeichnung der Partei lediglich 
mit Namen (Vor- und Zuname), Beschäftigung und Wohnort fordert und 
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demzufolge in einem Exekutionstitel auch nur diese Merkmale aufscheinen, 
ve�la�gt � 294a .EO auch die ;'\ngabe des Geburtsdatums des Verpfli.chtet�n .  
tIlOslchtlIch dIeser zusätzlIchen Angabe des Geburtsdatums ISt elOe 
Uberprüfung mit dem Exekutionstitel nicht möglich, weil dieser das 
Geburtsdatum nicht enthalten muß. 

Haben sich Namen, Beschäftigung oder Anschrift des Verpflichteten nach 
der Entstehung des Exekutionstitels derart geändert, daß Zweifel entstehen 
könnten, ob der Titelschuldner und die verpflichtete Partei wesensgleich 
sind, verlangt die Rechtsprechung, daß der betreibende Gläubiger die 
Identität des Verpflichteten mit dem Schuldner im Exekutionstitel 
nachweisen muß. Bleiben Unklarheiten, so gehen diese immer zu Lasten des 
betreibenden Gläubigers. 

pies ist zu unterscheid.en von der Be.richtigung e}ner Par�eibezeichnung, .die 
Immer dann als zuläSSIg anzusehen ISt, wenn kelOe ZweIfel an der Identität 
des Verpflichteten bestehen. 

Zur weitgehenden Vermeidung der Exekution gegen einen Nichtverpflich­
teten im Rahmen der Fahrnisexekution ist der Erlaß des Bundesministeriums 
für Justiz vom 25. Jänner 1 989, JAB! 1 7, zur Verhinderung der Exekution 
gegen einen Nichtschuldner, insbesondere durch Vermerke auf einem 
Beiblatt zum Exekutionsregister und dem Pfändungsregister (auf der 
Pfändungskarte), ergangen. Eine Erörterung der Frage legistischer 
Maßnahmen zum bestmöglichen Schutz von Nichtschuldnern wurde für die 
Gesamtreform der EO angekündigt. Nicht bestritten wurde gegenüber der 
VA auch, daß bei einer Gehaltsexekution nach § 294a EO theoretisch 
Nichtschuldner einbezogen werden können, wenn der betreibende 
Gläubiger ein "falsches Geburtsdatum" angibt, der Hauptverband einen 
möglichen Drittschuldner (Arbeitgeber) bekanntgibt und sich aus dem Akt 
kein Zweifel ergibt, daß der Verpflichtete und der Titelschuldner die gleiche 
Person sind. 

Deshalb erscheint auch der VA der gegenständliche Beschwerdefall 
bemerkenswert, weil dem Rechtsanwalt der betreibenden Partei das richtige 
Geburtsdatum des tatsächlich Verpflichteten bekannt war und erst nach 
erfolgloser Exekutionsführung das Geburtsdatum eines Nichtverpflichteten 
erhoben wurde. Lediglich aufgrund dieses "passenden" Geburtsdatums 
":'llrde dann beim nichtverpflichteten �es�hwerdefü�rer eine Gehaltsexeku­
tlon durchgeführt, obwohl weder dIe Im Exekutlonsantrag angegebene 
Adresse noch der Beruf mit den tatsächlichen Gegebenheiten übereinge­
stimmt haben und auch die Richtigkeit des Vornamens strittig war. 

3 .4 Gerichtsverfahren ; Verzögerung 
VA 292 - ]190 BM Zl. 46.44512-Pr 3/90 

1 82 

I .  r. , Wien, führte im April 1 990 bei der VA Beschwerde wegen der langen 
Dauer eines seit 1 987 anhängigen Verfahrens des Bezirksgerichtes Hietzing. 
Nach Einbringung der Klage im Frühjahr 1 987 hätten erst am 1 7. November 
1 987, am 29. Jänner 1988  und am 1 1 . April 1 9 8 8  Verhandlungen 
stattgefunden. Das Gericht habe dann am 1 7 . Mai 1 988 einen 
Sachverständigen beauftragt, binnen vier Wochen ein Gutachten zu 
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erstatten. Das Gutachten sei aber erst am 6. März 1 989 beim Bezirksgericht 
Hietzing eingelangt. Eine vierte Verhandlung vom 22. November 1 989 sei 
auf den 28 .  November 1 989 verschoben worden, welche aber wegen 
Erkrankung der Richterin auf den 5. April 1 990 habe verlegt werden 
müssen. Auch dieser Termin sei wegen eines abermaligen Krankenstandes 
der Richterin nicht zustande gekommen. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde aufgrund von Stellungnahmen des 
Bundesministers für Justiz festgestellt, daß sich der Verfahrensverlauf so 
darstellte, wie ihn die Beschwerdeführerin bereits in ihrem Schreiben 
geschildert hatte. Insbesondere war eine Verzägerung dieses seit dem 
6. August 1 987 anhängigen Verfahrens des Bezirksgerichtes Hietzing 
dadurch eingetreten, daß das mit Beschluß vom 1 7. Mai 1 9 8 8  bestellte 
Sachverständigengutachten erst am 6. März 1 989 bei Gericht einlangte, 
wobei Gründe für den langen Zeitraum der Gutachtenserstattung in der 
Dauer von fast zehn Monaten aus dem Gutachten nicht ersichtlich sind. 
Insbesondere mußte auch ��stgestellt werden, daß die zuständige Richterin 
keine Maßnahmen zur Uberwachung der dem Sachverständigen zur 
Gutachtenserstattung gesetzten Frist getroffen hatte. Was schließlich die 
Absetzung der für den 28 .  November 1 989 anberaumten Tatsatzung betrifft, 
so war die zuständige Richterin an diesem Tag wegen Krankheit nicht 
dienstfähig und hat sich dann überdies in der Zeit vom 1 7 . April 1 990 bis 
zum 1 5 . Juli 1 990 in einem abermaligen Krankenstand befunden. 

Der Beschwerde wegen der langen Dauer eines Verfahrens des 
Bezirksgerichtes Hietzing wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Wie 
der Bundesminister für Justiz der VA auch mitgeteilt hat, wurden in dieser 
Beschwerdeangelegenheit die Berichte der Gerichtsvorsteherin des Bezirks­
gerichtes Hietzing vom Präsidenten des Oberlandesgerichtes Wien dem 
Vorsitzenden des Disziplinargerichtes für Richter zur Kenntnis gebracht. 
Da im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA der Verfahrensfortgang direkt 
überwacht wurde und endlich in der Tagsatzung vom 1 7. Oktober 1 990 von 
der Richterin die Verhandlung geschlossen sowie das Urteil am 3 1 .  Oktober 
1 990 ausgefertigt wurde, konnte von einer weiteren Veranlassung der VA 
schließlich Abstand genommen werden. 

3 . 5  Entscheidung über Abrechnung und Belohnung des Sachwalters -
Verzögerung 
VA 6 1 8  - ]190 BM Zl. 42.265124-Pr 3/9 1 

Dr. M. K., Salzburg, gab im Oktober 1 990 gegenüber der VA an, daß der für 
sie bestellte Sachwalter mit Beschluß des Bezirksgerichtes Salzburg vom 
25. Juli 1 989 seines Amtes enthoben und die Sachwalterschaft beendet 
worden war. Seit Aufhebung der Sachwalterschaft sei aber noch keine 
Rechnungslegung des Sachwalters erfolgt und auch ein in dieser 
Angelegenheit an das Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien gerichteter 
Brief vom 1 2 . April 1 990 nicht beantwortet bzw. bearbeitet worden. Die 
Protokollierung dieses am 30. April 1 990 zur Post gegebenen Briefes sei 
durch ein Versehen einer Gerichtsbediensteten überhaupt erst am 27. Juli 
1 990 erfolgt. Darüber wurde Beschwerde geführt. 
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Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung einer Stellungnahme 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt : 

Nach Beendigung der Sachwalterschaft und Enthebung des Sachwalters mit 
Beschluß des Bezirksgerichtes Salzburg vom 25. Juli 1 989 wurde der Akt am 
27. Dezember 1 989 dem Bezirksgericht Innere Stadt Wien zur Entscheidung 
über die Abrechnung und Belohnung des seinerzeitigen Sachwalters, welche 
dem Bezirksgericht Innere Stadt Wien vorbehalten war, übermittelt. Am 
22. Jänner 1 990 wurde von der damals zuständigen Richterin der ehemalige 
Sachwalter für den 26. Feber 1 990 zur Rechnungslegung vorgeladen. Die 
Tagsatzung wurde jedoch wegen Verhinderung des Gerichtes wieder 
abberaumt. Seit dem 1 .  April 1 990 ist für die Bearbeitung der noch 
ausständigen Abrechnung eine andere Richterin zuständig. 

Am 1 8 . Mai 1 990 verfügte die Richte�in die Anberaumung der !agsatzung 
zur Rechnungslegung für den 6. JUni 1 990, welche am 5 .  JUni 1 990 über 
Antrag des ehemaligen Sachwalters auf den 2 1 .  Juni 1 990 verlegt und wegen 
Erkrankung der Richterin schließlich abberaumt wurde. Danach wurde mit 
Beschluß vom 1 6. Juli 1 990 dem seinerzeitigen Sachwalter aufgetragen, 
binnen acht Tagen die Unterlagen für die Rechnungslegung dem Gericht 
vorzulegen. Dieser ersuchte in der Folge, ihm die Frist zur Vorlage der 
Belege wegen Urlaubes bis zum 16 . August 1 990 zu erstrecken. Am 
3. August 1 990 beantragte er wiederum, die Belege vom Bezirksgericht 
Salzburg abzufordern, weil er sonst nicht Rechnung legen könne. Das 
diesbezügliche Ersuchen an das Bezirksgericht Salzburg vom 14 .  August 
1 990 wurde am 1 7 . Oktober 1 990 dahingehend beantwortet, daß dort keine 
Belege vorhanden seien. 

Das in der Beschwerde erwähnte Schreiben vom 1 2 . April 1 990 beinhaltete 
einen Fristsetzungsantrag, der dem übergeordneten Gerichtshof nicht zur 
Bearbeitung vorgelegt wurde. 

Der Beschwerde über die verzögerte Verfahrensführung zur Entscheidung 
über die Abrechnung und Belohnung des seinerzeitigen Sachwalters wurde 
von der VA Berechtigung zuerkannt. Erst im Zuge des Einschreitens der VA 
fand dann am 8 .  Jänner 1 99 1  die Tagsatzung zur Rechnungslegung vor dem 
Bezirksgericht Innere Stadt Wien statt. Am 4. Feber 1 99 1  übermittelte 
jedoch die zuständige Richterin, ohne über die Abrechnung entschieden zu 
haben, de� Akt wieder dem Bezirksg�ric�t Salzburg u.nter H.inweis auf die 
erfolgte Ubertragung der Zuständigkeit. Das Bezirksgericht Salzburg 
erklärte sich mit Beschluß vom 1 .  März 1 99 1  hinsichtlich der Rechnungsle­
gung für unzuständig und beschloß die Vorlage der Akten an den Obersten 
Gerichtshof zur Entscheidung über den negativen Kompetenzkonflikt. Der 
Bundesminister für Justiz sicherte der VA zu, daß nach Vorliegen der 
Entscheidung des Obersten Gerichtshofes für eine verzögerungsfreie 
Beendigung dieser Angelegenheit im Wege der Dienstaufsicht Sorge 
getragen werde. Auch wenn im gegenständlichen Verfahren ein negativer 
Kompetenzkonflikt zwischen zwei Bezirksgerichten aufgetreten ist, bleibt es 
doch unverständlich, daß die Unzuständigkeitserklä[ung des Bezirksgerich­
tes Innere Stadt Wien erst über 1 3  Monate nach Ubermittlung des Aktes 
durch das Bezirksgericht Salzburg und nach verzögerter Führung des 
Verfahrens erfolgt ist. 
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Die VA wird den Fortgang dieses Verfahrens weiter beobachten. 

3.6 Gerichtsverfahren; Verzögerung 
VA 650 - ]190 BM Zl. 46.723/2-Pr 3/9 1 

K. R., Weinburg, sprach im Namen seiner Gattin M. R. ,  die seit einer 
Operation im Landessonderkrankenhaus Stolzalpe querschnittgelähmt ist, 
im Oktober 1 990 bei der VA vor. Seit Anfang 1 989 war beim Landesgericht 
für Zivilrechtssachen Graz deshalb ein Verfahren wegen einer Schadener­
satzforderung anhängig. Bereits im Juli 1 989 sei ein Sachverständigengut­
achten in Auftrag gegeben worden, welches innerhalb von fünf Monaten 
erstattet werden soll�e . Bis zum Zeitpunkt der Vorsprache in ?er VA lag das 
Gutachten noch nIcht vor. Beschwerde wurde über die Dauer des 
Verfahrens geführt. 

Im Prüfungsverfahren der VA wurde nach Einholung von Stellungnahmen 
des Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festgestellt : 

Im in Beschwerde gezogenen Verfahren des Landesgerichtes für 
Zivilrechtssachen Graz aufgrund einer am 3. Jänner 1 989 eingelangten 
Klage auf Schadenersatz wurde nach einer ersten mündlichen Streitver­
handlung am 1 5 . März 1 989, der Einholung von Krankengeschichten und 
dem Einlangen von Kostenvorschüssen der Akt am 5. Juli 1 989 dem 
ärztlichen Sachverständigen zur Gutachtenserstattung binnen fünf Monaten 
übermittelt. Tatsächlich hat der Sachverständige sein Gutachten jedoch erst 
am 22. November 1 990 erstattet - also kurz nach Einbringung der 
Beschwerde bei der VA - und mit Schreiben vom selben Tag das Gericht 
gebeten, die überlange Dauer der Begutachtung im Hinblick auf die 
Komplexität und Schwierigkeit des Falles, seine besondere berufliche 
Belastung sowie einen unvorhergesehenen mehrwöchigen Krankenstand zu 
entschuldigen. 

Der Beschwerde wurde von der VA Berechtigung zuerkannt. Ein Zeitraum 
von fast eineinhalb Jahren für die Erstattung eines Gutachtens ist wohl nur 
zum Teil durch die äußerst schwierige Materie im Anlaßfall zu begründen, 
wenn auch Begutachtungen bei behaupteten ärztlichen "Kunstfehlern" 
sicher zu den besonders schwierigen Aufgaben eines Sachverständigen 
gehören. Im Zuge des Einschreitens der VA wurde der Leiter der 
zuständigen Gerichtsabteilung auch vom Bundesminister für Justiz 
nachdrücklich aufgefordert, künftig verzögerungsfreie Gutachtenserstat­
tungen durch entsprechende Maßnahmen zu sichern. Die VA hat den 
weiteren Fortgang des Verfahrens in Evidenz gehalten. Es wurde nach einer 
in der Folge verzögerungsfreien Verfahrensfortführung am 4. Juli 1 99 1  die 
Verhandlung geschlossen und das Urteil ausgefertigt. Im Hinblick darauf 
konnte von einer weiteren Veranlassung der VA Abstand genommen 
werden. 

3.7 Überwachung des Briefverkehrs in Justizanstalt 
VA 676 - J/90 BM Zl. 40.3821 1 5-Pr 3/9 1 
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1 86 

H .  E., Justizanstalt Göllersdorf, führte bei der VA Beschwerde darüber, daß 
in der Justizanstalt eine in krassem Widerspruch zu den geltenden Gesetzen 
stehende Regelung bezüglich des Briefverkehrs und der Behandlung der 
Beschwerden der Insassen der Anstalt bestehe. Unter anderem werde die 
gesetzliche Regelung, wonach Briefe an das Bun.desmini�terium für Justiz 
verschlossen abgegeben werden dürfen, von eInem Bittgesuch an den 
Anstaltsleiter abhängig gemacht. 

Im Prüfungsverfahren der VA war nach Einholung einer Stellungnahme des 
Bundesministers für Justiz folgender Sachverhalt festzustellen : 

Der Beschwerdeführer hatte sich in seiner Beschwerde auf ein 
Informationsblatt über den Briefverkehr vom 1 .  August 1 990 bezogen, 
welches an die Bediensteten der Justizanstalt Göllersdorf gerichtet war. In 
dieser Dienstanweisung wurde ausgeführt, daß grundsätzlich der gesamte 
Briefverkehr der Patienten der Justizanstalt Göllersdorf wegen der vermehrt 
erforderlichen psychiatrischen und psychologischen Betreuung zu überwa­
chen sei und daß Schreiben an Personen oder Stellen des im § 90 
Strafvollzugsgesetz genannten Adressatenkreises erst nach einem mittels 
"Bittrapportzettels" einzuleitenden vorgeschalteten Genehmigungsverfah­
ren verschlossen abzusenden seien. 

Gemäß § 90 Strafvollzugsgesetz sind Briefe an den Bundespräsidenten, an 
den Nationalrat, an den Bundesrat, an das Bundesministerium für Justiz 
oder an die VA oder unter der Anschrift dieser Stellen an ein Mitglied des 
Nationalrates oder des Bundesrates, an den Bundesminister für Justiz oder 
an einen Volksanwalt, ferner Briefe und Eingaben an die Europäische 
Kommission und an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte 
nicht zu überwachen und dürfen daher in einem verschlossenen Umschlag 
zur Absendung gegeben werden. 

Das rechtswidrige Vorgehen der Anstaltsleitung der Justizanstalt 
Göllersdorf erklärte der Anstaltsleiter damit, er habe sich von der 
Überlegung leit�n lassen, �aß er seiner ethisch-moralischen Obsorgepflicht 
gegenüber den In der JustIzanstalt angehaltenen Insassen durch besondere 
Uberwachung des Briefverkehrs gerecht zu werden versuche, um von den 
Insassen Schaden abzuhalten, welcher aus dem Inhalt der von ihnen 
verfaßten privaten Schreiben entstehen könnte ; es käme öfters zu 
Beschimpfungen und Beschuldigungen von Richtern, Staatsanwälten und 
Justizwachebeamten sowie zu Geständnissen von Straftaten, derer die 
Insassen niemals verdächtigt worden seien. Die Insassen würden Gefahr 
laufen, durch den Inhalt derartig abgefaßter Schreiben die Tatbestände der 
gefährlichen Drohung sowie der üblen Nachrede und Beleidigung nach dem 
Strafgesetzbuch zu verwirklichen. Es sei dem Anstaltsleiter daher ein 
Anliegen gewesen, diesen Schutz psychisch kranken, im Maßnahmenvollzug 
für geistig abnorme Rechtsbrecher untergebrachten vorläufig angehaltenen 
Insassen .angedeihe� zu l�ssen. Das angeordn�te Genehmigungsverfahren 
habe keInesfalls eIne EInschränkung der 1m § 90 Strafvollzugsgesetz 
normierten Rechte beabsichtigt, sondern es sollte - aus dem Schutzgedan­
ken dem Patienten gegenüber resultierend - primär ermöglichen, mit dem 
ärztlichen Leiter und dem Patienten den Brief zu besprechen und beurteilen 
zu können, ob sich der Patient durch einen krankheitsbedingten Inhalt des 
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Briefes selbst schädigen würde. Dem Ansuchen, Briefe im verschlossenen 
Zustand absenden zu dürfen, sei bisher jedoch immer entsprochen worden. 

Im übrigen würden die Untersuchungsrichter in der überwiegenden Zahl der 
Fälle ab einer bestimmten Phase des Verfahrens dem Leiter der Justizanstalt 
Göllersdorf die Briefzensur delegieren. 

Die in der J.ustizanstalt Gö!l�rsdorf gewä.hlte rechtswid�ige Vorgang�weise 
wurde - wie der Bundesminister für JUStiZ der VA versichert hat - mit dem 
Anstaltsleiter ausführlich erörtert. Er wurde darauf hingewiesen, daß die 
ihrer Intention nach zum Schutz der Insassen gedachte Regelung nicht den 
in der Strafprozeßordnung und den im Strafvollzugsgesetz normierten 
Grundsätzen entspricht. 

Der Beschwerde wurde von d�.r VA Berechtigung zuerkannt. Da schließlich 
eine Neufassung der die Uberwachung des Briefverkehrs regelnden 
Verfügung erlassen worden ist, welche nunmehr den gesetzlichen 
Bestimmungen entspricht, wurde von einer weiteren Veranlassung Abstand 
genommen. 

4 Bundesminister für Landesverteidigung 

Allgemeines 

Den Ressortbereich des Bundesministers für Landesverteidigung betreffend 
wurden im Berichtszeitraum 85  Beschwerden an die VA herangetragen, was 
gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von mehr als 50% bedeutet. 

Schriftliche Beschwerden betreffend den Zeitpunkt der Einberufung bzw. 
die Befreiung von der Verpflichtung zur Leistung des ordentlichen 
Präsenzdienstes oder Kaderübungen bildeten bei weitem den Schwerpunkt 
der Eingaben (ca. 3 1  %), gef�lgt von Dienstrechts- und Besoldungsbelangen 
(ca. 22%) . Ferner wurden wiederholt Beschwerden über Schadenersatzfor­
derungen nach dem Organhaftpflichtgesetz bzw. nach dem Amtshaftungs­
gesetz geführt (ca. 5%). 

Obgleich mehrere Eingaben sich auf die Dienstverrichtung während des 
Grundwehrdienstes bezogen (ärztliche Behandlung, Ausbildungsumfang, 
Präsenzdienstversicherung, etc.) erscheint bemerkenswert, daß keine einzige 
Beschwerde Schikanen oder rechtswidriges Verhalten von militärischen 
Vorgesetzten zum Gegenstand hatte. 

Kasernvisitationen 

Seit 1 990 werden seitens des zuständigen Volks anwaltes unregelmäßig 
Kasernen - bisher zehn in vier Bundesländern - besucht und Gespräche 
mit Personal- bzw. Soldatenvertretern geführt, in deren Verlauf 
verschiedene Probleme an die VA herangetragen wurden. Diesbezügliche 
Informationen wurden gegebenenfalls mit dem Ersuchen um 
entsprechende Stellungnahme - an den Bundesminister für Landesverteidi-
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gung weitergeleitet. Den Schwerpunkt der aus der Truppe kommenden 
Klagen und Anregungen bilden die rechtliche Stellung der Zeitsoldaten und 
Bau- bzw. Ausstattungsmängel in den Kasernen, gefolgt von dienstrechtli­
chen Problemen und der oftmals ungleichen dienstlichen Belastung der 
Grundwehrdiener. Ein Teil der Anregungen bezog sich auf komplizierte 
Verwaltungsabläufe, wie z� Besetzungsverfahren oder Nachschubbeschaf­
fung. Beschwerden über die Verpflegung oder des Kader-Personales über 
Vorgesetzte fielen sowohl quantitativ wie qualitativ nicht ins Gewicht. 

Ursprünglich mußte festgestellt werden, daß die Möglichkeit, sich an die VA 
zu wenden, dem Großteil der Grundwehrdiener und des Kaderpersonals 
nicht bekannt war. Zwischenzeitlich erfolgte jedoch aufgrund entsprechen­
der Hinweise der VA eine weitgehende diesbezügliche Information durch 
den Ressortchef an allen militärischen Einrichtungen. 

Der nunmehrige Bundesminister für Landesverteidigung hat ebenso wie sein 
V orgänger diese Initiative des zuständigen VA, Kasernvisitationen 
durchzuführen, als weiteres Mittel der Kontrolle ausdrücklich begrüßt. 
Auch seitens der VA konnte festgestellt werden, daß sozusagen "vor Ort" 
Probleme und Anliegen ungefiltert auch von den Betroffenen frei weg 
dargelegt und nach entsprechender Beurteilung der VA an den Ressortchef 
herangebracht werden können. Aber schon durch Gespräche mit 
Truppenkommandanten oder durch Einschaltung von Militärkommanden 
konnte eine geraume Anzahl derartiger Anlaßfälle bereinigt werden. 
Hervorzuheben ist jedenfalls die reibungslose Zusammenarbeit der VA mit 
dem Kabinett des Bundesministers für Landesverteidigung. 

Unentgeltliche Benützung öffentlicher Verkehrsmittel 

Die VA ist zu Zahl VA 47 - LV /90 an den Bundesminister für 
Landesverteidigung mit der Anregung herangetreten, Initiativen zur 
Ermöglichung der unentgeltlichen Benützung aller öffentlichen Verkehrs­
mittel durch präsenzdienstleistende Soldaten zu ergreifen. Der Bundesmini­
ster für Landesverteidigung wies auf diesbezügliche j ahrelange Bemühungen 
seines Ressorts hin, betonte aber, daß in dieser Angelegenheit aufgrund zu 
erwartender Beispielsfolgen, sowie infolge rechtlicher und bürokratischer 
Schranken - insbesondere seitens des Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales, sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie -
bisher nur ein Erfolg dahin zu erzielen war, daß ab 1 .  Juli 1 989 
Grundwerdiener und Zeitsoldaten für vier Fahrten pro Monat zwischen 
Wohnung oder Arbeitsstelle und Kaserne Fahrtkosten vergütet erhalten. 

Schadenersatzleistungen 

Ein wiederholt an die VA herangetragenes Problem stellt die Heranziehung 
von Heereskraftfahrern zum Schadenersatz nach Verkehrsunfällen dar (VA 
1 - LV /90) . Auch im Dreizehnten Parlamentsbericht wurde bereits darauf 
hingewiesen. 

Gleichwohl in der Regel dem Betroffenen nicht der ganze Schaden zum 
Ersatz vorgeschrieben wird, sondern das Bundesministerium für Landesver­
teidigung auftrags des Bundesministeriums für Finanzen lediglich stark 
reduzierte Forderungen an die jeweiligen Schädiger stellt, ist die derzeitige 
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Situation nach Ansicht der VA wegen der Härtewirkung äußerst 
unbefriedigend. Das behördliche Vorgehen findet allerdings im Organhaft­
pflichtgesetz dem Grund nach rechtliche Deckung. 

Die Lage von Grundwehrdienern, die als Heereskraftfahrer eingesetzt 
werden, ist jedenfalls anders zu beurteilen als diejenige anderer Organe des 
Bundes. Ein Präsenzdiener, der einen Schaden am Vermögen des Bundes 
durch einen Verkehrsunfall verursacht hat, wurde nur vorübergehend und 
zumeist unfreiwillig zu einem das Gesetz vollziehenden Organ des 
Rechtsträgers. Weiters hat gerade ein Heere.�kraftfahrer - bei gleicher 
Besoldung wie andere Präsenzdiener - ein Ubermaß an Verantwortung 
und Schadensrisiko zu tragen. Das Bundesministerium für Landesverteidi­
gung teilt im Gegenstande die Bedenken der VA, stößt aber auf 
Einwendungen des Bundesministeriums für Finanzen, dem ein Zustim­
mungsrecht ab einer Schadenshöhe von 50 000 S zusteht. 

Es sollten daher legistische .Maßnahmen getroffen w.erden, um .die Haftung 
von als Heereskraftfahrer emgesetzten Grundwehrdienern für Im Zuge von 
Verkehrsunfällen leicht fahrlässig verursachte Schäden auszuschließen. 

Einzelfälle 

4 . 1  Pflichten nach dem Militärleistungsgesetz 
VA 37 - LV/90 

Ing. H. St. aus Wien hat sich an die VA gewandt, da er der einzige 
Kraftfahrer in seinem Betrieb ist und im Mobilmachungsfalle als Milizsoldat 
unverzüglich einzurücken hat, gleichzeitig jedoch nach dem Militärlei­
Stu�gsgesetz einen LK.w übergeben muß. Er w:ürde demzufolge eine dieser 
Pflichten vernachlässigen müssen und sohm ohne sem Verschulden 
straffällig werden. Im Zuge des Prüfungsverfahrens der VA wurde vom 
Bundesminister für Landesverteidigung vorgebracht, daß zwar der 
Wehrpflichtige den Wehrdienst persönlich zu leisten hat, der Leistungs­
pflichtige .nach dem Militärleistungsgesetz jedoc� den Lei�tungsgeg�ns�and 
durch Dntte übergeben lassen kann und es somit dem Leistungspflichtigen 
obliege, für eine allfällige Vertretung Vorsorge zu treffen. 

Die VA hat die Beschwerde als derzeit unzulässig erachtet, da der 
Beschwerdeführer noch von keinem Mißstand betroffen ist. Ein solcher 
könnte sich allenfalls dann ergeben, wenn es im Zuge einer künftigen 
Pflichtenkollision zu einer Bestrafung des Leistungspflichtigen/Wehrpflich­
tigen kommt. 

Gru�dsätzlich ist davon auszugehen, daß ein �eistungsRfli�htig:er nach den 
Bestimmungen des Verwaltungsstrafgesetzes nIcht straffäl l ig wird, wenn er 
ohne sein Verschulden bzw. trotz ausreichender Vorsorge an der Erfüllung 
der Leistungspflicht gehindert ist. Ein Nachteil für betroffene Bürger ist 
deshalb kaum zu befürchten. 

Die VA sieht sich aber zu der Feststellung veranlaßt, daß behördlicherseits 
die vorliegende Problematik noch nicht völlig durchdacht wurde. Es ist als 
unbillig anzusehen, einem Leistungspflichtigen nach dem Militärleistungsge-
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setz das Erfolgsrisiko in einem etwaigen Mobilmachungsfall anzulasten. So 
hat etwa ein Leistungspflichtiger, der gleichzeitig auch wehrpflichtig ist, 
nahezu keinen Einfluß darauf, ob sich eine dritte Person an getroffene 
Vereinbarungen hält und den Leistungsgegenstand auch tatsächlich 
überstellt. Das Kernproblem ist dabei nicht die später zu klärende Frage der 
Strafbarkeit, sondern vielmehr die Tatsache, daß Leistungsgegenstände, 
welche das Bundesheer zur Auft�agerfüllung benötigt und :nit welchen. die 
Truppe auch rechnet, letztendhch dem Bedarfsträger nicht bzw. nicht 
rechtzeitig zur Verfügung stehen könnten. 

4.2 Revers bei KFZ-EinsteUgenehmigung 
VA 44 - LV/90 BM ZI. 1 2 .070/474 - 1 .4/9 1 

Ein Bediensteter der Heeresversorgungsschule, wandte sich an die VA, da 
sein in der Vega-Peyer-Weyprecht abgestelltes Privatfahrzeug durch einen 
anderen Bediensteten im Zuge dessen Dienstverrichtung mittels eines 
Jenbach-Dieseltransporters beschädigt wurde. Unter Bezugnahme auf den 
aus der Einstellgenehmigung ersichtlichen Revers, welchen der Geschädigte 
unterfertigt hatte, wurde ein Schadenersatz abgelehnt. 

Nach Ansicht der VA ist der sich aus dem Revers ergebende Verzicht auf 
Schadenersatz auf solche Schäden beschränkt, welche am Privatfahrzeug 
zwar auf militärischen Liegenschaften entstehen, deren Eintritt aber vom 
Rechtsträger nicht beeinflußt werden kann. Nach herrschender Lehre und 
gefestigter Judikatur des Obersten Gerichtshofes wird bei einem Verzicht 
auf künftige Rechte gefordert, daß sich die Rechtsverhältnisse, auf welche 
sich der Verzicht bezieht, schon im vorhinein übersehen lassen, widrigenfalls 
der Verzicht unwirksam ist (ua. OGH 8 06 1 03/83 vom 19 .  Jänner 1 984) . 
Weiters ging die VA davon aus, daß der gänzliche Verzicht auf Ersatz eines 
noch nicht eingetretenen Schadens, der vom künftig eventuell Geschädigten 
ledigli�h angesicht� einer übermäc�tigen �tell�ng de.s �urc� den Verzic)1t 
potentiell Begünstigten erklärt WIrd, mIt Smenwldngkelt behaftet Ist 
(Klang-Gschnitzer, Kommentar zum ABGB, 2. Auflage 1 968, Seiten 1 76 f, 
2 1 2  ff) . 

Mit Schreiben vom 22. März 1 99 1  hat der Bundesminister für 
Landesverteidigung mitgeteilt, daß die gegel1ständliche Bestimmung im 
betreffenden Revers geändert wurde. Die Bewerber um eine Einstellgeneh­
migung haben nun nicht mehr Verzicht auf Ersatz "jedweden Schadens" zu 
leisten, sondern lediglich auf "durch leicht fahrlässiges Verschulden von 
Organen entstandene Schäden". 

Der Beschwerdegrund, nämlich die für Dienstnehmer äußerst nachteilige 
Bestimmung im Revers auf Einstellgenehmigungen für private Kraftfahr­
zeuge im Kasernen des Bundesheeres, kann demzufolge als behoben 
angesehen werden. 

4.3 LeistungsfeststeUung auf mangelhafter Grundlage 
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Ein Unteroffizier hat sich betreffend die Beurteilung seiner dienstlichen 
Leistungen im Kalenderjahr 1 989 an die VA gewendet. 

Gestützt auf eine schriftliche Ermahnung vom 7. September 1 989 durch den 
ärztlichen Leiter des Krankenrevieres Langenlebarn sowie auf dessen 
Bericht vom 1 5 . Feber 1 990 wurde am 1 2 . April 1 990 seitens des 
Korpskommandos I festgestellt, daß der Beschwerdeführer im Kalenderjahr 
1 989 den zu erwartenden Arbeitserfolg trotz Ermahnung nicht aufgewiesen 
hat. Aufgrund seines Antrages vom 1 8 . Mai 1 990 wurde die Leistungsfest­
stellungskommission beim Korpskommando I befaßt. Mit Bescheid vom 
26. Juli 1 990 wurde sodann festgestel lt, daß der Beschwerdeführer den zu 
erwartenden Arbeitserfolg im Kalenderjahr 1 989 trotz Ermahnung nicht 
aufgewiesen hat. 

Dazu ist festzuhalten, daß bereits am 1 0 . Oktober 1 989 seitens des 
stellvertretenden Leiters Armeekommando/Sanitätswesen die mangelnde 
Gesprächs- bzw. Kooperationsbasis zwischen dem Beschwerdeführer und 
dem ärztlichen Leiter des Krankenrevieres Langenlebarn festgestellt wurde. 

Es erscheint der VA nachvollziehbar, wenn erhebliche Spannungen 
zwischen dem ärztlichen Leiter und dem dienstführen Unteroffizier eines 
Krankenrevieres letztlich zu Unzulänglichkeiten im dienstlichen Bereich 
führen, insbesondere deshalb, da eine von gegenseitigem Vertrauen und 
wechselseitiger Unterstützung getragene Zusammenarbeit zwischen dem 
Arzt und dem dienstführenden Unteroffizier zur Erreichung des 
dienstlichen Zieles - wie wohl überall bei Teamarbeit - unabdingbar ist. 
Auch die Dienstverrichtl:l.ng des ärztlichen Leiters des Krankenrevieres 
Langenlebarn wurde bei Uberprüfungen beanstandet und ist zweifellos für 
die festgestellten Mängel kausal, da der Beschwerdeführer ohne 
entsprechenden Informationsfluß bzw. ohne Unterstützung seitens des 
ärztlichen Leiters seine Agenden jedenfalls nicht im erforderlichen Umfange 
wahrnehmen konnte. 

Weiters ist nach Ansicht der VA die Beurteilung der Leistungsfeststellungs­
kommission beim Korpskommando I mit folgenden Mängeln behaftet : 

Obgleich die l?iegenseiti.ge Abneigung .zwischen dem Beschw�rdefü.hrer 
und dem ärztlichen Leiter aktenkundig war, wurde der Bencht dieses 
Vorgesetzten zur alleinigen Grundlage der Leistungsfeststellung über 
den Beschwerdeführer genommen. Es hätte zur Wahrheitsfindung 
zweifelsfrei beigetragen, etwaige subjektive Tendenzen in diesem 
Bericht des ärztlichen Leiters zu überprüfen (Abneigung gegen den 
Beurteilten, Abwälzung der Verantwortung für Beanstandungen). 

Es. wird in der Leistungsf�ststellung ang.eführt, daß mit Person�lknapp­
helt bestehende Mängel lllcht entschuldigt werden können, we!1 es dem 
Beschwerdeführer laut Dienstanweisung obliegt, bei Fehlen sonstiger 
Sanitätsdienstgrade zusätzlich die Agenden des Geräte/Sanitätsunterof­
fiziers, Sanitätsunteroffiziers/ Ambulanz und Sanitätsunteroffiziers/Sta­
tion mitzuübernehmen. Wörtlich : " . . .  insbesondere schon dadurch 
nicht, weil in der Dienstanweisung vorgesehen ist, (daß) bei Fehlen 
sonstiger Sanitätsdienstgrade, Sie zusätzlich die Agenden des Geräte/ 
Sanitätsunteroffiziers, Sanitätsunteroffiziersl Ambulanz und Sanitätsun-
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teroffiziers/Station mitzuübernehmen haben . . . .  ce . Dabei wird überse­
hen, daß der Aufgabenbereich eines Arbeitsplatzes gemäß § 36 Abs. 2 
Beamten-Dienstrechtsgesetz so gestaltet zu sein hat, daß dieser die 
Normalarbeitskraft eines Menschen erfordert. Zusätzliche Agenden sind 
demzufolge sicherlich geeignet, ein bestimmtes Maß an Unzulänglich­
keiten bzw. Fehlern nach sich zu ziehen. 

Es mußte sohin festgestellt werden, daß die Leistungsfeststellungskommis­
sion beim Korpskommando I den - offenbar aus persönlichen Gründen für 
den Beschwerdeführer nachteiligen - Bericht des ärztlichen Leiters bzw. 
die Leistungsfeststellung der Dienstbehörde weitgehend übernommen hat, 
ohne das dienstliche Umfeld, welches die bestehenden Unzulänglichkeiten 
mitbewirkt hat, entsprechend zu berücksichtigen. 

Die VA sah sich daher veranlaßt, der vorliegenden Beschwerde 
Berechtigung zuzuerkennen. 

In seinem Schreiben vom 4. Juni 1 99 1  teilte der Bundesminister für 
Landesverteidigung mit, daß er die Leistungsfeststellungskommission beim 
Korpskommando I veranlaßt hat, im Falle des Beschwerdeführers die 
Leistungsfeststel lung über das Kalend�rjahr 1 989 im Lichte der 
Ausführungen im Schreiben der VA einer Uberprüfung zu unterziehen. 

Die selbständigen und unabhängigen Kommissionsmitglieder sahen jedoch 
keinen Grund, von ihrer gefaßten Meinung abzugehen. 

Der Beschwerdegrund konnte in gegenständlicher Causa bislang nicht 
beseitigt werden, da die Haltung des Senates angesichts der in sich 
widersprüchlichen Leistungsfeststellung den erforderlichen Realitätssinn 
vermissen läßt. 

4.4 Ungleichbehandlung bei Zulagengewährung 
VA 67 - LV/90 BM Zl. 1 2 .070/499- 1 .4/9 1 

1 92 

In mehreren Beschwerdefällen (VA 57-LV/9 1 ,  9, 25 und 26 LV/9 1 )  wurde 
an die VA herangetragen, daß die Pflegedienstzulage für Sanitätsunteroffi­
ziere im Sinne des § 30 b Abs. 1 und 2 des Gehaltsgesetzes 1 956 
ungerechtfertigter Weise eingestellt worden sei. 

Eine diesbezügliche Stellungnahme des Bundesministers für Landesverteidi­
gung ergab, daß nach einer Note des Bundeskanzleramtes vom 6. August 
1 987 zu Zahl 23724/ 1 0-2. 1 187 diese Zulage für die Tätigkeit in einem 
Krankenrevier des österreichischen Bundesheeres nicht gebühre, weil gemäß 
dem Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 2 1 .  April 1 986 zu Zahl 
8 5/ 1 2/0086 Beamten in einem Krankenrevier des Bundesheeres keine 
Pflegedienstzulage gewährt werden kann. Angesichts der grundstätzlichen 
Wertigkeit der sanitätsdienstlichen Tätigkeiten in einem Krankenrevier 
kommt nämlich der Zahl der Patienten ebenso wie der Zahl der den 
betreffenden Unteroffizier unterstellten Soldaten keine entsprechende 
Bedeutung zu. 
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Nach der Jud ikatur des Verw al tungsgeri chtshofes ( Erkenntn isse vom 
27. Feber 1 98 8  zu den Z in .  8 8 / 1 2 /02 1 9  und 8 8 / 1 2/022 1 )  gebührt a l lerd ings 
die Pflegedi enstzu l age - auch bei Nichtvorl iegen der Anspruchsvorausset­
zungen  - dann ,  we�!1 d iese mit e inem rechtskräft igen Bescheid zuerkannt 
wurde und keine Anderung der Rechtsbge bzw .  des Sachverha l tes 
(d ienstl iche Tätigkeit) vorl iegt .  

Dies  fü h rte dazu, daß e in ige San itätsunteroffiziere die Pflegedienstzu l age 
we iter beziehen,  während der  Großte i l  d ieser Personengruppe n icht  mehr in 
deren Genuß kommt.  

Nach Ansicht der  VA ist  es n icht  z iel fü h rend , wenn bei g le ichart iger 
Verwendung und gleicher d ienst l icher Belastung e in  Te i l  der Bediensteten 
e ine  Zubge bezieht ,  während - und  zwar n u r  aus formel len Gründen - der  
andere Tei l  d i eser Zu lage verlust ig geht .  

Im Sinne der G le ichbehand lung  wären deshalb legist ische Maßnahmen 
erforder l ich . 

4.5 Weitergabe gesundheitsbezogener Daten 
VA 83 - L\-/90 BM Zl. 1 2 .070/455- 1 . 4/9 1 

Die VA führte e i n  amtsweglges Prüfungsverfahren betreffend  d ie  
Weitergabe gesundheitsbezogener Daten von B lutspendern an San itäts­
d ienststeI len im  Bereich des Bundesmin isteriums  für Landesverte id igung 
durch .  

In  e inem am 30 .  Mai  1 972  zwischen der R.epubl ik Österre ich (Bundesm in i ­
sterium für Landesverte id igung) und  der Osterre ich ischen Gesel l schaft vom 
Roten Kreuz  geschlossenen Vertrag wurde  d ie Untersuchung des B lu tes auf 
sero logische Reaktionen zur Erkenn u ng von Lues u n d  Hepatit is bei a l l en  
fre iwi l l igen B lu tspendern aus dem Bere ich des Bundesheeres vere inbart. Seit  
geraumer Zeit w u rden aber auch a l lfä l l ige überhöhte SG PT -Werte von 
Soldaten se i tens der  B lutspendezentrale des  Roten Kreuzes an die jewe i l igen 
San i tätsdienstste I len gemeldet .  

Offenbar d u rch Beschwerden veranlaßt, wurde am 9 .  Jänner 1 990 d u rch das 
M i l i tärkommando Wien verfügt, daß das Kaderpersona l  auf d i e  
Mögl ichke i t  h inzuweisen i st, im  Fa l l e  de s  ausdrückl ichen Wunsches etwaige 
Befunde an die Privatanschr ift des  jewei l igen B l u tspenders zugeste l l t  z u  
erhalten.  Für  Präsenzd iener  galt ,  w ie  aus  dem Schreiben de s  Bundesmin i ste­
r iums  für Landesverteid igung vom 20. September 1 990 zu entnehmen ist ,  
daß a l l fä l l ige Befu nde weiterh in gesammelt  an Mi l i tärsan itätsd ienstste I len 
übermittel t  werden .  

Nach Ans icht  der VA ste l l t  es e inen Verstoß gegen geltendes Recht dar, a 
pr ior i  d ie  Z ust im m u ng zur  Weiter le i tung von gesundhe itsbezogenen Daten 
anz u nehmen,  wenn ein B lutspender (Kaderangehöriger) n icht ausdrückl ich 
auf  der E inha l tung  der Gesetze bzw.  se inen Rechten besteht. Wei ters s i nd  
4.ie  gesundhe i tsbezogenen Daten von  Präsenzdienern,  welche dem 
Osterre ich ischen Roten  Kreuz  im Zuge freiw i l l i ger B lutspenden bekannt 
werden ,  g le ichfal l s  geschützt und d ü rfen jedenfa l l s  n icht ohne ausdrückl iche 
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Zustimmung des betreffenden Spenders an HeeressanitätsdienststeIlen 
weitergeleitet werden. 

In seiner Stellungnahme vom 5. April 1 99 1  teilte der Bundesminister für 
Landesverteidigung mit, daß er die Kritik der VA an der geübten 
Vorgangsweise grundsätzlich für zutreffend erachte und die vertraglich 
vereinbarte Handhabung nicht im Einklang mit den einschlägigen 
gesetzlichen Bestimmungen (§ 1 2 1  Strafgesetzbuch : Verletzung von Berufs­
geheimnissen) stehe. 

Seitens des Bundesministers für Landesverteidigung wurde deshalb der 
Auftrag erteilt, eine Modifizierung des gegenständlichen Vertrages 
herbeizuführen und in weiterer Folge auch die diesbezüglich bestehenden 
ressortinternen Regelungen entsprechend abzuändern, um künftig eine 
rechtskonforme Vorgangsweise unter Beachtung der Interessen der 
freiwilligen Blutspender aus dem Bereich des Bundesheeres sicherzustellen. 

5 Bundesminister für Unterricht, Kunst und Sport 

1 94 

Allgemeines 

Im Ressortbereich des Bundesministers für Unterricht, Kunst und Sport 
wurden im Berichtszeitraum 75 Beschwerden an die VA herangetragen bzw. 
von Amts wegen einem Prüfungsverfahren unterzogen .  Angelegenheiten des 
Dienst- und Besoldungsrechtes bildeten den Schwerpunkt der Beschwerden 
(rund ein Drittel) .  Auch die beiden Mißstandsfeststellungen betrafen diesen 
Bereich. Sieben Beschwerden lagen Beihilfen- und allgemeine Unterstüt­
zungsprobleme bzw. die Vorschreibung von Schul- und Heimgebühren 
zugrunde. Dagegen betraf im Berichtszeitraum keine Beschwerde eine 
behauptete ungerechtfertigte negative Benotung. Ein Verfahren, das die 
verabsäumte Verständigung eines Schülers durch die Schulleitung über eine 
negative schriftliche Maturaarbeit betrifft, wodurch diesem Schüler die 
Chance genommen wurde, noch mit frischem Wissen zur erforderlich 
gewordenen mündlichen Prüfung in diesem Fach anzutreten, ist noch nicht 
abgeschlossen. 

Bei den dienstrechtlichen Beschwerden im engeren Sinne stehen 
besoldungsrechtliche im Vordergrund, damit im Zusammenhang die 
Festsetzung des Vorrückungsstichtages bzw. die gewünschte Pragmatisie­
rung. 

Einige Beschwerden zeigten aber auch eine erschreckende Störung im 
kommunikativen Bereich zwischen Direktor und einzelnen Lehrkräften auf, 
die nicht mit mangelndem Diensteifer oder Können dieser Lehrer allein 
begründbar ist, sondern auch ein gewisses Beharren auf dem Obrigkeits­
standpunkt sowie mangelnde psychologische Schulung und Konsensfähig­
keit mancher Direktoren erkennen läßt. 

Ernennung von Schulleitern 
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Zur  Frage der Ernenn u ng von Schu l le itern führten ühergangene Bewerher 
Beschwerde wegen mangelnder Transparenz des Auslesewrfahrens .  Die VA 
weist i n  d i esem Zusammenhang  auf das Erkenntn i s  des Verfassungsgerichts­
hofes vom 22. Jun i  1 9 89 h i n ,  d as den gere ih ten  Bewerbern um Leirerposten 
Parte i steI l ung z uerkannte .  

Aufnahmetests 

E in  amtswegig geführtes Verfah ren (als E inzel fa l l  5 . 4  im Besonderen Tei l  
dargeste l l t) betraf den unhal tbaren Zustand ,  daß F ragen für Aufnahmetests 
für berufsb i ldende mitt lere und  höhere Schu len  du rch Jahrzehn te n icht 
geändert wurden und kJufl i ch  erworben werden können,  wobei d i ese 
"Origina lunterlagen" sogar in Zeitungen offen angeboten wurden . Der 
Bu ndesm i n ister für Cnterricht,  Kunst und Sport begründete die n u r  äußerst 
sch leppende  Ersetzung e inze lner fragengebiete du rch neue mit den 
enormen Kosten und  der  l angen Dauer e iner  wissenschaftl i chen Erste l l ung  
e ines Fragenkataloges .  Die  VA regte i n  d iesem Zusammenhang an ,  ob  es 
n icht s innvol ler wäre, unter Verzicht auf d ie hohen Anforderungen (und  
Kosten) des  § 3 der  Aufnahms- und E ignungsprüfu ngs\erordnung j äh rl i ch 
für das gesamte Bundesgehiet du rch ein Pädagogenteam des jewei l igen 
Schul typs e inen relativ k le inen Aufnahmetest neu ausarbeiten zu lassen und 
- damit das Problem der  Geheimhaltung vermeidend - kurz \ or den 
Terminen an die Schulen zu versch icken . 

Bundestheater 

Im  Bereich der  Bundestheaterverwaltung betrafen J e  e ine  Beschwerde d ie 
Schwierigkeiten der  Kartenheste l l ung fü r Z iv i l im a l ide  und Behinderte und 
mehrere Beschwerden d ie  mange lnde  Transparenz der  Kartenvergabe be i  
Interessenten aus den Bundes ländern. Die Beschv,:erdegründe konnten 
behoben bzw. befried igende Auskunft e rtei l t  werden .  E i n  amtswegig 
gefüh rtes Verfahren betreffend d ie  Aufklärung über die Kartenzute i l ung bei 
"Spitzenvorste l l ungen" in der Staatsoper i s t  noch nicht abgesch lossen, 
wobei i nsbesondere d ie  Vergabe von Dienst- ,  Presse- und Regiekarten 
Gegenstand der Prüfung ist .  

Die Beschwerde eines Bundestheaterbediensteten ,  dessen noch offener  
Urlaubsanspruch  be i  Pens ion ierung n icht Berücksi�-ht igung fand ,  w i rd a ls  
E inze lfa l l  5 .8  i m  Besonderen  Tei l  näher dargeste l l t ;  d ie VA \\ eist an d ieser 
Ste l l e  led ig l ich darauf hin,  daß zwar das Bundestheate r-Pens ionsgesetz e ine  
Angleichu ng  an das Beamten-Pens ionsgesetz brachte, daß aber  der  
Künd igu ngsgrund nach § 2a  Abs . 2 l i t . b e ine Sonderregel ung darste l l t ,  
d u rch welche es geschehen konnte ,  daß d i e  Pens ion ierung des 
Beschwerdefüh rers relat iv kurzfrist ig erfolgte und daß ihm sch l ieß l ich ,  a l s  er 
e ine fin anz ie l le  Abge l tung se ines noch offenen U rlaubsanspruches 
beantragte, von der  D ienstbehörde mi tgetei l t  w u rde,  daß er  "ohne weiteres" 
se inen Gebührenurlaub im Ru hestands\Trlül tn i s  (fiktiv) konsumieren 
könne .  

Al tersgrenze 

Schl ieß l ich weist d i e  VA auf e inen Beschwerdefa l l  h in ,  bei  welchem zwar 
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den gesetzlichen Bestimmungen entsprochen wurde, wobei aber subjektiv 
der Eindruck großer Benachteiligung entstehen mußte : 

Eine Beschwerdeführerin entschloß sich nach Jahren der Haushaltsführung 
und Kindererziehung zur Ablegung der Reifeprüfung und zum Studium der 
Pädagogik im zweiten Bildungsweg und schloß dieses erfolgreich 1 990 im 
Alter von 53 Jahren ab. Als sie das Gesuch um Zulassung zum 
Unterrichtspraktikum einreichte, mußte sie erfahren, daß gemäß § 2 Abs .  4 
Unterrichtspraktikumsgesetz ein Höchstalter von 39 Jahren bei Beginn des 
Unterrichtspraktikums Voraussetzung sei. Da es sich beim Unterrichtsprak­
tikum um eine Ausbildungszeit handelt, wurde der Beschwerdeführerin 
durch die Verweigerung der Zulassung auch die Möglichkeit genommen, 
allenfalls eine Anstellung im privaten Schulbereich zu finden. Es fördert der 
Staat (mit Recht) Einrichtungen des zweiten Bildungsweges; gerade der 
betroffenen Personengruppe (darunter vielen Frauen) wird aber dann durch 
derart generelle Alterslimits die Chance zum Einstieg in das angestrebte 
Berufsleben verwehrt. 

Sprengelfremder Schulbesuch 

An die VA werden in zunehmendem Maße Beschwerden herangetragen, die 
den gewünschten sprengelfremden Schulbesuch betreffen. Berufstätigkeit 
der Eltern und Betreuungsmöglichkeit für ein Kind während des Tages bei 
Großeltern oder Verwandten außerhalb des Wohnortes bringen es mit sich, 
daß ein sprengelfremder Schulbesuch angestrebt wird. Die Beschwerden 
gründen sich einerseits auf den "Zwang" zum Besuch einer bestimmten 
Schule, andererseits auf den Umstand, daß fast immer der sprengelfremde 
Schulbesuch nur dann bewill igt wird, wenn sich die Gemeinden oder die 
Eltern selbst verpflichten, einen "Gastschulbeitrag", allgemein in Höhe des 
Schulerhaltungsbeitrages, zu leisten. Umgangen werden die Schwierigkeiten 
von "informierten" Eltern durch polizeiliche Anmeldung des Kindes an der 
Adresse einer Person, die im gewünschten Schulsprengel wohnt. Die VA ist 
sich der schwierigen Probleme sowohl hinsichtlich der schulorganisatori­
schen Auswirkungen als auch bezüglich finanzieller Belastungen der 
Schulerhalter bewußt, weist aber in diesem Bericht den Grundsatzgesetzge­
ber auf die in Zukunft wahrscheinlich zunehmenden Schwierigkeiten in 
diesem Bereich hin. In jenen Bundesländern, die in ihren Schulorganisa­
tionsgesetzen kein Bewilligungsverfahren vorsehen, ist durch die geschil­
derte unbefriedigende Praxis auch die in § 5 Schulorganisationsgesetz 
festgelegte Schulgeldfreiheit bei sprengelfremdem Schulbesuch nicht mehr 
gegeben. 

Einzelfälle 

5 . 1  Nic�tberücksichtigung einer Dienstzulage bei Ruhestandsversetzung 
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VA St 32 - UK/88  BM Z l .  27.646/2-III/9/90 

Einen Fall gesetzlicher Härte stellt die Nichtberücksichtigung einer 
Dienstzulage bei der Ruhestandsversetzung des Beschwerdeführers, eines 
Schulleiters aus der Steiermark, dar. 
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Der Beschwerdefü h rer  bezog im  Zeitraum z\\ ischen I .  Oktober 1 9 8 1 b i s  
30 .  l\iovember 1 9 8 5  e ine D ienstzu l age gemäß § 59b Abs .  1 1 J a  
Gehaltsgesetz 1 956 .  Nach § 5 9  Abs .  1 5  d i eses Gesetzes ist  d iese Zu lage 
ruhegenußhhig ,  wenn e in  Lehrer die letzten d re i  Jahre vor se iner  
Versetzung i n  den Ruhestand in  e iner den  :\nspruch auf d iese Dienstzu lage 
begründenden Verwendung gestanden ist bzw. wenn  er  d iese D ienstzu lage 
m indestens zehn Jahre - und davon j edenfal l s  während des letzten Jahres 
vor seiner Versetzung in den Ruhestand - hezogen hat. 

Im November 1 9 8 5  e rkrankte der Be�chwerdefüh rer schwer und  wu rde mit  
3 1 .  Jänner 1 986  aufgrund d ieser Krankhe i t  in  den Ruhestand versetzt. 

Durch d iesen Krankenstand wu rde dem Besch werdeführer ah 22 .  
November 1 98 5  d i e  Dienstzu lage aberkannt ,  weshalb dann  :wch d i e  
Ruhegenußhhigkeit  n i ch t  mehr  gegeben war  (obwohl an s ich d ie ze i t l ichen 
Voraussetzu ngen e rfü I I t  waren) .  

H iezu hat  d ie  VA erwogen : 

Der Beschwerdeführer  hat selbst,  sobald d ie Schwere se iner  Krankheit  \·om 
Arzt d iagnostiz iert wurde ,  u m  se ine Pens ion ierung angesucht ,  d ie  he iden 
Monate Dezember 1 9 8 5  und Jänner 1 9 86 d ienten a lso nur der geregelten 
Abwicklung  der Versetzung in  den R u hestand .  Der Wort laut  der 
Gesetzesstel l e  ( " i n  den letzten d rei  Jahren vor . . .  seinem Übert ri tt in den 
Ru hestand . . .  ")  l äßt offen,  ob auch eine E rkrankung,  die praktisch sofort 
zu r  Pens ion ierung fü h rt, den Anspruchsverl ust automatisch nach s ich ziehen 
muß. Die  benachte i l igende Ausw i rkung der derzeit igen Rege lung im fal le 
des Ausscheidens aus  dem Dienstverhältn i s  wegen plötzl i ch  auftretender 
sch werer Krankheit  s te l l t  j edenfal ls  fü r d i e  Betroffenen e inen Fall  
gesetz l icher Härte dar. 

5 . 2  Unrichtige Einstufung eines Bundeslehrers 
VA 5 - UK/89 BM 1 1 .  27 .60913- 1 1 1 /9/9 1 

E in  AHS-Leh rer  aus  G raz wandte s ich an d ie \"A, we i l  se ine Ei nstufu ng Hlll 

L2a l . . rückwirkend auf L2b I abgeändert wurde und er zu r  Rückerstattung 
des Ubergenusses verpfl i chtet worden sei . .!\bn habe i hm m itgete i l t ,  dag 
se ine  Ausb i l dung (Bühnenb i ldner) n icht mehr  a ls  " ei nsch läg iges" 
Hochschu l stud i u m  anerkannt werde.  

Das Bundesmin ister iu m  für Unterricht,  Kunst und Sport te i l te im  Rahmen 
des Prüfungsverfahrens der  VA mit ,  daß mi t  Er laß vom 24.  J un i  1 986  e ine  
Liste erstel l t  worden se i ,  we lche  Stud ienrichtungen als e insch lägig fü r d ie 
C nterrichtsgegenstinde "B i ldnerische Erz iehung" und "Werkerzieh u ng" 
z u  gelten hätten .  Dabei mußte festgestel l t  werden ,  daß d i e  b i sher a l s  
e insch l ägig anerkannte Stud ienrichtung "Bühnenb i ld  und Bü hnentechn i k" 
n icht  mehr  d iesen Anforderungen entsprach. 

Die VA ersuchte das Bundesmin ister ium fü r U nterricht,  Ku nst und Spon u m  
e ine weite re Ste l lu ngnahme dah ingehend,  warum d e m  Beschwerdefü hrer he i  
se inem Dienstei ntr i tt im  September 1 986  d ieser E rlaß n icht zur  Kenntn is  
gebracht worden war  und welche Gründe dafür maEgebend gewesen se ien ,  
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vom Beschwerdeführer einen Übergenuß einzubehalten, bzw. warum ihm 
ke.in guter Glaube beim Bezug des Gehaltes nach Lla2 zugebil l igt worden 
seI. 

In der Zwischenzeit verfügte allerdings das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport mit Erlaß vom 26. März 1 990, daß die 
Studienrichtung "Bühnenbild und Bühnentechnik" wieder in die Liste der 
facheinschlägigen Studienrichtungen mit Wirksamkeit vom 1 .  April 1 990 
aufgenommen wurde. Es wurde vorgesehen, den finanziellen Nachteil, der 
dem betroffenen Personenkreis erwachsen war, durch eine rückwirkende 
Einstufung von voraussichtlich drei Jahren in die entsprechenden 
Entlohnungsgruppen auszugleichen. 

Für den Beschwerdeführer war allerdings weiterhin eine Ungleichbehand­
lung gegeben, da ihm als ei!1zigem Betroffenen im Bereich des 
Landesschulrates für Tirol der Ubergenuß abgezogen worden war; im 
Bereich des Landesschulrates für Steiermark waren im Lauf der Jahre 
mehrere Lehrer ��ar rückgestuft worden, in keinem der Fälle kam es aber 
zum Abzug des Ubergenusses. 

Die VA konnte schließlich bewirken, daß auch dem Beschwerdeführer der 
einbehaltene Übergenuß wieder rückangewiesen wurde, da der Empfang im 
guten Glauben erfolgt war. 

5.3 Rückwirkende Aberkennung einer Zulage 
VA 20 - UK/89 BM ZI. 27.62 1 /3-III/9/90 

1 98 

Ein AHS-Lehrer aus Dornbirn, Voralberg, wandte sich an die VA mit einer 
Beschwerde, daß ihm eine Administratorzulage rückwirkend aberkannt 
worden sei. 

Wie die VA im Beschwerdeverfahren feststellen konnte, war im Schuljahr 
� 986/87 die Klassenzahl infolge �ückgar;tg�s der Schülerzahlen am BORG 
III L. unter zwölf gesunken. Elll Admlllistrator zur Unterstützung des 
Schulleiters an höheren oder selbständig geführten mittleren Schulen ist aber 
nur zulässig, wenn mindestens zwölf Klassen bestehen. Da der damalige 
Landesschulinspektor das Absinken der Klassenzahl bloß als eine temporär 
wirksame Situation betrachtete, wurde vorerst von einer Einstellung der 
Dienstzulage Abstand genommen. Für das Schuljahr 1 987/88 wurde diese 
Maßnahme beibehalten . 

Nach Vorliegen der definitiven Lehrfächerverteilung für das Schuljahr 
1 9 8 8/89 ergab sich ein weiteres Absinken der Klassenzahl auf zehn, sodaß 
im Hinblick auf diese neuerliche Verringerung eine Einstellung der 
Dienstzulage verfügt werden mußte. 

Die VA stellte fest, daß die Aberkennung der Administratorzulage zu Recht 
erfolgte, da die gesetzlichen Voraussetzungen für den Bezug weggefallen 
waren. 

Bedenken der VA richteten sich allerdings gegen die rückwirkende 
Aberkennung der Zulage für den Zeitraum vom 1 .  September 1 9 8 8  bis 
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1 7 . November 1 98 8  (Zustel l ung  .�es Besche ides an den Beschwerdefüh rer) 
und d ie  E i nbehal tung e ines Ubergenusses,  und zwar aus fo lgenden 
Überlegungen : 

Der Beschwerdefüh rer wurde trotz Abs i nkens der K lassenzahl  i n  den 
Schu l jahren 1 9 86/ 87  und  1 98 7 / 8 8  weiter a l s  Adm in i strator ei ngesetzt, se ine 
Verwendung  geschah m it Ken ntn i s  und Zust immung des Landesschu l rates 
fü r Vorarlberg. Auch in der p rovisorischen Lehrfächervertei l u ng fü r das 
Schu l jahr 1 98 8 / 8 9  wurde d i e  Admin i stratortätigkeit  dem Landesschu l rat 
Vorarlberg gemeldet .  Als der Beschwerdeführer daher im Schu ljahr 1 9S 5 /89  
neuer l ich vom Direktor  der Schu l e  m i t  den Agenden e i ne s  Admin i strators 
betraut wurde, geschah d ies  m i t  Zust immung der Schu lbehörde. Im  
nachh ine in  z u  fordern - wie da s  i n  de r  Ste l l ungnahme de s  Bundesmin iste­
r iums für Unterricht, Kunst und Sport gewn wurde - ,  d aß der  
Beschwerdeführer  i n  Kenntn i s  der  Bestimmungen des § 59c  Abs .  2 
Gehal tsgesetz yor  Aufnahme der  angeordneten Adm in istratortätigkeit e inen 
Festste l l u ngsbesche id  darüber hätte ver langen so l len ,  ob d i e  Erfü l l u ng d ieser 
Weisung  rechtmäßig sei ,  i s t  real itätsfern u nd unzumutbar .  

Der Beschwerdefü h rer  hat daher nach Ansicht der  VA die Ad m i nistratortä­
t igke i t  i n  gutem G lauben,  daß er d ies  zu Recht tue, d u rchgefüh rt .  Das 
Bundesmin i ster ium für Unterricht,  Kunst  und SPOrt entzog sich nach 
A.nsicht der VA mit dem H i nweis  auf d ie strenge Jud i katu r des 
Verwaltungsgerichtshofes der  Verpfl i chtung zur ausre ichenden Begrün­
d u ng für d ie  E inbeha l tung des Übergen usses .  Im gegenständl ichen Fal l  h at 
näm l i ch das Ausmaß der  Verwaltungsarbeit jähr l ich zugenommen , u n d  d ie 
Schu lbehörde hatte schon i n  den  zwei vorangegangenen Jahren  auf  d ie 
Streichung der Admin istratorste I l e  verzich tet und  d iese Tätigkeit  angeord­
net .  Die jähr l iche Neubeste l l ung  des Beschwerdeführers als Adm i n istrator 
konnte von diesem objektiv n icht als I rrtum der auszahlenden Ste l le  beurtei lt 
werden,  da jähr l i ch  neu und im voraus um Zute i l ung des Adm i n i stratorpo­
stens im Ste llenp lan angesucht wurde u n d  der Landesschu I rat fü r Vorarlberg 
i mmer se ine Zusti m m ung gegeben hatte. Die Tätigkeit war angeordnet und 
wurde spez ie l l  i n  den arbeitsaufwen d igen e rsten zwei Monaten September 
und Oktober des Schu lj ahres in gutem G lauben e rbracht .  

Aus d iesen berücksichtigungswürdigen Gründen regte d i e  VA die  
Abstandnahme von der  Here i nbringung der  Forderung an .  

Das Bu ndesmin ister iu m  für Unterricht, Kunst  und Sport b l i eb aber  nach 
neuer l icher Prüfung der  Angelegenhe i t  be i  der Auffassung,  daß d ie  verfügte 
E inbehaltung des Ubergenu sses n icht  nur  rechtmäßig,  sondern auch u nter 
Beachtung des Grundsatzes der  Gle ichbehandlung a l ler  Bediensteten erfolgt 
se I .  

S . 4  Aufnahmstests für berufsbildende mittlere und höhere Schulen 
VA 36 - UK/89 BM Z I .  2 7 . 6 1 412 - I I I /9/90 
VA 38  - UK/90 BM ZI .  2 7 . 6 1 413 - I I I /9/90 

Aufgrund  der Beschwerde des Vaters e ines Schülers, der s ich e inem Test zu r  
Aufnahme an d i e  HT L L inz  un terzogen hatte, aber n u r  zum Besuch der 
fachschu l e  zuge lassen worden war,  gr iff d ie  VA das Problem der e inem Tei l 

1 99 
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der Prüflinge bekannten Testfragen bzw. der Käuflichkeit der standardisier­
ten Testfragen auf. Da der Beschwerdeführer persönlich insoferne die 
Konsequenz gezogen und beschlossen hatte, sein Kind weiter an der AHS 
studieren zu lassen, führte die VA das Verfahren von Amts wegen weiter. 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport gab in seiner 
Stellungnahme zu bedenken, daß sich das Problem konkret nurmehr bei den 
technischen, bei den land- und forstwirtschaftlichen und den Fremdenver­
kehrslehranstalten stelle, daß bei den übrigen höheren Schulen praktisch alle 
Aufnahmswerber aufgenommen würden. 

Bezüglich der mißbräuchlichen Verwendung von Originalunterlagen des 
standardisierten Testverfahrens seien die Schulen einerseits immer wieder 
auf die Geheimhaltungspflicht hingewiesen worden, andererseits sei gegen 
bloße Vorbereitungskurse (mit Wiederholung des Lehrstoffes der achten 
Schulstufe) nichts einzuwenden. 

Die Entwicklung eines wissenschaftlich exakten (also objektiven, validen 
und reliablen) Untersuchungsverfahrens sei sehr kosten- und zeitaufwendig. 
Es sei daher zuerSt mit der Umstrukturierung und Neugestaltung jener 
Testverfahren begonnen worden, die hinsichtlich der Prüfung der Eignung 
und der Reihung der Aufnahmswerber größte Bedeutung hätten, nämlich 
die Testverfahren für die mittleren und höheren technischen Lehranstalten. 

Die VA wies darauf hin, daß an manchen Schulen über 50% der 
Aufnahmswerber offenbar von der Möglichkeit der "Beschaffung" der 
Testunterlagen wüßten und auch davon Gebrauch machten, daß aber ein 
Aufnahmstest nur sinnvoll sei� könn�, wenn gleiche �usgang�bedingungen 
für alle Probanden gewährleistet selen. Es müßte dieser MIßstand rasch 
unterbunden werden. Wenn aus den alten Testverfahren erst ein bis zwei 
Aufgabengruppen in den nächsten Jahren neu erstellt würden, so bringe das 
noch immer jenen, die sich die alten Fragepakete "kauften", einen 
erheblichen Startvorteil . 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport führte dazu aus, 
daß im Schuljahr 1 990/9 1 das Aufnahmsverfahren an den technisch/ ge­
werblichen Lehranstalten hinsichtlich Aufmachung, Vorgabemodalität und 
Reihenfolge der Subtests nicht mehr ident mit dem der Vorjahre gewesen 
sei. Eine ( !) Aufgabengruppe (von insgesamt zehn) sei durch eine neue 
ersetzt worden. Es seien aber auch Vorkehrungen getroffen worden, daß ab 
dem Schuljahr 1 99 1 /92 an allen Schulen des berufsbildenden mittleren und 
höheren Schulwesens teilweise neue Subtests vergeben werden können. 

HTL-Professoren verweisen gegenüber der VA bezeichnenderweise auf den 
Umstand, daß vor zehn Jahren das Testergebnis verläßlich, das Niveau der 
Schüler entsprechend hoch gewesen sei. In den letzten Jahren sei die 
erreichte Punktezahl zwar deutlich gestiegen, gleichzeitig sei aber das 
Leistungsniveau rasant verfallen. 

Zusammenfassend legte die VA die Bedenken und Erwägungen in dieser 
Angelegenheit dar: 
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Jedem Aufnahmswerber müßte d i e  g le iche Ausgangspos i t ion zu r  Wahrung 
se iner Ausb i l dungschancen zur Verfügung stehen .  Die  derzeit  bestehende 
S i tuat ion i s t  u ngerecht, sozia l  d i skr im inierend und le i s tungsfe i nd l ich .  

§ 3 Abs .  1 der Aufnahms- und  E ignungsprüfu ngsverordnung  s ieht  
standard i s ierte Untersuchungsverfah ren anste l l e  e iner Aufnahms- und 
E ignungsprüfu ng  vor ,  "nach wissenschaft l i chen Grundsätzen" e rste l l t  und 
erprobt. Wenn d i e  Ausarbe i tung derart iger Testverfahren  Kosten von mehr  
a ls  e iner  M i l l ion  Sch i l l i ng verursacht und vie le. Jahre dazu benötigt werden,  
dann stel lt s ich fü r d ie  VA d ie  Frage, ob a ls  Uberb rückung n icht fü r jeden 
Schu l typ d urch e in Lehrerteam e in  entsprechender Fragenkatalog 
zusammengestel l t  werden könnte. So ein - vie l le icht  n icht  ganz ausgefe i l te r  
u n d  abges icherter - Test wäre immer  noch  gerechter a ls  e i n  immer  nu r  i n  
ger ingem Umfang  verbesserter "Alt- (bekannt-)Test" . 

Da d ie  Gehe imhal tung von so großer Wichtigkeit i s t ,  ste l l t  s ich auch h ie r  d i e  
Frage, ob  es n icht s in nvol ler  und gerechter wäre,  jäh rl i ch  e inen  re lat iv 
k le inen Aufnahmstest ausarbeiten zu  lassen u n d  kurz vor dem Termin  an d ie  
Schu len zu versenden .  

D ie  VA hat d iese Überlegungen dem Bundesmin ister für Unterricht, Kunst  
und Sport bekanntgegeben und w i rd d i e  weitere Entwick lung i m  Auge 
beha l ten .  

5 .5  Überdurchschnittliche Mehrdienstleistungen allgemeinbildender Lehrer an 
der HTL St. Pölten 
VA 46 - UK/89 BM Z1 .  2 7 . 572125- I Il/9/90 

Ein AHS-Lehrer  aus  St. Pölten füh rte bei der VA darüber Beschwerde, daß 
an der Höheren Techn ischen Bundes lehr- und Vers uchsanstalt  St .  Pölten 
Leh rern für a l lgemeinb i ldende Fächer Mehrd ienst le i stungen  bew i l l igt 
würden, in ähn l ichem Ausmaß wie den Lehrern technischer Fächer. D ies 
bedeute e ine  Ungle ichbehand lung gegenüber "normalen" AHS-Lehrern 
und s te l l e  auch sozia l  e ine bedenk l i che Praxi s  dar, da  dad u rch Junglehrern 
Posten vorentha l ten würden .  

Das e ingele i tete Prüfungsverfahren e rgab, daß tatsäch l ich  an d ieser Schu l e  
"Al lgemeinbi ldnern" Mehrdienst le istungen zwischen s ieben b i s  neun 
Werte inheiten bewil l igt wurden.  Begründet w u rde  d i es hauptsäch l ich  mi t  
der  Schwierigkeit der  D isposit ion der  D ienstposten an e i ner  derart großen 
und aufgegl iederten Schule, aber auch damit ,  d aß be i  u nterrichtenden 
D ip lomingeniel:l ren an d iese: Sc�u le  no�·h v ie l  höhere Mehrdienst le istungen 
anfie len ( 1 6  biS 1 9  Wertell1 helten) .  Zur Frage der  Heranfüh rung  von 
Unterrichtspraktikanten an berufsbi ldenden Schulen gab das  Bundesmin i ­
ster ium für  Unterricht, Kunst u n d  Sport an ,  daß Jung lehrer  bessere 
Voraussetzungen für i h re geisteswissenschaft l ichen Fächer an AHS 
erwarteten bzw.  daß d iese Fächer an BHS gar n icht  vorkämen.  Es sei  aber 
gel u ngen, d urch I nformationsgespräche mi t  Unterrichtspraktikanten e ine  
Erhöhung der Zah l  von J unglehrern,  d i e  e i n  Prakt ikum an BHS  wähl ten,  zu  
erre ichen .  

20 1 
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Die VA hat - wenngleich die Schwierigkeiten bei der Lehrerdisposition an 
hochorganisierten Schulen nicht verkannt werden - der Beschwerde 
Berechtigung zuerkannt, einerseits aus der Erwägung heraus, daß bei 
"Allgemeinbildnern" an der HTL St. Pölten im Durchschnitt zwei- bis 
dreimal soviele Mehrdienstleistungen bewilligt wurden als den Lehrern an 
allgemein bildenden höheren Schulen, und daß es daher verständlich ist, 
wenn letztere �ruppe sich be�achteilig.t und un�leic� behandelt f�hle. 
Schwerer allerdmgs wog für dIe VA dIe BerückslChugung der SOZIalen 
Komponente, nämlich die Tatsache, daß durch Mehrdienstleistungen in 
derartiger Höhe jungen ausgebildeten Mittelschullehrern die Chance auf 
eine Anstellung genommen wird. Die Praxis, daß sich dadurch zwei Lehrer 
den Posten eines dritten durch ihre Mehrdienstleistungen teilen, während 
junge ausgebildete Pädagogen in andere Berufe abwandern müssen, weil 
keine Stellen für sie vorhanden sind, ist nicht zu rechtfertigen. Die VA regte 
deshalb gegenüber dem Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 
ein Abgehen von dieser Vorgangsweise an. 

Das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport teilte in der Folge 
der VA mit, daß der künftige Sicherstellungserlaß folgendes vorsehen 
werde : 

Mehrdienstleistungen sollten nur mehr an Lehrer vergeben werden, wenn 
nach ergebnisloser Ausschreibung kein gleichgeeigneter Bewerber für die 
Planstelle gefunden werden kann. Gleichzeitig werden die Landesschulbe­
hörden veranlaßt werden, die Ausschreibung freier Planstellen auch in 
derartigen Fällen unverzüglich zu wiederholen. 

5 . 6  Bewertung von Unterrichtsstunden bei Samstagunterricht an Abendschulen 
für Berufstätige 

202 

VA 52 - UK/89 BM Zl. 27 .580/6-III-9/89 

Ein AHS-Lehrer aus Kapfenberg, Steiermark, brachte bei der VA folgende 
Beschwerde vor : 

Bei Unterrichtserteilung an AHS, BMS und BHS für Berufstätige, die als 
Abendschulen geführt würden, seien gemäß § 5 Bundeslehrer-Lehrverpflich­
tungsgesetz (BLVG) 1 965 drei gehaltene Unterrichtsstunden als fünf 
Wochenstunden zu werten. Es sei allerdings bezüglich der am 
Samstagvormittag gehaltenen Stunden die Frage der Bewertung nicht 
geklärt. Ein Vertragslehrer habe vor dem Arbeits- und Sozialgericht in 
einem anderen Bundesland erfolgreich die erhöhte Anrechnung auch für den 
Samstagvormittag eingeklagt. Aufgrund dieser Entscheidung hätten sich 
auch ;.nehrere pragmatisierte Lehrer, darunter der Beschwerdeführer, mit 
dem gleichen Ansuchen an die zuständigen Landesschulräte und im 
Devolutionsweg an das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Sport 
gewandt. Da er von der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Sport 
auf seinen Devolutionsantrag nur eine ausweichende Antwort, aber keinen 
Bescheid erhalten hätte, wandte er sich mit einer Beschwerde wegen 
Säumnis an die VA. 

Im Rahmen dieses Verfahrens begründete das Bundesministerium für 
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Unterricht, Kunst  u nd Sport d ie  N ichterledigung der  Anträge des 
Beschwerdeführers und weiterer acht Leh rer folgendermaßen : 

Das BLVG 1 965  schreibe be i  Gehaltsforderungen e in  Vorgehen "im 
E i nvernehmen mit  dem Bu ndeskanzleramt und dem F inanzmin ister ium" 
vor. D ieses E i nvernehmen habe aufgrund e iner negat iven Ste l l ungnahme des 
Bundeskanzl eramtes n icht hergeste l l t  werden können, es se ien a l lerd ings 
Gespräche mit  der  Lehrervertretung i n  d ieser Angelegenhei t  aufgenommen 
worden .  Das B u ndesm in i s teri u m  für Unterricht, Kunst und Sport habe 
daher e i nerseits d iese Gespräche n icht du rch e ine Stattgebung  der Anträge 
prä jud iz ieren wol l en ,  andererseits wäre e ine  Ablehn u ng der Anträge im 
Hinb l i ck  auf d i e  bereits ergangenen Gerichtsurtei le erster und  zweiter 
Instanz, d ie  eine S /3 -Anrechnung auch fü r am Samstag gehaltene 
Unterrichtsstunden bej ahten, sach l i ch  und recht l ich n icht gerechtfertigt 
gewesen .  Sohin se i  es am zweckd ien l ichsten ersch ienen ,  se lbst n icht  zu 
entsche iden ,  wodurch den  E ins chreitern d ie  Mögl ich keit der Anrufung des 
Ver�a l tungsgerichtshofes nach Artikel 1 32 Bundes-Verfassungsgesetz 
( B-"\ G)  offengestanden wäre .  

Die VA glIlg be i  Beurte i l ung  des  Beschwerdefa l les von folgenden 
Erwägungen aus : 

E i ne Vorgangsweise ,  wie  s ie vom Bundesmi ni steriu m  fü r l!nterricht, Kunst 
und Sport gewählt  worden war, s te l l t  e ine Entwick lung dar, d ie zu 
rech tsstaatl ich zweife lhaften ,  n icht  vertretbaren Ergebn i ssen füh rt .  Die 
Fn tscheidungskompetenz,  d ie  von der Bundesverfassung bestim mten 
Verwal tu ngsbehörden zugewiesen ist ,  w i rd du rch e ine  derartige Vorgangs­
weise letztl ich (genere l l) an  ein Höchstger icht verschoben, was dem Geist 
der Verfassung widerspricht. Die Rege lung nach Art ike l  1 32 B-VG ist 
Ausfl uß  e ines mögl ichst geschlossenen Rechtsschutzsystems,  d ient aber 
nicht dazu, Kompetenzen innerhalb der Verbssungsord n u ng zu versch ie­
ben .  

D ie  E i nvernehmenskompetenz, das he ißt d i e  Zust im m ungskompetenz ,  d i e  
dem Bundeskanzleramt und  dem Bundesmin i steriu m  fü r  F inanzen i m  BLVG 
in Gehal tsfragen e ingeräumt  wird ,  ist als Verpfl ichtu ng zu konstru ktiver 
Zusammenarbeit  zu  verstehen .  

D ie  betroffenen Behörden haben a l so i m  Verhand l ungswege e ine  
Übere inst immung der Standpu nkte herbeizuführen .  Art i kel 7 7  A�s. I B-VG 
beruft d i e  Bundesmin i sterien u nd d i e  ihnen unterste l l ten Amter zur  
Besorgung der  Geschäfte der Bundesverwaltung, das i s t  d ie Vol lz iehung der 
Gesetze. 

D iesem Postu lat  stand die von der VA zu beanstandende Haltung der  
Bundesmin isterin für  Unterricht, Kunst und  Sport entgegen ,  näm l ich der in  
§ 7 3  A l lgemeines Verwaltungsverbh rensgesetz (A VG) normierten Pfl icht, 
ohne u nnötigen Aufschub,  spätestens aber b innen sechs Monaten über 
Anträge von Partei en  zu entsche iden ,  nicht nachgekommen zu se in ,  
wodurch e in  i n  Artike l 1 30 Abs .  Ic  B-VG beschriebener Tatbestand ,  der d ie 
Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes wegen Verletzung  der Entsche i ­
d ungspfl icht mrsieht, geschaffen wurde .  
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Das Nichtwahrnehmen der Entscheidungspflicht durch das Bundesministe­
rium für Unterricht, Kunst und Sport war sachlich nicht gerechtfertigt sowie 
verfassungsrechtlich zumindest bedenklich. 

Die VA war sich der Problematik der Frage des zustimmungsbedürftigen 
Bescheides bewußt. Aus der Pflicht zur Erlassung eines (bei Nichteinigung 
negativen) Bescheides erwächst aber unter Umständen eine stärkere 
Motivation der bescheiderlassenden Behörde, zu versuchen, das Einver­
ständnis der Zustimmungsbehörde zu erlangen. Ist keine Einigung möglich 
und ist daher zwingend ein negativer Bescheid zu erlassen, so tritt für die 
Partei zumindest nicht die bei Anrufung des Verwaltungsgerichtshofes 
gemäß Artikel 1 32 B-VG nicht unerhebliche Verzögerung von sechs 
Monaten (Entscheidungsfrist gemäß § 73 AVG) einerseits und von 
anschließend 3 Monaten (Bescheiderlassungsfrist gemäß § 36 Abs . 2 
Verwaltungsgerichtshof-Gesetz) andererseits ein. 

Der im gegenständlichen Fall vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst 
und Sport gewählte Umweg über den Verwaltungsgerichtshof führt 
schließlich zum gleichen Ergebnis, als hätte die Behörde sogleich selbst 
negativ entschieden, da das Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Finanzen offensichtlich nicht herstellbar war. 

Das Bedenkliche an der Vorgangsweise der Bundesministerin für 
Unterricht, Kunst und Sport sah die VA aber im Grundsätzlichen, nämlich 
im Nichtwahrnehmen der durch die Verfassung einer obersten Behörde 
zugewiesenen Aufgabe. 

Die VA stellte daher einen Mißstand im Bereich der Verwaltung des 
Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Sport fest. 

Verspätete Gehaltsauszahlung für einen Lehrer an der Akademie des Bundes 
in Oberösterreich 
VA 53 - UK/89 BM ZI. 27.6 1 1 1 1 -III/9/90 

Ein Hauptschullehrer aus Wels wandte sich mit folgender Beschwerde an die 
VA: 

Seit dem Sommersemester 1 989 war der Beschwerdeführer als karenzierter 
Landeslehrer an der Übungshauptschule der Pädagogischen Akademie des 
Bundes in Linz mit acht Wochenstunden beschäftigt, zusätzlich war er mit 
20 Wochenstunden als Schulpsychologe eingesetzt. Zum Zeitpunkt, als sich 
der Beschwerdeführer an die VA wandte (September 1 989) hatte er noch 
keine Gehaltsüberweisung erhalten. Ende Oktober 1 989 teilte der 
Beschwerdeführer der VA mit, daß er weiterhin auch keine Gehaltsüberwei­
sung für das laufende Wintersemester 1 9 89/90 erhalten hätte. Erst im Jänner 
1 990 wurde dem Beschwerdeführer ein Betrag ohne Kommentar und ohne 
Aufschlüsselung überwiesen, der seine Gehaltsauszahlung für den Zeitraum 
Feber 1 989 bis Jänner 1 990 darstellte. 

Aufgrund der Stellungnahme des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst 
und Soort im Rahmen des Prüfungsverfahrens konnte festgestellt werden, 
daß der Bestellungsantrag der Direktion der Pädagogischen Akademie am 
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22 .  Mai  1 9 89 un\"Ol I stindig i m  Min i steri u m  e i ngelangt war und daher  e ine  
Rückfrage nöt ig  machte.  Diese b l i eb d u rch d ie  Pidagogische Akademie 
unbeantwortet, sch l ieß l ich  wu rde nach Urgenz des Min i steriums  von der 
D i rekt ion am 29 .  November 1 9 89  berichtet .  Sodann konnte die Beste l l ung  
für das  Sommersemester 1 989  mi t  Approbationsdatum 4 .  Dezember 1 9 89 
erfolgen . Zu  d iesem Zeitpunkt unterrichtete der Beschwerdefü h rer bere its 
se it  d re i  Monaten i m  Wi nte rsemester 1 9 89/90 .  Wie aus  der  Ste l l u ngnahme 
der Bundesm in ister in für U nterr icht ,  Kunst u nd Sport hen"orgi ng,  war in  
weiterer Folge b i s  zum 1 6 .  Feber 1 990 \"On der Di rekt ion der Pidagogischen 
Akademie  der Antrag auf Weiterbeste l l ung des Beschwerdefü h rers fü r das 
Wintersemester 1 989/90 noch nicht dem Bu ndesmin isterium fü r Unterricht,  
Ku nst und Sport vorgelegt worden .  E rst  nach Urgenz l angte der Antrag 
sch l ieß l ich am 26. Feber 1 990 im Bundesmin isterium e in .  

Die  VA mußte daher  e ine Verzögeru ng i n  der Geha ltsauszah lung fü r das  
Sommersemester 1 9 89 von mehr  a l s  neun Monaten festste l l en .  Der  
:\nspruch auf  das  Monatsentgelt  ent stand j edoch gem iß § 1 7  Vertragsbe­
d i enstetengesetz am Tag des Dienstantri ttes des Besch\\"erdeführers. Gemiß 
§ 1 8  im Zusammenhalt  mi t  § 44d Vertragsbedienstetengesetz ist das  
Jahresentgelt i n  monat l ichen Tei lbetrigen auszuzah len .  

Die l\ ichte inha l tung der  entsprechenden Rechtsvorsch ri ften lt1 e inem fü r 
jeden Beschiftigten so entscheidenden Bereich,  " ie es d i e  Geha l tszah lung 
i s t ,  ha t  d ie  VA z u r  Feststel l ung e ines  Mißstandes im Bere ich des  
Bundesmin isteriums  fü r Un terricht, Kunst u nd Sport veran lafh ,  wobe i  d ie  
Tatsache, daß s ich d ie  Verzögerung i n  der  Geha l tsanweisung im 
Wintersemester 1 989/90 b i s  Jinner  1 990 fortsetzte, a l s  besonders 
erschwerend erachtet wurde .  

Da in  der  Ste l lungnahme der  Bundesmin ister in fü r Unterricht,  Kunst und 
Sport {estgeha lten \vu rde ,  daß es s ich u m  e inen E inzelfa l l  handelte ,  und daß 
a l le  D i rektionen darauf  h ingewiesen worden se ien,  d i e  Beste l l u ngsantrige 
rechtzeit ig vorzu l egen, konnten weitere Maßnahmen der VA unterble iben.  

Es bedurfte a l lerdi ngs e iner  neuerl ichen Beschwerde des Hauptschu l l ehrers 
an d ie VA, bis sch l ieß l ich im J inner 1 99 1  auch die Festsetzung des 
V orrückungsst ichtages e rfo lgte. 

5 . 8  Konsumie rung eines offenen Urlaubsanspruches im Ruhestand ( Pensionie­
rung gemäß § 2C Abs. 2 lit. b Bundestheater-Pensionsgesetz) 
VA 37 - UK/90 B M  Zi .  27 .6 1 1 /4 - I I I/9/9 1 

r. H .  aus  Wien war a l s  E lektri kermeister be im Österre ich ischen 
B u ndestheaten'erband beschift igr .  Aufgrund von Reorganisat ionsmaßnah­
men in d iesem Bere ich  wurde e r  zusammen mit  anderen Kol legen mi t  Ab lauf  
des  3 1 .  Dezember 1 9 89  gemiß § 2 a  Abs .  2 l i r .  b Bundestheater- Pens ionsge­
setz (BThPG) in den d auernden Ru hestand versetzt. Die beabs ichtigte 
Pens ion ieru ng wurde den Betroffenen mit e inem Schreiben der D i rektion 
vom 1 2 . Dezember 1 9 89  vorangekünd igr .  Der  Beschwerdefüh rer  h atte s ich 
( ab 7 .  Dezember 1 989) zu d iesem Zeitpunkt im  Krankenstand befunden ,  der 
bis zum Jahresende andauerte.  Zum Pens ionieru ngszeitp u nkt h atte der 
Beschwerdefüh rer noch 36 n i cht  konsu m ie rte Ur laubstage offen .  
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A�f s�in Ersuchen um finanzielle Abgeltu�g dieses Anspruches erhielt. er die 
MitteIlung, daß gemäß Gutachten der Fmanzprokuratur vom 7. Juli 1 977 
keine Ersatzleistungen des Dienstgebers bezüglich nicht konsumierter 
Urlaubszeiträume erwirkbar seien, weil sich der offene Urlaub auch im 
Verhältnis des dauernden Ruhestandes verbrauchen ließe. 

Diesen Rechtsstandpunkt vertrat auch das Bundesministerium für 
Unterricht, Kunst und Sport. Dem Vorbringen der VA, wonach das BThPG 
zwar eine Hinführung der betroffenen Personengruppe zum Beamten-Pen­
sionsrecht gebracht hätte, daß aber eben der angeführte Kündigungsgrund 
eine Ausnahmeregelung darstelle, die es im Pensionsrecht der Beamten nicht 
gebe, weshalb sich die Frage eines noch offenen Urlaubsanspruches bei 
Beamten in dieser Form auch nicht stelle, konnte das Bundesministerium 
nicht folgen. Es wurde insbesondere dagegen angeführt, daß das 
Dienstverhältnis eben nicht ende, sondern in ein Ruhestandsverhältnis 
übergehe, und daß finanzielle Abgeltungen aus diesem Anlaß wegen 
möglicher Beispielswirkung nicht vertretbar seien. Es wurde aber versichert, 
daß der Bundestheaterverband bestrebt sei, derartige Fälle möglichst zu 
vermeiden. 

Die VA gibt zu bedenken, daß letzteres Bestreben zwar anzuerkennen ist, 
daß aber die wenigen Betroffenen den Hinweis, daß sie im Ruhestandsver­
hältnis "ohne weiteres fiktiv ihren Gebührenurlaub zu konsumieren hätten", 
als umso ungerechter empfinden würden. In diesen seltenen Fällen einer 
gesetzlichen Härte, wenn keine Möglichkeit des Urlaubsverbrauches noch 
während des aktiven Dienstverhältnisses besteht, wäre daher nach Ansicht 
der VA auch die finanzielle Abgeltung der noch offenen Urlaubstage zu 
erwägen. 

5.9 Umbenennung und Lehrplanänderung der Fachschule für Büchsenmacher in 
Ferlach 
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Der Schulgemeinschaftsausschuß an der HTBL Ferlach führte Beschwerde 
bei der VA, daß der neu erstellte Lehrplan für die Fachschule auf die 
1 1 2jährige Tradition dieser Schule keine Rücksicht nehme und daß dadurch 
deren Weiterbestand infolge "Schwellenangst" zukünftiger Schüler vor 
zuvie�. theoretischem Lehrstoff ernsthaft in Frage gestellt werde. Es sei auch 
eine Anderung der Bezeichnung von "Fachschule für Büchsenmacher" auf 
"Fachschule für Maschinenbau - Ausbildungsziel Büch��nmacher" 
irreführend, da Jagdwaffen traditionsgemäß nicht dem Uberbegriff 
"Maschinenbau" zugeordnet würden. 

Die für die Fachschule grundlegenden praktischen Ausbildungsstunden 
seien in der ersten Klasse von 1 8  auf die v�lIig unzureichende Zahl von neun 
Stunden reduziert worden. Durch das Ubergewicht in den theoretischen 
Unterrichtsgegenständen würden junge Menschen, die sich für die 
praktische Arbeit begeistern, abgeschreckt. Vorsprachen im Bundesministe­
rium für Unterricht, Kunst und Sport hätten zu keinem Erfolg geführt, ein 
Antrag auf Bewilligung eines Schulversuches sei nicht behandelt worden. 
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D u rch das yolksanwaltschaftli che  Beschwerdeverfahren konnte sch l ieß l ich  
das E im·ernehmen a l ler  Bete i l i gten hergeste l l t  \verden .  Das Bundesmin i ste­
r ium für Unterricht,  Kunst  und Sport wies auf die Verpfl ichtung zum 
obl igatorischen Fremdsprachen unterricht ( Engl isch) i n  Fachschu len  ab  dem 
Schul jahr 1 989/90 h i n, war aber bere i t, den Wünschen des  Schulgemein­
schaftsausschusses bezügl ich e i ner Namensänderung zuzust immen.  I\eue 
Stundentafe l n  und Lehr inhalte so l l ten in  Zusammen.:trbeit  m i t  der Schu l e  
und dem Landesschu l rat fü r  Kärnten ausgearbei tet werden, wobei deren 
Bew i l l igung von der Gewährle i s tung e ines M indestausmaßes an fachtheore­
t ischem und  al lgemeinb i ldendem Grundwissen abhängig gemacht wurde .  

Die  u rsprüngl iche Bezeichnung "Fachschu le  fü r Büchsenmacher" konnte 
beibehalten werden,  für d ie Werkstättenswnden konnte eine Lösung 
gefunden werden ,  d ie  e ine zeitgemäße Ausb i ldung der Büchsenmacher 
gewährleistet .  Bei  dem ab September 1 99 1  eingeführten Schul  versuch wurde 
auch der Schu lgemeinschaftsausschuß e ingebunden .  
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